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§ 33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen
Fällen

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346), zuletzt geändert durch
2. FamEntlastG v. 1.12.2020 (BGBl. I 2020, 2616; BStBl. I 2020, 1347)

(1) 1Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt und
eine etwaige Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehe-
gatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so wird auf Antrag
die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zu
9984 Euro im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wer-
den. 2Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um den Betrag der im jeweili-
gen Veranlagungszeitraum nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 für die Absicherung
der unterhaltberechtigten Person aufgewandten Beiträge; dies gilt nicht für
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die bereits nach § 10 Absatz 1
Nummer 3 Satz 1 anzusetzen sind. 3Der gesetzlich unterhaltsberechtigten Per-
son gleichgestellt ist eine Person, wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte inlän-
dische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des Steuer-
pflichtigen gekürzt werden. 4Voraussetzung ist, dass weder der Steuerpflichtige
noch eine andere Person Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6
oder auf Kindergeld für die unterhaltene Person hat und die unterhaltene Per-
son kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt; ein angemessenes Haus-
grundstück im Sinne von § 90 Abs. 2 Nummer 8 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch bleibt unberücksichtigt. 5Hat die unterhaltene Person andere Ein-
künfte oder Bezüge, so vermindert sich die Summe der nach Satz 1 und Satz 2
ermittelten Beträge um den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betrag von 624 Euro im Kalenderjahr übersteigen, sowie um die von der unter-
haltenen Person als Ausbildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder von Förde-
rungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen Zu-
schüsse; zu den Bezügen gehören auch steuerfreie Gewinne nach den §§ 14, 16
Absatz 4, § 17 Absatz 3 und § 18 Absatz 3, die nach § 19 Absatz 2 steuerfrei
bleibenden Einkünfte sowie Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen,
soweit sie die höchstmöglichen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 überstei-
gen. 6Ist die unterhaltene Person nicht unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig, so können die Aufwendungen nur abgezogen werden, soweit sie nach den
Verhältnissen des Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig und
angemessen sind, höchstens jedoch der Betrag, der sich nach den Sätzen 1 bis 5
ergibt; ob der Steuerpflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist
nach inländischen Maßstäben zu beurteilen. 7Werden die Aufwendungen für
eine unterhaltene Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei
jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem
Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht. 8Nicht auf Euro lautende
Beträge sind entsprechend dem für Ende September des Jahres vor dem Veran-
lagungszeitraum von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Refe-
renzkurs umzurechnen. 9Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist
die Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung)
der unterhaltenen Person in der Steuererklärung des Unterhaltsleistenden,
wenn die unterhaltene Person der unbeschränkten oder beschränkten Steuer-
pflicht unterliegt. 10Die unterhaltene Person ist für diese Zwecke verpflichtet,
dem Unterhaltsleistenden ihre erteilte Identifikationsnummer (§ 139b der Ab-
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gabenordnung) mitzuteilen. 11Kommt die unterhaltene Person dieser Ver-
pflichtung nicht nach, ist der Unterhaltsleistende berechtigt, bei der für ihn zu-
ständigen Finanzbehörde die Identifikationsnummer der unterhaltenen Person
zu erfragen.
(2) 1Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befinden-
den, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf ei-
nen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder Kindergeld besteht, kann der Steuer-
pflichtige einen Freibetrag in Höhe von 924 Euro je Kalenderjahr vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abziehen. 2Für ein nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiges Kind mindert sich der vorstehende Betrag nach Maßgabe des Absat-
zes 1 Satz 6. 3Erfüllen mehrere Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Voraus-
setzungen nach Satz 1, so kann der Freibetrag insgesamt nur einmal abgezogen
werden. 4Jedem Elternteil steht grundsätzlich die Hälfte des Abzugsbetrags
nach den Sätzen 1 und 2 zu. 5Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine an-
dere Aufteilung möglich.
(3) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den Absätzen 1 bis 2 be-
zeichneten Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort
bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel. 2Eigene Einkünfte und Bezüge der
nach Absatz 1 unterhaltenen Person, die auf diese Kalendermonate entfallen,
vermindern den nach Satz 1 ermäßigten Höchstbetrag nicht. 3Als Ausbildungs-
hilfe bezogene Zuschüsse der nach Absatz 1 unterhaltenen Person mindern nur
den zeitanteiligen Höchstbetrag der Kalendermonate, für die sie bestimmt sind.
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach
§ 33 nicht in Anspruch nehmen.

Autor und Mitherausgeber: Prof. Dr. Andreas Musil, Universität Potsdam
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(Abs. 1 Satz 5)

1. Voraussetzungen der Verminde-
rung des Abzugshöchstbetrags
(Abs. 1 Satz 5)
a) Andere Einkünfte oder Bezüge
der unterhaltenen Person
aa) Andere Einkünfte oder

Bezüge . . . . . . . . . . . . . . _92
bb) Einkünfte oder Bezüge der

unterhaltenen Person . . . . _93
cc) Begriff der Einkünfte . . . . _94
dd) Begriff der Bezüge . . . . . . _95
ee) Zur Bestreitung des Unter-

halts bestimmt oder geeig-
net . . . . . . . . . . . . . . . . . _96

b) Bezug von Ausbildungszuschüs-
sen aus öffentlichen Mitteln . . . _97

2. Durchführung der Anrechnung
a) Ermittlung der Einkünfte, Be-
züge und Ausbildungszuschüsse _98

b) Anrechnung auf die Summe
der nach Abs. 1 Satz 1 und 2
ermittelten Höchstbeträge . . . _99

VI. Besondere Anforderungen an
die Abziehbarkeit von Aufwen-
dungen für nicht unbeschränkt
steuerpflichtige Unterhalts-
empfänger (Abs. 1 Satz 6)

1. Fehlende unbeschränkte Ein-
kommensteuerpflicht der unter-
haltenen Person . . . . . . . . . . . ._104

2. Beurteilung der Notwendigkeit
und Angemessenheit der Aufwen-
dungen nach den Verhältnissen
des Wohnsitzstaats (Abs. 1 Satz 6
Halbs. 1)
a) Verhältnisse des Wohnsitzstaats_105
b) Ländergruppeneinteilung . . ._106
c) Kürzung der Höchstbeträge . ._107

3. Begrenzung durch Abs. 1 Sätze 1
bis 5 (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 1) . . ._108

4. Beurteilung der gesetzlichen Un-
terhaltspflicht nach inländischen
Maßstäben (Abs. 1 Satz 6
Halbs. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . ._109

VII. Aufteilung des Abzugsbetrags
bei Unterhaltsgewährung durch
mehrere Steuerpflichtige (Abs. 1
Satz 7); Unterhaltsleistungen an
mehrere Personen

1. Unterhaltsgewährung durch
mehrere Steuerpflichtige . . . . . ._113

2. Unterhaltsleistungen an mehrere
Personen
a) Aufteilung der Gesamtauf-
wendungen . . . . . . . . . . . . ._114

b) Grundsatz: Pro-Kopf-Auftei-
lung bei Gesamtaufwendungen_115

c) Weitere Aufteilungsfragen . . ._116
VIII. Umrechnung von Fremdwäh-

rungen (Abs. 1 Satz 8) . . . . . . ._117
IX. Verpflichtung zur Angabe der

Identifikationsnummer (Abs. 1
Satz 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._118

X. Mitteilungsverpflichtung der
unterhaltenen Person (Abs. 1
Satz 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . ._119

XI. Anfrageberechtigung des Unter-
haltsleistenden (Abs. 1 Satz 11) _120

§ 33a | Inhaltsübersicht
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Anm. Anm.

C. Erläuterungen zu Abs. 2:
Ausbildungsfreibetrag

I. Grundsätzliche Voraussetzungen
und Rechtsfolge (Abs. 2 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzungen
a) Volljähriges Kind . . . . . . . . . ._121
b) Anspruch auf Freibetrag nach
§ 32 Abs. 6 oder Kindergeld . ._122

c) Berufsausbildung des Kindes . ._123
d) Auswärtige Unterbringung des
Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . ._124

e) Abgeltung eines Sonderbedarfs;
Antragstellung . . . . . . . . . . . ._125

2. Rechtsfolge des Abs. 2 Satz 1:
Abzug eines Freibetrags vom
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . ._126

II. Minderung des Ausbildungsfrei-
betrags für nicht unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige
Kinder (Abs. 2 Satz 2) . . . . . . . ._132

III. Einordnung der Regelungen zur
Aufteilung des Ausbildungsfrei-
betrags (Abs. 2 Sätze 3 bis 5) . . ._133

IV. Grundsatz der Einmalgewährung
des Freibetrags (Abs. 2 Satz 3) . ._134

V. Grundsatz der Halbteilung des
Freibetrags (Abs. 2 Satz 4) . . . . ._135

VI. Grundsatz der Maßgeblichkeit
des Elternwillens für die Auf-
teilung (Abs. 2 Satz 5) . . . . . . . ._136

D. Erläuterungen zu Abs. 3:
Ermäßigung nach Monaten

I. Zwölftelung bei zeitweiser Nicht-
erfüllung der Voraussetzungen
der Abs. 1 und 2 (Abs. 3 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzungen des
Abs. 3 Satz 1 . . . . . . . . . . . . . . ._141

2. Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 1:
Ermäßigung der in Abs. 1 und 2
bezeichneten Beträge . . . . . . . . ._142

II. Nichtberücksichtigung eigener
Einkünfte und Bezüge der unter-
haltenen Person in Kürzungs-
monaten (Abs. 3 Satz 2)

1. Voraussetzungen des Abs. 3 Satz 2 _143
2. Ermittlung der auf Kürzungs-
monate entfallenden Einkünfte
und Bezüge . . . . . . . . . . . . . . . ._144

3. Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 2:
Keine Minderung der Abzugs-
beträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._145

III. Zeitanteilige Berücksichtigung
von Ausbildungshilfen (Abs. 3
Satz 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._146

IV. Anwendungsfälle des Abs. 3
1. Zeitanteilige Berücksichtigung
des Unterhaltshöchstbetrags nach
Abs. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._147

2. Zeitanteilige Berücksichtigung
des Ausbildungsfreibetrags nach
Abs. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._148

E. Erläuterungen zu Abs. 4:
Verhältnis zu § 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _152

F. ABC der außergewöhnlichen Belastungen in besonderen Fällen . . _155
A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a

Schrifttum: Beul, Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten im Einkommensteuerrecht –
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) als Maßstab für reali-
tätsfremde Grenzen, FR 1986, 340; Lange, Der Nachweis von Unterhaltszahlungen an Ange-
hörige im Ausland – Beweiserleichterungen bei Auslandssachverhalten, FR 1996, 815; Kanz-
ler, Die Zukunft der Familienbesteuerung – Familienbesteuerung der Zukunft, FR 2001, 921;
Kanzler, Anmerkung zu BFH III R 8/01, FR 2002, 1244; Hettler, Die Abziehbarkeit von Un-

A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a | § 33a
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terhaltszahlungen an Angehörige als außergewöhnliche Belastung nach dem JStG 1996 –
Dargestellt anhand der jüngsten Rechtsprechung des BFH, DB 2003, 356; Paus, Unterhalts-
zahlungen nach ausländischem Recht – Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip aus
Gründen der Praktikabilität, DStZ 2003, 306; Hillmoth, Unterhaltsaufwendungen an im
Ausland lebende Personen, Inf. 2006, 257; von Proff zu Irnich, Die eheähnliche Gemeinschaft
im Einkommensteuerrecht, Diss. München 2007; Hölscheidt, Ausbildungsfreibetrag und
Verfassungsrecht, NWB 2011, 1782; Reimer/Weimar, Die einkommensteuerliche Berück-
sichtigung und Belastung von Kindern im Ausland lebender Eltern, ISR 2013, 1; Vogel, Eu-
roparechtliche Anforderungen an das Einkommensteuerrecht im Hinblick auf Kinder im
Ausland und deren Umsetzung in ausgewählten Mitgliedstaaten, EWS 2012, 226; Grziwotz,
Rechte und Pflichten beim nichtehelichen Zusammenleben, MDR 2018, 833; Hey, BVerfG
vom 19.11.2019 zu den Aufwendungen der Erstausbildung: Für die Zuordnung gemischter
Aufwendungen gilt das bloße Willkürverbot, FR 2020, 578.

I. Grundinformation zu § 33a

Die durch das StNG 1954 in das EStG eingeführte Vorschrift behandelt in vier Ab-
sätzen den Abzug von Aufwendungen in besonderen Fällen außergewöhnlicher
Belastung. Im Unterschied zur Generalklausel des § 33 wird die StErmäßigung
ohne Ansatz einer zumutbaren Belastung aber begrenzt auf Höchst- und Freibe-
träge gewährt. Die StErmäßigungen dienen der Abgeltung typischer außergewöhn-
licher Belastungen durch Unterhalt für bestimmte Empfänger (Abs. 1) und Ausbil-
dungskosten der Kinder (Abs. 2). Der Abzug ist nur zeitanteilig für die Monate zu-
lässig, in denen die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind (Abs. 3). Die StErmä-
ßigungen sind in der Vorschrift abschließend geregelt (Abs. 4, sog. Sperrwirkung
gegenüber dem Abzug nach § 33).

II. Rechtsentwicklung des § 33a

Rechtslage bis einschließlich Veranlagungszeitraum 1954: Unterhalts- und Be-
rufsausbildungsaufwendungen konnten als agB nach § 33 geltend gemacht werden.
Als Vorläufer des § 33a EStG 1955 fungierten Abschn. 148 ff. EStR 1953,
Abschn. 39 Abs. 3 und 4 und Abschn. 41 LStR 1954. Die dort festgelegten Höchst-
sätze für Unterhaltsgewährung, Berufsausbildung und Beschäftigung einer Haus-
gehilfin wurden von der Rspr. als notwendige Typisierungen zunächst gebilligt
(BFH v. 2.2.1951 – IV 278/50 U, BStBl. III 1951, 85), später jedoch immer häufiger
in Frage gestellt (BFH v. 29.5.1952 – IV 444/51 U, BStBl. III 1952, 188; BFH v.
27.11.1952 – IV 167/52, BStBl. III 1953, 38). Da diese Richtlinien zu § 33 ergangen
waren, war von den vorgesehenen Höchstbeträgen noch die zumutbare Mehrbe-
lastung abzuziehen (s. § 33 Anm. 2).
ESt- und KStÄndG v. 29.4.1950 (BGBl. I 1950, 95): Einführung des § 33a in das
EStG. Die Vorschrift gewährte dem dort bezeichneten Personenkreis für den Ver-
lust von Hausrat und Kleidung einen Freibetrag für drei aufeinanderfolgende VZ
(sog. Flüchtlingsfreibetrag).
StNG v. 16.12.1954 (BGBl. I 1954, 373; BStBl. I 1954, 575): § 33a wurde vollstän-
dig umgestaltet. Ein Teil der zuvor von § 33 erfassten Fälle wurde typisierend un-
ter Verzicht auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung in § 33a geregelt. Anlass
für die Neuregelung war die Rspr., die in zunehmendem Maß Ausnahmen von
den Höchstbetragsregelungen der Verwaltungsrichtlinien zuließ (Begr. zum StNG

§ 33a Anm. 1 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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v. 16.12.1954, BTDrucks. II/481, 90). Erklärtes Ziel der Regelung war es ua., das in
Rspr. und Schrifttum beanstandete Missverhältnis zwischen der Familienermäßi-
gung nach § 32 und der Ermäßigung für agB nach § 33 weitgehend zu beseitigen
(BTDrucks. II/481, 92): So deckte sich der Betrag für eine unterhaltene Person
(§ 33a Abs. 1) mit der Kinderermäßigung für das erste Kind gem. § 32. Dieser und
auch die übrigen Freibeträge wurden zur Anpassung an gestiegene Lebenshal-
tungskosten später mehrfach erhöht.
Die bis zum 31.12.1954 geltende Fassung des § 33a (Flüchtlingsfreibetrag) wurde
danach als Übergangsregelung in § 52 fortgeführt.
StÄndG v. 16.11.1964 (BGBl. I 1964, 885; BStBl. I 1964, 553): Übernahme des in
Abschn. 192 Abs. 2 EStR gewährten Freibetrags für eine Haushaltshilfe in Abs. 3
zur Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage (beanstandet in BFH v. 6.7.
1962 – VI 229/61 U, BStBl. III 1962, 469).
StÄndG 1968 v. 20.2.1969 (BGBl. I 1969, 141; BStBl. I 1969, 116): Abs. 3 letzter Satz
wurde um die Worte „für die Zeit des Vorliegens dieser Voraussetzungen“ ergänzt.
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Mit Wirkung zum 1.1.
1975 wurde § 33a an die Reform des Kinderlastenausgleichs angepasst:
– Abs. 1: Der Freibetrag findet nur noch auf Unterhaltsaufwendungen für Perso-
nen Anwendung, für die kein Anspruch auf Kindergeld oder gleichartige Leis-
tungen besteht. Gleichzeitig wurden der Freibetrag von 1200 auf 3000 DM und
der Betrag der von einer Anrechnung freibleibenden Einkünfte und Bezüge von
1200 auf 3600 DM angehoben.

– Abs. 2: Der Freibetrag wurde auf kindergeldberechtigte Eltern oder Elternteile
beschränkt.

– Abs. 3: Ein neuer Freibetrag von 1200 DM für Heimbewohner wurde eingeführt.
– Abs. 6 wurde zugunsten der Neuregelungen des § 33b gestrichen.
– Schließlich wurde in Abs. 1-3 der Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte ein-
geführt.

StÄndG 1977 v. 16.8.1977 (BGBl. I 1977, 1586; BStBl. I 1977, 442): Einführung ei-
nes neuen Freibetrags von 600 DM in Abs. 1a für Elternteile, die Unterhalt zu-
gunsten eines stl. ihnen nicht zugeordneten Kindes leisten.
StÄndG 1979 v. 30.11.1978 (BGBl. I 1978, 1894; BStBl. I 1978, 479): § 33a wurde
wie folgt geändert:
– Abs. 1: In Satz 1 wurden die Beträge jeweils um 600 DM erhöht. Nach dem in
Abs. 1 neu eingefügten Satz 4 sind für Unterhaltsaufwendungen zugunsten
nicht unbeschränkt stpfl. Personen für die Frage der Notwendigkeit und Ange-
messenheit die ausländ. Verhältnisse, für die Frage der Zwangsläufigkeit die in-
länd. Maßstäbe zugrunde zu legen.

– Abs. 2: Durch Verzicht auf das Stichtagsprinzip wurde eine zeitanteilige Be-
rücksichtigung der Ausbildungsfreibeträge ermöglicht; bei Kindern aus nicht
intakten Ehen sowie nichtehelichen Kindern sahen die neu eingefügten Sätze 3
bis 6 besondere Aufteilungsregelungen für den Freibetrag vor.

– Abs. 3 sah mW von VZ 1980 an den Abzug von Kinderbetreuungskosten vor;
dementsprechend wurde die Berücksichtigung von Ausgaben für eine Hausge-
hilfin oder Haushaltshilfe in sonstigen Fällen auf altersbedingte (Nr. 2a) und
durch Körperbehinderung oder Krankheit bedingte (Nr. 2b) Aufwendungen
beschränkt.

II. Rechtsentwicklung des § 33a | Anm. 2 § 33a
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Gesetz zur Änderung und Vereinfachung des EStG und anderer Gesetze v. 18.8.
1980 (BGBl. I 1980, 1537; BStBl. I 1980, 581): Mit Wirkung vom VZ 1980 wurde
in Abs. 2 Nr. 1b und Nr. 2 das Erfordernis der auswärtigen Unterbringung „zur
Berufsausbildung“ fallen gelassen und für den VZ 1981 auf die Vollanrechnung
von Zuschüssen nach dem BAföG (vorübergehend) verzichtet (Abs. 2 Satz 2).
2. HStruktG v. 22.12.1981 (BGBl. I 1981, 1523; BStBl. I 1982, 235): Abs. 2 Satz 2
Halbs. 2 wurde an- und Abs. 2 Satz 3 wurde eingefügt. Danach waren Ausbil-
dungshilfen aus öffentlichen Mitteln und ähnliche Zuschüsse wieder voll auf die
Ausbildungsfreibeträge anzurechnen; bei Ausbildungsfreibeträgen für Kinder im
Ausland war die Angemessenheitsprüfung nach den Verhältnissen des Wohnsitz-
staats vorzunehmen (Satz 3).
HBegleitG 1983 v. 20.12.1982 (BGBl. I 1982, 1857; BStBl. I 1982, 972): Mit Wir-
kung ab VZ 1984 wurden die Ausbildungsfreibeträge halbiert (Abs. 2: für Kinder
über 18 Jahre 1200 DM, bei auswärtiger Unterbringung 2100 DM, für Kinder un-
ter 18 Jahre 900 DM) und ab VZ 1983 der Abzug von Kinderbetreuungskosten für
die VZ 1980 bis 1982 in die Sondervorschrift des § 53a umgestellt.
StBereinigungsG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659): Auf-
nahme eines neu geschaffenen § 54 in das EStG, der Sondervorschriften für den
Abzug zwangsläufiger Unterhaltsaufwendungen nach § 33a Abs. 1 für die VZ 1971
bis 1974 enthielt. Anlass für die Änderung war der Beschluss des BVerfG v. 22.2.
1984 (1 BvL 10/80, BStBl. II 1984, 357), wonach die 1973 geltende Fassung des
Abs. 1 insoweit verfassungswidrig war, als der Abzug zwangsläufiger Unterhaltsauf-
wendungen durch den Höchstbetrag und die Anrechnungsgrenze beschränkt war.
StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (BGBl. I 1985, 1153; BStBl. I 1985, 391): Ände-
rung des § 33a mW ab VZ 1986 in folgenden Punkten:
– Statt der Anspruchsberechtigung nach dem BundeskindergeldG wurde der An-
spruch auf einen Kinderfreibetrag für maßgebend erklärt (Abs. 1 Satz 1);

– der Unterhaltsfreibetrag wurde auf 4500 DM angehoben und für Minderjährige
auf 2484 DM (= Kinderfreibetrag) ermäßigt (Abs. 1 Satz 1);

– der Betrag, bei dessen Übersteigen eigene Einkünfte und Bezüge der unterhalte-
nen Person anzurechnen sind, wurde auf 4500 DM erhöht (Abs. 1 Satz 2);

– Neufassung des Abs. 1a;
– die Ausbildungsfreibeträge wurden wieder erhöht: Für Kinder über 18 Jahre
1800 DM, bei auswärtiger Unterbringung 3000 DM, für Kinder unter 18 Jahre
1200 DM (Abs. 2 Satz 1);

– der Ausbildungsfreibetrag für ein Kind wird nur einmal gewährt (Abs. 2 Satz 4);
– die Aufteilung des Ausbildungsfreibetrags bei Kindern aus nicht intakten Ehen
oder nichtehelichen Kindern wurde neu geregelt (Sätze 5–8 statt bisher Sätze 4–7);

– in Abs. 3 wurde nunmehr auf Kinder iSd. § 32 Abs. 1 Satz 1 statt bisher § 32
Abs. 4 Satz 1 abgestellt;

– Klarstellung, dass auch in den Fällen des Abs. 1a ein Abzug nach § 33 ausge-
schlossen ist (Abs. 5).

StBereinigungsG 1986 v. 19.12.1985 (BGBl. I 1985, 2436; BStBl. I 1985, 735): Dem
Abs. 4 wurde mW ab VZ 1986 ein Satz 2 angefügt. Danach verminderten eigene
Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers die ermäßigten Abzugsbeträge in-
soweit nicht, als sie auf Kalendermonate entfallen, die zu einer Zwölftelung führen.
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Steuersenkungs-Erweiterungsgesetz v. 14.7.1987 (BGBl. I 1987, 1629; BStBl. I
1987, 523): Anhebung der Ausbildungsfreibeträge des Abs. 2 auf 1800 DM/
2400 DM/4200 DM sowie des anrechnungsfrei bleibenden Betrags eigener Kin-
deseinkünfte auf 3600 DM.
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): In Abs. 1
wurden die Abzugshöchstbeträge im Hinblick auf die Sozialhilferegelsätze und den
gestiegenen Grundfreibetrag angehoben. Des Weiteren wurde Abs. 1a (Abzugsbe-
trag für Aufwendungen zur Pflege des Eltern-Kind-Verhältnisses) ersatzlos gestri-
chen. In Bezug auf Auslandskinder und Inlandskinder, die das 27. Lebensjahr voll-
endet und Grundwehr- oder Zivildienst geleistet hatten, wurden die StErmäßigung
nach Abs. 1 und die Ausbildungsfreibeträge nach Abs. 2 neu geregelt und aufei-
nander abgestimmt. Außerdem wurde Abs. 3 mehrfach geändert. So wurden die
Begriffe „Hausgehilfin“ und „Haushaltshilfe“ durch die Formulierung „Hilfe im
Haushalt“ ersetzt. Die Abzugsbeträge wurden vor dem Hintergrund erhöht, dass
die Pflegebedürftigkeit höhere Kosten für Haushaltshilfen und Heimunterbrin-
gung auslöst.
StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146): Anhebung der
Abzugshöchstbeträge für Unterhaltsaufwendungen in Abs. 1 auf 4101 DM und
6300 DM.
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I 1993, 2310; BStBl. I 1994, 50): In Abs. 1 wurde die
Bestimmung aufgenommen, dass, parallel zur bereits bestehenden Regelung in
Abs. 2, neben Einkünften der unterstützten Person auch bezogene Ausbildungsbei-
hilfen aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öf-
fentliche Mittel erhalten, durch Anrechnung die Abzugshöchstbeträge vermindern.
Im Hinblick auf Auslandkinder, für die nunmehr ein Kinderfreibetrag gewährt
werden konnte, wurde Abs. 2 diesem Umstand angepasst.
Grenzpendlergesetz v. 24.6.1994 (BGBl. I 1994, 1395; BStBl. I 1994, 440): Anhe-
bung des Abzugshöchstbetrags für Unterhaltsaufwendungen zugunsten Personen
über 18 Jahren auf 7200 DM sowie Erhöhung des anrechnungsfreien Teils der ei-
genen Bezüge.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Der § 33a erhielt
eine neue Gestalt mit zahlreichen materiellen wie formellen Änderungen. Die we-
sentlichen Neuerungen waren:
– Ersetzung des Merkmals der Zwangsläufigkeit der Aufwendungen durch das
Merkmal der gesetzlichen Unterhaltspflicht (Abs. 1 Satz 1);

– Einführung eines einheitlichen, deutlich auf 12000 DM erhöhten, vom Alter
der unterstützten Person unabhängigen Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 1);

– Personen, denen mit Rücksicht auf ihr Zusammenleben mit dem Stpfl. öffentli-
che Mittel gekürzt werden, wurden den gesetzlich Unterhaltsberechtigten
gleichgestellt (Abs. 1 Satz 2);

– Anpassung an den neu konzipierten Familienleistungsausgleich (§ 31) mit der
Folge, dass ein Anspruch auf Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld die Abzieh-
barkeit der Aufwendungen ausschließt (Abs. 1 Satz 3);

– Reduzierung des anrechnungsfreien Betrags der eigenen Einkünfte auf
1200 DM (Abs. 1 Satz 4).

StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304): Er-
höhung des Höchstbetrags in Abs. 1 von 12000 DM auf 13020 DM.

II. Rechtsentwicklung des § 33a | Anm. 2 § 33a
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Gesetz zur Familienförderung v. 22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2552; BStBl. I 2004,
4): Erhöhung des Höchstbetrags in Abs. 1 auf 13500 DM. Im Zusammenhang mit
der Einführung eines Betreuungsfreibetrags in § 32 Abs. 6 wurde in Abs. 1 und 2
das Wort „Kinderfreibetrag“ durch die Formulierung „Freibetrag nach § 32
Abs. 6“ ersetzt. Die Regelungen für die Aufteilung der Ausbildungsfreibeträge
wurden dahin geändert, dass jedem Elternteil grds. die Hälfte des Abzugsbetrags
zustand und eine davon abweichende Regelung auf elterlichen Antrag hin möglich
war.
StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Anhebung des
Abzugshöchstbetrags in Abs. 1 auf 14040 DM.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3): Umstellung der in
§ 33a enthaltenen DM-Beträge auf Euro.
2. Gesetz zur Familienförderung v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I 2001,
553): Im Zusammenhang mit der Einführung eines einheitlichen Freibetrags für
Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 Abs. 6) schaffte der Ge-
setzgeber die bisherigen Ausbildungsfreibeträge ab und gestaltete den Abs. 2 zu ei-
nem Sonderbedarfsfreibetrag für auswärts untergebrachte volljährige Auszubil-
dende um. Der neue Ausbildungsfreibetrag wurde mit Rücksicht auf die verbes-
serte stl. Berücksichtigung kindbezogener Ausbildungsaufwendungen in § 32
Abs. 6 auf 924 € reduziert.
StÄndG 2001 v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3794; BStBl. I 2002, 4): In Abs. 1 Satz 2
wurde das Wort „soweit“ durch das Wort „wenn“ ersetzt. Damit kam es für die
Gleichstellung mit gesetzlich Unterhaltsberechtigten nur noch darauf an, dass der
unterstützten Person überhaupt öffentliche Mittel gekürzt wurden. Die Höhe der
Kürzung spielte keine Rolle.
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BGBl. I 2004, 69; BStBl. I 2004,
120): Anhebung des Abzugshöchstbetrags in Abs. 1 von 7188 auf 7680 €.
JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28): Änderung des
Abs. 3, wonach im Haushalt des Stpfl. lebende Stief- und Enkelkinder die Vergüns-
tigung begründen.
FamLeistG v. 22.12.2008 (BGBl. I 2008, 2955; BStBl. I 2009, 136): Die in Abs. 3
enthaltene StErmäßigung wegen Haushaltshilfe oder Heimunterbringung wurde
gestrichen. Damit wurden die Aufwendungen jedoch nicht stl. unbeachtlich, son-
dern fanden im Rahmen des neu gefassten § 35a Abs. 2 Satz 2 mW ab VZ 2009
(§ 52 Abs. 50b Satz 5) Berücksichtigung.
Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung v. 19.7.2009 (BGBl. I 2009, 1959;
BStBl. I 2009, 782): Neben einer neuerlichen Erhöhung des Abzugshöchstbetrags
in Abs. 1 auf 8004 € brachte dieses Gesetz insofern eine substanzielle Änderung,
als im neu eingefügten Satz 2 eine Regelung getroffen wurde, wonach der Abzugs-
höchstbetrag sich um zugunsten der unterhaltenen Person gezahlte Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge erhöht. Die Einfügung von Satz 2 machte Folgeände-
rungen bei der Anrechnung der eigenen Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen
Person in Satz 5 erforderlich.
StVereinfG 2011 v. 1.11.2011 (BGBl. I 2011, 2131; BStBl. I 2011, 986): In Folge
der Abschaffung der bisher in § 32 Abs. 4 Sätze 2 bis 10 enthaltenen Einkünfte-
und Bezügegrenze für volljährige Kinder im Familienleistungsausgleich wurde
zum einen in Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 der bisher enthaltene Verweis auf § 32 Abs. 4
Satz 4 gestrichen und durch den Regelungsinhalt dieser Vorschrift ersetzt. Zum
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anderen ist Abs. 2 Satz 2 ersatzlos weggefallen, so dass künftig eigene Einkünfte
und Bezüge des Kindes den Ausbildungsfreibetrag nicht mehr vermindern. Beide
Änderungen treten mW ab VZ 2012 in Kraft (Art. 18 Abs. 1).
AmtshilfeRLUmsG v. 26.6.2013 (BGBl. I 2013, 1809; BStBl. I 2013, 802): Dem
Abs. 1 Satz 4 wird ein Halbs. 2 hinzugefügt, wonach ein angemessenes Hausgrund-
stück iSd. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII bei der Ermittlung des eigenen Vermögens
des Unterhaltsempfängers nicht berücksichtigt wird. Nach dem neu eingefügten
Abs. 1 Satz 8 sind nicht auf Euro lautende Beträge nach dem Referenzkurs der Eu-
ropäischen Zentralbank umzurechnen (s. § 33a Anm. J 13-2, abrufbar im elektro-
nischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm).
AIFM-StAnpG v. 18.12.2013 (BGBl. I 2013, 4318; BStBl. I 2014, 2): Anhebung des
Abzugshöchstbetrags in Abs. 1 auf 8130 € für den VZ 2013 und 8354 € ab dem
VZ 2014.
KroatienAnpG v. 25.7.2014 (BGBl. I 2014, 1266; BStBl. I 2014, 1126): Abs. 3 Sät-
ze 2 und 3 werden klarstellend dahin geändert, dass bei zeitanteiliger StErmäßi-
gung die auf die sog. Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und Bezüge nur
noch im Rahmen des Unterhaltsabzugs gem. Abs. 1 ermittelt werden müssen.
Dem Abs. 1 werden die Sätze 9 bis 11 angefügt, wonach der Unterhaltsabzug im
Falle der unbeschränkten oder beschränkten StPflicht des Unterhaltsempfängers
von der Angabe seiner Identifikationsnummer in der StErklärung des Stpfl. ab-
hängt. Bei pflichtwidriger Nichtangabe der Identifikationsnummer durch die unter-
haltene Person darf der Unterhaltsleistende diese bei der Finanzbehörde erfragen.
Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kinder-
geldes und des Kinderzuschlags v. 16.7.2015 (BGBl. I 2015, 1202; BStBl. I 2015,
566): Anhebung des Abzugshöchstbetrags in Abs. 1 auf 8472 € für den VZ 2015
und 8652 € ab dem VZ 2016.
BEPS-UmsG v. 20.12.2016 (BGBl. I 2016, 3000; BStBl. I 2017, 5): Anhebung des
abziehbaren Höchstbetrags für Unterhaltsaufwendungen auf 8820 € ab VZ 2017
und auf 9000 € ab VZ 2018.
FamEntlastG v. 29.11.2018 (BGBl. I 2018, 2210; BStBl. I 2018, 1374): Weitere Er-
höhung des abziehbaren Unterhaltsbetrags auf 9168 € ab VZ 2019 und auf 9408 €
ab VZ 2020.
2. FamEntlastG v. 1.12.2020 (BGBl. I 2020, 2616; BStBl. I 2020, 1347): Weitere
Erhöhung ab VZ 2021 auf 9744 € und ab VZ 2022 auf 9984 €.

III. Bedeutung des § 33a und Vereinbarkeit mit höherrangigem
Recht

1. Bedeutung des § 33a

Bedeutung des Abs. 1: Der Abzug von Unterhaltsleistungen soll dem Grundsatz
der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit Rechnung tragen. Das subjektive Net-
toprinzip als Unterprinzip des Leistungsfähigkeitsgrundsatzes gebietet die stl. Be-
rücksichtigung privater existenzsichernder Aufwendungen (BVerfG v. 4.12.2002 –
2 BvR 400/98, 2 BvR 1735/00, BStBl. II 2003, 534). Dieser strechtl. Normzweck
verdeutlicht, dass das zivilrechtl. Unterhaltsrecht zwar den unverzichtbaren An-
knüpfungspunkt für die Anwendung des Abs. 1 bildet, über das Maß der Berück-
sichtigungsfähigkeit von Unterhaltslasten jedoch nach strechtl. Kriterien zu ent-

III. Bedeutung des § 33a und höherrangiges Recht | Anm. 3 § 33a
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scheiden ist. So müssen konkrete zivilrechtl. Unterhaltslasten nicht exakt abgebil-
det werden, vielmehr bleibt Raum für Abzugsbegrenzungen und eigenständige Re-
gelungen, etwa zur Anrechnung eigenen Vermögens (s. Anm. 85).
Bedeutung des Abs. 2: Seit der Umgestaltung des Abs. 2 durch das 2. FamFördG
(s. Anm. 2) hat der Ausbildungsfreibetrag an Bedeutung verloren. Er hat ledig-
lich eine ergänzende Funktion im System des Familienleistungsausgleichs, da
mit ihm nur noch der Sonderbedarf, den die auswärtige Unterbringung des in
Berufsausbildung stehenden Kindes auslöst, berücksichtigt wird. Dem allgemei-
nen Ausbildungsbedarf wird stl. im Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf gem. § 32 Abs. 6 Satz 1 Rechnung getragen
(§ 31 Satz 1). Durch die abgeltende Wirkung dieses sowie des Ausbildungsfrei-
betrags wird der Abzug höherer tatsächlicher Ausbildungskosten ausgeschlossen
(§ 33 Abs. 4).
Bedeutung der Abs. 3 und 4: Abweichend vom allgemeinen Jahressteuerprinzip
enthält Abs. 3 eine praktisch bedeutsame Zwölftelregelung, die zur zeitanteiligen
Versagung der StErmäßigungen führt, wenn nicht in allen Monaten die An-
spruchsvoraussetzungen gegeben sind. Abs. 4 grenzt den Anwendungsbereich des
§ 33a gegenüber der allgemeineren Regelung des § 33 ab.

2. Verfassungsmäßigkeit des § 33a

▸ Verfassungsmäßigkeit des Abs. 1: Das verfassungsrechtl. Gebot, zwangsläufige
Unterhaltsaufwendungen mindestens in Höhe des Existenzminimums stl. frei
zu stellen, stellt den Prüfungsmaßstab für den Unterhaltsabzug nach Abs. 1 dar
(BVerfG v. 29.5.1990 – 1 BvL 20/84 ua., BStBl. II 1990, 653; BVerfG v. 13.12.
1996 – 1 BvR 1474/88, FR 1997, 156, mwN). Diesem Prüfungsmaßstab wird der
Unterhaltsabzug, ungeachtet verfassungsrechtl. umstrittener Fragen zu Einzel-
regelungen, gerecht (s. generell Hey, FR 2020, 578). So ist

▸ der Höchstbetrag des Satzes 1 nicht zu beanstanden, weil er dem das Existenz-
minimum abdeckenden Grundfreibetrag des § 32a Abs. 1 Nr. 1 entspricht;

▸ ein über das Existenzminimum hinausgehender Abzug nicht geboten. So wird
die Berücksichtigung des zivilrechtl. tatsächlich geschuldeten und gezahlten
Unterhalts vom GG nicht verlangt, obgleich sich der Stpfl. den regelmäßig hö-
heren Aufwendungen nicht entziehen kann (BVerfG v. 29.5.1990 – 1 BvL 20/84
ua., BStBl. II 1990, 653);

▸ der Aufwand für die gesundheitliche Mindestversorgung Teil des stl. zu verscho-
nenden Existenzminimums (BVerfG v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, BFH/NV 2008,
Beilage 3, 228). Danach sind nicht nur Beiträge zu einer sozialhilfegleichen
Kranken- und Pflegeversicherung des Stpfl., sondern ebenso die entsprechen-
den Beiträge für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen zu berücksichtigen.
Dem trägt der Erhöhungsbetrag des Abs. 1 Satz 2 Rechnung (s. Anm. 65);

▸ bei im Ausland lebenden Unterhaltsempfängern die Kürzung des Höchstbetrags
gem. Abs. 1 Satz 6 entsprechend dem niedrigeren Auslands-Existenzminimum
zulässig (BVerfG v. 31.5.1988 – 1 BvR 520/83, NJW 1989, 666) und uE zur Ver-
meidung gleichheitswidriger Ergebnisse sogar geboten;

▸ durch die Nichtberücksichtigung von Unterhaltspflichten nach ausländischem
Recht zwar das Gebot der stl. Verschonung des Familienexistenzminimums be-
rührt, dies ist aber durch sachliche Gründe gerechtfertigt (BVerfG v. 24.5.2005

§ 33a Anm. 3 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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– 2 BvR 1683/02, BFH/NV 2005, Beilage 4, 361; aA Paus, DStZ 2003, 306; Hu-
feld in KSM, § 33a Rz. B 78 ff. [9/2014]);

▸ die Beschränkung des Unterhaltsabzugs auf die Fälle gesetzlicher Unterhaltsbe-
rechtigung zulässig, weil damit das verfassungsrechtl. Merkmal der Zwangsläu-
figkeit vom Gesetzgeber in nicht zu beanstandender Weise konkretisiert wird.
Unterhaltsaufwendungen, die lediglich aus sittlichen oder tatsächlichen Grün-
den zwangsläufig erwachsen, müssen daher stl. nicht berücksichtigt werden
(BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760; Hettler, DB 2003, 356; von
Proff zu Irnich, Die eheähnliche Lebensgemeinschaft im Einkommensteuer-
recht, 2007, 167 ff.).

Bei eingetragenen Lebenspartnern ist die verfassungsrechtl. Problematik (vgl.
BFH v. 20.7.2006 – III R 8/04, BStBl. II 2006, 883) durch die Entsch. des BVerfG v.
7.5.2013 (BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 1981/06 ua, BVerfGE 133, 377) geklärt. Da-
nach war der Ausschluss dieser Personengruppe vom Ehegattensplitting mit Art. 3
Abs. 1 GG unvereinbar. Nachdem eingetragene Lebenspartner mit Eheleuten
gleichgestellt sind (§ 2 Abs. 8), wird § 33a Abs. 1 von den für Ehegatten einschlägi-
gen Sonderregelungen verdrängt (s. Anm. 13, 55; Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 37
[9/2014]; vgl. auch Grziwotz, MDR 2018, 833). Für den Zeitraum vor Inkrafttreten
des LPartG konnten Unterhaltsleistungen nur bis zum Höchstbetrag des § 33a
Abs. 1 abgezogen werden (BFH v. 26.6.2014 – III R 14/05, BStBl. II 2014, 829, Ver-
fassungsbeschwerde nicht zur Entsch. angenommen: BVerfG v. 19.8.2015 – 2 BvR
1910/14, juris). Die Regelungen über die eingetragene Lebenspartnerschaft sind im
Übrigen nach der Einführung der „Ehe für alle“ nur noch für Altfälle relevant.
Verfassungsmäßigkeit des Ausbildungsfreibetrags nach Abs. 2 Satz 1: Aus der
Einordnung dieses Freibetrags als lediglich ergänzende Komponente des Familien-
leistungsausgleichs folgt notwendig, dass eine isolierte verfassungsrechtl. Würdi-
gung des Abs. 2 Satz 1 ausscheidet (BFH v. 17.12.2009 – VI R 63/08, BStBl. II 2010,
341; BFH v. 25.11.2010 – III R 111/07, BStBl. II 2011, 281; Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entsch. angenommen: BVerfG v. 23.10.2012 – 2 BvR 451/11, juris; aA
Hölscheidt, NWB 2011, 1782). Die an sich nicht realitätsgerechte Höhe des Freibe-
trags (Kanzler, FR 2001, 921 [938]; Hölscheidt, NWB 2011, 1782; s. Anm. 126)
führt damit für sich genommen nicht zur Verfassungswidrigkeit der Norm. Im Ge-
samtsystem des Familienleistungsausgleichs wird dem Ausbildungsbedarf von
Kindern in ausreichendem Umfang Rechnung getragen (BFH v. 25.11.2010 – III R
111/07, BStBl. II 2011, 281, betr. VZ 2003, 2004). Dem ist uE zuzustimmen.
Verfassungsrechtliche Einzelfragen:

▸ Der Ausschluss Minderjähriger vom Ausbildungsfreibetrag ist sachlich gerecht-
fertigt. Eltern sind im Hinblick auf eine angemessene Ausbildung ihren volljäh-
rigen Kindern gegenüber zur Unterhaltsgewährung gesetzlich verpflichtet. Sie
sind aber nicht mehr personensorgeberechtigt, während sie den Aufenthalt des
minderjährigen Kindes bestimmen dürfen. Deshalb ist die Annahme gerecht-
fertigt, dass bei Minderjährigen eine auswärtige Unterbringung grds. nicht not-
wendig ist (FG Köln v. 18.3.2009 – 7 K 2854/08, EFG 2009, 1234, rkr., mwN).

▸ Aufteilung des Ausbildungsfreibetrags (Abs. 2 Sätze 3 bis 5): Diese Regelungen
tragen der Entsch. des BVerfG v. 8.6.1977 (BVerfG v. 8.6.1977 – 1 BvR 265/75,
BStBl. II 1977, 526) Rechnung (s. Anm. 133). Sie sind auch insofern nicht zu
beanstanden, als sie für eine andere als die hälftige Aufteilung des Ausbildungs-
freibetrags das Einvernehmen beider Elternteile nach Abs. 2 Satz 5 voraussetzen
(BFH v. 24.4.1986 – III B 72/84, BStBl. II 1986, 562).

III. Bedeutung des § 33a und höherrangiges Recht | Anm. 4 § 33a
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Die Verfassungsmäßigkeit des Abs. 3 steht außer Zweifel. Die Ermäßigung nach
Monaten (Satz 1) vermeidet eine gleichheitswidrige Benachteiligung der Stpfl., die
im gesamten VZ Aufwendungen leisten, gegenüber Stpfl., die nur in einem Teil
des VZ belastet sind. Das Anrechnungsverbot für Einkünfte und Bezüge, die auf
Kürzungsmonate entfallen (Satz 2), verwirklicht in besonderer Weise den Grund-
satz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und ist daher ebenfalls verfas-
sungsgemäß.

3. Vereinbarkeit des § 33a mit Europarecht

Ausschluss beschränkt Steuerpflichtiger: § 33a enthält in seinen beiden Absätzen
Tatbestände über persönliche Abzüge. In beiden Fällen sind beschränkt Stpfl. vom
Abzug ausgeschlossen (s. Anm. 8). Dieser Ausschluss ist grds. zulässig, weil inso-
weit nach der Rspr. des EuGH regelmäßig der Wohnsitzstaat die persönlichen
Verhältnisse des Stpfl. zu berücksichtigen hat (s. Vor §§ 1, 1a Anm. 35 und 36
mwN). Außerdem ist § 1 Abs. 3 zu beachten. Stpfl., die ganz überwiegend inlands-
besteuerte Einkünfte beziehen, können danach mit der Folge der Anwendbarkeit
des § 33a als unbeschränkt estpfl. behandelt werden (Reimer/Weimar, ISR 2013, 1).
Vereinbarkeit des § 33a Abs. 1 Satz 6 Halbs. 2: Die Beschränkung des Abzugs auf
Unterhaltsleistungen an nach inländ. Recht unterhaltsberechtigte Personen verstößt
nicht gegen Europarecht (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760).
Zu einer Diskriminierung grenzüberschreitender nicht ehelicher Lebensgemein-
schaften kann es jedoch im Anwendungsbereich des Abs. 1 Satz 3 wegen der dort
enthaltenen Beschränkung auf die Kürzung inländ. Mittel kommen. So ist zB dem
gem. § 1 Abs. 3 unbeschränkt stpfl. Grenzpendler der Unterhaltsabzug für seine
im EU-Ausland wohnende Lebensgefährtin, der ausländ. Sozialleistungen gestri-
chen werden, verwehrt. Dies dürfte gemeinschaftsrechtl. nicht zu rechtfertigen
sein (von Proff zu Irnich, Die eheähnliche Gemeinschaft im Einkommensteuer-
recht, 2007, 205).
Nach der Ländergruppeneinteilung wird, wenn der Unterhaltsempfänger in be-
stimmten EU-Staaten (zB Ungarn, Griechenland, Tschechien, Kroatien) wohnt,
der Höchstabzugsbetrag um 25 oder 50 % gekürzt (s. Anm. 106). Das wird im Ver-
gleich zum Inlandsfall als diskriminierend erachtet, weshalb eine europarechtskon-
forme Auslegung erforderlich sei (vgl. Vogel, EWS 2012, 226). Die unterschiedliche
Behandlung dürfte uE im Hinblick auf die niedrigeren Lebenshaltungskosten in
diesen Ländern gerechtfertigt sein.
Die befristetet Weitergeltung verfassungswidriger Steuergesetze ist mit der
Rspr. des EGMR vereinbar (BVerfG v. 25.9.2009 – 2 BvR 1113/06, FamRZ 2009,
1983 betr. Weitergeltungsanordnung des BVerfG bezüglich der § 33a Abs. 1 bis 4
in BVerfG v. 10.11.1998 – 2 BvR 980/91, BVerfGE 99, 216).

Einstweilen frei.

IV. Geltungsbereich des § 33a

Sachlicher Geltungsbereich: § 33a ist lex specialis zu § 33. Zum Verhältnis beider
Vorschriften s. Anm. 10 und 152. Die Vorschrift ist Teil der Einkommensermitt-
lung (§ 2 Abs. 4). Der sachliche Geltungsbereich des § 33a Abs. 1 wird durch die
Regelungen des Familienleistungsausgleichs erheblich eingeschränkt. So ist insbes.

§ 33a Anm. 4 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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der Kindesunterhalt weitgehend nicht von Abs. 1 erfasst (Abs. 1 Satz 4; s. Anm. 83).
Gleiches gilt für den Ehegattenunterhalt, wenn die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenveranlagung vorliegen, denn §§ 26 ff. haben Vorrang vor § 33a Abs. 1
(s. Anm. 13). Auf den Trennungs- und nachehelichen Unterhalt kommt Abs. 1
nur subsidiär zur Anwendung, wenn der SA-Abzug gem. § 10 Abs. 1a Nr. 1 nicht
beantragt wird oder der Empfänger nicht zustimmt (s. Anm. 11).
Persönlicher Geltungsbereich: § 33a gilt für natürliche, unbeschränkt estpfl. Per-
sonen iSd. § 1 Abs. 1 bis 3, nach § 50 Abs. 1 Satz 3 jedoch nicht für beschränkt
Stpfl. Darin liegt kein Gleichheitsverstoß, weil die persönlichen Verhältnisse be-
reits im Wohnsitzstaat des Stpfl. berücksichtigt werden (BVerfG v. 24.9.1965 – 1
BvR 228/65, BVerfGE 19, 119; s. § 50 Anm. 6 und 70).
Anwendung bei Auslandsbeziehungen: Auf Unterhaltsleistungen an Angehörige im
Ausland ist Abs. 1 anwendbar. Zu den allg. geltenden sachlichen Einschränkungen
des Anwendungsbereichs, zB beim Kindesunterhalt (Satz 4), treten allerdings aus-
landsspezifische Einschränkungen hinzu. So sind nach Abs. 1 Satz 6 für die Zwangs-
läufigkeit von Unterhaltsleistungen, also das Bestehen der gesetzlichen Unterhaltsbe-
rechtigung, inländ. Maßstäbe anzulegen, so dass die nur nach ausländ. Recht beste-
hende Unterhaltspflicht nicht zur Abziehbarkeit führt (s. Anm. 109). Dagegen sind
die ausländ. Verhältnisse bei der Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit
der Aufwendungen zugrunde zu legen, so dass wegen des häufig niedrigeren ausländ.
Wohlstandsniveaus der Abzugshöchstbetrag zu kürzen ist (s. Anm. 105). Für Aus-
landskinder gelten in Bezug auf den Ausbildungsfreibetrag nach Abs. 2 Satz 2 ent-
sprechende Sonderregelungen. Zu diesen materiell-rechtl. Besonderheiten treten
verfahrensrechtl. hinzu. So treffen den Stpfl. bei Unterhaltsleistungen ins Ausland
erhöhte Mitwirkungspflichten gem. § 90 Abs. 2 AO (s. Anm. 19).

Einstweilen frei.

V. Verhältnis des § 33a zu anderen Vorschriften

1. Verhältnis von Abs. 1 zu Abs. 2 und zu § 33

Verhältnis des Abs. 1 zu Abs. 2 des § 33a: Abs. 1 und Abs. 2 schließen einander
aus. Nach Abs. 1 ist Voraussetzung, dass kein Anspruch auf einen Freibetrag gem.
§ 32 Abs. 6 oder Kindergeld besteht. Ein solcher Anspruch ist aber für die Gewäh-
rung des Ausbildungsfreibetrags erforderlich (s. Anm. 122). Abs. 2 trifft jedoch
keine abschließende Regelung zur Berufsausbildung eines Kindes mit der Folge,
dass eine Ermäßigung nach Abs. 1 stets ausgeschlossen wäre. So sind Berufsausbil-
dungsaufwendungen für das nicht unter Abs. 2 fallende Kind, also für das im Fa-
milienleistungsausgleich nicht mehr berücksichtigungsfähige Kind (zB Erststu-
dium des über 25 Jahre alten Kindes) nach Abs. 1 abziehbar (glA Loschelder in
Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 1), da die Eltern ihren Kindern grds. eine Erst-
ausbildung gesetzlich schulden (s. Anm. 53).
Verhältnis zu § 33 EStG: Die Gesetzesüberschrift „Außergewöhnliche Belastung
in besonderen Fällen“ weist zutr. auf den Charakter des § 33a als Sondervorschrift
(lex specialis) gegenüber der allgemeinen Regelung des § 33 hin.

▸ Aus dem Charakter einer Sonderregelung folgt für die Auslegung der Vorschrift,
dass es sich um eine abschließende Regelung handelt, die der Generalklausel
vorgeht; andererseits dürfen in § 33a enthaltene Sonderbestimmungen nicht
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auf die Generalklausel des § 33 ausgedehnt werden, zB die Beurteilung der
Zwangsläufigkeit (gesetzliche Unterhaltsberechtigung) nach inländ. Maßstäben
gem. Abs. 1 Satz 6. Dem entspricht Abs. 4, der die Abgeltungswirkung der Tat-
bestände des § 33a gegenüber § 33 regelt (s. Anm. 152). Die Außergewöhnlich-
keit der Aufwendungen (§ 33 Abs. 1) wird in § 33a weder vorausgesetzt noch
unterstellt, denn § 33a enthält selbst keine entsprechende Regelung. Tatsächlich
sind die von Abs. 1 und 2 erfassten Aufwendungen alles andere als außerge-
wöhnlich. Von Unterhalts- und Berufsausbildungslasten ist die Mehrzahl der
Stpfl. betroffen. Ob Aufwendungen außergewöhnlich sind oder nicht, ist daher
für die Beurteilung der einzelnen Tatbestände des § 33a belanglos (aA Hess. FG
v. 17.3.1976 – I 47/73, EFG 1976, 558, rkr., betr. Unterhaltsleistungen anlässlich
eines Besuchs ausländ. Angehöriger).

▸ Keine Prüfung der Außergewöhnlichkeit und Zwangsläufigkeit der Aufwendun-
gen: Dass die Überschrift seit Einführung der Vorschrift im Jahre 1955 unver-
ändert den Hinweis auf die Außergewöhnlichkeit enthält, kann uE die Ausle-
gung der einzelnen Tatbestände nicht beeinflussen. Die Zwangsläufigkeit der
Aufwendungen (§ 33 Abs. 2 Satz 1) wird seit dem JStG 1996 bei Unterhaltsleis-
tungen nach Abs. 1 nicht mehr durch Verweisung auf § 33 Abs. 2 ausdrücklich
vorausgesetzt, sondern im Merkmal „gesetzliche Unterhaltsberechtigung“ ei-
genständig geregelt. Abs. 2 nimmt im Bereich der agB eine Sonderstellung ein.
Der Freibetrag beruht auf der Zwangsläufigkeit aus rechtl. Gründen, der Unter-
haltsverpflichtung gegenüber dem Kind. Diese wird jedoch allein aus der Be-
rücksichtigung des Kindes im Familienleistungsausgleich abgeleitet. Daher
wird der pauschal abgegoltene Aufwand stl. auch dann berücksichtigt, wenn er
im Übrigen nicht zwangsläufig anfällt. So wird der Freibetrag auch dann ge-
währt, wenn das Kind über erhebliches eigenes Vermögen verfügt, hohe Ein-
künfte bezieht oder eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Stpfl. aus anderen
Gründen ausscheidet (zB bei Zweitausbildung des volljährigen Kindes,
s. Anm. 53). Ferner wird die Zwangsläufigkeit der auswärtigen Unterbringung
nicht mehr vorausgesetzt (s. Anm. 125). Das Abzugsverbot für BA, WK und SA
(§ 33 Abs. 2 Satz 2) gilt als Grundvoraussetzung für den Abzug von agB auch
für § 33a (BFH v. 7.11.2000 – III R 23/98, BStBl. II 2001, 338). Im Falle des Re-
alsplittings ist dies von praktischer Konsequenz (s. Anm. 11).

▸ Keine Minderung um die zumutbare Belastung: Eine zumutbare Belastung iSd. § 33
Abs. 3 wird auf Unterhaltszahlungen im Sinne der Sondervorschrift des § 33a
nicht angerechnet (BFH v. 11.11.2010 – VI R 16/09, BStBl. II 2011, 966; zu den
steuersystematischen Gründen dieser Unterscheidung auch § 33 Anm. 55 mwN).

2. Verhältnis zu anderen Aufwendungen, zur Abschnittsbesteuerung und
zum Abflussprinzip

Verhältnis zu anderen Aufwendungen: Das Verhältnis zu BA (§ 4 Abs. 4), WK (§ 9),
SA (§ 10) wird durch das Abzugsverbot des § 33 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 bestimmt; die-
ses Abzugsverbot gilt als Grundvoraussetzung für den Abzug von agB auch für
§ 33a (s. Anm. 10 und § 33 Anm. 200–204). Zum Verhältnis zu § 10d s. Anm. 62.
Verhältnis zum Realsplitting (§ 10 Abs. 1a Nr. 1): Unterhaltsleistungen an den
geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten können entweder nach
§ 33a Abs. 1 als agB oder nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 als SA geltend gemacht werden
(Wahlrecht). Der wirksame Antrag auf SA-Abzug schließt dann eine Berücksichti-

§ 33a Anm. 10 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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gung auch des den SA-Höchstbetrag von 13805 € übersteigenden Teils der Unter-
haltsleistungen als agB aus (BFH v. 7.11.2000 – III R 23/98, BStBl. II 2001, 338;
Einzelheiten s. Anm. 56 und § 33 Anm. 146 und 200).
Verhältnis zu § 10 Abs. 1 Nr. 7: Aufwendungen für die Berufsausbildung des
Ehegatten sind, sofern die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung vorlie-
gen, bis zur Höhe von 46000 € als SA abzuziehen (s. § 10 Anm. 160 und § 33
Anm. 205). Die darüber hinausgehenden Aufwendungen sind nicht nach § 33a
Abs. 1 abziehbar, weil die Sondervorschriften zur Ehegattenbesteuerung der allge-
meinen Vorschrift über den Unterhaltsabzug vorgehen (s. Anm. 13). Es kommt
aber ein Abzug nach § 33 in Betracht (s. § 33 Anm. 205).
Verhältnis zu § 12: Siehe § 33 Anm. 16.
Verhältnis zur Abschnittsbesteuerung (§ 2 Abs. 7) und zum Abflussprinzip des
§ 11: Der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung und das Abflussprinzip gelten wie
für § 33 (s. § 33 Anm. 56) auch für die Tatbestände des § 33a, insbes. aber für Un-
terhaltsleistungen nach Abs. 1 (BFH v. 22.5.1981 – VI R 140/80, BStBl. II 1981,
713; s. Anm. 29). Für die Anrechnung eigener Einkünfte und Bezüge des Unter-
haltsempfängers ist bei Überschusseinkünften und Bezügen das Zuflussprinzip
(§ 11 Abs. 1) maßgeblich, bei gewerblichen Einkünften gelten die allgemeinen
Grundsätze für die Zuordnung zum VZ. Bei der Feststellung, ob anrechenbare
Einkünfte oder Bezüge auf Kürzungsmonate entfallen (Abs. 3 Satz 2), gilt aller-
dings das Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung (s. Anm. 143). Auch für die An-
rechnung von Ausbildungsbeihilfen gelten nach Abs. 3 Satz 3 Sonderregelungen
(s. Anm. 146).

3. Verhältnis zu den Regelungen des Familienleistungsausgleichs

Unterhaltsabzug nach Abs. 1: Aus den Regelungen zum Familienleistungsaus-
gleich ist ersichtlich, dass das Existenzminimum minderjähriger Kinder grds. ab-
schließend durch Kinderfreibetrag und Kindergeld stl. berücksichtigt werden soll
(§ 31 Satz 1). Dementsprechend sieht Abs. 1 Satz 4 ein Abzugsverbot vor, mit dem
die doppelte stl. Berücksichtigung desselben Aufwands (Kindesunterhalt) durch
Kindergeld und Kinderfreibetrag einerseits und Abziehbarkeit als agB andererseits
ausgeschlossen wird (s. Anm. 83). § 33a Abs. 1 gilt damit nur subsidiär (BFH v.
4.12.2003 – III R 32/02, BStBl. II 2004, 275). Ausnahmen kommen bei volljährigen,
im Familienleistungsausgleich nicht berücksichtigungsfähigen Kindern in Betracht
(zu Einzelheiten s. Anm. 53).
Ausbildungsfreibetrag nach Abs. 2: Er setzt voraus, dass der Stpfl. für das in Be-
rufsausbildung stehende Kind Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6
oder auf Kindergeld hat. Er ergänzt somit den Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 Abs. 6), indem er den aus der auswärti-
gen Unterbringung des Kindes resultierenden Sonderbedarf berücksichtigt
(BTDrucks. 14/6160, 13).

4. Verhältnis zur Ehegattenbesteuerung und zur Besteuerung des
Unterhaltsberechtigten

Verhältnis zu §§ 26, 26a, 26b: Die Sondervorschriften über die Ehegattenbesteue-
rung sind vorrangig. Unterhaltsleistungen an den nicht dauernd getrennt lebenden,
unbeschränkt stpfl. Ehegatten sind damit, unabhängig von der Veranlagungsart,
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nicht als agB abziehbar (BFH v. 28.11.1988 – GrS 1/87, BStBl. II 1989, 164; BFH v.
31.5.1989 – III R 166/86, BStBl. II 1989, 658; s. Anm. 55, dort auch zu Aufwendun-
gen für die Berufsausbildung des Ehegatten). Diese Grundsätze gelten nach § 2
Abs. 8 auch für die Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft (s. Anm. 4).
Verhältnis zu § 22: Solange der Unterhaltsverpflichtete unbeschränkt estpfl. ist,
muss der unbeschränkt stpfl. Empfänger die Leistungen nicht versteuern (§ 22
Nr. 1 Satz 2; s. § 22 Anm. 233–236). Beim beschränkt stpfl. Empfänger unterliegt
der Unterhalt nicht der Besteuerung gem. § 49 (vgl. Reimer/Weimar, ISR 2013, 1).

Verlegt der Empfänger seinen Wohnsitz ins Ausland und werden die Unterhaltsbezüge
dort estpfl., so bestehen für den diese Steuern übernehmenden Unterhaltsverpflichteten
keine Anrechnungsmöglichkeiten (Stolz, FR 1978, 187, der Billigkeitsmaßnahmen emp-
fiehlt).

Wählt der Stpfl. mit Zustimmung des Ehegatten den SA-Abzug nach § 10 Abs. 1a
Nr. 1, so hat dieser die Unterhaltsbezüge als sonstige Einkünfte zu versteuern (§ 22
Nr. 1a).

Einstweilen frei.

VI. Zurechnung der außergewöhnlichen Belastung gem. § 33a

Die Zurechnung der agB in besonderen Fällen erfolgt nach den für § 33 maßge-
benden Grundsätzen (s. § 33 Anm. 16). So folgt insbes. aus dem für die Ehegatten-
veranlagung entwickelten Einheitsgedanken (s. § 33 Anm. 16), dass die Inan-
spruchnahme des Abzugs nach § 33a durch einen Ehegatten eine nochmalige Be-
rücksichtigung dieser Aufwendungen nach §§ 33 oder 33a für den anderen Ehe-
gatten ausschließt (BFH v. 9.5.1958 – VI 309/57 U, BStBl. III 1958, 302, betr. § 33a
EStG 1951).
Zur Aufteilung des Unterhaltshöchstbetrags des Abs. 1, wenn mehrere Stpfl. die
Aufwendungen tragen, s. Abs. 1 Satz 7 (s. Anm. 113); zur Aufteilung des Ausbil-
dungsfreibetrags zwischen mehreren Stpfl. s. Abs. 2 Sätze 3–5 (s. Anm. 133 ff.).

VII. Verfahrensfragen zu § 33a

1. Antragserfordernis; Empfängerbenennung

Die in § 33a vorgesehenen StErleichterungen sind wie die agB nach § 33 sämtlich
antragsgebunden (s. im Einzelnen dazu § 33 Anm. 53). Dies gilt auch für den Aus-
bildungsfreibetrag, obwohl in Abs. 2 Satz 1 das Antragserfordernis zwar nicht aus-
drücklich, aber konkludent enthalten ist („kann… abziehen“; s. Anm. 125). Davon
zu unterscheiden ist der auf Aufteilung des Ausbildungsfreibetrags gerichtete ge-
meinsame Antrag der Eltern nach Abs. 2 Satz 5 (s. Anm. 136). Zum Ausübung des
Wahlrechts auf SA-Abzug beim Realsplitting s. Anm. 11 und 56.
Im Inlandsfall besteht ein zusätzliches formelles Erfordernis. Nach Abs. 1 Satz 9
muss die Identifikationsnummer (§ 139b AO) der unterhaltenen Person in der StEr-
klärung des Unterhaltsleistenden angegeben werden. Zu Einzelheiten s. Anm. 118 ff.
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2. Nachweisanforderungen

a) Nachweiserleichterungen

Die tatbestandlichen Voraussetzungen der StErmäßigung gem. Abs. 1 und des
Ausbildungsfreibetrags gem. Abs. 2 sind nachzuweisen oder glaubhaft zu machen.
Nachweiserleichterungen: Diese werden in bestimmten Fällen von der FinVerw.
gewährt:

▸ Abstrakte Betrachtungsweise beim inländischen Unterhaltsabzug: Nach R 33a.1
Abs. 1 Satz 4 EStR ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine Prü-
fung, ob im Einzelfall tatsächlich ein Unterhaltsanspruch besteht, nicht erfor-
derlich, wenn die unterstützte Person unbeschränkt stpfl., dem Grunde nach
potenziell unterhaltsberechtigt ist und alle übrigen Voraussetzungen des Abs. 1
vorliegen; insoweit wird die Bedürftigkeit typisierend unterstellt.
Dies ist uE abzulehnen. Es handelt sich nicht um eine Beweiserleichterung, son-
dern faktisch um einen Nachweisverzicht im Hinblick auf eine zentrale Voraus-
setzung des Unterhaltsabzugs. Nur weil eine Person im Inland wohnt, mit dem
Stpfl. in gerader Linie verwandt ist, von diesem Geldzuwendungen erhält und
nicht über nennenswertes Einkommen und Vermögen verfügt, heißt das noch
lange nicht, dass sie typischerweise bedürftig iSd. § 1602 BGB ist. Für typisie-
rende Annahmen im Hinblick auf die Bedürftigkeit ist generell kein Raum. Es
handelt sich um ein Tatbestandsmerkmal, das sich typisierenden Unterstellun-
gen entzieht, weil es insoweit gar keine typischen Geschehensabläufe gibt. Ob
insbes. Erwerbsobliegenheiten bestehen oder Unterhaltskonkurrenzen zu be-
achten sind, kann nur im konkreten Einzelfall festgestellt werden (Beispiel da-
für BFH v. 15.4.2015 – VI R 5/14 BFH/NV 2015, 2280). Die Verwaltungsauffas-
sung widerspricht der konkreten Betrachtungsweise (s. Anm. 42) und führt
häufig zu einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme der StErmäßigung. So
könnte der Unterhaltsabzug eines Stpfl., der seinen arbeits- und vermögenslo-
sen 25-jährigen Sohn unterstützt, nicht versagt werden, obgleich wegen dessen
weitreichenden Erwerbsobliegenheiten die Bedürftigkeit regelmäßig zu vernei-
nen sein dürfte (s. Anm. 53). Außerdem führt die Verwaltungsauffassung zu ei-
ner nicht gerechtfertigten Privilegierung des Inlandsfalls. Warum muss gerade
im Ausland der „Vollbeweis“ mit gesteigerter Mitwirkungspflicht (s. Anm. 19)
geführt werden, obwohl doch der Stpfl. im Inland den Nachweis seiner gesetzli-
chen Unterhaltspflicht, wenn sie denn besteht, wegen der geordneten deutschen
Staatsstruktur relativ einfach führen kann?

▸ Haushaltszugehörigkeit der unterstützten Person: Wenn die unterhaltsberechtigte
Person zum Haushalt des Stpfl. gehört (zB Haushaltsaufnahme der bedürftigen
Großmutter), dann geht die FinVerw. regelmäßig davon aus, dass dem Stpfl.
Aufwendungen in Höhe des Höchstbetrags erwachsen (R 33a.1 Abs. 1 Satz 5
EStR). Es handelt sich hierbei um einen Anscheinsbeweis. Bei einer Haushalts-
aufnahme besteht der typische Geschehensablauf darin, dass für die aufgenom-
mene Person umfassend gesorgt wird und somit der existenznotwendige Bedarf
(Verpflegung, Unterkunft uÄ), der dem abziehbaren Höchstbetrag entspricht,
vollständig vom Stpfl. durch Sach- und Geldleistungen sichergestellt wird.

Feststellungslast: Gelingt dem Stpfl. der Nachweis steuermindernder Tatsachen
nicht, so ist die beantragte StErmäßigung zu versagen (BFH v. 20.1.1978 – VI R
193/74, BStBl. II 1978, 338). Bevor jedoch im Einzelfall die Feststellungslast Anwen-
dung findet, sind die Regeln des Anscheins- und Indizienbeweises auszuschöpfen.
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HHR Lfg. 312 Juli 2022 Musil | E 19

18

--291--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 20/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

b) Nachweisanforderungen bei Auslandssachverhalten

aa) Erhöhte Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen

Der Stpfl. hat die Voraussetzungen für den Abzug von Unterhaltszahlungen gem.
§ 33a Abs. 1 nachzuweisen, und zwar neben der Bedürftigkeit des Unterstützungs-
empfängers insbes. auch die tatsächlichen Zahlungen. Da es sich um Auslandssachver-
halte handelt, trifft den Stpfl. nach § 90 Abs. 2 AO eine erhöhte Mitwirkungspflicht.
Diese schließt auch eine Beweisvorsorge- und Beweismittelverschaffungspflicht ein.

BFH v. 20.1.1978 – VI R 193/74, BStBl. II 1978, 338, zur Rechtslage vor der AO 1977;
BFH v. 14.5.1982 – VI R 266/80, BStBl. II 1982, 772; BFH v. 14.5.1982 – VI R 18/81,
BStBl. II 1982, 774; BFH v. 2.12.2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483; BFH v. 27.7.2011
– VI R 62/10, BFH/NV 2012, 170; BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 3.

Der Stpfl. kann sich daher auf die Nichtaufklärung oder Nichtbeschaffung von Be-
weismitteln nicht berufen, wenn er sich nach Lage des Falls bei der Gestaltung sei-
ner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder einräumen lassen
können (§ 90 Abs. 2 Satz 3 AO; BFH v. 14.5.1982 – VI R 266/80, BStBl. II 1982,
772). So kann zB die Leistung einer Unterhaltszahlung von der Ausstellung einer
Quittung abhängig gemacht werden. Hat der Stpfl. nicht dafür Sorge getragen, sich
Belege und Bescheinigungen ausstellen zu lassen und in seinen Besitz zu bringen,
obgleich ihm dies möglich und zumutbar gewesen wäre, dann stellen Eigenerklä-
rungen und eidesstattliche Versicherungen allein keine ausreichenden Mittel zur
Glaubhaftmachung dar (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 3).
„Erforderliche Beweismittel“ iSd. § 90 Abs. 2 AO sind regelmäßig nur sichere
und leicht nachprüfbare – soweit möglich inländ. – Beweismittel (BFH v. 2.12.
2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483; BFH v. 9.3.2017 – VI R 33/16, BFH/NV
2017, 1042). Unterlagen in ausländ. Sprache sind in deutscher Übersetzung (durch
amtlich zugelassene Dolmetscher, Konsulate oder sonstige zuständige – ausländ. –
Dienststellen) vorzulegen (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588; vgl. auch § 87 Abs. 2 AO).
Grenzen der erhöhten Mitwirkungspflicht: Auch im Anwendungsbereich des
§ 90 Abs. 2 AO muss die Erfüllung der Pflichten zur Aufklärung des Sachverhalts
sowie zur Vorsorge und Beschaffung von Beweismitteln allerdings erforderlich,
möglich, zumutbar und verhältnismäßig sein (BFH v. 2.12.2004 – III R 50/03,
BFH/NV 2005, 1009).

So können zB Beweiserleichterungen bei Unterhaltszahlungen in Krisen- und Bürger-
kriegsgebiete im Hinblick auf die Beschaffung amtlicher Bescheinigungen zu gewähren
sein (BFH v. 2.12.2004 – III R 50/03, BFH/NV 2005, 1009). Ein Beweisnotstand liegt aber
nicht vor, wenn die zuständige Heimatbehörde sich weigert, Angaben der unterhaltenen
Person auf der Unterhaltserklärung (s. Anm. 20) zu bestätigen, denn der Nachweis der
geforderten Angaben kann in diesem Fall auch durch Vorlage anderer Dokumente er-
bracht werden (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I
2010, 588, Rz. 4 und 7).

Anforderungen der Finanzverwaltung: Diese hat in einer Verwaltungsregelung
(BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588,
Rz. 3 und 4) Kriterien aufgestellt, die den Rechtsbegriff der erforderlichen Beweis-
mittel iSd. § 90 Abs. 2 Satz 1 AO zwar zutr., jedoch nicht abschließend konkretisie-
ren (BFH v. 2.12.2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483, mwN).

§ 33a Anm. 19 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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bb) Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit

Nachweis durch amtliche Bescheinigungen: Von dieser Mitwirkungspflicht ge-
hen die Rspr. (BFH v. 20.1.1978 – VI R 193/74, BStBl. II 1978, 338; BFH v. 2.12.
2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483) und die FinVerw. (BMF v. 7.6.2010 – IV C
4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 5 und 6) aus: Danach
hat der Stpfl. die Bedürftigkeit der unterhaltenen Personen im Ausland für jeden
Unterhaltsempfänger durch detaillierte Angaben in amtlichen Bescheinigungen
mit deutscher Übersetzung nachzuweisen (krit. hierzu Geserich, DStR 2011, 294).

Erforderlich sind folgende Angaben:

– Name, Geburtsdatum und -ort, ausgeübter Beruf, Anschrift der unterhaltenen Person
sowie deren Verwandtschaftsverhältnis zum Stpfl. oder seinem Ehegatten. Diese An-
gaben sind durch eine Bestätigung der Heimatbehörde der unterhaltenen Person
nachzuweisen.

– Angaben über Art und Umfang der eigenen Einnahmen und des eigenen Vermögens
des Unterhaltsempfängers und Angaben darüber, ob diese nicht, gelegentlich oder re-
gelmäßig beruflich tätig war und ob Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Mit-
teln erbracht worden sind.

– Bei erstmaliger Antragstellung sind Angaben darüber zu machen, wie der Unterhalt
bisher bestritten wurde, welche jährlichen Einnahmen vor der Unterstützung bezo-
gen worden sind, ob eigenes Vermögen vorhanden war und welcher Wert davon auf
Hausbesitz entfällt. Die Einnahmen sind durch Vorlage geeigneter Unterlagen, zB
Steuerbescheide, Bescheide der ausländ. Arbeits- oder Sozialverwaltung, zu belegen.

– Angaben darüber, ob noch andere Personen unterhaltspflichtig waren, welche Unter-
stützungen sie ggf. geleistet haben und ab wann und aus welchen Gründen die Unter-
stützungsempfänger nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen konnten.

Vordrucke für Unterhaltserklärungen, die der Vereinheitlichung und Erleichte-
rung der Beweisführung dienen, stellt die FinVerw. auf ihrer Internetseite in den
gängigsten Sprachen zweisprachig zum Download bereit (www.formulare-
bfinv.de). Für jeden Unterhaltsempfänger ist eine eigene Unterhaltserklärung vor-
zulegen.
Zumutbarkeit weiterer Nachweise: Die Benutzung des Vordrucks schließt nicht
aus, dass das FA im Einzelfall weitere Nachweise verlangt (BMF v. 7.6.2010 – IV C
4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 6).
Beweiswert der Unterhaltserklärungen: Die Unterhaltserklärungen müssen voll-
ständig ausgefüllt sein. Diese Anforderung ist grds. zumutbar. Unvollständige, un-
genaue Bescheinigungen oder Bescheinigungen mit widersprüchlichem Inhalt sind
daher zum Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit grds. nicht geeignet (BFH v.
27.7.1990 – III R 176/86, BFH/NV 1991, 367; BFH v. 2.12.2004 – III R 49/03,
BStBl. II 2005, 483; BFH v. 7.5.2015 – VI R 32/14, BFH/NV 2015, 1248). Aber
auch vollständig und detailliert ausgefüllte Bescheinigungen unterliegen der freien
Beweiswürdigung. So kann sich aus anderen Umständen des Einzelfalls die Un-
glaubwürdigkeit der Bescheinigungsangaben ergeben (BFH v. 11.11.2010 – VI R
16/09, BFH/NV 2011, 501). Sind amtliche Unterlagen nicht zu erlangen, so ist dies
dem Stpfl. nur nach Würdigung der Umstände des Einzelfalls anzulasten (BMF v.
7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 4; zu
Schwierigkeiten in Krisengebieten s. Anm. 19).
Widerlegbare Vermutungen für die fehlende Bedürftigkeit des Unterhaltsemp-
fängers gelten nach der Rspr. und der FinVerw.,
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▸ wenn der unterstützte Angehörige einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem
nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats üblichen Umfang und Rahmen be-
treibt (BFH v. 13.3.1987 – III R 206/82, BStBl. II 1987, 599; BFH v. 5.5.2010 –
VI R 40/09, BStBl. II 2011, 164).

Die Rspr. geht weiter davon aus, dass die LuF-Einkünfte regelmäßig auch den haus-
haltsangehörigen Familienmitgliedern des Betriebsinhabers zu Gute kommen und
auch deren Unterhaltsbedürftigkeit entfallen lassen (BFH v. 7.6.2010 – IV C 4 -
S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588). Die widerlegbare Vermutung
greift nicht ein, wenn der Angehörige wegen Alters oder gesundheitlichen Gründen
nachweisbar nur noch in geringfügigem Umfang tätig ist (BFH v. 13.3.1987 – III R
206/82, BStBl. II 1987, 599).

▸ wenn der unterstützte Angehörige im erwerbsfähigen Alter steht. Von seiner Un-
terhaltsbedürftigkeit kann nur ausgegangen werden, wenn er die zur Bestrei-
tung des Lebensunterhalts zur Verfügung stehenden Quellen, insbes. seine Ar-
beitskraft, ausgeschöpft hat. Dass diesen Erwerbsobliegenheiten genügt wurde,
hat der Stpfl. nach Auffassung von Rspr. und FinVerw. im Einzelnen nachzu-
weisen. Es müssen Beweismittel beschafft und vorgelegt werden, die einen ob-
jektivierten Nachweis der Erwerbsbemühungen ermöglichen. Kann dies nicht
durch eine entsprechende Bescheinigung der für den jeweiligen Arbeitsmarkt
zuständigen ausländ. Behörde geschehen, sind entsprechende Bewerbungsun-
terlagen vorzulegen (BFH v. 27.7.2011 – VI R 62/10, BFH/NV 2012, 170). Diese
Anforderungen laufen auf eine widerlegbare Vermutung der fehlenden Unter-
haltsbedürftigkeit volljähriger erwerbsfähiger Unterhaltsempfänger hinaus
(BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010,
588, Rz. 8; BFH v. 2.12.2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483, mwN). Dies gilt
jedoch nicht für den im Ausland lebenden Ehegatten des Stpfl. Diesen trifft
grds. keine Erwerbsobliegenheit, weil Familienunterhalt auch jenseits der Be-
dürftigkeit geschuldet wird (BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/09, BStBl. II 2011, 115;
s. Anm. 55).

Selbst bei Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung am Wohnort kann nicht ohne nä-
here Ermittlungen geschlossen werden, dass die unterstützte Person trotz Bemühens
nicht mindestens eine Gelegenheitsarbeit gefunden habe (BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/
09, BStBl. II 2011, 115). Die Unterhaltsbedürftigkeit volljähriger Angehöriger hängt
daher ua. davon ab, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nachweisbar nicht oder
nur noch in geringfügigem Umfang erwerbstätig sein können (BFH v. 20.1.1978 – VI
R 123/77, BStBl. II 1978, 340; BFH v. 13.3.1987 – III R 206/82, BStBl. II 1987, 599).
Auch das jederzeitige Bereitstehen für einen eventuellen Pflegeeinsatz bei behinder-
ten Personen („Pflege auf Abruf“) ist kein besonderer Umstand, der die generelle Er-
werbsobliegenheit volljähriger Personen entfallen lässt (BFH v. 15.4.2015 – VI R 5/
14, BFH/NV 2015, 1614). Allgemein zu den Erwerbsobliegenheiten volljähriger Per-
sonen s. Anm. 42. Die strengen Anforderungen an die Unterhaltsbedürftigkeit im
Falle von Arbeitslosigkeit uÄ sind uE auch im Auslandsfall gerechtfertigt. Das grund-
sätzliche Dilemma, dass zur Aufklärung von Auslandssachverhalten häufig nur sehr
begrenzte Erkenntnismöglichkeiten zur Verfügung stehen, lässt sich durch eine groß-
zügigere Betrachtungsweise nicht beseitigen, weil dann die Gefahr der ungerechtfer-
tigten Inanspruchnahme der StErmäßigung besteht und dadurch der reine Inlandsfall
benachteiligt würde. Allerdings sind die strengen Anforderungen gleichermaßen für
den Auslands- wie den Inlandsfall zu stellen. Mit diesem Grundsatz ist es uE aber
nicht zu vereinbaren, dass die FinVerw. im Inlandssachverhalt auf eine Prüfung, ob
ein Unterhaltsanspruch tatsächlich im Einzelfall besteht, verzichtet (R 33a.1 Abs. 1
Satz 4 EStR; s. hierzu und zur Kritik Anm. 18).

§ 33a Anm. 20 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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cc) Nachweis der Aufwendungen

Zahlung durch Überweisung: Der Nachweis für die Unterhaltszahlungen kann
grds. nur durch Post- oder Bankbelege erbracht werden, die die unterhaltene Per-
son als Empfänger ausweisen; bei mehreren in Haushaltsgemeinschaft lebenden
Unterstützten genügt die Überweisung an eine dieser Personen. Ist eine andere
Person Kontoinhaber, so hat der Stpfl. seine Behauptung, die Unterhaltsempfänger
oder Bevollmächtigten hätten von diesem Konto Geldbeträge abgehoben, durch
folgende Unterlagen nachzuweisen:
– inländ. Einzahlungs- oder Überweisungsbelege,
– Bescheinigung der Bank über Kontovollmacht und über Zeitpunkt, Höhe und
Empfänger der Auszahlung.

Das gilt ausnahmsweise nicht, wenn das Konto auf den Namen des Stpfl. lautet
und Unterhaltsaufwendungen nur für Ehegatten und/oder Kinder geleistet worden
sind (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010,
588, Rz. 10-12). Sind Zahlungsbelege abhandengekommen, hat der Stpfl. Ersatzbe-
lege auf seine Kosten zu beschaffen (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/
0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 13).

Die Rspr. hatte ursprünglich auch Nachweise in anderer Form, so bei Abhebungen des
Empfängers von einem Devisenkonto des Stpfl. eine entsprechende Bestätigung der Hei-
matbank (BFH v. 14.5.1982 – VI 18/81, BStBl. II 1982, 774), zugelassen, dann aber stren-
gere Maßstäbe angelegt und allein Abhebungsbescheinigungen ausländ. Banken nicht
mehr als ausreichenden Nachweis akzeptiert (BFH v. 3.6.1987 – III R 205/81, BStBl. II
1987, 675; BFH v. 15.11.1991 – III R 21/88, BFH/NV 1992, 375; BFH v. 19.5.2004 – III R
39/03, BStBl. II 2005, 24).

Andere Zahlungsweise: Der Stpfl. kann auch einen anderen Zahlungsweg wählen,
wenn die so erbrachte Unterhaltsleistung in hinreichender Form nachgewiesen ist
(BFH v. 14.5.1982 – VI R 266/80, BStBl. II 1982, 772; BFH v. 9.3.2017 – VI R 33/16,
BFH/NV 2017, 1042; BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753,
BStBl. I 2010, 588, Rz. 14). In Betracht kommt etwa die Übergabe von Geldbeträgen
durch den Stpfl. oder einen Beauftragten in bar. Die Nachweise müssen jedoch Zwei-
fel an einer solchen Zahlungsweise weitgehend ausschließen (BFH v. 14.5.1982 – VI
R 266/80, BStBl. II 1982, 772; BFH v. 9.3.2017 – VI R 33/16, BFH/NV 2017, 1042).
Dies kann etwa durch die Vorlage von Empfangsbestätigungen der Angehörigen mit
Unterschriftsbeglaubigung durch den Gemeindevorsteher, durch Umtauschbelege
und Nachweis der Ein- und Ausreise (Reisepass) geschehen, wobei diese Belege ku-
muliert vorliegen müssen (BFH v. 19.9.1980 – VI R 145/80, nv., zitiert bei BFH v.
14.5.1992 – VI R 266/80, BStBl. II 1982, 772; BFH v. 22.5.2000 – III B 97/99, BFH/
NV 2000, 1203; BFH v. 9.3.2017 – VI R 33/16, BFH/NV 2017, 1042: Zahlungskette).

Die FinVerw. verlangt darüber hinaus Abhebungsnachweise, Empfängerbestätigungen,
Nachweise für die Durchführung der Reise (Fahrkarten, Tankquittungen usw.) und einen
engen zeitlichen (binnen zwei Wochen) Zusammenhang zwischen Abhebung und Geld-
übergabe. Die Empfängerbestätigung muss für jede einzelne Geldübergabe detailliert (Name
und Anschrift von Stpfl. und der unterhaltenen Person, Ort und Zeitpunkt der Übergabe,
Unterschrift) ausgestellt werden. Nachträglich ausgestellte und zusammengefasste Bestäti-
gungen sind ausgeschlossen (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753,
BStBl. I 2010, 588, Rz. 14 und 18). Damit ist ein zeitnaher, lückenloser und urkundlicher
Nachweis in der gesamten Zahlungskette zu führen, was von der Rspr. als erfüllbare und
zumutbare Anforderung gebilligt wird (BFH v. 19.5.2004 – III R 39/03, BStBl. II 2005,
24, betr. eine ungenügende Empfangsbestätigung; BFH v. 2.12.2004 – III R 49/03,
BStBl. II 2005, 483). Die Beweisführung allein mit Zeugen dürfte daher idR ausscheiden.

VII. Verfahrensfragen zu § 33a | Anm. 21 § 33a

HHR Lfg. 312 Juli 2022 Musil | E 23

21

--295--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 24/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

Bei Mitnahme von Bargeld bei Familienheimfahrten gelten aus Vereinfachungs-
gründen Nachweiserleichterungen. Auf Nachweise wird verzichtet, wenn Barzu-
wendungen in Höhe eines Nettomonatslohns anlässlich eigener Familienfahrten
als Aufwendungen für den Unterhalt der Ehefrau, der Kinder und anderer im ge-
meinsamen Haushalt lebender Angehöriger geltend gemacht werden. Die Beweis-
erleichterung gilt für die Mitnahme von bis zu vier Nettomonatslöhnen pro Kj.,
sofern in diesem Umfang tatsächlich Familienheimfahrten durchgeführt worden
sind (BFH v. 4.8.1994 – III R 22/93, BStBl. II 1995, 114; BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 -
S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 16 mit Rechenbeispiel;
aA Lange, FR 1996, 815).

Der Betrag von vier Nettomonatslöhnen bildet auch die Obergrenze der zu berücksichti-
genden Unterhaltsleistungen, wenn der Stpfl. neben der Mitnahme von Bargeld anläss-
lich von Heimfahrten auf anderem Weg geleistete Zahlungen (zB Überweisungen) gel-
tend macht und nachweist. Der Stpfl. kann selbstverständlich auch den Betrag von vier
Nettomonatslöhnen übersteigende Aufwendungen abziehen, nur kann er sich diesbezüg-
lich nicht auf die Nachweiserleichterung berufen, sondern muss den „üblichen“ Voll-
nachweis führen (BFH v. 4.8.1994 – III R 22/93, BStBl. II 1995, 114). Lebt der unterhal-
tene Ehegatte im Inland, die Kinder aber im Ausland, gilt die Beweiserleichterung nicht
(BFH v. 19.5.2004 – III R 39/03, BStBl. II 2005, 24).

Den Geldtransfer durch eine Mittelsperson erkennt die FinVerw. idR nicht an.
Wegen Besonderheiten im Wohnsitzstaat (zB Krisengebiete) können Ausnahmen
in Betracht kommen (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753,
BStBl. I 2010, 588, Rz. 17).

dd) Folgen einer Verletzung der Mitwirkungs- und Nachweispflichten

Die Verletzung der Mitwirkungs- und Nachweispflichten führt idR zur Versagung
der StErmäßigung. Da der Amtsermittlungsgrundsatz bei Auslandssachverhalten
naturgemäß erheblich eingeschränkt ist, hat der Stpfl. die Nachteile zu tragen, die
sich aus der Nichterweislichkeit von ihm geltend gemachter Tatsachen ergeben –
sog. Feststellungslast (BFH v. 20.1.1978 – VI R 193/74, BStBl. II 1978, 338).
Schwierigkeiten, die sich aus den politischen Verhältnissen im Heimatland erge-
ben (s. Anm. 19), können dem Stpfl. nicht angelastet werden und führen in stärke-
rem Maße zur Berücksichtigung anderer Beweismittel; in derartigen Fällen sind
daher zB der Zeugen- oder Anscheinsbeweis, ggf. bloße Glaubhaftmachung durch
eigene Erklärung des Stpfl., vor Anwendung der Regeln zur objektiven Beweislast
auszuschöpfen.

3. Berücksichtigung der Steuerermäßigungen nach § 33a im
Vorauszahlungs- und Lohnsteuerverfahren

Einkommensteuervorauszahlungen: Bei Bemessung der EStVorauszahlungen
sind agB nach § 33a gem. § 37 Abs. 3 Satz 4 nur dann zu berücksichtigen, wenn sie
mit anderen dort genannten Aufwendungen insgesamt 600 € übersteigen. Bei agB
in besonderen Fällen (§ 33a) sind nach dem Gesetzeswortlaut für die Prüfung der
600 €-Grenze nicht die Aufwendungen, sondern die abziehbaren Beträge maßge-
bend.
Lohnsteuerermäßigungsverfahren: Nach § 39a Abs. 1 Nr. 3 ermittelt das FA auf
Antrag des ArbN die Höhe eines vom Arbeitslohn insgesamt abzuziehenden Frei-
betrags; hierbei ist auch der Betrag zu berücksichtigen, der nach §§ 33, 33a wegen

§ 33a Anm. 21 | A. Allgemeine Erläuterungen zu § 33a
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agB zu gewähren ist, sofern die entsprechenden Aufwendungen – ggf. mit erhöh-
ten WK und SA – die Antragsgrenze von 600 € übersteigen (§ 39a Abs. 2 Satz 4).
Leben die Eltern nicht in intakter Ehe, ist im LStErmäßigungsverfahren der Aus-
bildungsfreibetrag nach dem Halbteilungsgrundsatz bei jedem Elternteil zur Hälfte
zu berücksichtigen (s. Anm. 135). Ändern sich die Voraussetzungen für die Freibe-
tragseintragung nachträglich, besteht keine Berichtigungspflicht des ArbN (s. § 39a
Anm. 66). Zur LStNachforderung beim ArbN gem. § 39a Abs. 5 s. § 39a Anm. 66.

Einstweilen frei.

B. Erläuterungen zu Abs. 1: Steuerermäßigung für Unterhalt und
Berufsausbildung

Schrifttum: von Bornhaupt, Unterhaltsleistungen von Gastarbeitern an im Ausland lebende
Angehörige, BB 1978, 1002; Stolz, Steuerrechtliche Fragen bei Unterhaltszahlungen ins Aus-
land an den geschiedenen Ehepartner, FR 1978, 187; Müller, Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen für volljährige Kinder als „außergewöhnliche Belastung“, FR 1997, 705; von Born-
haupt, Anmerkung zu BFH III R 81/96, DStZ 1998, 139; Kanzler, Anmerkung zu BFH III R
214/94, FR 1998, 372; Kanzler, Anmerkung zu BFH III R 8/01, FR 2002, 1244; Dürr, Anmer-
kung zu BFH III R 10/02, Information StW 2003, 689; Kanzler, Anmerkung zu BFH III R
10/02, FR 2003, 975; Dürr, Anmerkung, jurisPR-SteuerR 48/2008, Anm. 3 D; Myßen/Wolter,
BürgentlG KV: Änderungen mit Auswirkungen auf den privaten Bereich, NWB 2009, 3900;
Paus, Gefahrenmomente bei Unterhaltszahlungen – Verlust der Steuerermäßigung bei Vo-
rauszahlungen, Nachzahlungen und Abfindungen, EStB 2009, 103; Geserich, Unterhaltsauf-
wendungen als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG, DStR 2011, 294; Kam-
meter, Anmerkung zu BFH VI R 28/10, HFR 2011, 296; Loschelder, Änderungen und Ergän-
zungen der BFH-Rechtsprechung zu § 33a Abs. 1 EStG, EStB 2011, 151; Hettler, Anmerkung
zu BFH VI R 31/11, HFR 2012, 741; Kanzler, Anmerkung zu BFH VI R 13/10, FR 2012, 92;
Kemper, Die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen ins Ausland, FPR 2013,
23; Meyering/Friegel/Gröne, Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Bei-
tritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, DStZ 2014,
556; Geserich, Berechnung der Opfergrenze bei Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche
Belastung, jurisPR-SteuerR 22/2017 Anm. 3; Hartman, Unterhaltshöchstbetrag i.S.d. § 33a
Abs. 1 EStG bei Bedarfsgemeinschaft, EStB 2017, 274; Geserich, Abzug von Unterhaltsauf-
wendungen als außergewöhnliche Belastung, jurisPR-SteuerR 35/2018 Anm. 4; Kreft, Außer-
gewöhnliche Belastungen: Unterhalt an nicht gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen,
GStB 2020, 338; Falk, Verrechnung negativer Einkünfte mit BaföG-Leistungen im Rahmen
des § 33a Abs. 1 Satz 5 EStG? – Anmerkung zum Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 13.02.
2020 – 6 K 1753/19, EFG 2021, 769.
Verwaltungsanweisungen: R 33a.1 EStR 2012; H 33a.1 EStH 2020; BMF v. 7.6.2010 – IV C
4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582; BFH v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588.

I. Grundsätzliche Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1)

1. Erwachsen von Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige
Berufsausbildung

a) Erwachsen von Aufwendungen

Aufwendungen sind alle Geld- und Sachzuwendungen, die dem Unterhaltsemp-
fänger gegenüber erbracht werden. Dies sind idR laufende Zahlungen; aber auch
gelegentliche Aufwendungen fallen darunter. Zu kreditfinanzierten Aufwendun-
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gen s. Anm. 155 „Kreditfinanzierte Unterhaltsleistungen“. Lediglich darlehens-
weise überlassene Mittel stellen keine Aufwendungen iSd. §§ 33, 33a dar (BFH v.
19.5.2009 – VI B 113/08, BFH/NV 2009, 1631). Zum Aufwendungsbegriff allg.
s. § 33 Anm. 33.
Erwachsen müssen die Aufwendungen, dh. zwangsläufig in Folge der gesetzlichen
Unterhaltsberechtigung der unterstützten Person entstehen. Wie bei § 33 steht der
Begriff „erwachsen“ mit dem Merkmal der Zwangsläufigkeit in Zusammenhang
(s. § 33 Anm. 32). Dieses Merkmal war bis zur Änderung des § 33a durch das JStG
1996 durch Verweisung auf § 33 Abs. 2 noch ausdrücklich vorausgesetzt (s. Anm. 2).
Zwar ist das Merkmal entfallen, doch begründet die an seine Stelle getretene Voraus-
setzung der gesetzlichen Unterhaltsberechtigung (s. Anm. 39) ebenfalls die Zwangs-
läufigkeit des Aufwands, weil der Stpfl. sich diesem aus Rechtsgründen nicht ent-
ziehen kann.
Keine Schadensersatzleistungen: Von Abs. 1 Satz 1 werden nur Aufwendungen
in Erfüllung von Unterhaltsansprüchen erfasst. Dies ergibt sich aus dem eben be-
schriebenen Zusammenhang zwischen dem Erwachsen von Aufwendungen und
der gesetzlichen Unterhaltsberechtigung der unterstützten Person. Daher gehören
Geldrenten, die in Erfüllung von Schadensersatzansprüchen gezahlt werden (zB
§§ 823, 843 BGB), auch dann nicht zu den begünstigten Unterhaltsaufwendungen,
wenn sie vom Empfänger zum Unterhalt und zur Berufsausbildung verwendet
werden (s. Sprau in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 843 BGB Rz. 4).
Der Empfang von Dienstleistungen der unterstützten Person schließt das Er-
wachsen von Aufwendungen beim Stpfl. grds. nicht aus, wohl aber die Rückzah-
lung der aufgewendeten Mittel.

Ausnahmen können uE aber dann in Betracht kommen, wenn der Stpfl. zwar Unterhalt
an seine Eltern leistet, zugleich aber in deren Haushalt bei freier Kost und Logis aufge-
nommen ist und von diesen hauswirtschaftlich versorgt wird (FG München v. 2.12.1997
– 16 K 393/97, EFG 1998, 569, rkr.) oder der in den Haushalt des Stpfl. aufgenommene
Unterhaltsempfänger, man denke an eine rüstige Rentnerin, ganz erhebliche Dienstleis-
tungen nach Art einer Haushaltshilfe zugunsten des Stpfl. und seiner Familie erbringt
(vgl. Nds. FG v. 4.2.1992 – I 288/88, EFG 1992, 342, rkr.). Unschädlich für die Abzieh-
barkeit gem. Abs. 1 ist uE eine übliche Mithilfe im Haushalt, wie sie typischerweise zwi-
schen nahen Angehörigen unentgeltlich erbracht wird (glA die früheren Anweisungen
der FinVerw. in Abschn. 190/67 Abs. 3 Nr. 2 Satz 5 EStR/LStR 1984). Der BFH hat den
Gegenwertgedanken in seiner früheren Rspr. zuungunsten des Unterhaltsabzugs aufge-
griffen (s. § 33 Anm. 41), in jüngerer Zeit diese Frage aber nicht wieder erörtert.

b) Aufwendungen für den Unterhalt

aa) Begriff

Typische Unterhaltsaufwendungen: Während der Unterhalt nach § 1610 Abs. 2
BGB den „gesamten Lebensbedarf“ umfasst, ist der Begriff „Aufwendungen für
den Unterhalt“ iSd. Abs. 1 Satz 1 enger auszulegen: erfasst werden nur typische
Unterhaltskosten, dh. übliche für den laufenden Lebensunterhalt des Empfängers
bestimmte Leistungen, zB Aufwendungen für Wohnung, Hausrat, Heizung, Klei-
dung, Körperpflege und Ernährung und andere notwendige Ausgaben dieser Art.
Unterhaltsleistungen können nur insoweit nach Abs. 1 zum Abzug zugelassen wer-
den, als die Aufwendungen dazu bestimmt und geeignet sind, dem laufenden Le-
bensbedarf des Unterhaltsempfängers im VZ der Unterhaltszahlung zu dienen
(BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643; s. Anm. Geserich, jurisPR-

§ 33a Anm. 27 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung

E 26 | Musil ertragsteuerrecht.de

28

--298--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 27/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

SteuerR 35/2018 Anm. 4). Besondere (außergewöhnliche, unübliche, atypische)
Unterhaltsleistungen fallen daher nicht unter die Abgeltungswirkung des Abs. 1
(§ 33a Abs. 4), sondern können ggf. nach § 33 abgezogen werden (s. § 33 Anm. 148).

AllgM: BFH v. 19.2.1965 – VI 306/64, BStBl. III 1965, 284; BFH v. 12.1.1973 – VI R 207/
71, BStBl. II 1973, 442; BFH v. 22.9.2004 – III R 25/03, BFH/NV 2005, 523; BFH v. 19.6.
2008 – III R 57/05, BStBl. II 2009, 365; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018,
643; FinVerw., H 33a.1 EStH; Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 100 (3/2021); Mel-
linghoff in Kirchhof/Seer, 20. Aufl. 2021, § 33a Rz. 5; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl.
2021, § 33a Rz. 9; Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 1 (9/2014). Eine Begr. für diese enge Ausle-
gung des Unterhaltsbegriffs ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus den Gesetzes-
materialien (s. BTDrucks. II/481, 92). Sie rechtfertigt sich jedoch aus der Entstehungsge-
schichte und dem Zweck der Regelung. Der Unterhaltsfreibetrag wurde geschaffen, um
die idR höhere Ermäßigung nach § 33 zu verhindern und eine Angleichung an die Ermä-
ßigung für Familienangehörige (§ 32 EStG 1953) zu erreichen (BTDrucks. II/481, 92;
s. auch Anm. 23). Die Vorschrift war und ist mit den Regelungen über den Familienleis-
tungsausgleich verknüpft, wie sich aus dem Abzugsverbot bei Anspruch auf Kinderfrei-
betrag oder Kindergeld (Abs. 1 Satz 4) ergibt (zu früheren Fassungen vgl. Anm. 2); da-
raus folgt, dass wie bei Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 und Kindergeld nur die üblichen
Unterhaltsaufwendungen abgegolten sind (s. § 32 Anm. 170 und § 33 Anm. 17).

Maßgeblich für die Abgrenzung zwischen typischen und atypischen Unterhaltsauf-
wendungen sind allein deren Anlass und Zweckbestimmung (BFH v. 25.4.2018 –
VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643). Es kommt also nicht auf die Zahlungsweise oder
das einmalige oder regelmäßige Anfallen der Aufwendungen an (BFH v. 19.6.2008
– III R 57/05, BStBl. II 2009, 365).
Einzelfälle:

▸ Typische von Abs. 1 erfasste Unterhaltsaufwendungen sind nach der Rspr.: Kran-
kenversicherungsbeiträge (BFH v. 31.10.1973 – VI R 206/70, BStBl. II 1974, 87;
BFH v. 28.5.1998 – III B 5/98, BFH/NV 1998, 1352; s. § 33a Abs. 1 Satz 2); Un-
terhaltsabfindungen (BFH v. 2.12.1960 – VI 148/59, BStBl. III 1961, 76; BFH v.
22.1.1971 – VI R 47/69, BStBl. II 1971, 325; BFH v. 19.6.2008 – III R 57/05,
BStBl. II 2009, 365; s. Anm. 155 „Abfindungen“ und § 33 Anm. 61); Kosten der
alters- und nicht krankheitsbedingten Unterbringung eines Angehörigen im Al-
tersheim (BFH v. 12.1.1973 – VI R 207/71, BStBl. II 1973, 442; BFH v. 18.4.2002
– III R 15/00, BStBl. II 2003, 70); kostenlose Überlassung einer Wohnung zu
Wohnzwecken (BFH v. 18.10.2006 – XI R 42/04, BFH/NV 2007, 1283); Auf-
wendungen zur Rückzahlung von Sozialhilfe sowie Zins- und Tilgungsleistun-
gen für ein Wohnungsbaudarlehen für die getrennt lebende Ehefrau (FG
Hamb. v. 6.9.1978 – II 172/76, EFG 1979, 126, rkr.); Umzugskosten (FG Köln v.
29.5.2002 – 14 K 2778/99, EFG 2003, 318, rkr.).

▸ Keine typischen Unterhaltsaufwendungen sind: alle krankheitsbedingten Auf-
wendungen, insbes. Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung
in einem Pflegeheim oder auf der Pflegestation eines Altersheims (stRspr., BFH
v. 12.1.1973 – VI R 207/71, BStBl. II 1973, 442; BFH v. 19.6.2008 – III R 57/05,
BStBl. II 2009, 365; BFH v. 14.11.2013 – VI R 20/12, BStBl. II 2014, 456); Über-
eignung einer Waschmaschine (BFH v. 28.4.1978 – VI R 145/75, BStBl. II 1978,
456), eines Farbfernsehers (BFH v. 10.8.1990 – III R 30/87, BStBl. II 1991, 73)
oder eines Haushaltsgeräts von nicht unerheblichem Wert (BFH v. 30.10.1990
– VIII R 42/87, BStBl. II 1991, 340); die Zuwendung eines Pkw. an die Eltern in
der früheren DDR (FG Berlin v. 12.4.1978 – VI 357/77, EFG 1978, 594, rkr.);
Geschenke, die ohne Rücksicht auf eine Unterhaltssituation zu besonderen An-
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lässen zugewendet werden (BFH v. 30.10.1990 – VIII R 42/87, BStBl. II 1991,
340); die Übernahme von Prozesskosten (BFH v. 18.6.1997 – III R 60/96, BFH/
NV 1997, 755); die durch den Tod des Unterhaltsberechtigten ausgelösten Auf-
wendungen (FG Berlin v. 9.8.1966 – IV 136/65, EFG 1967, 70, rkr., betr. Möbel-
transportkosten); die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen (BFH v.
7.3.2002 – III R 42/99, BStBl. II 2002, 473, s. auch Anm. 155 „Rentenversiche-
rungsbeiträge“). Zu Aufwendungen im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen
Verträgen zwischen Angehörigen s. Anm. 30.

Aufteilung von Gesamtbeträgen in typische und außergewöhnliche Unterhalts-
aufwendungen: Werden Zahlungen erbracht, die sowohl auf typische als auch auf
außergewöhnliche Unterhaltsleistungen entfallen, so sind diese bei gegebener Ab-
grenzbarkeit der Kosten entsprechend aufzuteilen und teilweise abziehbar. Zur Auf-
teilung im speziellen Fall der krankheitsbedingten Unterbringung eines Angehöri-
gen in einem Altenpflegeheim s. BFH v. 30.6.2011 – VI R 14/10, BStBl. II 2012, 876.

bb) Art der Unterhaltsgewährung

Leistungen für den laufenden Bedarf: Aufwendungen für den Unterhalt iSd.
Abs. 1 Satz 1 sind nach der Rspr. laufende Zahlungen, aber auch gelegentliche
(ein- oder zweimalige) Leistungen (BFH v. 5.9.1980 – VI R 75/80, BStBl. II 1981,
31) und Kapitalabfindungen (BFH v. 2.12.1960 – VI 148/59, BStBl. III 1961, 76;
BFH v. 22.1.1971 – VI R 47/69, BStBl. II 1971, 325; BFH v. 19.6.2008 – III R 57/05,
BStBl. II 2009, 365; glA FinVerw. H 33a.1 „Allgemeines zum Abzug von Unter-
haltsleistungen“ EStH 2020). Nicht dagegen Unterhaltsnachzahlungen (BFH v.
9.12.1966 – VI R 101/66, BStBl. III 1967, 246). Die Aufwendungen müssen dazu
bestimmt und geeignet sein, dem laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfän-
gers im Jahr zu dienen (BFH v. 22.5.1981 – VI R 140/80, BStBl. II 1981, 713).

Zivilrechtlich ist der laufende Unterhalt grds. durch Zahlung einer Geldrente – monat-
lich im Voraus – zu gewähren (§§ 1585 Abs. 1 Sätze 1 und 2, 1612 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 3 BGB). Der scheidungsrechtl. Unterhalt kann ausnahmsweise auch als Kapitalab-
findung gestaltet werden (§ 1585 Abs. 2 BGB). Im Übrigen sind Vorauszahlungen in ge-
wissem Umfang zulässig (§ 1614 Abs. 2 iVm. § 760 Abs. 2 BGB).

Einmalige oder nur gelegentliche Leistungen sind nach stRspr. des BFH estl. zu-
lässig, weil durch derartige Zahlungen in gleicher Weise der laufende Lebensbedarf
einer Person gedeckt werden kann. Eine Einschränkung des Begriffs „Unterhalt“
auf laufende Zahlungen ergebe sich auch nicht aus anderen Gesetzen (zB § 1612
BGB). Gelegentliche Zahlungen begründen danach auch keine (widerlegbare) Ver-
mutung, dass es sich nicht um Unterhaltsaufwendungen handelt. Allerdings ist in
solchen Fällen besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Empfänger unterstützungs-
bedürftig ist und ob die Leistungen geeignet und bestimmt sind, dessen laufenden
Lebensbedarf zu decken.

BFH v. 25.3.1966 – VI 320/65, BStBl. III 1966, 534; BFH v. 5.9.1980 – VI R 75/80,
BStBl. II 1981, 31; BFH v. 19.6.2008 – III R 57/05, BStBl. II 2009, 365; aA zT die ältere
Rspr. BFH v. 9.12.1966 – VI R 101/66, BStBl. III 1967, 246, betr. Unterhaltsnachzahlun-
gen. Der Rspr. ist uE beizupflichten, dass der Begriff der Unterhaltsaufwendung iSd.
Abs. 1 Satz 1 nicht durch die Art der Zahlung mitbestimmt wird (aA früher hier bis Lfg.
152 – Stand Dezember 1986 –, abgelegt im elektronischen HHR-Archiv unter www.
ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm), wonach nur laufende, dh. regelmäßig wiederkeh-
rende im Voraus geleistete Zahlungen typische Unterhaltsaufwendungen iSd. § 33a
Abs. 1 darstellen).
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Bei der zeitlichen Zuordnung einmaliger oder gelegentlicher Leistungen wendet
die Rspr. zwei Grundsätze an, die von erheblicher praktischer Bedeutung sind, weil
sie der ganzjährigen Gewährung des Unterhaltsabzugs regelmäßig entgegenstehen.
Zum einen lässt der BFH grds. keine Rückbeziehung der gelegentlichen Unterhalts-
leistung auf die Monate vor der Zahlung zu. Dies beruht auf der tatsächlichen Ver-
mutung, dass der Unterhaltsverpflichtete seine Zahlungen so einrichtet, dass sie zur
Deckung des Lebensbedarfs des Empfängers bis zum Erhalt der nächsten Zahlung
dienen. Da also die Rückbeziehung einer zB im April geleisteten Unterhaltszahlun-
gen auf die Vormonate nicht zulässig ist, sind die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1
in den Monaten Januar bis März mit der Folge einer Kürzung nach Abs. 3 Satz 1
nicht erfüllt (BFH v. 22.5.1981 – VI R 140/80, BStBl. II 1981, 713; BFH v. 2.12.2004
– III R 49/03, BStBl. II 2005, 483; BFH v. 5.5.2010 – VI R 40/09, BStBl. II 2011, 164;
BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643). Diese Vermutung kann im Ein-
zelfall widerlegt werden, insbes. wenn vom Stpfl. nachgewiesen oder glaubhaft ge-
macht wird, dass der Zahlungsempfänger vorher nicht unterstützt wurde, so dass
die Leistungen des Stpfl. zur Abtragung entsprechender aufgelaufener Schulden des
Unterhaltsberechtigten verwendet werden konnten (nachweislich fremdfinanzierter
Unterhalt, BFH v. 9.8.1991 – III R 63/89, BFH/NV 1992, 101; BFH v. 2.12.2004 – III
R 49/03, BStBl. II 2005, 483). Zum anderen ist wegen des Prinzips der Abschnittsbe-
steuerung eine auf das Folgejahr übergreifende Betrachtungsweise verboten, dh.,
eine Vorausbeziehung von Unterhaltszahlungen auf das dem Jahr der Zahlung fol-
gende Kj. ist nicht möglich (vgl. mit ausführlicher Begr. BFH v. 25.4.2018 – VI R
35/16, BStBl. II 2018, 643). Sie werden stl. daher im VZ der Zahlung nur zeitanteilig
und im Folgejahr überhaupt nicht berücksichtigt. Leistet der Stpfl. zB im November
eine Unterhaltszahlung, die auch den Lebensbedarf im Folgejahr bis zum Erhalt ei-
ner zweiten Zahlung im nächsten Mai und einer dritten im Oktober decken soll,
dann wird die Novemberzahlung nur im VZ der Zahlung, soweit der Unterhaltsbe-
darf für das Zahlungsjahr befriedigt werden soll, für die Monate November und De-
zember zeitanteilig berücksichtigt. Für die Monate Januar bis April des Folgejahres
kann die Novemberzahlung nicht berücksichtigt werden, auch nicht nach § 11
Abs. 2 Satz 2 iVm. Abs. 1 Satz 2, es handelt sich um Kürzungsmonate (BFH v. 22.5.
1981 – VI R 140/80, BStBl. II 1981, 713; BFH v. 9.8.1991 – III R 63/89, BFH/NV
1992, 101; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643). Die FinVerw. folgt
der BFH-Rspr. (H 33a.1 Satz 3 „Allgemeines zum Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen“ EStH 2020; BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753,
BStBl. I 2010, 588, Rz. 23 ff.) und hat hierzu – bindende (BFH v. 11.11.2010 – VI R
16/09, BFH/NV 2011, 501) – Vereinfachungsregelungen mit Anwendungsbeispie-
len aufgestellt. Es ist danach davon auszugehen, dass
– Unterhaltsleistungen an den Ehegatten stets zur Deckung des Lebensbedarfs
des gesamten Kj. bestimmt sind; auch wenn zB lediglich eine Zahlung in der
Jahresmitte geleistet wird (keine Kürzung des Höchstbetrags);

– bei Unterhaltsleistungen an andere unterhaltene Personen die einzelne Zahlung
ohne Rücksicht auf die Höhe ab dem Zeitpunkt, in dem sie geleistet wurde, zur
Deckung des Lebensbedarfs der unterhaltenen Person bis zur nächsten Zahlung
reicht. Dies gilt auch, wenn einzelne Zahlungen den auf einen Monat entfallen-
den anteiligen Höchstbetrag nicht erreichen;

– die einzige oder letzte Unterhaltsleistung im Kj. der Bedarfsdeckung bis zum
Schluss des Kj. dient (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588).
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▸ Stellungnahme: Das sog. Rückbeziehungsverbot entspricht der Gegenwartsbe-
zogenheit des Unterhaltsrechts (in praeteritum non vivitur). Der Zweck des
Unterhalts besteht darin, aktuelle Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Eine Be-
friedigung von in der Vergangenheit entstandenen Bedürfnissen ist nicht mög-
lich. Daher kann auch im Zivilrecht grds. kein Unterhalt für die Vergangenheit
gefordert werden (§ 1613 Abs. 1 Satz 1 BGB; Langeheine in MüKo BGB, 8. Aufl.
2020, § 1613 BGB Rz. 1). Leistet der Stpfl. einmalig oder selten Unterhalt, dann
erhebt sich die Frage, wie der Zahlungsempfänger vorher seine aktuellen Le-
bensbedürfnisse befriedigt hat. Entweder er war nicht bedürftig, hat Leistungen
von Dritten bezogen oder er hat Schulden gemacht, die durch die spätere Zah-
lung des Stpfl. getilgt werden. Nicht zwingend ist dagegen das sog. Vorausbe-
ziehungsverbot (aA BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643). Die
Monate Januar bis April, um beim obigen Beispiel zu bleiben, stellen uE keine
Kürzungsmonate dar. Der Unterstützungszeitraum erstreckt sich durchgehend
über den Jahreswechsel, Zahlungen müssen nicht in jedem einzelnen Monat ge-
leistet werden, um die Anwendung des Abs. 3 Satz 1 zu verhindern (s. Anm. 141;
FG Düss. v. 21.4.1989 – 5 K 28/84 E, EFG 1989, 455, aufgehoben durch BFH v.
9.8.1991 – III R 63/89, BFH/NV 1992, 101; krit. oder die BFH-Rspr. abl. auch
Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 115 [3/2021]; Loschelder in Schmidt,
40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 10; Paus, EStB 2009, 103; Paus, FR 1985, 429; FG
Nürnb. v. 12.2.2014 – 5 K 487/11, juris, aus anderen Gründen aufgehoben
durch BFH v. 7.5.2015 – VI R 32/14, BFH/NV 2015, 1248).

cc) Gegenstand der Unterhaltsleistungen

Unterhaltsleistungen können in Geld oder Geldeswert erbracht werden. Es sind
daher insbes. Sachwerte und Naturalunterhaltsleistungen (zB unentgeltliche Über-
lassung einer Wohnung, Aufnahme in den Haushalt des Stpfl. und Beköstigung)
zu berücksichtigen. Die Sachaufwendungen sind in sinngemäßer Anwendung des
§ 15 Abs. 2 BewG mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts, zB dem
ortsüblichen Mietzins bei unentgeltlicher Wohnungsüberlassung, anzusetzen
(BFH v. 15.3.1991 – III R 26/89, BFH/NV 1991, 669; BFH v. 9.11.1993 – IX R 74/
90, BFH/NV 1994, 474). Die FinVerw. geht davon aus, dass bei Aufnahme der un-
terhaltsberechtigten Person in den Haushalt des Stpfl. diesem Unterhaltsaufwen-
dungen für Unterkunftsgewährung, Verköstigung uÄ in Höhe des maßgeblichen
Höchstbetrags erwachsen (R 33a.1 Abs. 1 Satz 5 EStR; s. Anm. 18).

Zivilrechtlich kann Unterhalt zwar grds. nur durch Geld gewährt werden (§§ 1585
Abs. 1; 1612 Abs. 1 Satz 1 BGB); nach § 1612 Abs. 1 Satz 2 BGB kann dem Verpflichteten
beim Verwandtenunterhalt aber Unterhaltsgewährung in anderer Art gestattet werden,
wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. Beim Ehegattenunterhalt sind abweichende
Vereinbarungen möglich (§ 1585c BGB).

Aufwendungen im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Verträgen zwischen
Angehörigen können nach der uE zutreffenden Rspr. dem Grunde nach zwar ty-
pische Unterhaltsleistungen iSd. Abs. 1 darstellen (BFH v. 9.11.1993 – IX R 74/90,
BFH/NV 1994, 474; BFH v. 18.6.1997 – III R 81/96, BFH/NV 1998, 293; krit. von
Bornhaupt, DStZ 1998, 139). So ist bei einem stl. nicht anzuerkennenden Wohn-
raummietverhältnis zwischen dem Stpfl. und seiner unterhaltsberechtigten Mutter
die unentgeltliche Überlassung der Wohnung als Naturalunterhaltsleistung zu
qualifizieren (BFH v. 9.11.1993 – IX R 74/90, BFH/NV 1994, 474). Jedoch wird ein
Abzug idR ausscheiden, weil die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor-

§ 33a Anm. 29 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung

E 30 | Musil ertragsteuerrecht.de

30

--302--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 31/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

liegen. So ist bei einem estl. nicht anerkannten Vertrag zwischen unbeschränkt
estpfl. Ehegatten, die in intakter Ehe leben, § 33a von vornherein nicht anwendbar
(BFH v. 28.11.1988 – GrS 1/87, BStBl. II 1989, 164; s. Anm. 13). Bei fehlgeschlage-
nen Arbeitsverträgen zwischen Eltern und Kindern sind die getätigten Aufwen-
dungen Unterhaltsleistungen (§ 1649 Abs. 1 Satz 2 BGB). Der Abzug wird aber
entweder an Abs. 1 Satz 4 oder der nicht gegebenen gesetzlichen Unterhaltspflicht
scheitern, denn volljährige, gesunde Kinder müssen die eigene Arbeitskraft einset-
zen und verwerten (Erwerbsobliegenheit). Sie sind daher regelmäßig in der Lage,
sich selbst zu unterhalten (BFH v. 18.6.1997 – III R 81/96, BFH/NV 1998, 293).

Einstweilen frei.

c) Aufwendungen für eine etwaige Berufsausbildung

aa) Bedeutung des Merkmals „etwaige Berufsausbildung“

Da auch die Kosten der Berufsausbildung zivilrechtl. Unterhaltsaufwendungen
sind (vgl. § 1610 Abs. 2 BGB), kommt der Erwähnung der Berufsausbildung die
Bedeutung zu, dass auch die Aufwendungen für eine Berufsausbildung als typische
Unterhaltsaufwendungen von einem Abzug nach § 33 ausgeschlossen sein sollen.
Einmalgewährung der Steuerermäßigung: Für die Abzugsfähigkeit von Aufwen-
dungen nach Abs. 1 ist die Abgrenzung zwischen Unterhalts- und Berufsausbil-
dungskosten bedeutungslos, da der Freibetrag unabhängig von einer Zweckbin-
dung der Aufwendungen stets nur einmal gewährt wird. Selbst wenn daher meh-
rere Stpfl. unterhaltspflichtig sind und jeweils Aufwendungen für den Unterhalt
oder die Berufsausbildung leisten, ist der einheitliche Freibetrag nach Abs. 1 Satz 7
aufzuteilen (Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 106 [3/2021]).
Das Wort „und“ im Gesetzestext ist nicht so zu verstehen, dass kumulativ Auf-
wendungen für Unterhalt und Berufsausbildung geleistet werden müssen. Der
Stpfl. kann also Aufwendungen (nur) für Unterhalt oder (nur) für die Berufsaus-
bildung oder für beides erbringen. Jede dieser Aufwandsformen wird von § 33a
dem Grunde nach begünstigt.
Praktische Bedeutung erlangt die StErmäßigung für Berufsausbildungsaufwen-
dungen vor allem bei über 25 Jahre alten und damit im Familienleistungsausgleich
regelmäßig nicht mehr berücksichtigungsfähigen Kindern (vgl. Abs. 1 Satz 4), die
ihre Ausbildung, insbes. ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben. Berufsaus-
bildungskosten anderer Kinder sind mit dem Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 Abs. 6 Satz 1) und dem Ausbildungs-
freibetrag gem. Abs. 2 abgegolten (BFH v. 17.12.2009 – VI R 63/08, BStBl. II 2010,
341, wonach aber bei krankheitsbedingtem Ausbildungsmehrbedarf ein Abzug
nach § 33 in Betracht kommt).

bb) Begriff der Berufsausbildung

Übereinstimmung des Begriffs in verschiedenen Einkommensteuervorschrif-
ten: Die Begriffe „Berufsausbildung“ in Abs. 1 und Abs. 2 sind identisch und stim-
men ihrerseits mit dem Begriff „für einen Beruf ausgebildet“ in § 32 Abs. 4 Nr. 2
Buchst. a überein (allgM, so zuletzt BFH v. 25.11.2014 – VI B 1/14, BFH/NV 2015,
332; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 11; Heger in Brandis/Heuer-
mann, § 33a Rz. 106 [3/2021]; Schmieszek in B/B, § 33a Rz. 64 [3/2021]; Melling-
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hoff in Kirchhof/Seer, 20. Aufl. 2021, § 33a Rz. 9). Weitgehend besteht darüber hi-
naus auch Übereinstimmung mit dem Begriff „Berufsausbildung“ iSd. § 10 Abs. 1
Nr. 7. Eine vollständige Kongruenz ist aber mit Blick auf die unterschiedlichen
Zweckrichtungen der beiden Vorschriften nicht gegeben (s. auch § 32 Anm. 93
und § 10 Anm. 162).
Berufsausbildung ist der Inbegriff derjenigen Maßnahmen, durch die „erst das für
den Beruf typische Können und schließlich eine selbständige, gesicherte Lebens-
stellung erworben werden sollen“ (Begr. zum RegE des StÄndG 1968 betr. § 10
Abs. 1 Nr. 7, BTDrucks. V/3430, 8). Zur Berufsausbildung gehört daher insbes. die
Ausbildung für einen handwerklichen, kaufmännischen, technischen, hauswirt-
schaftlichen oder wissenschaftlichen, aber uE auch künstlerischen Beruf, sowie das
Studium an Fachhochschulen und Universitäten, nicht dagegen die Einweisung in
die Aufgaben des künftigen Betriebsinhabers (BFH v. 2.8.1968 – VI R 207/66,
BStBl. II 1968, 777). Nach der neueren Rspr. muss die Betätigung des Kindes nicht
mehr zwingend in einer Ausbildungs- und Studienordnung vorgeschrieben sein
und die Ausbildung muss nicht mehr überwiegend Zeit- und Arbeitskraft des Kin-
des in Anspruch nehmen. Den Eltern und dem Kind wird bei der Gestaltung der
Ausbildung ein weiter Entscheidungsspielraum zugebilligt. Das Kind kann zur
Vervollkommnung und Abrundung seines Wissens und seiner Fähigkeiten auch
Maßnahmen außerhalb eines fest umschriebenen Bildungsgangs ergreifen (BFH v.
24.6.2004 – III R 3/03, BStBl. II 2006, 294).
Weiter Berufsbegriff: Der strechtl. Begriff der Berufsausbildung umfasst danach
jede Ausbildung zu einem künftigen Beruf. In Berufsausbildung befindet sich, wer
seine Berufsziele noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft darauf vorbereitet
(BFH v. 16.4.2002 – VIII R 58/01, BStBl. II 2002, 523; BFH v. 15.7.2003 – VIII R
78/99, BStBl. II 2003, 841; BFH v. 15.7.2003 – VIII R 75/00, BFH/NV 2004, 171).
Einzubeziehen sind alle Maßnahmen, bei denen es sich um den Erwerb von
Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen handelt, die als Grundlage für die Aus-
übung des angestrebten Berufs geeignet sind (BFH v. 15.7.2003 – VIII R 47/02,
BStBl. II 2003, 848).

Zu Einzelheiten des strechtl. Berufsausbildungsbegriffs s. § 32 Anm. 93 ff.

cc) Aufwendungen für eine Berufsausbildung

Art und Gegenstand der Leistungen: Aufwendungen für die Berufsausbildung
können wie Unterhaltsaufwendungen allg. in Geld oder Geldeswert erbracht wer-
den (s. Anm. 27); dabei kann es sich um laufende (zB Geldrente, Nutzungsüberlas-
sung einer Studentenwohnung) und einmalige Zuwendungen (zB Kapitalabfin-
dungen) handeln. Zu den Kosten der Berufsausbildung gehören insbes. Schulgel-
der, Studien- und Prüfungsgebühren, Aufwendungen für Bücher und anderes
Lernmaterial, Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte, sowie die Kosten einer auswärti-
gen Unterkunft und Mehrverpflegung (s. auch § 10 Abs. 1 Nr. 7 Sätze 3 und 4).
Außerdem rechnen Prozesskosten für ein Verfahren zur Erstreitung eines Studien-
platzes zu den Berufsausbildungsaufwendungen (BFH v. 9.11.1984 – VI R 40/83,
BStBl. II 1985, 135; FG Düss. v. 14.1.2013 – 11 K 1633/12 E, EFG 2013, 701, Az.
BFH VI R 9/13; FG Münster v. 13.8.2019 – 2 K 3783/18 E, juris, rkr.; s. Anm. 155
„Prozesskosten“; § 10 Anm. 165). Nicht gem. Abs. 1 begünstigt sind dagegen Zu-
wendungen zum Zwecke einer Existenzgründung (zB Kauf einer Praxiseinrichtung
oder eines Lieferwagens). Dabei handelt es sich entweder um eine Schenkung oder

§ 33a Anm. 35 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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– unter den Voraussetzungen des § 1624 BGB – um eine Ausstattung. In beiden
Fällen richtet sich die Abzugsfähigkeit nach § 33 (s. § 33 Anm. 59 ff.).

Einstweilen frei.

2. Zwangsläufigkeit der Aufwendungen: dem Steuerpflichtigen oder seinem
Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigte Person

a) Gesetzliche Unterhaltsberechtigung

Gesetzlich unterhaltsberechtigt sind diejenigen Personen, denen gegenüber der
Stpfl. oder sein Ehegatte nach dem Zivilrecht unterhaltsverpflichtet ist (BFH v. 5.5.
2010 – VI R 29/09, BStBl. II 2011, 1649). Damit sind seit der Neufassung des § 33a
Abs. 1 durch das JStG 1996 (s. Anm. 2) nur Aufwendungen, die dem Stpfl. rechtl.
zwangsläufig wegen des Bestehens einer gesetzlichen Unterhaltspflicht erwachsen,
begünstigt. Die Zwangsläufigkeit des Aufwands aus sittlichen oder tatsächlichen
Gründen genügt damit nicht. Der Ausschluss von Unterhaltsleistungen aus sittli-
chen Gründen begegnet keinen verfassungsrechtl. Bedenken (BFH v. 4.7.2002 – III
R 8/01, BStBl. II 2002, 760; s. Anm. 3).
Gesetzliche Berechtigungen und Verpflichtungen: Da das StRecht keine Unter-
haltspflichten begründet, sind mit dem Tatbestandsmerkmal „gesetzlich“ die Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts angesprochen (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01,
BStBl. II 2002, 760). Das Zivilrecht regelt in zT weit verstreuten Normen unter-
schiedliche Formen gesetzlicher Unterhaltspflichten (s. Anm. 41 ff.); die sich hie-
raus ergebende Aufzählung gesetzlicher Unterhaltspflichten ist abschließend. Das
Merkmal „gesetzlich“ schließt Unterhaltspflichten, die auf vertraglicher Grundlage
begründet wurden, vom Anwendungsbereich des Abs. 1 aus.
Maßgeblichkeit des deutschen Rechts: Die gesetzliche Unterhaltsberechtigung
bestimmt sich nach inländ. Maßstäben (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 2). Unterhaltsleistun-
gen an nur nach ausländ. Recht unterhaltsberechtigte Personen sind daher nicht
begünstigt, selbst wenn die Unterhaltspflicht aufgrund internationalen Privatrechts
im Inland verbindlich ist (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760; aA Hu-
feld in KSM, § 33a Rz. A 107 [9/2014]; s. Anm. 109).

b) Steuerpflichtiger oder sein Ehegatte als Unterhaltsverpflichtete

Nach dem Gesetzeswortlaut werden gesetzliche Unterhaltsberechtigungen sowohl
gegenüber dem Stpfl. als auch gegenüber seinem Ehegatten vom Tatbestand der
Begünstigungsnorm umfasst. Einschränkungen des Anwendungsbereichs in Bezug
auf Unterhaltsberechtigungen gegenüber dem Ehegatten des Stpfl. sieht Abs. 1
Satz 1 nicht vor. Daraus folgt, dass das Getrenntleben der Eheleute dem Abzug
nicht entgegensteht (BFH v. 27.7.2011 – VI R 13/10, BStBl. II 2011, 965; glA Heger
in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 124 [3/2021]; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl.
2021, § 33a Rz. 13). Erst Scheidung oder Auflösung der Ehe lassen die Abzugsmög-
lichkeit entfallen. Damit sind im Erg. Unterhaltszahlungen des Stpfl. an Personen,
die in gerader Linie mit ihm verschwägert sind (zB Schwiegereltern, Stiefkinder),
grds. abzugsfähig (s. Anm. 41).

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 40 § 33a
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c) Gesetzliche Unterhaltspflicht zwischen Verwandten

aa) Verwandtschaftsverhältnis in gerader Linie

Grundvoraussetzung für die gesetzliche Unterhaltsberechtigung iSd. Abs. 1 Satz 1
ist das Bestehen eines Verwandtschaftsverhältnisses in gerader Linie, denn gem.
§ 1601 BGB sind Verwandte in gerader Linie verpflichtet, einander Unterhalt zu
gewähren. Kraft gesetzlicher Anordnung gelten die Unterhaltspflichten gem.
§§ 1601 ff. BGB auch bei Adoption (s. § 1754 BGB) und bei sog. Scheinvaterschaft
(s. § 1592 BGB; von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, Vor § 1601 BGB Rz. 5).
Verwandtschaft in gerader Linie: Unterhaltsverpflichtet sind alle in gerader auf-
und absteigender Linie miteinander Verwandten. In gerader Linie sind Personen
verwandt, die voneinander abstammen (§ 1589 Satz 1 BGB). Der Grad der Ver-
wandtschaft (§ 1589 Satz 3 BGB) ist für die Unterhaltsverpflichtung gem. § 1601
BGB ohne Bedeutung, so dass unterhaltsberechtigt auch der im dritten Grad ver-
wandte Urenkel gegenüber dem Urgroßvater ist. Der Verwandtschaftsgrad spielt
aber zivil- und auch estrechtl. eine Rolle für die Rangfolge bei Unterhaltskonkur-
renzen. Lediglich nachrangig zum Unterhalt verpflichtete Stpfl. können mangels
gesetzlicher Unterhaltspflicht die StErmäßigung für freiwillig geleistete Unterhalts-
zahlungen nicht beanspruchen (s. Anm. 44). Zwischen in der Seitenlinie verwand-
ten Personen (§ 1589 Satz 2 BGB, insbes. Geschwister, Cousins, Cousinen, Tanten,
Onkel, Neffen und Nichten) bestehen keine gesetzlichen Unterhaltspflichten. Da-
mit sind insbes. Unterhaltszahlungen an Geschwister, die nach alter Rechtslage
wegen Zwangsläufigkeit aus sittlichen Gründen begünstigt sein konnten (BFH v.
16.7.1985 – IX R 1/78, BFH/NV 1985, 33), generell nicht abziehbar, weder nach
§ 33a noch nach § 33 (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760). Auch ge-
genüber Verlobten und gegenüber Verschwägerten (§ 1590 BGB) besteht keine ge-
setzliche Unterhaltspflicht des Stpfl. Da es sich bei den Verschwägerten jedoch um
die – in gerader wie ungerader Linie – Verwandten des Ehegatten handelt und
Abs. 1 eine gesetzliche Unterhaltsberechtigung gegenüber dem Ehegatten des Stpfl.
genügen lässt (s. Anm. 40), können dessen Unterhaltszahlungen an die Schwieger-
eltern, Schwiegergroßeltern oder das Kind des Ehegatten aus erster Ehe (Stiefkind)
grds. begünstigt sein, weil dieser Personenkreis in gerader Linie mit dem Ehegatten
des Stpfl. verwandt ist.

bb) Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit

Konkrete Betrachtungsweise: Beim Verwandtenunterhalt ist das Bestehen eines
Verwandtschaftsverhältnisses in gerader Linie Grund-, aber nicht einzige tatbe-
standliche Voraussetzung für das Bestehen eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs.
Hinzu treten müssen Bedürftigkeit aufseiten des Unterhaltsberechtigten (§ 1602
BGB) und Leistungsfähigkeit aufseiten des Unterhaltsverpflichteten (§ 1603 BGB;
von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, Vor § 1601 BGB Rz. 4). Der BFH hat
zwischenzeitlich unter Aufgabe seiner bisherigen Rspr. (BFH v. 18.5.2006 – III R
26/05, BStBl. II 2007, 108) ausdrücklich die sog. konkrete Betrachtungsweise, wo-
nach die in §§ 1601 bis 1603 BGB geregelten zivilrechtl. Voraussetzungen eines
Unterhaltsanspruchs vorliegen müssen, um eine gesetzliche Unterhaltsberechti-
gung iSd. Abs. 1 Satz 1 annehmen zu können, rechtsgrundsätzlich bestätigt (BFH
v. 5.5.2010 – VI R 29/09, BStBl. II 2011, 1649; BFH v. 14.12.2016 – VI R 15/16,
BStBl. II 2017, 454) und der sog. abstrakten Betrachtungsweise eine Absage erteilt.
Damit darf insbes. die Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers nicht typisierend

§ 33a Anm. 41 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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unterstellt, sondern muss positiv im Einzelfall festgestellt werden (glA Loschelder,
EStB 2011, 151). Die FinVerw. folgt dem nicht, sondern wendet 2008 die abstrakte
Betrachtungsweise auf Inlandssachverhalte weiterhin an (s. R 33a.1 Abs. 1 Satz 4
EStR 2012; H 33a.1 „Unterhaltsberechtigung“ EStH 2020).
Stellungnahme: Die abstrakte Betrachtungsweise ist uE Synonym für ein spezifisch
strechtl. Verständnis von „gesetzlicher Unterhaltsberechtigung“. Das ist abzuleh-
nen. Im Rahmen der systematischen Gesetzesauslegung sind zur Bestimmung die-
ses Tatbestandsmerkmals zwar auch die speziellen strechtl. Regelungen über die
Anrechnung der Einkünfte und Bezüge und den Einsatz des eigenen Vermögens
der unterhaltenen Person (Abs. 1 Sätze 4 und 5) heranzuziehen. Doch ist dem BFH
darin zu folgen, dass damit die zivilrechtl. Vorschriften lediglich ergänzt, aber nicht
ersetzt werden. Abs. 1 Sätze 4 und 5 regeln zentrale Bestandteile des Unterhalts-
rechts, insbes. Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners und Bedürftigkeit des
Unterhaltsgläubigers, ersichtlich unvollständig. So treffen sie hinsichtlich des Ein-
kommens der unterhaltenen Person zwar Anrechnungsbestimmungen, der prak-
tisch bedeutsame Fall der Einkommenslosigkeit und die sich anknüpfende Frage
der Erwerbsobliegenheit ist in § 33a aber ebenso wenig angesprochen wie die Leis-
tungsfähigkeit des Stpfl. Auch zeigt die historische Auslegung, dass es dem Gesetz-
geber des JStG 1996 mit der Ersetzung des bisherigen Tatbestandsmerkmals
„zwangsläufig“ durch den Begriff der gesetzlichen Unterhaltsberechtigung aus-
drücklich darum ging, im Interesse der Einheit der Rechtsordnung an die zivil-
rechtl. Unterhaltsverpflichtung anzuknüpfen (BTDrucks. 13/1686, 42). Dafür
spricht schließlich auch der Gesetzeswortlaut, denn mit dem Merkmal „gesetzlich“
in Abs. 1 Satz 1 können nur Gesetze der zivilrechtl. Teilrechtsordnung gemeint
sein. Im Unterschied zu anderen aus dem Zivilrecht entlehnten Begriffen gebietet
die Teleologie des StRechts kein vom Zivilrecht abweichendes Begriffsverständnis.
Das StRecht selbst enthält keine unterhaltsrechtl. Bestimmungen, sondern knüpft
in § 33a aus verfassungsrechtl. Gründen (s. Anm. 3) an außersteuerrechtl. begrün-
dete Unterhaltspflichten an. Allein das Zivilrecht begründet rechtl. und rechtstat-
sächlich reale Unterhalts- und damit Zahlungspflichten. Was nach Zivilrecht etwa
mangels Bedürftigkeit des Empfängers iSd. § 1602 BGB nicht geschuldet, aber den-
noch geleistet wird, ist freiwillige Zahlung und darf strechtl. (vgl. § 12 Nr. 2) und
braucht verfassungsrechtl. nicht zum Abzug zugelassen zu werden. Für typisierende
Unterstellungen der Bedürftigkeit (R 33a Abs. 1 Satz 4 EStR) ist auch im Übrigen
kein Raum (s. Anm. 18). Das Bekenntnis der Rspr. zur konkreten Betrachtungs-
weise ist nicht zuletzt aus Gleichbehandlungsgründen zu begrüßen. In Auslands-
sachverhalten (BFH v. 2.12.2004 – III R 49/05, BStBl. II 2005, 483) und in Einzelfäl-
len (BFH v. 19.5.2004 – III R 30/02, BStBl. II 2004, 943, betr. Unterhaltspflicht gem.
§ 1615l BGB) galt schon bisher der Sache nach eine konkrete Betrachtungsweise.
Folgen der konkreten Betrachtungsweise: Die konkrete Betrachtungsweise bean-
sprucht Geltung im Rahmen des Verwandtenunterhalts. Beim Familienunterhalt
gem. §§ 1360, 1360a BGB gelten Besonderheiten (BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/09,
BStBl. II 2011, 164; s. Anm. 46). Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit müssen vor-
liegen und zwar zeitlich kongruent (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022,
§ 1601 BGB Rz. 2). Die zivilrechtl. Regelungen über die Rangfolge der Unterhalts-
pflichten gem. §§ 1606 ff. sind zu beachten (so ausdrücklich BFH v. 5.5.2010 – VI
R 29/09, BStBl. II 2011, 1649; s. Anm. 44).

▸ Bedürftigkeit: Gemäß § 1602 Abs. 1 BGB ist unterhaltsberechtigt nur, wer au-
ßerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Bedürftigkeit bedeutet das Unvermö-

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 42 § 33a
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gen, das, was man zum Leben braucht, aus eigenen Kräften und Mitteln zu de-
cken. Bedürftigkeit besteht also in Vermögenslosigkeit und im Fehlen von Ein-
kommen, unabhängig von Verschulden und bestimmten Bedarfsgründen wie
Krankheit (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1602 BGB Rz. 1 und 2).
Daraus folgt, dass fehlendes Einkommen grds. bedürftig macht. Allerdings be-
stehen bei gegebener Einkommenslosigkeit recht weitreichende Erwerbsoblie-
genheiten, deren Missachtung nach Zivil- wie Steuer-Rspr. (BFH v. 5.5.2010 –
VI R 29/09, BStBl. II 2011, 1649; BFH v. 15.4.2015 – VI R 5/14, BFH/NV 2015,
1614) grds. zum Wegfall der Bedürftigkeit und damit der Unterhaltsberechti-
gung führt. Als Grundsatz gilt, dass derjenige, der außerhalb von Minderjährig-
keit, Rentenalter, Ausbildung, Behinderung, zur Erwerbsunfähigkeit führender
Erkrankung oder Kinderbetreuung einen Verwandten auf Unterhalt in An-
spruch nehmen will, seine Arbeitskraft zu verwerten hat (von Pückler in Grüne-
berg, 81. Aufl. 2022, § 1602 BGB Rz. 5 und 6 mwN). So ist dem volljährigen
Kind, das seine Eltern auf Unterhalt in Anspruch nimmt, grds. jedwede Arbeit
und jeder Ortswechsel zumutbar (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022,
§ 1602 BGB Rz. 5 und 6 mwN). Bedürftigkeit setzt außerdem Vermögenslosig-
keit voraus, dh., vorhandenes Vermögen ist im Rahmen der Zumutbarkeit grds.
zunächst zu verwerten. Was die Zumutbarkeit des Vermögenseinsatzes angeht,
so wird die zivilrechtl. Rechtslage von der in Abs. 1 Satz 4 enthaltenen strechtl.
Spezialregelung überlagert und ergänzt. Ein iSd. Abs. 1 Satz 4 geringes Vermö-
gen muss daher nicht eingesetzt werden. Es steht der Bedürftigkeit und damit
der Bejahung der Unterhaltsberechtigung nicht entgegen. Bei der Interpretation
des Tatbestandsmerkmals „geringes Vermögen“ sind die im StRecht anerkann-
ten Auslegungsgesichtspunkte der Praktikabilität der Rechtsanwendung und
der Typisierung zu berücksichtigten, da es um die Ordnung einer Massener-
scheinung geht. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Bedürftigkeit in Ge-
stalt des nur geringen Vermögens im StRecht typisierend für alle Personen-
gruppen in bestimmter Höhe angesetzt wird (s. Anm. 85).

▸ Leistungsfähigkeit: Gemäß § 1603 Abs. 1 BGB ist mangels Leistungsfähigkeit
nicht unterhaltspflichtig, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflich-
tungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den
Unterhalt zu gewähren. Wie bei der Beurteilung der Bedürftigkeit kommt es
auf das Vermögen und die Einkünfte des Unterhaltsverpflichteten an. Die zivil-
rechtl. und die stl. Beurteilung des Leistungsfähigkeitsmerkmals unterscheiden
sich:

▹▹ Zivilrechtlich hat der Unterhaltsverpflichtete neben Einkünften vornehmlich
die Vermögenserträge, ggf. aber auch den Vermögensstamm einzusetzen.
Entsprechend der Anerkennung von Schonvermögen im Sozialhilferecht
wird auch im Unterhaltsrecht vorhandenes Vermögen nicht herangezogen,
das zur Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben bestimmt
ist bzw. das aus Gründen der Unzumutbarkeit nicht herangezogen wird
(von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1603 BGB Rz. 3). Wie aufseiten
des Unterhaltsberechtigten gibt es auch aufseiten des Unterhaltsverpflichte-
ten eine Erwerbsobliegenheit, dh., dessen Leistungsfähigkeit kann durch die
Fiktion von Einkommen, das dieser bei unterhaltsrechtl. gebotenem Verhal-
ten erzielen würde, unterstellt werden (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl.
2022, § 1603 BGB Rz. 2). Für das StRecht hat die Erwerbsobliegenheit beim
Unterhaltsverpflichteten keine praktische Bedeutung. Wer tatsächlich trotz
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bestehender Erwerbsobliegenheit nicht arbeitet und kein Einkommen er-
zielt, wird freiwillig idR keine Unterhaltszahlungen erbringen, keinen Abzug
nach § 33a begehren und auch der Vollstreckungszugriff des Unterhaltsgläu-
bigers wird häufig ins Leere gehen. Steuerpflichtiges Einkommen und Auf-
wendungen iSd. § 33a fallen dann tatsächlich nicht an.

▹▹ BFH und Finanzverwaltung haben mit den Grundsätzen der sog. Opfer-
grenze ein spezifisch strechtl. Verständnis der Leistungsfähigkeit entwickelt
(vgl. BFH v. 6.2.2014 – VI R 34/12, BStBl. II 2014, 619; s. Anm. 43).

cc) Opfergrenze als Abzugsbeschränkung

Grundaussage und Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage für die Opfergrenze ist
§ 1603 BGB. Weil der Stpfl. bei mangelnder Leistungsfähigkeit im Sinne dieser
Vorschrift nicht unterhaltspflichtig ist, können Unterhaltsaufwendungen an nicht
gem. § 1609 BGB vorrangig unterhaltsberechtigte Personen im Allgemeinen nur
dann als zwangsläufig anerkannt und nach Abs. 1 Satz 1 abgezogen werden, wenn
sie in einem angemessenen Verhältnis zum Nettoeinkommen des Leistenden ste-
hen und diesem nach Abzug der Unterhaltsleistungen noch die angemessenen
Mittel zur Bestreitung des Lebensbedarfs für sich sowie ggf. für seine Ehefrau und
seine Kinder verbleiben. Opfergrenze bedeutet also, dass nur disponible, für den
Selbst- und Familienunterhalt nicht benötigte Einkommensteile für die Fremdun-
terhaltsgewährung geopfert werden müssen. Typischerweise spielt die Opfergrenze
daher bei gut verdienenden Stpfl. keine Rolle. Dementsprechend wurden die Op-
fergrenzengrundsätze im Zusammenhang mit Gastarbeiterfällen entwickelt (von
Bornhaupt, BB 1978, 1002). Bei der Berechnung der Opfergrenze sind die in den
einschlägigen Verwaltungsanweisungen enthaltenen Vorgaben zu beachten, weil
es sich hierbei um eine zutreffende Norminterpretation handelt (stRspr., BFH v.
17.1.1984 – VI R 24/81, BStBl. II 1984, 522; BFH v. 4.4.1986 – III R 245/83,
BStBl. II 1986, 852; BFH v. 11.12.1997 – III R 214/94, BStBl. II 1998, 292; BFH v.
17.12.2009 – VI R 64/08, BStBl. II 2010, 343; BFH v. 6.2.2014 – VI R 34/12,
BStBl. II 2014, 619; BFH v. 14.12.2016 – VI R 15/16, BStBl. II 2017, 454; glA BMF
v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582, Rz. 11; Hufeld in
KSM, § 33a Rz. B 11 ff. [9/2014]; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a
Rz. 16; krit. Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 160 [3/2021]; abl. Müller, FR
1997, 705).

Die vom Zivilrecht abweichende Ermittlung der Opfergrenze ist uE abzulehnen. Das
Steuergesetz selbst enthält im Unterschied zum Bedürftigkeitsmerkmal (Vermögens-
und Einkünfteberücksichtigung gem. Abs. 1 Sätze 4 und 5) bezüglich des Merkmals der
Leistungsfähigkeit keine vom Zivilrecht abweichenden oder ergänzenden Regelungen.
Auch der Zweck des § 33a Abs. 1 gebietet uE keine Abweichung vom Zivilrecht. Dieses
hält mit dem sog. Selbstbehalt eigenständige „Opfergrenzengrundsätze“ bereit (Kanzler,
FR 1998, 372), die in Form der stark vereinheitlichten, pauschalierenden Unterhaltsleitli-
nien der OLG eine praktikable Rechtsanwendung ermöglichen. Es läge in der Konse-
quenz der konkreten Betrachtungsweise nicht nur Bedürftigkeit, sondern auch Leistungs-
fähigkeit iSd. § 1603 BGB zivilrechtl. zu bestimmen, insbes. nach der seit dem JStG 1996
geltenden Beschränkung des Unterhaltsabzugs auf Fälle gesetzlicher, also zivilrechtl. Un-
terhaltspflichten (Müller, FR 1997, 705). Auch die neuere Rspr. zur Opfergrenze lässt
sich zunehmend von zivilrechtl. Betrachtungsweisen leiten (vgl. zB BFH v. 28.3.2012 –
VI R 31/11, BStBl. II 2012, 769; BFH v. 6.2.2014 – VI R 34/12, BStBl. II 2014, 619). Die
nach dem Zivilrecht geltende Differenzierung zwischen dem notwendigen und dem ins-
bes. beim Elternunterhalt geltenden höheren angemessenen Selbstbehalt (Hammermann

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 43 § 33a

HHR Lfg. 312 Juli 2022 Musil | E 37

43

--309--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 38/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

in Erman, 16. Aufl. 2020, § 1603 BGB Rz. 123 ff.) ist im StRecht nachzuvollziehen, wie
auch sonst zwischen den verschiedenen Formen der gesetzlichen Unterhaltspflicht zu
differenzieren ist (s. zB BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/09, BStBl. II 2011, 115, betr. fehlende
Erwerbsobliegenheit beim Familienunterhalt). Für eine Anknüpfung an das Zivilrecht
spricht auch, dass die Opfergrenze in der Praxis ohnehin nur noch bei recht wenigen
Unterhaltsformen zur Anwendung kommt (s. Anm. 43 sogleich). Betrachtet man
schließlich zB den Elternunterhalt, dann zeigt ein Blick in die Unterhaltstabellen der
OLG, dass bei einem alleinstehenden Stpfl. überhaupt erst ab einem monatlichen Netto-
einkommen von 1500 € Unterhalt geschuldet wird. Mangels Unterhaltspflicht gem.
§§ 1601 ff. BGB besteht also kein Anlass, bei einem niedrigeren Einkommen Aufwendun-
gen überhaupt zum Abzug zuzulassen. Die geltende Opfergrenze würde diesen Abzug
aber gestatten (s. Anm. 43 aE). Das Argument, Bezieher kleinerer Einkommen dürften
von der Ermäßigung des § 33a Abs. 1 nicht von vornherein ausgeschlossen werden (BFH
v. 4.4.1986 – III R 245/83, BStBl. II 1986, 852), ist nicht stichhaltig, denn Bezieher kleiner
und kleinster Einkommen sind nach Zivilrecht und damit auch nach Abs. 1 Satz 1 grds.
nicht gesetzlich unterhaltspflichtig (Ausnahme: § 1603 Abs. 2 BGB), es gibt dann keinen
Grund für den Abzug.

Anwendungsbereich: Die Opfergrenze kommt bei Zahlungen des Stpfl. an nach-
rangig unterhaltsberechtigte Personen zur Anwendung, in Inlands- wie in Aus-
landsfällen (R 33a.1 Abs. 3 Satz 1 EStR). Der Rang der Unterhaltspflichten ist in
§ 1609 BGB geregelt. Diese Norm betrifft die Leistungsfähigkeit des Unterhalts-
pflichtigen. Reichen dessen finanzielle Möglichkeiten zur Befriedigung aller unter-
haltsberechtigten Personen nicht aus, sind nur die vorrangig Berechtigten voll zu
befriedigen. Danach sind minderjährige unverheiratete Kinder, privilegierte voll-
jährige Kinder (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB: haushaltsangehörige, in allgemeiner
Schulausbildung befindliche Kinder bis zum 21. Lebensjahr) und der Ehegatte,
grds. auch der geschiedene, vorrangig berechtigt. Deshalb gilt die Opfergrenze bei
ihnen nicht (BFH v. 4.4.1986 – III R 245/83, BStBl. II 1986, 852; BFH v. 29.5.2008
– III R 23/07, BStBl. II 2009, 363). Bei Unterhaltsgewährung in der intakten In-
landsehe und beim Kindesunterhalt kommt § 33a Abs. 1 generell nicht oder wegen
Abs. 1 Satz 4 regelmäßig nicht zur Anwendung (s. Anm. 55 und 83). Auf den
nachehelichen und Trennungsunterhalt ist uE die Opfergrenze wegen § 1609 Nr. 2
und 3 BGB ebenfalls nicht anzuwenden, falls der Anwendungsbereich des § 33a
überhaupt eröffnet sein sollte (s. Anm. 56 zur Wahl des Realsplittings).

Die Vorschrift des § 1609 BGB, die die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners be-
trifft, gilt seit 2008 mit deutlich verändertem Inhalt. Im Unterschied zur früheren Rechts-
lage, die der Entwicklung der Opfergrenze zugrunde lag, steht selbst der Ehegatte nicht
mehr im ersten Rang (s. § 1609 Nr. 2 BGB nF und § 1609 Abs. 2 BGB aF; Hammermann
in Erman, 16. Aufl. 2020, § 1609 BGB Rz. 2, 9 und 12), da der Kindesunterhalt allein an
erster Stelle steht. Ehegatten rangieren aber nach wie vor deutlich vor Eltern, Enkeln
usw. Außerdem ist der erste Rang des § 1609 BGB für die Anwendung des § 33a weitge-
hend irrelevant, weil diesbezüglich das Abzugsverbot des Abs. 1 Satz 4 gilt. Daher ist uE
im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Opfergrenze insoweit keine maßgebliche Ände-
rung eingetreten.

Ferner gilt die Opfergrenze nicht, wenn der Stpfl. mit seiner bedürftigen nichtehe-
lichen Lebenspartnerin in Haushaltsgemeinschaft lebt, diese also gleichgestellte
Person iSd. Abs. 1 Satz 3 oder gem. § 1615l BGB wegen der Geburt eines gemein-
samen Kindes unterhaltsberechtigt ist (BFH v. 29.5.2008 – III R 23/07, BStBl. II
2009, 363; BFH v. 17.12.2009 – VI R 64/08, BStBl. II 2010, 343). Zur Berücksichti-
gung des Mindestunterhaltsbedarfs eines haushaltsangehörigen Kindes in einem
solchen Fall s. Anm. 77 aE. Da die gem. § 1615l BGB unterhaltsberechtigte Kinds-
mutter wegen ihres Anspruchs auf Betreuungsunterhalt mittlerweile im Rang ei-
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nem Ehegatten gleichsteht (§ 1609 Nr. 2 BGB nF; Hammermann in Erman,
16. Aufl. 2020, § 1609 BGB Rz. 12 ff.), gibt es schon aus diesem Grund keine Recht-
fertigung für die Anwendung der Opfergrenze mehr.
Hauptanwendungsfall für die Opfergrenze bleibt damit der Eltern- und Schwie-
gerelternunterhalt (Rangstufe 6 gem. § 1609 Nr. 6 BGB) und ggf. noch der Unter-
halt für ältere volljährige Kinder (§ 1609 Nr. 4 BGB), soweit der Anwendungsbe-
reich des § 33a wegen Abs. 1 Satz 4 überhaupt eröffnet ist (s. Anm. 53).
Berechnung der Opfergrenze: Die Opfergrenze gibt an, welcher Anteil des ver-
fügbaren Nettoeinkommens für Unterhaltsleistungen „geopfert“ werden kann
(BFH v. 14.12.2016 – VI R 15/16, BStBl. II 2017, 454). Daher wirken sich „niedri-
ge“ Einkünfte und alle Abzugsbeträge für den die StErmäßigung gem. Abs. 1 Satz 1
begehrenden Stpfl. ungünstig aus (vgl. zB BFH v. 6.2.2014 – VI R 34/12, BStBl. II
2014, 619).

▸ Verfügbares Nettoeinkommen: Dazu gehören alle stpfl. Einkünfte iSd. § 2 Abs. 1
und alle stfreien Einnahmen (zB Kindergeld, Leistungen nach dem SGB II,
stfreier Teil der Rente), außerdem etwaige StErstattungen. Bei der Einkünfteer-
mittlung ist der ArbN-Pauschbetrag auch dann abzuziehen, wenn der Stpfl.
keine WK hatte (BFH v. 11.12.1997 – III R 214/94, BStBl. II 1998, 292). Von
dieser Summe sind sodann Steuervorauszahlungen und -nachzahlungen, Steu-
erabzugsbeträge sowie die unvermeidbaren Versicherungsbeiträge abzusetzen
(zu Einzelheiten s. BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I
2010, 582, Rz. 10). Ein Investitionsabzugsbetrag gem. § 7g ist nicht abzusetzen,
weil dieser die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten effektiv nicht be-
einflusst (BFH v. 6.2.2014 – VI R 34/12, BStBl. II 2014, 619). Bei Selbständigen,
deren Einkünfte naturgemäß stärkeren Schwankungen unterliegen, ist die Be-
rechnung des verfügbaren Nettoeinkommens nicht auf der Grundlage des stl.
VZ, sondern auf der Basis eines Dreijahreszeitraums vorzunehmen (BFH v.
28.3.2012 – VI R 31/11, BStBl. II 2012, 769). Nach der hier vertretenen Auffas-
sung (s. Anm. 43) ist diese Anlehnung an die zivilrechtl. Betrachtungsweise
(Hettler, HFR 2012, 741) zu begrüßen. Besteht die Unterhaltsverpflichtung des
Stpfl. nur für einen Teil des Jahres, dann ist der Ermittlung der Opfergrenze le-
diglich das im Unterstützungszeitraum zur Verfügung stehende Nettoeinkom-
men, das zwecks Bestimmung des konkreten Prozentsatzes auf ein fiktives Jah-
resnettoeinkommen hochzurechnen ist, zugrunde zu legen. Der nach der Op-
fergrenze abziehbare Jahresbetrag ist anschließend zeitanteilig zu reduzieren
(BFH v. 25.9.1996 – III R 102/95, BFH/NV 1997, 221).

▸ Höhe der Opfergrenze: Sie beträgt 1 % je volle 500 € des verfügbaren Nettoein-
kommens und höchstens 50 %, dh., maximal die Hälfte des Nettoeinkommens
kann für Unterhaltsleistungen an nachrangig unterhaltsberechtigte Personen
„geopfert“ werden. Diese Maximalgrenze wird bei einem verfügbaren Nettoein-
kommen von 25000 € erreicht. Dieser Maximalanteil ist jedoch zu kürzen, und
zwar um je 5 % für den – auch geschiedenen – Ehegatten und für jedes Kind,
für das Anspruch auf die Freibeträge gem. § 32 Abs. 6, das Kindergeld oder ver-
gleichbare Leistungen (§ 65) besteht. Die Gesamtkürzung ist auf 25 % limitiert
(vgl. BFH v. 14.12.2016 – VI R 15/16, BStBl. II 2017, 454). Hat der Stpfl. nur ei-
nen Teil des Jahres Anspruch auf Freibeträge für Kinder nach § 32 Abs. 6, Kin-
dergeld oder eine andere Leistung für Kinder (§ 65), ist dies bei der Berechnung
der Opfergrenze durch eine monatsbezogene Kürzung der anzusetzenden kin-
derbezogenen 5 %-Pauschale zu berücksichtigen (BFH v. 14.12.2016 – VI R 15/
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16, BStBl. II 2017, 454: dazu Geserich, jurisPR-SteuerR 22/2017 Anm. 3). Damit
stehen etwa einem Stpfl., der vorrangig den Ehegatten und drei Kinder zu ver-
sorgen hat, höchstens 30 % seines Nettoeinkommens für Unterhaltsleistungen
an nachrangig Berechtigte zur Verfügung. Bei einem verfügbaren Nettoeinkom-
men von zB 15000 € beträgt die Opfergrenze 30 % und sinkt auf 20 %, wenn
der Stpfl. den Ehegatten und ein Kind unterhalten muss. Er kann damit höchs-
tens 20 % von 15000 €, also 3000 € als Unterhaltsleistungen gem. Abs. 1 Satz 1
geltend machen. Hat er tatsächlich 5000 € Unterhalt an seine Eltern geleistet,
dann sind 2000 € nicht abziehbar. Zu Rechenbeispielen s. BMF v. 7.6.2010 – IV
C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 34; BMF v. 7.6.
2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582, Rz. 11.

dd) Mehrere Unterhaltsverpflichtete (Unterhaltskonkurrenzen)

Folge der konkreten Betrachtungsweise ist, dass Unterhaltskonkurrenzen zwin-
gend zu beachten sind. Das BGB regelt die Rangverhältnisse mehrerer Unterhalts-
verpflichteter in zahlreichen Vorschriften. Die wesentlichen Bestimmungen finden
sich in §§ 1606 und 1608 BGB.
Das Rangverhältnis mehrerer unterhaltspflichtiger Verwandter wird von § 1606
BGB festgelegt. Danach geht die Unterhaltspflicht der Abkömmlinge derjenigen
von Verwandten der aufsteigenden Linie vor (§ 1606 Abs. 1 BGB), dh., bei Bedürf-
tigkeit der Eltern sind nicht deren Eltern (Großelterngeneration), sondern die Kin-
der bzw. Enkel unterhaltspflichtig. Dies gilt natürlich nur, wenn die Kinder oder
Enkel leistungsfähig sind. Innerhalb der auf- bzw. absteigenden Linie haften die
näheren Verwandten, zB das Kind, vor den entfernteren, zB dem Enkel (§ 1606
Abs. 2 BGB). Im Übrigen haften mehrere gleich nahe Verwandte anteilig (sog.
Quotenunterhalt, § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB). Auch beim Quotenunterhalt sind
Leistungen uE grds. bis zum stl. Höchstbetrag abziehbar, selbst wenn zivilrechtl.
nur ein geringerer anteiliger Unterhalt geschuldet wird, denn die konkrete Be-
trachtungsweise betrifft nur die Anspruchsgrundlagen (Verwandtschaftsverhältnis,
Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit), aber nicht die konkrete Höhe des Unterhalts
(s. Anm. 45). Außerdem hat der Steuergesetzgeber das Problem der gleichrangigen
Unterhaltsverpflichtung in Abs. 1 Satz 7 mitgeregelt (s. Anm. 113).
Das Verhältnis von Ehegatten- und Verwandtenunterhalt bestimmt sich nach
§ 1608 BGB. Danach haftet der Ehegatte, auch der geschiedene (vgl. § 1584 Satz 1
BGB), vor den Verwandten. Ist der Ehegatte nicht leistungsfähig, etwa weil die
Eheleute sich beide noch in der Berufsausbildung befinden, sind die Verwandten
unterhaltspflichtig (§§ 1608 Satz 2, 1584 Satz 2 BGB). Der Vater des nicht eheli-
chen Kindes ist gegenüber den Eltern und sonstigen Verwandten der Mutter vor-
rangig heranzuziehen (§ 1615l Abs. 3 Satz 2 BGB). Die vom BGB statuierten Rang-
verhältnisse sind im StRecht zu beachten (BFH v. 19.5.2004 – III R 30/02, BStBl. II
2004, 943; BFH v. 5.5.2010 – VI R 29/09, BStBl. II 2011, 116). Unterhaltsleistungen
nachrangig unterhaltsverpflichteter Stpfl. sind keine zwangsläufigen Aufwendun-
gen und werden folglich von Abs. 1 nicht begünstigt (so schon BFH v. 24.5.1968 –
VI 394/65, BStBl. II 1968, 674, betr. Unterhalt an Enkel).

ee) Grenzen der konkreten Betrachtungsweise

Die konkrete Höhe und der konkrete Inhalt des zivilrechtl. Unterhaltsanspruchs
sind für das StRecht nicht bedeutsam (BFH v. 12.12.2002 – III R 41/01, BStBl. II
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2003, 655). Darin liegt uE keine Durchbrechung der konkreten Betrachtungsweise.
Ist die unterstützte Person nämlich bedürftig iSd. § 1602 BGB, dann besteht eine
gesetzliche Unterhaltsberechtigung nach Zivil- wie StRecht. Der sich danach erge-
bende Inhalt oder Leistungsgegenstand des bestehenden Anspruchs (Bar-, Sach-
oder Betreuungsleistungen) wird zivilrechtl. als Bedarf bezeichnet (von Pückler in
Grüneberg, 81. Aufl. 2022, Vor § 1601 BGB Rz. 4). Zivilrechtlich ist der an der Le-
bensstellung des Bedürftigen orientierte angemessene Unterhalt, der den gesamten
Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem
Beruf umfasst, geschuldet (§ 1610 BGB). Der zivilrechtl. Bedarf, der danach von
Fall zu Fall höchst unterschiedliche Leistungsinhalte und Betragshöhen aufweisen
kann, ist nicht maßgeblich, weil sich die Höhe der abziehbaren Leistungen allein
aus den typisierenden strechtl. Spezialvorschriften (Höchstbeträge nach Abs. 1
Sätze 1 und 2, Anrechnungsbestimmungen nach Abs. 1 Satz 5) und dem vom
Zivilrecht abweichenden Begriff der Unterhaltsaufwendungen iSd. Abs. 1 Satz 1
(Beschränkung auf typische Unterhaltsaufwendungen, s. Anm. 28) ergibt.

d) Gesetzliche Unterhaltspflichten als Folge der Ehe

Drei Formen des Unterhalts sind zu beachten: Familienunterhalt während des
Bestehens einer intakten ehelichen Lebensgemeinschaft gem. §§ 1360, 1360a BGB,
Unterhalt während des Getrenntlebens nach § 1361 BGB und nachehelicher Un-
terhalt, also Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten gem. §§ 1569 ff. BGB.
Die drei Unterhaltspflichten unterscheiden sich erheblich.
Familienunterhalt: Während die Unterhaltsansprüche bei Getrenntleben und
nach Scheidung die Bedürftigkeit des Berechtigten voraussetzen und dementspre-
chend grds. Erwerbsobliegenheiten bestehen (§§ 1569 Satz 1, 1577 BGB; von Pück-
ler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1361 BGB Rz. 12), erfüllt in der intakten Ehe
der kein Erwerbseinkommen erzielende Ehegatte seine Verpflichtung, durch Ar-
beit zum Unterhalt der Familie beizutragen, durch seine Haushaltsführung. Unter-
haltszahlungen an die im Ausland lebende Ehefrau sind im Rahmen einer beste-
henden Ehegemeinschaft daher abziehbar, ohne dass die Bedürftigkeit oder die Er-
werbsobliegenheit der Ehefrau zu prüfen wäre (BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/09,
BStBl. II 2011, 115).
Trennungsunterhalt: Rechtsgrundlage ist § 1361 BGB. Neben dem Getrenntleben
setzt die Unterhaltsberechtigung die Bedürftigkeit voraus, so dass eigene Einkünfte
und vorhandenes Vermögen grds. zum Wegfall des Unterhaltsanspruchs führen.
Im Grundsatz bestehen Erwerbsobliegenheiten. Wegen des noch bestehenden Ehe-
bandes kann der Berechtigte jedoch nur unter engeren Voraussetzungen als nach
der Scheidung auf eine Erwerbstätigkeit verwiesen werden (von Pückler in Grüne-
berg, 81. Aufl. 2022, § 1361 BGB Rz. 12 ff.).

Diese Unterhaltsverpflichtung umfasst gem. § 1361 Abs. 4 Satz 3 iVm. § 1360a Abs. 4
BGB auch eine Verfahrenskostenvorschusspflicht, deren Erfüllung allerdings nicht zu
den durch Abs. 1 begünstigten typischen Unterhaltsleistungen zählt (s. Anm. 155 „Pro-
zesskosten“). Der Abzug entsprechender Aufwendungen richtet sich insoweit nach § 33
(s. § 33 Anm. 110 „Prozesskosten“ mwN).

Nachehelicher Unterhalt: Mit der am 1.1.2008 in Kraft getretenen Reform des
Unterhaltsrechts wurde der Grundsatz der Eigenverantwortung (§ 1569 Satz 1
BGB) besonders betont. Nach der Scheidung besteht daher grds. keine gesetzliche
Unterhaltsberechtigung. Ist Bedürftigkeit gegeben (§ 1577 BGB), dann führen sie-
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ben Unterhaltstatbestände ausnahmsweise zu nachehelichen Unterhaltsansprü-
chen (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, Vor § 1569 BGB Rz. 4, § 1569 BGB
Rz. 1 f.). Es sind dies Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB), Unterhalt wegen Alters
(§ 1571 BGB) und wegen Krankheit oder Gebrechen (§ 1572 BGB), Erwerbslosen-
unterhalt (§ 1573 Abs. 1 BGB), Aufstockungsunterhalt (§ 1573 Abs. 2 BGB), Aus-
bildungsunterhalt (§ 1575 BGB) und Billigkeitsunterhalt (§ 1576 BGB). Die Unter-
haltstatbestände betreffen den Anspruchsgrund und nicht lediglich die in § 1578
BGB geregelte Höhe des Anspruchs. Folglich müssen uE die speziellen Anspruchs-
voraussetzungen gegeben sein, damit eine gesetzliche Unterhaltsberechtigung iSd.
Abs. 1 Satz 1 vorliegt. Es gilt somit eine konkrete Betrachtungsweise.

e) Sonstige gesetzliche Unterhaltspflichten

aa) Unterhaltsansprüche aus Anlass der Geburt eines nicht ehelichen Kindes

Grundlage dieser gesetzlichen Unterhaltspflicht ist § 1615l BGB. Danach hat die
Mutter gegenüber dem Vater eines nichtehelichen Kindes einen Anspruch auf ge-
burtsbedingten Unterhalt für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen
nach der Geburt, auf Ersatz der Schwangerschafts- und Entbindungskosten sowie
unter weiteren Voraussetzungen auf Kindesbetreuungsunterhalt. Umgekehrt steht
auch dem Vater ein Unterhaltsanspruch gegen die Mutter zu, wenn er das Kind
betreut (§ 1615l Abs. 4 BGB). Aufwendungen des unterhaltsverpflichteten Vaters
bzw. der Mutter stellen daher grds. agB iSd. Abs. 1 Satz 1 dar (BFH v. 19.5.2004 –
III R 30/02, BStBl. II 2004, 943). Die Vorschriften über den Verwandtenunterhalt
(§§ 1601 ff. BGB) sind gem. § 1615l Abs. 3 Satz 1 BGB entsprechend heranzuzie-
hen. Daraus folgt, dass Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit iSd. §§ 1602, 1603
BGB Voraussetzungen für die gesetzliche Unterhaltsberechtigung sind (von Pück-
ler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1615l BGB Rz. 20). Es gilt somit die konkrete
Betrachtungsweise. Beim praktisch wichtigen Kindesbetreuungsunterhalt gem.
§ 1615l Abs. 2 Satz 2 BGB muss daher nach den Umständen des Einzelfalls kon-
kret geprüft werden, ob von der Kindesmutter als potentiell unterhaltsberechtigter
Person wegen der Pflege und Betreuung eines Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann und ob der Kindsvater leistungsfähig ist (BFH v. 19.5.2004 –
III R 30/02, BStBl. II 2004, 943).

bb) Partnerschaftsunterhalt

Die gesetzlichen Unterhaltspflichten zwischen den Partnern einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft entsprechen weitgehend den für Ehegatten geltenden Rege-
lungen. Es gibt auch hier drei Unterhaltsformen. So sind in der intakten Partner-
schaft die Partner wechselseitig zum angemessenen Unterhalt gem. § 5 LPartG ver-
pflichtet. Für die Zeit des Getrenntlebens gilt § 12 LPartG, wonach unter der wei-
teren Voraussetzung der Bedürftigkeit des anspruchsstellenden Partners der nach
den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen ange-
messene Unterhalt verlangt werden kann. Schließlich können nach Beendigung
der eingetragenen Lebenspartnerschaft Unterhaltsansprüche nach § 16 LPartG be-
stehen. Der nachpartnerschaftliche Unterhaltsanspruch ist vom Grundsatz der Ei-
genverantwortung geprägt. Bei gegebener Bedürftigkeit des Anspruchsstellers
kommt ein Unterhaltsanspruch daher nur in besonderen Fällen in Betracht (zB
Unterhalt wegen Alters, Erwerbslosigkeit, Krankheit und Gebrechen). Für den Ab-
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zug von Unterhaltsleistungen zwischen eingetragenen Lebenspartnern gelten die
für Ehegatten entwickelten Rechtsgrundsätze entsprechend (§ 2 Abs. 8, s. Anm. 4,
13 und 55). Die Regelungen über die eingetragene Lebenspartnerschaft sind im
Übrigen nach der Einführung der „Ehe für alle“ nur noch für Altfälle relevant.

cc) Spezielle gesetzliche Unterhaltsansprüche

Weitere gesetzliche Unterhaltsansprüche finden sich in § 1371 Abs. 4 BGB (Aus-
bildungsunterhalt für Stiefkind nach Tod eines Ehegatten, der im Güterstand der
Zugewinngemeinschaft gelebt hat), § 1969 BGB (Unterhaltsanspruch der haus-
haltsangehörigen Familienangehörigen des unterhaltspflichtig gewesenen Erblas-
sers gegenüber den Erben für 30 Tage, sog. Dreißigster), Unterhaltsansprüche der
Geschwister des Hoferben nach landesgesetzlichen Regelungen im Bereich des Hö-
ferechts (vgl. Göppinger/Wax, Unterhaltsrecht, 9. Aufl. 2008, Rz. 73 ff.).

Einstweilen frei.

3. Wichtige Fälle von Unterhaltsleistungen nach dem Kreis möglicher
Unterhaltsempfänger

a) Unterhaltsleistungen an Kinder und Enkel

Kein Abzug im Regelfall: Im Grundsatz kommt Abs. 1 Satz 1 im praktisch be-
deutsamsten Fall der gesetzlichen Unterhaltspflicht, dem Kindesunterhalt, wegen
des Abzugsverbots bei Anspruch auf Kindergeld oder Freibetrag nach § 32 Abs. 6
nicht zur Anwendung (Abs. 1 Satz 4). Dies gilt insbes. für Zahlungen an minder-
jährige Kinder und im Familienleistungsausgleich berücksichtigungsfähige volljäh-
rige Kinder bis zur Regelaltersgrenze von 25 Jahren (§ 32 Abs. 4). Aus den Rege-
lungen zum Familienleistungsausgleich ist ersichtlich, dass das Existenzminimum
minderjähriger Kinder grds. abschließend durch Kinderfreibetrag und Kindergeld
stl. berücksichtigt werden soll. § 33a Abs. 1 gilt nur subsidiär (BFH v. 4.12.2003 –
III R 32/02, BStBl. II 2004, 275).
Ausnahmen kommen bei volljährigen, im Familienleistungsausgleich nicht be-
rücksichtigungsfähigen Kindern in Betracht. Wegen der weitreichenden Erwerbs-
obliegenheiten volljähriger Kinder trifft auch diese Ausnahme aber nur auf wenige
Fallkonstellationen unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen zu.

▸ Erstausbildung des über 25 Jahre alten Kindes: Die StErmäßigung greift ein bei
Leistungen an ein Kind, das aus Altersgründen nicht mehr gem. § 32 Abs. 4 be-
rücksichtigungsfähig ist und das sich noch in der ersten Berufsausbildung be-
findet oder sein Erststudium noch nicht vollendet hat. Handelt es sich dagegen
um eine Zweitausbildung oder ein Zweitstudium, kommt uE ein Abzug nicht
in Betracht, weil regelmäßig keine gesetzliche Unterhaltsberechtigung besteht.
Hat das Kind nämlich eine angemessene Ausbildung erhalten, dann schulden
die Eltern grds. keine zweite (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1610
BGB Rz. 19; Müller, FR 1997, 705). Das Kind ist vielmehr gehalten, seinen Le-
bensunterhalt selbst zu verdienen (Erwerbsobliegenheit).

Überwiegend hatte schon die ältere Rspr. in derartigen Fällen eine Unterhaltspflicht
verneint: BFH v. 24.7.1959 – VI 306/58 S, BStBl. III 1959, 382, betr. Auslandsaufent-
halt eines Sohns mit abgeschlossener Ingenieursausbildung; BFH v. 28.2.1964 – VI
179/63, StRK EStG § 33 R. 201, betr. Ausbildungskosten für die 33-jährige Tochter
nach zwölfjährigem Studium; BFH v. 20.12.1972 – VI R 345/69, BStBl. II 1973, 478,

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 53 § 33a
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betr. Studienkosten für einen 28-jährigen Sohn mit abgeschlossener Inspektorenaus-
bildung. Es liegt uE in der Konsequenz der konkreten Betrachtungsweise, der unter-
haltsrechtl. Frage der Angemessenheit der Ausbildung von Amts wegen nachzuge-
hen. Dieser Prüfung kann man sich nicht mit dem früher vom BFH angeführten Hin-
weis entziehen, ein tieferes Eindringen in die persönlichen Verhältnisse der Beteilig-
ten überfordere die FinBeh. und widerspreche „den heutigen Anschauungen über das
Verhältnis des Bürgers zum Staat“ (so aber BFH v. 20.12.1972 – VI R 345/69, BStBl. II
1973, 478). Haben also die Eltern die angemessene Erstausbildung finanziert, dann
scheidet § 33a für die Zweitausbildung aus (FG München v. 7.3.1996 – 11 K 949/94,
EFG 1996, 592, rkr.; FG Münster v. 30.4.2002 – 13 K 4375/99 E, EFG 2002, 1306,
rkr.). Die konkrete Betrachtungsweise kann aber dazu führen, dass im Ausnahmefall
der Abzug im Hinblick auf eine zweite Ausbildung, etwa nach Abbruch der ersten,
doch möglich ist (vgl. FG Hamb. v. 25.8.1982 – III 99/81, EFG 1983, 127, rkr., eine
sittliche Verpflichtung bejahend).

▸ Bedürftigkeit wegen Kinderbetreuung: Ist das Kind wegen der Betreuung eines
eigenen Kindes bedürftig iSd. § 1602 BGB (hierzu von Pückler in Grüneberg,
81. Aufl. 2022, § 1602 BGB Rz. 6), so kommt ein Abzug in Betracht. Allerdings
haften die Eltern gegenüber dem Kindsvater nur nachrangig (§§ 1608 Satz 1,
1615l Abs. 3 Satz 2 BGB), was wegen der konkreten Betrachtungsweise zwin-
gend zu berücksichtigen ist (BFH v. 19.5.2004 – III R 30/02, BStBl. II 2004, 943).

▸ Arbeitslosigkeit des über 21 Jahre alten Kindes: Das arbeitslose, über 21 Jahre
alte und damit nicht mehr gem. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 berücksichtigungsfä-
hige Kind scheidet als begünstigter Empfänger von Unterhaltsleistungen eben-
falls idR aus, da dieses Kind strenge Erwerbsobliegenheiten treffen. Dem voll-
jährigen Kind ist grds. jeder Ortswechsel und jede Arbeit zumutbar (von Pück-
ler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1602 BGB Rz. 5). Die Eltern werden daher
nur in seltenen Fällen (zB längere Erwerbsunfähigkeit wegen einer Erkrankung)
gesetzlich unterhaltsverpflichtet sein.

▸ Ableistung eines Freiwilligendienstes: Im Unterschied zum früheren Wehrdienst,
der im Katalog des § 32 Abs. 4 Satz 1 nicht aufgeführt war (vgl. BFH v. 16.6.
2006 – III B 43/05, BFH/NV 2006, 2056; s. Anm. 155 „Wehrpflichtige“), werden
Kinder, die einen dort aufgeführten Freiwilligendienst ableisten, im Familien-
leistungsausgleich berücksichtigt und ein Unterhaltsabzug kommt grds. nicht
in Betracht.

▸ Behindertes volljähriges Kind: Beim behinderungs- oder krankheitsbedingt ar-
beitslosen Kind besteht zwar keine Erwerbsobliegenheit, es wird aber meist die
Berücksichtigungsfähigkeit gem. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 gegeben sein, so dass
ein Abzug nach Abs. 1 ausscheidet. Ist die Behinderung erst nach dem 25. Le-
bensjahr eingetreten, sind Unterhaltszahlungen nach § 33a abziehbar.

Bei Enkelkindern, die vom Stpfl. unterstützt werden, dürfte ein Abzug nach
Abs. 1 idR ausscheiden. So ist zunächst die vorrangige Unterhaltspflicht der Eltern
zu beachten (Unterhaltskonkurrenz). Sind die Eltern nicht leistungsfähig oder ver-
storben, dann sind die Großeltern neben dem anderen Großelternpaar (Unter-
haltskonkurrenz) zwar grds. gesetzlich unterhaltspflichtig, doch wird zumeist ein
Anspruch auf Kindergeld oder Freibetrag bestehen, der dem Abzug entgegensteht.
Schädlich ist nicht nur die eigene Kindergeldberechtigung der Großeltern, sondern
auch eine solche der Eltern (BFH v. 4.12.2003 – III R 32/02, BStBl. II 2004, 275).
Sind die Eltern nicht unterhaltspflichtig, der Enkel im Familienleistungsausgleich
nicht (mehr) berücksichtigungsfähig und zudem iSd. § 1602 BGB bedürftig,
kommt ein Abzug in Betracht.

§ 33a Anm. 53 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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Bei Unterhaltsleistungen an nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Kinder sind über das grundsätzliche Abzugsverbot gem. Abs. 1 Satz 4 hinaus noch
die Sonderregelungen des Abs. 1 Satz 6 zu beachten (s. Anm. 104 ff.).

b) Unterhaltsleistungen an Eltern und Großeltern

Elternunterhalt stellt einen Hauptanwendungsfall des Abs. 1 Satz 1 dar. Die Be-
dürftigkeit und damit die Unterhaltsberechtigung der Eltern beruht gewöhnlich
darauf, dass diese im Alter nicht imstande sind, die Kosten einer Heimunterbrin-
gung aufzubringen. Eigenes Einkommen (Rente, Pflegegeld) und Vermögen der
Eltern sind nicht nach zivilrechtl. Grundsätzen, sondern nach Maßgabe der
strechtl. Spezialregelungen (Abs. 1 Sätze 4 und 5) einzusetzen. Die zivilrechtl. Un-
terhaltskonkurrenzen sind im Hinblick auf die grds. gleichrangige Unterhaltsver-
pflichtung von Geschwistern des Stpfl. zu beachten (§ 1606 Abs. 3 BGB). Sind Ge-
schwister des Stpfl. ebenfalls leistungsfähig und damit unterhaltspflichtig, so ist le-
diglich der anteilige Unterhalt gem. § 1606 Abs. 3 BGB gesetzlich geschuldet (zum
Abzugsumfang beim Quotenunterhalt s. Anm. 44). Zu beachten ist, dass nur die
Kosten der altersbedingten Heimunterbringung als typische Unterhaltsaufwen-
dungen von Abs. 1 Satz 1 erfasst werden. Sind Krankheit oder Pflegebedürftigkeit
die Ursache des Heimaufenthalts, ist § 33 vorrangig (s. Anm. 28; BFH v. 15.4.2010
– VI R 51/09, BStBl. II 2010, 794; BFH v. 14.11.2013 – VI R 20/12, BStBl. II 2014,
456).
Unterhaltszahlungen der Enkel an die im Heim wohnenden Großeltern werden
wegen der vorrangigen Unterhaltspflicht der Elterngeneration (§ 1606 Abs. 2
BGB) regelmäßig nicht abziehbar sein.

c) Unterhaltsleistungen an den nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten

Zusammenlebende unbeschränkt steuerpflichtige Ehegatten: Auf Aufwendun-
gen eines Stpfl. für den üblichen Lebensunterhalt seines nicht dauernd getrennt le-
benden, unbeschränkt stpfl. Ehegatten ist Abs. 1 Satz 1 nicht anwendbar, weil die
Sondervorschriften über die Ehegattenbesteuerung vorgehen. Welche Veranla-
gungsart die Eheleute wählen, ist unerheblich. Auch bei getrennter Veranlagung
und im Jahr der Trennung ist § 33a Abs. 1 ausgeschlossen (BFH v. 28.11.1988 –
GrS 1/87, BStBl. II 1989, 164; BFH v. 31.5.1989 – III R 166/86, BStBl. II 1989, 658).
Auch Aufwendungen für die Berufsausbildung des Ehegatten können nicht nach
Abs. 1 abgezogen werden. Jedoch greift insoweit der SA-Abzug nach § 10 Abs. 1
Nr. 7 ein (s. § 33 Anm. 205).
Bei nicht unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten, die mit dem Stpfl. in intak-
ter Ehe leben und von diesem unterhalten werden, können die Aufwendungen
nach Abs. 1 Satz 1 abgezogen werden. Liegen die Voraussetzungen der §§ 26 bis
26b nicht vor, weil nicht beide Ehegatten unbeschränkt estpfl. sind, so existieren
keine Sondervorschriften, die geeignet wären, den Ausschluss des § 33a zu recht-
fertigen (BFH v. 28.11.1988 – GrS 1/87, BStBl. II 1989, 164). Wegen der Besonder-
heiten des Familienunterhalts gem. §§ 1360, 1360a BGB, der die freie Entsch. der
Eheleute zur Gestaltung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Lebensführung
unberührt lässt, sind beim haushaltsführenden Gatten als Unterstützungsempfän-
ger die Bedürftigkeit und die Erwerbsobliegenheit grds. nicht zu prüfen (BFH v.
5.5.2010 – VI R 5/09, BStBl. II 2011, 115, auch zur Ausnahme, wonach in Notsi-
tuationen Verpflichtungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestehen).

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 55 § 33a
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Unterhaltsleistungen bei intakter Doppel- oder Vielehe: Eine Ermäßigung nach
Abs. 1 bei nach ausländ. Recht gültiger Mehrehe scheidet jedenfalls dann aus,
wenn der Stpfl. mit allen Ehefrauen die Voraussetzungen der Ehegattenveranla-
gung (§ 26) erfüllt (glA Pust in LBP, § 33a Rz. 151 [10/2021]; s. § 26 Anm. 22; aA
FG Münster v. 26.1.1993 – 1 K 5746/92 L, EFG 1993, 380, rkr.; offengelassen von
BFH v. 6.12.1985 – VI R 56/82, BStBl. II 1986, 390; s. Anm. 155 „Doppelehe“).

d) Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt
lebenden Ehegatten

Wahlrecht auf Sonderausgabenabzug: Unterhaltsleistungen an den geschiedenen
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten können entweder als SA (sog. begrenz-
tes Realsplitting gem. § 10 Abs. 1a Nr. 1) oder als agB nach § 33a Abs. 1 abgezogen
werden.

▸Wahlmöglichkeiten:

▹▹Der Sonderausgabenabzug muss vom Leistenden beantragt werden: Er führt
zur Versteuerung der Zahlungen beim Empfänger, der deshalb seine Zu-
stimmung geben muss. Der Abzug ist auf den Höchstbetrag von 13805 € be-
grenzt (s. § 10 Anm. 232–237). Ist der Empfänger nicht unbeschränkt estpfl.,
dann scheidet der regelmäßig günstigere SA-Abzug grds. aus und der unter-
haltgewährende Stpfl. wird auf den Abzug gem. § 33a Abs. 1 verwiesen. Dies
ist verfassungsgemäß (hierzu sowie zu Ausnahmen bei EU-/EWR-Ehegatten
und nach bestimmten DBA s. § 10 Anm. 230).

▹▹Der Abzug als außergewöhnliche Belastung setzt lediglich einen Antrag des
Unterhaltsleistenden voraus und ist daher stets möglich, wenn der Empfän-
ger seine Zustimmung zum SA-Abzug verweigert (BFH v. 9.12.2009 – X R
49/07, BFH/NV 2010, 1790). Nachteilig gegenüber dem SA-Abzug ist die
Beschränkung auf den Höchstbetrag von und die Anrechnung eigener Ein-
künfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers gem. Abs. 1 Satz 5; in Sonder-
fällen kann sich auch das Abzugsverbot bei Anspruch auf Kinderfreibetrag
oder Kindergeld (Abs. 1 Satz 4) nachteilig auswirken, zB wenn den Eltern
der geschiedenen Ehefrau dieser Anspruch noch zusteht, etwa weil diese
sich in Berufsausbildung befindet. Schließlich gibt es beim SA-Abzug keine
zeitanteilige Kürzung; andererseits setzt der Abzug als agB nicht die unbe-
schränkte StPflicht des Empfängers voraus (s. § 10 Anm. 230).

▸ Ausschlusswirkung des Sonderausgabenabzugs: Der wirksame Antrag auf SA-
Abzug schließt eine Berücksichtigung auch des den SA-Höchstbetrag von
13805 € übersteigenden Teils der Unterhaltsleistungen als agB aus (BFH v.
7.11.2000 – III R 23/98, BStBl. II 2001, 338; H 10.2 „Allgemeines“ EStH 2020);
dasselbe gilt für den überschießenden Betrag, wenn der Antrag auf SA-Abzug
auf einen Betrag unter 13805 € beschränkt wird (BFH v. 7.11.2000 – III R 23/
98, BStBl. II 2001, 338).

Im Veranlagungszeitraum der Trennung oder Scheidung ist der Unterhaltsab-
zug als agB wegen des Vorrangs der Vorschriften über die Ehegattenbesteuerung
ausgeschlossen (BFH v. 31.5.1989 – III R 166/86, BStBl. II 1989, 658; s. Anm. 13).
Zur Anwendung des SA-Abzugs gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 im Trennungsjahr s. § 10
Anm. 228.

§ 33a Anm. 55 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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e) Unterhaltsleistungen an den in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden
Partner und an sonstige Angehörige

Nichteheliche Lebensgemeinschaft: Aufwendungen eines Stpfl. für den Unterhalt
und die Berufsausbildung seines mit ihm eheähnlich zusammenlebenden Partners
sind jedenfalls nicht nach Abs. 1 Satz 1 abziehbar, weil es an einer gesetzlichen Un-
terhaltsberechtigung fehlt (BFH v. 15.2.2001 – III R 3/99, BFH/NV 2001, 1233; BFH
v. 31.3.2021 – VI R 2/19, BStBl. II 2021, 572). Für eine Abziehbarkeit der Unter-
haltszahlungen wegen sittlicher Verpflichtung, aufgrund derer ein Abzug nach frü-
herer Rspr. (BFH v. 6.11.1997 – III R 27/91, BStBl. II 1998, 187, mwN) grds. mög-
lich war, ist seit dem JStG 1996 kein Raum mehr, da der Unterhaltsabzug seitdem
auf die Fälle gesetzlicher Unterhaltsberechtigung beschränkt ist (BFH v. 31.3.2021 –
VI R 2/19, BStBl. II 2021, 572; s. auch Anm. 2). Der unterstützte Partner kann aber
eine gleichgestellte Person iSd. Abs. 1 Satz 3 sein (s. Anm. 77; s. aber auch BFH v.
31.3.2021 – VI R 2/19, BStBl. II 2021, 572). Die Gleichstellungsklausel sollte nach
den Vorstellungen des Gesetzgebers des JStG 1996 insbes. bei nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften eingreifen und damit die bis dahin bestehende Abzugsmöglich-
keit erhalten (BTDrucks. 13/1686, 42). Ferner kommt ein Abzug nach Abs. 1 Satz 1
dann in Betracht, wenn aus der Lebensgemeinschaft ein nicht eheliches Kind her-
vorgegangen ist und die Voraussetzungen des § 1615l BGB vorliegen (s. Anm. 47).
Unterhaltsleistungen an andere Angehörige, zB Geschwister, Onkel, Tante oder
deren Kinder, sind nicht abziehbar, weil es an einer gesetzlichen Unterhaltspflicht
fehlt. Dies gilt auch, wenn der Unterhaltsempfänger nicht unbeschränkt estpfl. ist
und nach ausländ. Recht eine Unterhaltspflicht, etwa gegenüber Verwandten in
der Seitenlinie besteht, die nach den Regeln des internationalen Privatrechts im In-
land gilt (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760; zu den Einzelheiten
s. Anm. 109).

Einstweilen frei.

4. Rechtsfolge des Abs. 1 Satz 1: Ermäßigung der Einkommensteuer auf
Antrag durch Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte begrenzt auf einen
Höchstbetrag

a) Abzug auf Antrag vom Gesamtbetrag der Einkünfte

Antragsabhängiger Rechtsanspruch auf Abzug: Abs. 1 verlangt wie § 33 einen
Antrag (s. Anm. 17). Zu Form, Frist und Inhalt des Antrags s. § 33 Anm. 53. Wie
im Falle des § 33 besteht ein Anspruch auf Abzug („wird“ ermäßigt), s. § 33
Anm. 54. Der Abzug ist vom Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 4) vorzuneh-
men (s. § 33 Anm. 55). Dieser ist nach § 2 Abs. 3 zu bestimmen. Gegenüber dem
Abzug gem. Abs. 1 Satz 1 hat der Verlustabzug nach § 10d Vorrang, dh., mindert
der Verlustabzug den Gesamtbetrag der Einkünfte auf null, so entfällt der Unter-
haltsabzug (s. § 10d Anm. 66). Bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte
des Stpfl. sind dessen Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 gem. § 2
Abs. 5b nicht einzubeziehen (zur Berücksichtigung der Kapitalerträge bei der Er-
mittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers s. Anm. 94).
Zeitpunkt des Abzugs: Wie im Falle des § 33 ist auch in § 33a Abs. 1 der Zeitpunkt
des Abzugs nicht geregelt, diese Lücke ist durch Anwendung des § 11 Abs. 2 (Abfluss-
prinzip) zu schließen. Der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung gilt auch für § 33a
Abs. 1 (vgl. BFH v. 22.5.1981 – VI R 140/80, BStBl. II 1981, 713; s. Anm. 11, 29).

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 1 Satz 1) | Anm. 62 § 33a
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b) Höchstbetrag des Abzugs

Abziehbar sind die tatsächlichen Aufwendungen, die nachzuweisen oder glaubhaft
zu machen sind, bis zu einem Höchstbetrag für jede unterhaltene Person. Ob die
Aufwendungen für den Unterhalt oder die Berufsausbildung des Empfängers ge-
leistet worden sind, ist unbeachtlich, da der Höchstbetrag nur einmal für jede Per-
son gewährt wird.
Der Höchstbetrag wurde stetig erhöht und seit dem VZ 1996 stets dem Grund-
freibetrag angeglichen. Er betrug

bis zum VZ 2003 7188 €,
in den VZ 2004 bis 2009 7680 €,
in den VZ 2010 bis 2012 8004 €,
im VZ 2013 8130 €,
im VZ 2014 8354 €,
im VZ 2015 8472 €,
im VZ 2016 8652 €,
im VZ 2017 8820 €,
im VZ 2018 9000 €,
im VZ 2019 9168 €,
im VZ 2020 9408 €,
im VZ 2021 9744 €,
ab dem VZ 2022 9984 €.

Kürzung des Höchstbetrags: Nach näherer Maßgabe der Sätze 5 bis 7 ist der
Höchstbetrag ggf. aufzuteilen oder zu vermindern, und zwar um die eigenen Ein-
künfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers, wenn diese einen bestimmten Be-
trag übersteigen (s. Anm. 99) sowie nach der Ländergruppeneinteilung bei nicht
unbeschränkt estpfl. Unterhaltsempfängern (s. Anm. 104, 107). Beteiligen sich
mehrere Stpfl. an den Aufwendungen für einen Unterhaltsempfänger, so ist der
Höchstbetrag für den einzelnen Stpfl. zu kürzen, weil der Betrag dem Verhältnis
der anteiligen Aufwendungen entsprechend aufzuteilen ist (s. Anm. 113).

Einstweilen frei.

II. Erhöhungsbetrag für Kranken- und Pflegeversicherung (Abs. 1
Satz 2)

1. Voraussetzungen für die Erhöhung des abziehbaren Höchstbetrags
(Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1)

a) Beiträge nach § 10 Abs. 1 Nr. 3

Kranken- und Pflegeversicherung: Durch den Verweis auf § 10 Abs. 1 Nr. 3 wird
klargestellt, dass zu den begünstigten Beiträgen keine Beiträge zu Unfall-, Renten-
oder Arbeitslosenversicherungen gehören, sondern ausschließlich solche zu Kran-
ken- und Pflegeversicherungen.
Beschränkung auf Basisabsicherung: Von den Beiträgen zu Kranken- und Pflege-
versicherungen sind entsprechend den Vorgaben des BVerfG (zum verfassungs-
rechtl. Hintergrund und zum Neuregelungsgebot des BVerfG s. Anm. 3) nur sol-
che begünstigt, die zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus er-

§ 33a Anm. 63 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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forderlich sind. Dazu gehören die Beiträge zu den gesetzlichen Pflegeversicherun-
gen (soziale Pflegeversicherung nach dem SGB XI und private Pflege-Pflichtversi-
cherung nach § 23 SGB XI), nicht aber zusätzliche private Pflegeversicherungen.
Geleistete Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und zu privaten
Krankenversicherungen führen zu einer Abzugserhöhung, soweit die Beiträge zur
Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich sind. Zu Ein-
zelheiten s. § 10 Anm. 88 ff. Beiträge oder Beitragsanteile zur Erlangung eines da-
rüber hinausgehenden Versorgungsniveaus fallen unter § 10 Abs. 1 Nr. 3a und
führen demnach nicht zu einer Erhöhung gem. Abs. 1 Satz 2. Fraglich ist, ob diese
Beiträge (zB Beitragsteile der privaten Krankenversicherungen, die zu einem höhe-
ren Leistungsniveau führen) im Rahmen des Höchstbetrags nach Abs. 1 Satz 1
weiterhin als typische Unterhaltsaufwendungen geltend gemacht werden können.
Abs. 1 Satz 2 stellt uE eine abschließende Spezialregelung zur Berücksichtigung
von Kranken- und Pflegeversicherungsaufwendungen dar. Nur die zur Basisabsi-
cherung erforderlichen Beiträge sind als Teil des stl. Existenzminimums zu berück-
sichtigen.

b) Aufwendungen für die Absicherung der unterhaltsberechtigten Person

Begünstigte Aufwands- und Zahlungsformen: Das Gesetz stellt für die Erhöhung
des Höchstbetrags nur darauf ab, dass tatsächlich Beiträge für die Absicherung der
unterhaltsberechtigten Person aufgewendet worden sind. Es ist nicht entscheidend,
wer zB formaler Vertragspartner des VU und damit Beitragsschuldner ist. Uner-
heblich ist auch die Zahlungsweise (bar oder unbar) oder der konkrete Zeitpunkt
des Eingangs der Unterhaltszahlungen. Daher gehören zu den zu berücksichtigen-
den Unterhaltsaufwendungen zum einen die unmittelbaren Geldleistungen des
Unterhaltsverpflichteten an den Unterhaltsberechtigten, durch die Letzterer in die
Lage versetzt wird, seine eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsverpflichtun-
gen zu erfüllen. Zum anderen werden Zahlungen des Unterhaltsverpflichteten im
Namen des Unterhaltsberechtigten an dessen Krankenversicherungsunternehmen
bzw. Kassenträger berücksichtigt (abgekürzter Zahlungsweg). Schließlich ist auch
die Fallgestaltung des (Versicherungs-)Vertrags zugunsten Dritter erfasst, bei der
der Unterhaltsverpflichtete mit der Zahlung eine eigene vertragliche Verbindlich-
keit erfüllt (s. BTDrucks. 16/12254, 26).

2. Negative Voraussetzung der Erhöhung: kein vorrangiger
Sonderausgabenabzug (Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2)

Vorrang des Sonderausgabenabzugs: Wenn der Unterhaltsverpflichtete den SA-
Abzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 in Anspruch nehmen kann, ist die Erhöhung
nach Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen. Der SA-Abzug aufseiten des Unterhaltsver-
pflichteten ist demnach vorrangig. Die doppelte Berücksichtigung der Beiträge
(SA- und Unterhaltsabzug) wird dadurch vermieden.
Vertrag zugunsten Dritter: Der Vorrang des SA-Abzugs ist nur in Fallkonstella-
tionen des Vertrags zugunsten Dritter zu beachten. Der Unterhaltsverpflichtete ist
hier selbst der vertragliche Beitragsschuldner, der Beiträge für den Versicherungs-
schutz des Unterhaltsberechtigten (oder sonstiger Familienangehöriger) entrichtet.
Er ist als schuldrechtl. Zahlungspflichtiger nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 selbst zum
SA-Abzug berechtigt, weil dort nicht vorausgesetzt wird, dass die Beiträge dem
zahlenden Stpfl. selbst zugutekommen (s. § 10 Anm. 97).

II. Kranken- und Pflegeversicherung (Abs. 1 Satz 2) | Anm. 69 § 33a
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Ist das Kind dagegen selbst krankenversichert (eigene Mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder eigener Versicherungsvertrag mit einem priva-
ten Krankenversicherungsunternehmen), dann setzt der SA-Abzug beim Unter-
haltsverpflichteten voraus, dass er Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder Kin-
dergeld hat (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2; s. § 10 Anm. 97). In diesem Fall scheidet aber
der Unterhaltsabzug schon grds. aus (Abs. 1 Satz 4) und die Frage eines Erhö-
hungsbetrags stellt sich nicht mehr. Ist das Kind zB nach Überschreiten der Alters-
grenze beim unterhaltsverpflichteten Stpfl. nicht mehr berücksichtigungsfähig und
hat dieser seinem Kind die Gelder, die dieses zur Bedienung seines eigenen Kran-
kenversicherungsvertrags benötigt, zur Verfügung gestellt, dann greift wiederum
der Vorrang des SA-Abzugs nicht mehr und der Höchstbetrag des Abs. 1 Satz 1 er-
höht sich um die gem. Abs. 1 Satz 2 aufgewendeten Beiträge (s. Anm. 68). Zu wei-
teren Einzelheiten s. § 10 Anm. 97.

3. Rechtsfolge: Ermittlung des zusätzlichen Abzugsbetrags

Der Höchstbetrag des Satzes 1 erhöht sich um den Betrag der im jeweiligen VZ
aufgewendeten Beiträge für die Basisabsicherung. Die Ermittlung des zusätzlichen
Abzugsbetrags ergibt sich damit aus der Addition des aufgewandten Beitrags zur
gesetzlichen Pflegeversicherung (voller Beitrag) und der Höhe des abziehbaren
Beitragsanteils bei Krankenversicherungen.
Bei gesetzlichen Krankenversicherungen verweist § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1
Buchst. a Satz 2 auf die Regelungen der §§ 241 bis 248 SGB V. Damit führen zu ei-
ner Erhöhung gem. Abs. 1 Satz 2 sowohl die allgemeinen Beiträge als auch die seit
2009 geltenden kassenindividuellen Zusatzbeiträge. Ferner sind die besonderen
Beitragsregelungen für bestimmte Versichertengruppen zu beachten (s. § 10
Anm. 89), im Rahmen des Unterhaltsabzugs ist die Gruppe der Studenten prak-
tisch bedeutsam (§ 245 SGB V).
Bei privaten Krankenversicherungen erhöhen diejenigen Beitragsteile den Höchstbe-
trag, die auf dem SGB V vergleichbare Leistungen entfallen. Der auf das Krankengeld
entfallende Beitragsanteil führt nicht zur Erhöhung (s. § 10 Anm. 90). Im Übrigen er-
gibt sich die Höhe der stl. berücksichtigungsfähigen Beiträge aus den Regelungen der
Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung (s. § 10 Anm. 91 ff.).
Zeitlicher Anwendungsbereich: Der zusätzliche Abzugsbetrag gem. Satz 2 kann
erstmals ab VZ 2010 geltend gemacht werden (§ 52 Abs. 1 Satz 1 idF des Bürg-
EntlG-KV [s. Anm. 2]). Für frühere Jahre gilt, dass Krankenversicherungsbeiträge,
die der Stpfl. zugunsten der unterhaltsberechtigten Person entrichtet, als typische
Unterhaltsaufwendungen (s. Anm. 28) nur im Rahmen des Höchstbetrags gem.
Abs. 1 Satz 1 berücksichtigt werden können.

Einstweilen frei.

III. Unterhalt für gleichgestellte Personen (Abs. 1 Satz 3)

1. Tatbestandsvoraussetzungen der Gleichstellung

a) Bedürftige Person

Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Gleichstellung ist die Bedürftigkeit der
unterstützten Person (vgl. BFH v. 19.5.2004 – III R 11/03, BStBl. II 2004, 1051),
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also deren Unfähigkeit, den Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Ver-
mögen zu decken. Dies folgt zum einen aus der vom Gesetz angeordneten Gleich-
stellung mit den gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen, deren Unterhaltsbe-
rechtigung nach den zivilrechtl. Vorgaben aber grds. Bedürftigkeit iSd. § 1602
BGB voraussetzt (s. Anm. 42). Zum anderen folgt dies aus den ergänzenden
strechtl. Regelungen zur Bedürftigkeit der unterstützen Person (Abs. 1 Sätze 4 und
5). Schließlich setzen auch die sozialrechtl. Bestimmungen, die die öffentlichen
Mittel iSd. Abs. 1 Satz 3 betreffen, die Hilfebedürftigkeit voraus (vgl. § 9 SGB II).
Wer also zB als Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft erwerbsfähig ist,
einer zumutbaren Erwerbstätigkeit tatsächlich aber nicht nachgeht, ist keine
gleichgestellte Person (aA allerdings BFH v. 9.3.2017 – VI R 16/16, BStBl. II 2017,
890; s. ausführl. Anm. 77). Damit gelten uE der Sache nach auch für gleichgestellte
Personen Erwerbsobliegenheiten.

b) Kürzung inländischer zum Unterhalt bestimmter öffentlicher Mittel

Inländische zum Unterhalt bestimmte öffentliche Mittel sind insbes. Sozialhilfe
nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 27 SGB XII, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 41 SGB XII), die Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach
§§ 19, 23 SGB II) und in Altfällen (bis 31.12.2004) die frühere Arbeitslosenhilfe
nach § 190 SGB III. Bei diesen Leistungen geht es um die Sicherung des Lebensun-
terhalts. Das trifft auf das Arbeitslosengeld gem. § 136 SGB III nicht zu. Hierbei
handelt es sich um eine erdiente Versicherungsleistung, die sich am letzten Netto-
gehalt orientiert (Entgeltersatzleistung). Bei dieser Versicherungsleistung gibt es
keine Kürzung wegen Unterhaltsgewährung anderer Personen.
Eine Kürzung öffentlicher Mittel liegt nicht nur bei einer Mittelkürzung im eigentli-
chen Sinne, sondern über den Wortlaut hinaus auch dann vor, wenn die Mittel gänz-
lich verweigert werden, etwa bei einer vollständigen Ablehnung des Sozialleistungs-
antrags. Zu einer solchen Kürzung oder Antragsablehnung muss es nicht tatsächlich
gekommen sein. Vielmehr reicht es aus, dass die unterhaltene Person wegen der Un-
terhaltsleistungen des Stpfl. objektiv keinen Anspruch auf Sozialleistungen hat (BFH
v. 29.5.2008 – III R 23/07, BStBl. II 2009, 363; BFH v. 31.3.2021 – VI R 2/19, BStBl. II
2021, 572, mwN; anders zur Rechtslage bis VZ 2000 BFH v. 18.3.2004 – III R 50/02,
BStBl. II 2004, 594). Der Stpfl. ist also nicht gehalten, einen objektiv aussichtlosen
Antrag auf Sozialleistungen zu stellen und die Ablehnung herbeizuführen (Dürr,
jurisPR-SteuerR 48/2008, Anm. 3 D). Zum Nachweis der Kürzung s. Anm. 78.
„Wenn“ Mittel gekürzt werden: Die Gleichstellung hängt nur davon ab, dass es
überhaupt zu einer Mittelkürzung oder -versagung kommt, die Höhe der Kürzung
ist im Unterschied zu der bis VZ 2000 geltenden Fassung („soweit“) unmaßgeb-
lich. Damit kommt es bei gesetzlich unterhaltsberechtigten und bei gleichgestellten
Personen zu einheitlichen Höchstbeträgen (Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021,
§ 33a Rz. 20).

c) Kürzung mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen

Das Merkmal „mit Rücksicht“ ist erfüllt, wenn die Unterhaltsleistungen des Stpfl.
der entscheidende Grund für die Mittelkürzung oder -nichtgewährung gewesen
sind. Das bedeutet, dass eine Kürzung oder Nichtgewährung aus anderen Grün-
den, etwa bei Nichterfüllung der sonstigen Sozialleistungsvoraussetzungen, nicht
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genügt. Wer also zB als nicht erwerbstätiger Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft sozialrechtl. nicht hilfebedürftig ist, weil er über Vermögen verfügt
oder er seinen Lebensunterhalt mit zumutbarer Erwerbstätigkeit decken könnte
(§ 9 Abs. 1 SGB II), ist keine gleichgestellte Person, weil nicht die tatsächlich er-
folgte Unterhaltsgewährung durch den erwerbsfähigen Partner zur Versagung der
öffentlichen Mittel führt, sondern die von vornherein fehlende Hilfebedürftigkeit
der unterstützten Person. Der unlängst geäußerten Auffassung des BFH (BFH v.
9.3.2017 – VI R 16/16, BStBl. II 2017, 890, dazu Hartman, EStB 2017, 274) wird
nicht gefolgt. Der BFH hat entschieden, dass sich die Frage, ob sich der gleichge-
stellte erwerbsfähige Unterhaltsempfänger einer zumutbaren Erwerbstätigkeit ver-
weigert, im Rahmen von Abs. 1 Satz 3 nicht stellt, denn auch in einem solchen Fall
verweise ihn der Tatbestand der Bedarfsgemeinschaft auf Einkommen und Ver-
mögen seines Lebenspartners. Eine Anrechnung fiktiver Einkünfte komme nicht
in Betracht. Demgegenüber hatte die Vorinstanz ausgeführt, die erforderliche
Zwangslage liege nur vor, wenn der Unterhaltsempfänger vorrangig aufgrund des
Vorliegens der Bedarfsgemeinschaft und damit einhergehend der Kürzung oder
des Wegfalls von Sozialleistungen auf das Einkommen des Lebensgefährten ver-
wiesen werde. Bemühe sich die unterstützte Person indes nicht hinreichend um
eine Beschäftigung und nehme damit die eigene Bedürftigkeit in Kauf, sei die Si-
tuation lediglich vergleichbar mit der nicht (mehr) begünstigten Unterhaltung ei-
ner lediglich abstrakt, nicht aber konkret gesetzlich unterhaltsberechtigten Person
(Nds. FG v. 28.4.2016 – 10 K 57/15, juris, nrkr.). Den Ausführungen des Nds. FG
ist zu folgen (ebenso Kaufhold, EFG 2016, 1265). Im Falle der Verweigerung zu-
mutbarer Erwerbstätigkeit kann keine vollständige Gleichstellung nach Abs. 1
Satz 3 erfolgen.
Bei sozialrechtlichen Bedarfs- und Haushaltsgemeinschaften kann es wegen der
Unterhaltsleistungen des Stpfl. zu Mittelkürzungen kommen. Eine Bedarfsgemein-
schaft liegt allg. dann vor, wenn die hilfebedürftige Person mit einer anderen Per-
son in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger
Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander
zu tragen und füreinander einzustehen (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 3c SGB II). Die Kür-
zung oder Versagung von Sozialleistungen gegenüber der in einer solchen Bedarfs-
gemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Person beruht auf der widerlegbaren ge-
setzlichen Vermutung, dass eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
besteht (§ 7 Abs. 3a SGB II) und die hilfebedürftige Person von dem oder den an-
deren Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft Leistungen zum Lebensunterhalt er-
hält. Da die hilfebedürftige Person durch die Versagung öffentlicher Mittel faktisch
auf das Einkommen des mit ihm zusammenlebenden Stpfl. verwiesen wird, ent-
steht für diesen ein der gesetzlichen Unterhaltspflicht vergleichbarer Zwang, den
Unterhalt des Partners sicherzustellen. Sozialrechtliche Bedarfs- und Haushaltsge-
meinschaften liegen in folgenden Fällen vor:

▸ Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten und Verschwägerten: Lebt die hilfebe-
dürftige Person in einer solchen, kommt es bei der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) zur Kürzung oder zum Wegfall
der Leistungen (§ 9 Abs. 5 SGB II). Derartige Haushaltsgemeinschaften sind ab-
zugrenzen von reinen Wohngemeinschaften. Bei diesen kommt Abs. 1 Satz 3
nicht zur Anwendung. Ferner besteht eine Einstandspflicht bei den Angehöri-
gen einer Haushaltsgemeinschaft iSd. § 9 Abs. 5 SGB II nur dann, wenn nach
den Einkommens- und Vermögensverhältnissen objektiv erwartet werden kann,
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dass Leistungen an die hilfebedürftige Person gewährt werden. Die gesetzliche
Vermutung des füreinander Einstehens greift nur ein, wenn das Erwartet-wer-
den-können positiv vorliegt. Als Grundsatz gilt hierbei, dass Unterhaltsleistun-
gen nur dann von „leistungsfähigen“ Angehörigen erwartet werden, wenn die-
sen ein deutlich über den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts lie-
gendes Unterhaltsniveau verbleibt (Karl, jurisPK-SGB II, § 9 Rz. 173 ff.). Damit
gelten der Sache nach bei Haushaltsgemeinschaften zwischen Verwandten und
Verschwägerten der Opfergrenze ähnelnde Gesichtspunkte (zur Opfergrenze
s. Anm. 43), die uE auch im Rahmen des Abs. 1 Satz 3 zu beachten sind. Wenn
das Sozialrecht von dem nicht gesetzlich unterhaltsverpflichteten Angehörigen
im Erg. die Unterstützung des hilfebedürftigen Haushaltsmitglieds mangels
ausreichend hoher eigener Mittel nicht erwartet, dann befindet sich jener nicht
in der von Abs. 1 Satz 3 vorausgesetzten Zwangslage.

▸ Bedarfsgemeinschaft iSd. § 9 Abs. 2 iVm. § 7 Abs. 3 SGB II: Gehört die hilfebe-
dürftige Person zu einer solchen, dann ist Abs. 1 Satz 3 ebenfalls grds. einschlä-
gig. Bedarfsgemeinschaften bilden ua. nicht getrennt lebende Eheleute und ein-
getragene Lebenspartner. Da hier gesetzliche Unterhaltspflichten bestehen, re-
gelt sich der Unterhaltsabzug schon aus diesem Grund nicht nach Abs. 1 Satz 3,
sondern nach Abs. 1 Satz 1. Damit fallen in den Anwendungsbereich des Abs. 1
Satz 3 nur noch die Bedarfsgemeinschaften der eheähnlichen und lebenspart-
nerschaftsähnlichen Gemeinschaften (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 3c SGB II; Leopold, ju-
risPK-SGB II, § 7 Rz. 218 ff.). Bei den zuletzt genannten Lebensgemeinschaften
wird die wechselseitige Einstandspflicht gesetzlich widerleglich vermutet (§ 7
Abs. 3a SGB II).

▸ Im Recht der Sozialhilfe gelten ähnliche Regelungen. Eheähnliche und (seit
2006) lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften bilden gem. §§ 20 SGB XII
sog. Einsatzgemeinschaften, die den Bedarfsgemeinschaften des SGB II entspre-
chen. Außerdem wird, wie beim früheren § 16 BSHG, auch bei Haushaltsge-
meinschaften vermutet, dass der Bedarf der bedürftigen Person vom anderen
Mitglied der Gemeinschaft sichergestellt wird (vgl. § 39 Satz 1 SGB XII). Im Ge-
gensatz zur früheren Rechtslage (§ 16 BSHG) und zur Rechtslage im SGB II
(§ 9 Abs. 5 SGB II) wird nicht nur bei Haushaltsgemeinschaften zwischen Ver-
wandten und Verschwägerten, sondern bei jeder Haushaltsgemeinschaft die Be-
darfsdeckung und Unterhaltsleistung vermutet (§ 39 Satz 1 SGB XII).

Kein Abzug ohne Zwangslage: Der gesetzgeberische Grund für die Gleichstellung
liegt darin, dass der Unterhalt Leistende sich in einer vergleichbaren – sittlichen,
nicht rechtl. – Zwangslage wie der gesetzlich Unterhaltsverpflichtete befindet,
wenn der Unterhaltsbedürftige durch Versagung von Sozialleistungen faktisch auf
das Einkommen des Lebenspartners verwiesen wird. Ausgehend von diesem
Normzweck führt eine Kürzung öffentlicher Mittel in Folge von freiwilligen Un-
terhaltsgewährungen des Stpfl. an die unterstützte Person, die mit ihm nicht in ei-
ner Haushalts- oder Bedarfsgemeinschaft zusammenlebt, nicht zur Gleichstellung.
Zwar kommt es sozialrechtl. wegen des grundsätzlichen Nachrangs der Sozialhilfe
auch in diesem Fall zu einer Kürzung oder zum Wegfall des Sozialleistungsan-
spruchs (§ 2 Abs. 1 SGB XII), so dass nach dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 3 die tat-
bestandlichen Voraussetzungen der Gleichstellung an sich erfüllt wären. Doch ist
mit der Rspr. davon auszugehen, dass eine teleologische Reduktion der Vorschrift
geboten ist, da ansonsten die mit dem JStG 1996 erfolgte Beschränkung des Ab-
zugs auf gesetzlich geschuldete Unterhaltsleistungen unterlaufen würde (BFH v.
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31.3.2021 – VI R 2/19, BStBl. II 2021, 572). Unterhaltszahlungen an gesetzlich
nicht Unterhaltsberechtigte sind daher nur dann gem. Abs. 1 Satz 3 abziehbar,
wenn der Leistende sich in einer vergleichbaren Zwangslage wie der gesetzlich Un-
terhaltsverpflichtete befindet (BFH v. 23.10.2002 – III R 57/99, BStBl. II 2003, 187).
In Ermangelung einer solchen Zwangslage sind daher vom Abzug ausgeschlossen
Unterhaltszahlungen an nicht haushaltsangehörige Geschwister (BFH v. 23.10.
2002 – III R 57/99, BStBl. II 2003, 187) oder Schwiegerkinder (FG Saarl. v. 23.9.
2009 – 2 K 1393/07, EFG 2010, 645, rkr.) sowie Zahlungen aufgrund einer freiwil-
lig gegenüber der Ausländerbehörde eingegangenen Unterhaltsverpflichtung zu-
gunsten eines ausländ. Studenten (FG München v. 19.7.2006 – 9 K 847/05, juris,
rkr.). Ob Unterhaltsleistungen angesichts einer Verpflichtungserklärung nach § 68
AufenthG zur Vermeidung einer Abschiebung abziehbar sind (so FG Köln v. 9.4.
2019 – 15 K 2965/16, EFG 2020, 1133, Az. BFH VI R 40/19), ist aufgrund des Ge-
setzeswortlauts zweifelhaft (ebenso Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 139 [3/
2021]; vgl. auch Kreft, GStB 2020, 338).

Dagegen hat der BFH eine vergleichbare Zwangslage angenommen, wenn bei einer
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft der bedürftige ausländ. Partner bei Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe damit rechnen musste, keine Aufenthaltsgenehmigung zu
erhalten und ausgewiesen zu werden (BFH v. 20.4.2006 – III R 23/05, BStBl. II 2007, 41).
Diese Rspr. ist mittlerweile überholt, weil lebenspartnerschaftsähnliche, also gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften seit der im Jahr 2006 erfolgten Änderung der §§ 7
Abs. 3 SGB II und 20 SGB XII als Bedarfsgemeinschaften zu behandeln sind (Voelzke, ju-
risPK-SGB XII, § 20 SGB XII Rz. 2 und 4) und daher eine sozialrechtl. begründete Ein-
standspflicht gegeben ist.

2. Rechtsfolge des Abs. 1 Satz 3

Die bedürftige unterstützte Person wird einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gleichgestellt.
Die konkrete Höhe des Abzugsbetrags ist in den Gleichstellungsfällen ausgehend
vom verfügbaren Nettoeinkommen des verdienenden Partners zu bestimmen. Die
Rspr. lässt sich von dem Erfahrungssatz leiten, dass in einer Haushaltsgemein-
schaft die zur Verfügung stehenden Mittel gleichmäßig nach Köpfen verteilt wer-
den (BFH v. 17.12.2009 – VI R 64/08, BStBl. II 2010, 343). Deshalb ist das verfüg-
bare Einkommen zwischen dem verdienenden und dem bedürftigen Partner
gleichmäßig aufzuteilen, und zwar auch dann, wenn dem Verdiener nach der Auf-
teilung kein verfügbares Einkommen in Höhe des strechtl. Existenzminimums ver-
bleibt. Lebt in der nichtehelichen Lebens- oder Haushaltsgemeinschaft ein unter-
haltsberechtigtes Kind, so ist dessen Mindestunterhaltsbedarf in Höhe des doppel-
ten Freibetrags für das sächliche Existenzminimum gem. § 32 Abs. 6 Satz 2 anzu-
setzen und vor der Aufteilung des Nettoeinkommens auf die Partner von diesem
abzuziehen. Der Mindestunterhaltsbedarf wird von der Rspr. in Analogie zu
§ 1612a BGB altersabhängig bestimmt (BFH v. 17.12.2009 – VI R 64/08, BStBl. II
2010, 343; zu Berechnungsbeispielen bei Haushaltsgemeinschaften s. BMF v. 7.6.
2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582, Rz. 12).
Keine Anwendung der Opfergrenze: Unterhaltsleistungen des Stpfl. an seine mit
ihm in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammenlebende, mittellose Le-
benspartnerin sind ohne Berücksichtigung der Opfergrenze abziehbar (BFH v.
17.12.2009 – VI R 64/08, BStBl. II 2010, 343). Dies erscheint schon deshalb zutr.,
weil Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sozialhilferechtl. Ehegatten,
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bei denen die Opfergrenze nicht gilt (s. Anm. 43), vollständig gleichgestellt sind
(vgl. § 20 Satz 1 SGB XII).

Bei Haushaltsgemeinschaften liegen die Verhältnisse uE anders (s. Anm. 77). Verbleiben
dem Stpfl. bei Unterhaltsgewährung an den Verwandten oder Verschwägerten keine an-
gemessenen Mittel zur Bestreitung des eigenen Lebensbedarfs, kommt es nicht zu einer
Mittelkürzung und Abs. 1 Satz 3 scheidet aus.

Nachweisfragen: Nach Auffassung der FinVerw. müssen Kürzungs- oder Ableh-
nungsbescheide und entsprechende Bescheinigungen bei nichtehelichen Lebensge-
meinschaften und Haushaltsgemeinschaften zwischen Verwandten und Verschwä-
gerten nicht vorgelegt werden. Bei diesen Gemeinschaften kann davon ausgegan-
gen werden, dass bei der unterstützten Person die Voraussetzungen der Gleichstel-
lung vorliegen, auch wenn sie keinen Antrag auf Sozialhilfe oder ALG II gestellt
hat (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582, Rz. 5). Die
unterstützte Person muss dann aber schriftlich versichern, dass sie für den jeweili-
gen VZ keine zum Unterhalt bestimmten Mittel aus inländ. öffentlichen Kassen er-
halten und auch keinen entsprechenden Antrag gestellt hat und dass im jeweiligen
VZ eine sozialrechtl. Bedarfsgemeinschaft mit dem Stpfl. bestand. Außerdem hat
sie anzugeben, über welche anderen zum Unterhalt bestimmten Einkünfte und Be-
züge sowie über welches Vermögen sie verfügt hat (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 -
S 2285/07/0006:001, BStBl. I 2010, 582). Dem ist uE in dieser Allgemeinheit nicht
zu folgen, weil dies auf eine Variante der abzulehnenden abstrakten Betrachtungs-
weise hinausläuft (s. Anm. 18; von Proff zu Irnich, Die eheähnliche Lebensgemein-
schaft im Einkommensteuerrecht, 2007, 159). Die FinVerw. gewährt außerdem
analog zum Fall der Haushaltsaufnahme der unterstützten Person (s. Anm. 18)
eine Beweiserleichterung: Sie geht auch bei Unterhaltszahlungen an gleichgestellte
Personen grds. davon aus, dass dem Stpfl. Aufwendungen in Höhe des maßgebli-
chen Höchstbetrags erwachsen sind (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/
0006:001, BStBl. I 2010, 582, Rz. 8).

Einstweilen frei.

IV. Generelle negative Tatbestandsvoraussetzungen für die
Abziehbarkeit (Abs. 1 Satz 4)

1. Kein Anspruch auf Kinderfreibetrag oder Kindergeld für die unterhaltene
Person (Abs. 1 Satz 4 Halbs. 1 – erste Voraussetzung)

Die in Abs. 1 Satz 4 enthaltenen Regelungen stellen negative Tatbestandsmerkmale
für die Abziehbarkeit der Unterhaltsaufwendungen dar. Da die negativen Voraus-
setzungen stets erfüllt sein müssen, ergänzen die Regelungen den in Abs. 1 Satz 1
enthaltenen Grundtatbestand und müssten unter systematischen Gesichtspunkten
dort angesiedelt werden, wie es auch in früheren Fassungen der Vorschrift der Fall
war.
Maßgebliche anspruchsberechtigte Personen: Der Unterhaltsabzug ist ausge-
schlossen, wenn weder der Stpfl. noch eine andere Person Anspruch auf den Frei-
betrag oder das Kindergeld haben. Daraus folgt, dass auch derjenige Stpfl., der
kraft gesetzlicher Unterhaltspflicht Unterhalt leisten muss, keine StErmäßigung er-
hält, wenn nicht er, sondern eine andere Person das Kindergeld aus eigenem Recht
bezieht. Obgleich dieser Stpfl. somit keinerlei stl. Entlastung erfährt, ist das Ab-
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zugsverbot verfassungsrechtl. gerechtfertigt, weil das Kindergeld dem Stpfl. zumin-
dest mittelbar zugutekommt. Im Umfang der Kindergeldzahlung reduziert sich
nämlich seine eigene Unterhaltsverpflichtung (BFH v. 19.5.2004 – III R 28/02,
BFH/NV 2004, 1631; BVerfG v. 25.9.1992 – 1 BvR 310/89, HFR 1993, 128).
Maßgeblichkeit der Anspruchsberechtigung: Nach dem Gesetzeswortlaut kommt
es allein darauf an, dass ein Anspruch nach §§ 32 Abs. 6, 62, 63 objektiv besteht.
Ob der Anspruch im Einzelfall vom Stpfl. oder der anderen Person geltend ge-
macht und tatsächlich Kindergeld gezahlt wird, ist ebenso unerheblich wie die tat-
sächlich zu Unrecht erfolgte Inanspruchnahme eines Kinderfreibetrags oder die
Frage seiner stl. Auswirkung (BFH v. 8.5.1992 – III R 66/90, BStBl. II 1992, 900;
BFH v. 19.5.2004 – III R 30/02, BStBl. II 2004, 943).
Maßgeblicher Kindergeldbegriff: Es gilt der dem X. Abschn. des EStG zugrunde-
liegende Kindergeldbegriff. Danach ist für den Unterhaltsabzug nach Abs. 1 nicht
nur der Anspruch auf Kindergeld im engeren Sinne schädlich, sondern auch An-
sprüche auf die in § 65 geregelten vergleichbaren Leistungen. Damit führen insbes.
nach ausländ. Recht gezahlte kindergeldähnliche Leistungen zum Abzugsverbot
(BFH v. 4.12.2003 – III R 32/02, BStBl. II 2004, 275).
Maßgeblichkeit des Monatsprinzips: Besteht der Anspruch auf Kindergeld oder
Freibetrag nur für einen Teil des Jahres, dann ist der Höchstbetrag gem. Abs. 3
Satz 1 zu kürzen.

2. Kein oder nur geringes Vermögen der unterhaltenen Person (Abs. 1
Satz 4 Halbs. 1 – zweite Voraussetzung)

a) Begriff des Vermögens

Maßgeblichkeit des Nettovermögens: Unter Vermögen iSd. Abs. 1 Satz 4 ist das
Nettovermögen zu verstehen, dh. der gemeine Wert der einzelnen aktiven Vermö-
gensgegenstände iSd. § 9 Abs. 1 BewG vermindert um die Schulden der unterhalte-
nen Person (BFH v. 12.12.2002 – III R 41/01, BStBl. II 2003, 655; BFH v. 11.2.2010
– VI R 65/08, BStBl. II 2010, 628; FG Düss. v. 10.9.2014 – 7 K 1257/14 E, EFG
2014, 2041, rkr.). Auch bei unbebauten Grundstücken ist der gemeine Wert anzu-
setzen. Die Bodenrichtwerte nach dem BauGB sind für die Verkehrswertermitt-
lung von Grundvermögen iSd. Satzes 4 nicht verbindlich (BFH v. 11.2.2010 – VI R
65/08, BStBl. II 2010, 628). Das für die Anwendung des Satzes 4 maßgebliche Ver-
mögen wird nicht nur durch Schulden und Belastungen (zB Nießbrauch), sondern
auch durch Verfügungsbeschränkungen oder -verbote gemindert (BFH v. 29.5.
2008 – III R 48/05, BStBl. II 2009, 361). Zwar bleiben Verfügungsbeschränkungen
stl. teilweise unberücksichtigt (zB § 9 Abs. 2 Satz 3 BewG), doch ist der Rspr. zum
Vermögensbegriff des Satz 4 uE zuzustimmen, denn die Bedürftigkeit der unter-
haltenen Person hängt davon ab, ob sie ihr Vermögen überhaupt verwerten und so
ihren Lebensunterhalt selbst sicherstellen kann. Eine generelle Unverwertbarkeit
schließt den Ansatz des Vermögens im Rahmen des Abs. 1 Satz 4 aus (BFH v.
30.6.2010 – VI R 35/09, BFH/NV 2010, 2322; BFH v. 8.12.2017 – VI 53/17, BFH/
NV 2018, 338). Im konkreten Einzelfall ist der Wert des Vermögens notfalls durch
ein Sachverständigengutachten festzustellen (BFH v. 5.11.2013 – VI B 86/13, BFH/
NV 2014, 360, zum Wert einer GmbH-Beteiligung).
Besitz des Vermögens: Da § 33a Abs. 1 auf eine aktuelle Bedarfslage (Sicherstel-
lung des Existenzminimums der unterhaltenen Person mit grds. monatsbezogener
Betrachtung, vgl. Abs. 3 Satz 1) abstellt, kommt es allein darauf an, ob die unter-
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haltene Person aktuell verwertbares Vermögen „besitzt“ oder nicht. Aktuell vor-
handenes Vermögen schließt den Unterhaltsabzug daher auch dann aus, wenn es
für den künftigen Unterhalt benötigt wird (BFH v. 14.8.1997 – III R 68/96,
BStBl. II 1998, 241; aA zu § 33 BFH v. 30.10.2008 – III R 97/06, BFH/NV 2009,
728; BFH v. 11.2.2010 – VI R 61/08, BStBl. II 2010, 621; hierzu Anm. 85). Dies gilt
auch, wenn Vermögen zur Altersvorsorge (Unterhalt im Ruhestand) gebildet wird
(BFH v. 30.5.2008 – III B 55/08, BFH/NV 2008, 1481).

b) Kein oder nur geringes Vermögen

Ob das Vermögen mehr als gering ist, entscheidet sich unabhängig von der Anla-
geart allein nach dem gemeinen Wert (§ 9 Abs. 1 BewG) der einzelnen Vermö-
gensgegenstände. Im allgemeinen Sprachgebrauch steht für den gemeinen Wert als
Synonym der Begriff des Verkehrswerts (BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BFH/NV
2010, 2322). Ein Vermögen ist iSd. Satzes 4 nicht vorhanden, wenn die unterhalts-
berechtigte Person keine Vermögensgegenstände besitzt, die Schulden das Aktiv-
vermögen übersteigen oder die Verwertung des Vermögens aus tatsächlichen oder
rechtl. Gründen generell ausgeschlossen ist (s. Anm. 84). Auf die Ertragsfähigkeit
oder die Höhe der tatsächlich erzielten Vermögenserträge kommt es allerdings
nicht an (BFH v. 14.8.1997 – III R 68/96, BStBl. II 1998, 241). Zum Vermögen ge-
hören auch Beträge, die voraussichtlich für den künftigen Unterhalt benötigt wer-
den (vgl. FG Rhld.-Pf. v. 26.8.2021 – 6 K 1098/21, EFG 2021, 1829, Az. BFH VI R
21/21; aA Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 179 [3/2021]).
Geringfügigkeitsgrenze: Als gering sieht die FinVerw. ein Vermögen bis zu einem
gemeinen Wert (Verkehrswert) von 15500 € an (R 33a.1 Abs. 2 Satz 3 EStR). Der
BFH hat diesen seit 1975 unverändert geltenden Schwellenwert gebilligt und hält
trotz der Geldentwertung bislang an ihm (zumindest bis VZ 2005) fest (BFH v.
30.5.2008 – III B 55/08, BFH/NV 2008, 1481; BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BFH/
NV 2010, 2322). Zur Rechtfertigung zieht er auch die Wertgrenzen zum Schonver-
mögen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende heran (BFH v. 28.4.2010 – VI
B 142/09, BFH/NV 2010, 1441).
Stellungnahme: Abgesehen davon, dass im Sozialhilferecht (§ 90 Abs. 2 SGB XII)
und im Recht der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 12 Abs. 2 SGB II) stark
abweichende Maßstäbe für den Vermögenseinsatz gelten, erscheint uE die An-
knüpfung an das Sozialrecht generell problematisch. Die Regelung des § 33a Abs. 1
findet ihren sachlichen Grund im Zivilrecht und nicht im Sozialrecht (BFH v. 14.8.
1997 – III R 68/96, BStBl. II 1998, 241). Im Unterhaltsrecht wird dem Unterhalts-
berechtigten grds. aber lediglich ein kleinerer Barbetrag iSd. § 90 Abs. 2 Nr. 9
SGB XII als „Notgroschen“ belassen (Ausnahme nach § 1602 Abs. 2 BGB für min-
derjährige unverheiratete Kinder; vgl. BGH v. 5.11.1997 – XII ZR 20/96, NJW
1998, 978). Es geht hier um Beträge in der Größenordnung von 2500 oder 5000 €
(vgl. von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1602 BGB Rz. 3, mwN). Großzügi-
gere Maßstäbe für das Schonvermögen gelten bei der anders gelagerten Frage, wel-
ches Vermögen der Unterhaltsschuldner einsetzen muss (Leistungsfähigkeit iSd.
§ 1603 BGB). Es ist damit uE nicht zu beanstanden, die Geringfügigkeitsgrenze
nach wie vor bei einem Betrag von 15500 € zu ziehen. Mit einem verwertbaren
Vermögen dieser Größenordnung lässt sich das strechtl. Existenzminimum im-
merhin für annähernd zwei Jahre abdecken (krit. aber Heger in Brandis/Heuer-
mann, § 33a Rz. 179 [3/2021], die den Betrag für zu niedrig hält).

IV. Negative Tatbestandsvoraussetzungen (Abs. 1 S. 4) | Anm. 85 § 33a
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Geltung einer einheitlichen objektiven Geringfügigkeitsgrenze: Während im
Unterhaltsrecht die Frage, ob und in welcher Höhe die bedürftige Person ihr Ver-
mögen als solches oder zumindest die Vermögenserträge einzusetzen hat, stark
vom Einzelfall, von Zumutbarkeitskriterien und vom jeweils einschlägigen Unter-
haltsanspruch abhängig ist (vgl. zB § 1602 Abs. 2 BGB; BGH v. 5.11.1997 – XII ZR
20/96, NJW 1998, 978), gelten im StRecht einheitliche objektive und pauschalie-
rende Maßstäbe für den Vermögenseinsatz (BFH v. 14.8.1997 – III R 68/96,
BStBl. II 1998, 241).

Die sog. konkrete Betrachtungsweise (s. Anm. 42) wird uE hier also überlagert durch die
eigenständige strechtl. Regelung in Satz 4. Wegen dieser eigenständigen Regelung kann
die zu § 33 ergangene Judikatur, wonach der Abzug von Unterhaltsleistungen wegen der
Unzumutbarkeit der Verwertung erheblicher Vermögensgegenstände unter Anknüpfung
an die Zivilrechtsprechung zugelassen wurde (BFH v. 30.10.2008 – III R 97/06, BFH/NV
2009, 728; BFH v. 11.2.2010 – VI R 61/08, BStBl. II 2010, 621), nicht auf § 33a übertragen
werden, denn würde man den Vermögenseinsatz generell, wie im Zivilrecht, von der Art
des Unterhaltsanspruchs (Elternunterhalt, Unterhalt für minderjährige oder volljährige
Kinder, nachehelicher Unterhalt ua.) und einer Vielzahl verschiedener Zumutbarkeits-
kriterien abhängig machen, käme dem strechtl. Tatbestandsmerkmal „kein geringes Ver-
mögen“ keine praktische Bedeutung mehr zu. Was den Vermögenseinsatz angeht, hat
der Steuergesetzgeber also im Vergleich zum Zivilrecht zu einer stark vereinfachenden
Regelung gegriffen, die auch einer großzügigen Anerkennung von sonstigem unschädli-
chem Vermögen und einer Differenzierung nach der Person des Unterhaltsempfängers
entgegensteht (s. Anm. 86).

Bei ausländischem Vermögen ist die Wertgrenze entsprechend der Ländergrup-
peneinteilung nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats anzupassen. Das hat zur
Folge, dass etwa bei einem in der Türkei lebenden Unterhaltsberechtigten bereits
ein Vermögen von mehr als 7750 € nicht mehr als gering angesehen werden kann
(BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BStBl. II 2011, 267).
Vermögensübertragungen zwischen Unterhaltsempfänger und Steuerpflichti-
gem: Eine Berücksichtigung der Unterstützungsleistungen als agB ist ausgeschlos-
sen, wenn die Unterstützungsbedürftigkeit eines Angehörigen vom Stpfl. adäquat
dadurch (mit-)verursacht worden ist, dass er sich von diesem Angehörigen zuvor
hat Vermögen übertragen lassen (BFH v. 12.11.1996 – III R 38/95, BStBl. II 1997,
387; BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BStBl. II 2011, 267). Diese Betrachtungsweise
begegnet keinen durchgreifenden verfassungsrechtl. Bedenken (BVerfG v. 13.12.
1996 – 1 BvR 1474/88, FR 1997, 156).

c) Sonstiges unschädliches Vermögen

Nicht berücksichtigt werden nach R 33a.1 Abs. 2 Satz 4 EStR
– Vermögensgegenstände, deren Veräußerung offensichtlich eine Verschleude-
rung bedeuten würde,

– Vermögensgegenstände, die einen besonderen persönlichen Wert, zB Erinne-
rungswert, für den Unterhaltsempfänger haben oder zu seinem Hausrat gehö-
ren, und

– ein angemessenes Hausgrundstück iSv. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII, wenn der
Unterhaltsempfänger das Hausgrundstück allein oder zusammen mit Angehö-
rigen bewohnt, denen es nach seinem Tode weiter als Wohnung dienen soll.

Stellungnahme: Der Verwaltungsauffassung kann uE nur teilweise gefolgt werden.
Mit „Verschleuderung“ ist die unwirtschaftliche Verwertung des Vermögens ge-

§ 33a Anm. 85 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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meint, zB die Veräußerung von Wertpapieren während einer Baisse oder von
Grundstücken in einer Hochzinsphase. Da eine Verpflichtung zur Verschleude-
rung auch zivilrechtl. nicht besteht, weil dort Vermögen generell nur im Rahmen
des Zumutbaren zu verwerten ist (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 1602
BGB Rz. 3), ist der FinVerw. zu folgen (glA Heger in Brandis/Heuermann, § 33a
Rz. 182 [3/2021]).
Der Verwaltungsauffassung zur Verschonung von Vermögenswerten, an denen
der Unterhaltsempfänger ein Affektionsinteresse hat (zB Erbstücke, Gegenstände
mit individuellem Erinnerungswert), kann uE in Übereinstimmung mit der Zivil-
rechtslage nur insoweit gefolgt werden, als es sich nicht um hochwertige Vermö-
gensgegenstände handelt. Nach Auffassung des BGH liegt es beim Volljährigenun-
terhalt bereits bei drei vom Großvater geschenkten Krügerrandmünzen nahe, diese
nicht zu verschonen (BGH v. 5.11.1997 – XII ZR 20/96, NJW 1998, 978); erst recht
werden wertvolle Gemälde einzusetzen sein, selbst wenn diese sich seit Generatio-
nen im Familienbesitz befinden.
Die Verwaltungsregelung zur Verschonung eines angemessenen Hausgrundstücks
ist zwischenzeitlich gesetzlich festgeschrieben worden, zu Einzelheiten s. Anm. 88.

d) Umfang und Dauer der Abzugsbeschränkung

Solange der Unterhaltsempfänger verwertbares Vermögen besitzt, ist der Abzug
von Aufwendungen für seinen Unterhalt ausgeschlossen. Der Stpfl. kann sich nicht
darauf berufen, dass er ohne Inanspruchnahme der StErmäßigung über einen län-
geren Zeitraum Unterhalt geleistet habe; hätte man das Vermögen jedoch verwer-
tet, so wäre der Erlös in diesem Zeitraum bereits aufgezehrt (glA Nds. FG v. 14.1.
1982 – IX 44/80, EFG 1982, 467, rkr.). Fällt das Vermögen hingegen erst im Laufe
eines VZ an – zB im Wege der Erbfolge –, so kann es die Bedürftigkeit des Emp-
fängers nur für die Zukunft ausschließen, die Monate ab dem Vermögenserwerb
stellen dann Kürzungsmonate iSd. Abs. 3 dar. Wird im umgekehrten Fall der Wert
des bislang zum Unterhalt eingesetzten Vermögens während eines VZ aufgezehrt,
ist Abs. 3 ebenfalls anzuwenden.

3. Nichtberücksichtigung eines angemessenen Hausgrundstücks (Abs. 1
Satz 4 Halbs. 2)

a) Voraussetzungen für die Verschonung des Hausgrundstücks

Mit der 2013 eingefügten Regelung in Abs. 1 Satz 4 Halbs. 2 (s. Anm. 2) wird die
für den Stpfl. günstigere Verwaltungsauffassung (R 33a. 1 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 EStR,
s. Anm. 86) gesetzlich verankert, nachdem der BFH wiederholt entschieden hatte
(BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BStBl. II 2011, 267; BFH v. 12.12.2002 – III R 41/
01, BStBl. II 2003, 655), dass auch ein eigengenutztes Haus bei der Ermittlung des
eigenen Vermögens des Unterhaltsempfängers zu berücksichtigen ist (BTDrucks.
17/11220, 28).

Verfassungsrechtlich dürfte die mit der Verschonung einhergehende Privilegierung des
selbstgenutzten Wohneigentums gegenüber anderen Vermögensarten nicht zu beanstan-
den sein (aA Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 181 [3/2021]). Zwar wird ein Stpfl.,
der Unterhalt an einen Verwandten mit einem Barvermögen von 100000 € leistet, gegen-
über einem anderen Stpfl., der einen Angehörigen mit einem gleichwertigen Hausgrund-
stück unterstützt, benachteiligt, weil dem Erstgenannten die StErmäßigung versagt wird.

IV. Negative Tatbestandsvoraussetzungen (Abs. 1 S. 4) | Anm. 88 § 33a
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Hierdurch werden zugleich auch die jeweiligen Empfänger der Unterhaltsleistungen un-
terschiedlich behandelt (vgl. BFH v. 12.12.2002 – III R 41/01, BStBl. II 2003, 655). Wie
die Neuregelung zeigt, teilt der Gesetzgeber die diesbezüglich von der Rspr. geäußerten
verfassungsrechtl. Bedenken aber nicht. Mit der Übertragung der sozialrechtl. Verscho-
nungsregelung in das EStRecht (vgl. BTDrucks. 17/11220, 28) nimmt der Gesetzgeber
eine andere gleichheitsrechtl. Perspektive ein. Vergleicht die Rspr. verschiedene unter-
stützte Personengruppen (Eigenheimbesitzer und Nichteigenheimbesitzer) im Binnenbe-
reich des § 33a Abs. 1, so zeigt die Übertragung der sozialrechtl. Verschonungsregelung,
dass der Gesetzgeber den Fall der Inanspruchnahme öffentlicher Unterstützung (Sozial-
hilfe) und den Fall der Inanspruchnahme privater Unterstützung (Unterhaltsabzug gem.
§ 33a Abs. 1) gleichbehandelt wissen will. In beiden Fällen soll das Eigenheim nicht vor-
rangig eingesetzt werden müssen, um in den Genuss von Unterstützungszahlungen zu
kommen. Diese Bewertung ist angesichts des gesetzgeberischen Gestaltungsermessens
nicht zu beanstanden. Hinzuweisen ist auch darauf, dass WG, die, wie die Familienheim-
statt, der persönlichen Lebensführung des Grundrechtsträgers und seiner Familie dienen,
unter besonderem verfassungsrechtl. Schutz stehen (vgl. BVerfG v. 22.6.1995 – 2 BvL 37/
91, BStBl. II 1995, 655, mwN).

Maßgeblichkeit der sozialrechtlichen Betrachtungsweise: Der Gesetzgeber hat
uE mit dem in Abs. 1 Satz 4 Halbs. 2 aufgenommenen Merkmal „im Sinne des
§ 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII“ die Geltung einer sozialrechtl. Betrachtungsweise fest-
geschrieben. Dies folgt auch aus der Gesetzesbegründung, wonach die sozialrechtl.
Verschonungsregelung im StRecht Anwendung finden soll (BTDrucks. 17/11220,
28). Für ein spezifisch strechtl. Verständnis des Begriffs „angemessenes Haus-
grundstück“ ist danach kein Raum. Zur näheren Bestimmung des Gegenstands der
Verschonung kann daher auf die zum Sozialrecht ergangene Rspr. des BSG und
des BVerwG zurückgegriffen werden.

Die Anlehnung an das Sozialrecht ist nicht systemkonform, weil der Unterhaltsabzug
nach § 33a Abs. 1 seine Rechtfertigung und seinen sachlichen Grund im Zivilrecht findet
(s. Anm. 85). Folglich müssten für die Frage, ob und in welchem Umfang der Unterhalts-
empfänger sein Vermögen einzusetzen hat, grds. zivilrechtl. Maßstäbe gelten. Eine gene-
relle Verschonung des selbstgenutzten Eigenheims gibt es im Zivilrecht aber nicht. Dort
kann im Einzelfall aus Gründen der Zumutbarkeit vom Einsatz der selbstgenutzten Im-
mobilie abgesehen werden (vgl. Hammermann in Erman, 16. Aufl. 2020, § 1602 BGB
Rz. 63).

Der selektive Verweis (nur) auf die Fälle des § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII bedeutet,
dass die stl. Verschonung auf das angemessene Hausgrundstück beschränkt ist.
Die anderen in § 90 Abs. 2 SGB XII geregelten Verschonungstatbestände kommen
im StRecht damit nicht zum Tragen. So muss etwa sonstiges Vermögen, das nach-
weislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines angemessenen Hausgrund-
stücks bestimmt ist und unter weiteren Voraussetzungen gem. § 90 Abs. 2 Nr. 3
SGB XII sozialrechtl. verschont wird, strechtl. stets eingesetzt werden. Eine analoge
Anwendung der letztgenannten Vorschrift scheidet uE mangels planwidriger Re-
gelungslücke aus. Allerdings ist in diesem Zusammenhang ergänzend darauf hin-
zuweisen, dass die FinVerw. in R 33a.1 Abs. 2 Satz 4 EStR 2012 eigene „Verscho-
nungsregelungen“ aufgestellt hat (s. Anm. 86), die sich teilweise mit den sozial-
rechtl. decken. So muss zB Hausrat sowohl nach Verwaltungsauffassung als auch
nach § 90 Abs. 2 Nr. 4 SGB XII nicht eingesetzt werden.
Hausgrundstück: Der Begriff „Hausgrundstück“ ist nach dem Zweck der Verscho-
nungsregelung zu bestimmen. Es geht nicht um den Schutz einer Kapitalanlage
oder einer Vermögensart an sich, sondern allein um den Schutz der Wohnung als
dem räumlichen Lebensmittelpunkt, mit der das Grundbedürfnis Wohnen befrie-

§ 33a Anm. 88 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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digt wird (vgl. Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 74, mwN). Begünstigt ist
damit ein Haus oder eine Eigentumswohnung, die den räumlichen Lebensmittel-
punkt der unterhaltenen Person bilden, samt dem dazu gehörenden Anteil am
Grund und Boden. Auch ein verwertbares Dauerwohnrecht kann Gegenstand der
Verschonung sein. Es kommt dagegen nicht darauf an, ob es sich um ein Grund-
stück iSd. BGB handelt. Der zivilrechtl. zum selben Grundstück gehörende ab-
trennbare große Hausgarten wird demnach nicht verschont (vgl. BVerwG v. 21.10.
1970 – V C 33.70, juris). Auch Zweitwohnsitze oder Ferienwohnungen sind gene-
rell nicht begünstigt, wenn eine andere Wohnung (auch eine angemietete) den Le-
bensmittelpunkt bildet (Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 74).
Im Hinblick auf das Merkmal Wohnzwecke ist nach dem eindeutigen Gesetzes-
wortlaut nicht allein auf die unterhaltene Person als solche, sondern auch auf de-
ren Angehörige abzustellen. Dieser Gesichtspunkt erlangt insbes. Bedeutung für
die nach § 90 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 SGB XII vorgeschriebene Angemessenheitsprü-
fung. Die Wohnung darf danach so groß sein, dass sie der unterhaltenen Person
und ihrer mit ihr zusammenlebenden Familie angemessenen Raum bietet. Zu Ein-
zelheiten s. sogleich.
Angemessenheit:Welche Kriterien für die Angemessenheitsprüfung relevant sind,
wird in § 90 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 SGB XII beschrieben. Nach der vom BVerwG und
BSG vertretenen Kombinationstheorie ist die Angemessenheit nach Maßgabe und
Würdigung aller dort bezeichneten personen-, sach- und wertbezogenen Kriterien
zu beurteilen; soweit ein einzelnes Kriterium unangemessen ist, führt dies also
nicht automatisch zur Unangemessenheit des Hausgrundstücks (BSG v. 19.5.2009
– B 8 SO 7/08 R, NVwZ-RR 2010, 152, mwN). Daher könnte zB auch eine zu
große Wohnung noch zu verschonen sein, wenn sie von geringem Wert ist und
nur über eine sehr einfache Ausstattung verfügt.
Die Angemessenheitsprüfung ist streng zu unterscheiden von der Frage der Ver-
wertbarkeit des Hausgrundstücks. Verwertungserschwernisse oder persönliche
Härten führen daher nicht dazu, dass ein nach den Kriterien des § 90 Abs. 2 Nr. 8
Satz 2 SGB XII unangemessenes Hausgrundstück doch zu verschonen wäre. Der
Steuergesetzgeber hat mit der Neuregelung uE nur die sozialrechtl. Angemessen-
heitskriterien für maßgeblich erklärt, nicht aber die davon zu unterscheidenden
sozialrechtl. Rechtsgrundsätze zur Verwertung des Vermögens (s. Mecke, jurisPK-
SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 74 und 82, mwN). Beim Unterhaltsabzug gem. § 33a
Abs. 1 gilt der Grundsatz, dass das bloße Besitzen eigenen Vermögens jenseits der
Geringfügigkeitsgrenze von 15500 € zur Nichtabziehbarkeit der Unterhaltszahlun-
gen führt. Nur die generelle Unverwertbarkeit von Vermögen, die zu dessen Wert-
losigkeit führt, schließt dessen Berücksichtigung im Rahmen des § 33a Abs. 1
Satz 4 aus (BFH v. 30.6.2010 – VI R 35/09, BStBl. II 2011, 267).
Kriterien der Angemessenheitsprüfung: Das BSG und das BVerwG haben in ih-
rer Rspr., von der abzuweichen uE kein Anlass besteht, die einzelnen Gesichts-
punkte der Angemessenheitsprüfung wie folgt konkretisiert:

▸ Haus- bzw. Wohnungsgröße (Zuschnitt, Ausstattung): Es ist davon auszugehen,
dass Familienheime mit einer Wohnfläche mit bis zu 130 qm und Eigentums-
wohnungen mit bis zu 120 qm für einen Haushalt mit vier Personen nicht un-
angemessen groß sind. Für jeden weiteren im Haus wohnenden Angehörigen
sind zu den genannten Werten weitere 20 qm hinzuzurechnen (vgl. BSG v.
19.5.2009 – B 8 SO 7/08 R, NVwZ-RR 2010, 152). Bei einer kleineren Familie
sind je fehlender Person 20 qm abzuziehen, wobei vor allem bei jüngeren Un-

IV. Negative Tatbestandsvoraussetzungen (Abs. 1 S. 4) | Anm. 88 § 33a
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terhaltsempfängern eine Untergrenze von 80 qm gelten soll, solange mit einem
möglichen „Zuwachs“ durch einen neuen Partner oder ein Kind zu rechnen ist
(Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 78). Wer Angehöriger ist, bestimmt
sich uE wegen der sozialrechtl. Betrachtungsweise in Anlehnung an § 16 Abs. 5
SGB X (Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 75), der indes mit § 15
Abs. 1 AO übereinstimmt. Die Flächenwerte können bei Personen mit einem
besonderen Wohnbedarf, das Gesetz nennt beispielhaft blinde, pflegebedürftige
und behinderte Menschen, überschritten werden.

▸ Grundstücksgröße: Hier haben sich in der sozialrechtl. Praxis nach Haustyp va-
riierende Richtwerte herausgebildet, die aber nur einen groben Anhaltspunkt
geben können. Noch angemessen sind danach Grundstücksflächen von bis zu
500 qm für ein freistehendes Einfamilienhaus, bis zu 250 qm für ein Reihen-
haus und von bis zu 350 qm für eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenendhaus
(vgl. Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 80, mwN). Als mindestens
noch angemessen kann idR die Grundstücksfläche gelten, die baurechtl. not-
wendig ist, um ein Haus mit einer noch angemessenen Wohnfläche im Sinne
des vorstehenden Gliederungspunkts zu errichten. In ländlichen Gebieten wer-
den größere Grundstücksflächen als angemessen zu akzeptieren sein als in
Städten. Allerdings gelten in Städten wegen der wohnortbezogenen Betrach-
tungsweise (s. „Wert des Objekts“) höhere Objektwerte als angemessen.

▸Wert des Objekts: Abzustellen ist auf den Gesamtwert von Haus und Grund-
stück. Angemessen ist ein Objekt, das sich im Vergleich mit anderen, nach
sachbezogenen Merkmalen vergleichbaren Objekten am Wohnort der unterhal-
tenen Person im unteren Bereich der Verkehrswerte dieser vergleichbaren Ob-
jekte hält. Zu den sachbezogenen Merkmalen gehören vor allem diejenigen An-
gemessenheitskriterien, die keinen unmittelbaren Wertbezug aufweisen, also
insbes. der Wohnbedarf der unterhaltenen Person und seiner Mitbewohner
(Mecke, jurisPK-SGB XII, § 90 SGB XII Rz. 80). Zur Unangemessenheit können
daher zB die besonders gute Lage und/oder die gehobene Ausstattung der
Wohnung führen. Wegen der wohnortbezogenen Betrachtungsweise können
keine allgemeingültigen Wertgrenzen aufgestellt werden. Die Maßgeblichkeit
der örtlichen Bedingungen wird von der sozialrechtl. Rspr. zwar mit dem We-
sen der Sozialhilfe begründet (vgl. BSG v. 19.5.2009 – B 8 SO 7/08 R, NVwZ-
RR 2010, 152), doch fehlen im StRecht jegliche Anhaltspunkte für die Festle-
gung eigenständiger absoluter Wertgrenzen. Außerdem ist der Wert nur eines
von mehreren Angemessenheitskriterien.

b) Rechtsfolgen der Angemessenheitsprüfung

Bei gegebener Angemessenheit – dh. nach einer Gesamtbetrachtung aller in § 90
Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 SGB XII aufgeführten Kriterien ist das Hausgrundstück als ange-
messen zu qualifizieren – wird dieses bei der Ermittlung des eigenen Vermögens des
Unterhaltsempfängers nicht berücksichtigt. Besitzt dieser kein weiteres oder nur ge-
ringfügiges sonstiges Vermögen, kann der Stpfl. die geleisteten Unterhaltszahlungen
bei Vorliegen der übrigen in § 33a Abs. 1 genannten Voraussetzungen abziehen.
Bei einer Unangemessenheit des Hausgrundstücks der unterhaltenen Person
muss dessen Wert in voller Höhe bei der Ermittlung des Vermögens angesetzt
werden. Eine Teil-Unangemessenheit mit der Folge, dass nur der unangemessene
Wertanteil bei der Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze von 15500 € anzusetzen

§ 33a Anm. 88 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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wäre, gibt es uE nicht. Die einzelnen Angemessenheitskriterien stehen gleichwertig
nebeneinander und dürfen nicht isoliert betrachtet werden (vgl. Anm. 88). Des-
halb geht es nicht an, zB bei einer Überschreitung der angemessenen Wohnungs-
größe um 20 qm entscheidend nur auf dieses Kriterium abzustellen und lediglich
den auf die 20 qm große Fläche entfallenden Wert zu berücksichtigen.
Eine andere Frage ist, wie bei abtrennbaren Flächen zu verfahren ist. Folgende Be-
handlung ist uE vorzunehmen: Führt eine zu große Grundstücksfläche dazu, dass
das Hausgrundstück insgesamt als unangemessen zu qualifizieren ist, dann ist bei
Abtrennbarkeit eines Grundstücksteils (zB großer abtrennbarer Hausgarten, der
vom Schutzzweck nicht erfasst wird, s. Anm. 88) das Hausgrundstück zunächst
insgesamt nicht zu verschonen, denn die Frage der Trenn- und Verwertbarkeit be-
rührt die Angemessenheitsprüfung nicht (s. Anm. 88). Wird der Hausgarten tat-
sächlich verwertet und ist der Verwertungserlös zur Bestreitung des Unterhalts
aufgebraucht worden, dann sind Unterhaltsleistungen nach diesem Zeitpunkt ab-
ziehbar, denn das Restvermögen besteht jetzt nur noch aus dem angemessenen
Hausgrundstück und muss folglich nicht eingesetzt werden. Bei fehlender Trenn-
barkeit ist das unangemessene Hausgrundstück insgesamt nicht zu verschonen
und Unterhaltsleistungen sind daher nicht abziehbar.

Einstweilen frei.

V. Kürzung des Abzugsbetrags bei eigenen Einkünften oder
Bezügen der unterhaltenen Person (Abs. 1 Satz 5)

1. Voraussetzungen der Verminderung des Abzugshöchstbetrags (Abs. 1
Satz 5)

a) Andere Einkünfte oder Bezüge der unterhaltenen Person

aa) Andere Einkünfte oder Bezüge

Anzurechnen sind nur andere Einkünfte oder Bezüge der unterhaltenen Person.
„Andere“ bezieht sich auf die Unterhaltsaufwendungen des Stpfl.; nur diese sind
nicht anzurechnen, wohl aber Einkünfte und Bezüge aus anderen (als dem Unter-
halt dienenden) Aufwendungen des Stpfl. oder Dritter.
Leistungen des Steuerpflichtigen: Aus dem Wort „andere“ folgt, dass die Auf-
wendungen des Stpfl., für die er die StErmäßigung beantragt, selbst nicht zu einer
Kürzung des Freibetrags führen (BFH v. 2.8.1974 – VI R 148/71, BStBl. II 1975,
139). Aufwendungen des Stpfl., die keine Unterhaltsleistungen nach Abs. 1 Satz 1
sind, fallen jedoch unter die anrechenbaren Einkünfte oder Bezüge (BFH v. 17.10.
1980 – VI R 98/77, BStBl. II 1981, 158, betr. Zahlung einer Leibrente neben ande-
ren Unterhaltsleistungen an die Schwiegermutter des Stpfl.); das Gleiche gilt für
Aufwendungen aufgrund von Verträgen mit dem Unterhaltsempfänger (Arbeits-
und Darlehensverträge).
Leistungen Dritter sind insoweit nicht als „andere“ Einkünfte oder Bezüge des
Zuwendungsempfängers anzurechnen, als sie ihrerseits eine StErmäßigung nach
Abs. 1 begründen und der Freibetrag daher gem. Abs. 1 Satz 7 aufzuteilen ist
(s. Anm. 113). Ehegattenunterhalt ist daher zB nur dann auf die Unterhaltsleistun-
gen der Eltern anzurechnen, wenn der geschiedene oder getrennt lebende Ehegatte
den SA-Abzug (Realsplitting) gewählt hat (s. Anm. 56); soweit der SA-Abzug

V. Kürzung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 5) | Anm. 92 § 33a
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reicht, sind es „andere“ Einkünfte nach § 22 Nr. 1a, im Übrigen „andere“ Bezüge.
Wählt der geschiedene Unterhaltsverpflichtete die StErmäßigung nach Abs. 1, so
entfällt die Anrechnung auf die Unterhaltsleistungen der Schwiegereltern und um-
gekehrt; der Freibetrag ist jedoch nach Satz 7 verhältnismäßig aufzuteilen
(s. Anm. 113). Unterhaltsleistungen eines Ehegatten im Rahmen einer intakten
Ehe sind „andere“ anrechenbare Bezüge (BFH v. 6.6.1986 – III R 212/81, BStBl. II
1986, 805, betr. Abs. 2 Satz 2 aF), da sie nicht nach Abs. 1 abziehbar sind
(s. Anm. 55), ebenso Unterhaltsleistungen im Rahmen einer auf Dauer angelegten
Lebensgemeinschaft. Siehe auch BFH v. 28.4.2020 – VI R 43/17, BStBl. II 2021, 209
zu den finanziellen Leistungen eines nichtehelichen Lebenspartners; zu einer et-
waigen Aufteilung nach Satz 7 s. Anm. 113.

bb) Einkünfte oder Bezüge der unterhaltenen Person

Das Gesetz stellt für die Anrechnung auf die eigenen Einkünfte und Bezüge der
unterhaltenen Person ab.
Grundsatz: Bei mehreren Unterhaltsempfängern erfolgt eine getrennte Zurech-
nung der anrechenbaren Einkünfte oder Bezüge. Nur die Einkünfte oder Bezüge,
die der Unterhaltsempfänger selbst bezieht, mindern nach dem Wortlaut des Sat-
zes 5 den Höchstbetrag. Es ist daher unzulässig, der unterhaltenen Person Ein-
künfte oder Bezüge anderer mit ihr in einer Haushaltsgemeinschaft lebender Per-
sonen zuzurechnen.

BFH v. 28.4.1961 – VI 308/60 U, BStBl. III 1961, 311, betr. Unterhaltsleistung an die ge-
schiedene Frau, die mit ihren berufstätigen Kindern zusammen wohnt; BFH v. 19.5.2004
– III R 28/02, BFH/NV 2004, 1631, betr. Unterhaltsleistungen des Großvaters an Enkel,
denen Einkünfte der Eltern nicht zuzurechnen sind.

Jede unterhaltene Person ist auch im Übrigen für sich zu betrachten. Deshalb ist
der Grenzbetrag für die unschädlichen eigenen Einkünfte und Bezüge iHv. 624 €
nur einmal bei der unmittelbar vom Stpfl. unterstützten Person, um deren Ein-
künfte und Bezüge es geht, zu berücksichtigen und kann nicht um die Grenzbe-
träge weiterer mittelbar unterstützter Personen (zB Kinder des Unterhaltsberech-
tigten) erhöht werden (BFH v. 8.5.1992 – III R 66/90, BStBl. II 1992, 900).
Zusammenrechnung bei Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten als Ausnahme:
Unterstützt ein Stpfl. Eheleute (zB der Sohn die Eltern oder der Vater die Tochter
mit Schwiegersohn), die in Haushaltsgemeinschaft leben, so sind die gesondert
festzustellenden Einkünfte und Bezüge der beiden Ehegatten zusammenzurechnen,
die Summe sodann zu halbieren, je eine Hälfte den einzelnen Ehegatten zuzurech-
nen und jeweils um den anrechnungsfrei bleibenden Betrag zu kürzen. Welche
Person die schädlichen Einkünfte bezieht, ist unerheblich (BFH v. 15.11.1991 – III
R 84/89, BStBl. II 1992, 245; BFH v. 19.5.2004 – III R 28/02, BFH/NV 2004, 1631;
H 33a.1 „Unterhalt für mehrere Personen“ EStH 2020). Besteht die gesetzliche Un-
terhaltspflicht nur gegenüber einem Ehegatten (zB gegenüber dem Sohn, nicht
aber der Schwiegertochter), dann ist nach diesen Grundsätzen von der hälftigen
Beteiligung des Sohns an den „ehelichen“ Einkünften und Bezügen der Betrag von
624 € abzusetzen (BFH v. 22.9.2004 – III R 25/03, BFH/NV 2005, 523). Die uE zu-
treffende Rspr. beruht auf der Vorstellung der intakten Ehe als einer Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaft. Haben die unterstützten Eheleute ihrerseits unterhalts-
pflichtige Kinder, dann kommt eine Kürzung ihrer Einkünfte um Unterhaltszah-
lungen an ihre Kinder nur in Betracht, wenn eine gesetzliche Pflicht zu entspre-

§ 33a Anm. 92 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung

E 64 | Musil ertragsteuerrecht.de

93

--336--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 65/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

chenden Zahlungen besteht. Besteht keine Barunterhaltsverpflichtung, stehen dem
Elternteil seine gesamten Einkünfte und Bezüge zur Deckung des Lebensbedarfs
zur Verfügung. Es besteht auch keine Veranlassung, von den Einkünften den hälf-
tigen Mindestbedarf der Kinder abzuziehen (BFH v. 16.4.2012 – VI B 136/11,
BFH/NV 2012, 1429).
Aufteilung von Einkünften bei sozialrechtlichen Haushaltsgemeinschaften als
Ausnahme: Lebt die unterhaltene Person mit bedürftigen Angehörigen in einem
gemeinsamen Haushalt, sind die Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person
(zB eine Leibrente und anteilige Sozialhilfe) auf diese und die anderen Haushalts-
angehörigen aufzuteilen. Der anrechenbare Anteil bestimmt sich nach der Zahl
der Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft, für die Hilfen zum Lebensunterhalt ge-
währt werden (BFH v. 19.6.2002 – III R 28/99, BStBl. II 2002, 753).

cc) Begriff der Einkünfte

Legaldefinition: Der Begriff der Einkünfte in Abs. 1 Satz 5 entspricht der Legalde-
finition des § 2 Abs. 2 (stRspr. seit BFH v. 8.11.1972 – VI R 257/71, BStBl. II 1973,
143, betr. § 32 Abs. 2 Nr. 2 EStG 1965; BFH v. 22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II
1988, 830; BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418, mwN; BFH v.
18.6.2015 – VI R 45/13, BStBl. II 2015, 928; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16,
BStBl. II 2018, 643). Vor und auch während der bis VZ 2009 geltenden Verwei-
sung auf § 32 Abs. 4 Satz 2 aF entsprach er dem dort geltenden Einkünftebegriff
(BFH v. 31.3.2008 – III B 90/06, BFH/NV 2008, 1318; BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/
08, BFH/NV 2009, 1418). Die Einkünftebegriffe sind uE auch nach der Streichung
des Verweises durch das BürgEntlG KV deckungsgleich, da die Gesetzesänderung
lediglich den ebenfalls in § 32 Abs. 4 Satz 2 aF enthalten gewesenen Relativsatz
„die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder ge-
eignet sind“ betraf (s. Anm. 96).

Ältere Rechtsprechung des BFH: Ursprünglich hatte der BFH den Begriff „Einkünfte“
ebenfalls mit den Einkünften der sieben Einkunftsarten des § 2 gleichgestellt (BFH v.
22.3.1957 – VI 206/56 U, BStBl. III 1957, 228), um dann jedoch davon abzuweichen und
jede Art von Einkünften – stbefreite und solche außerhalb der sieben Einkunftsarten –
als Einkünfte iSd. Abs. 1 Satz 3 aF zu erfassen (BFH v. 31.1.1958 – VI 207/57, BStBl. III
1958, 108; durch den Relativsatz „die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder ge-
eignet sind“ habe der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass nur eine umfassende Be-
rücksichtigung aller dem Unterstützten zur Verfügung stehenden Mittel dem Sinn des
Abs. 1 entspreche).

Bei verschiedenen Einkünften und Einkünften aus verschiedenen Einkunftsarten
ist die Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 3) maßgebend, so dass auch Verluste zu be-
rücksichtigen sind und außerdem eine Verrechnung von negativen Einkünften mit
positiven Bezügen zulässig ist (BFH v. 20.7.2000 – VI R 121/98, BStBl. II 2001,
107). Dagegen sind Verlustabzüge gem. § 10d nicht anzusetzen (BFH v. 24.8.2001
– VI R 169/00, BStBl. II 2002, 250; BFH v. 31.3.2008 – III B 90/06, BFH/NV 2008,
1318; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643). Sonderausgaben bleiben
grds. außen vor (BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418; BFH v. 25.4.
2018 – VI R 35/16, BStBl. II 2018, 643; vgl. aber zu Pflichtbeiträgen zur Sozialversi-
cherung und zur Bedeutung des Relativsatzes „die zur Bestreitung des Unterhalts
oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind“ Anm. 96). Auch agB sind
nicht zu berücksichtigen (BFH v. 11.7.1990 – III R 111/86, BStBl. II 1991, 62; BFH
v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16,
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BStBl. II 2018, 643; offengelassen von BFH v. 26.9.2007 – III R 4/07, BStBl. II 2008,
738, betr. § 32 Abs. 4 Satz 2). Außergewöhnliche Belastungen, insbes. Krankheits-
kosten des Unterhaltsempfängers, können somit zwar nicht bei der Ermittlung sei-
ner Einkünfte, wohl aber beim unterhaltspflichtigen Stpfl. berücksichtigt werden
(BFH v. 11.7.1990 – III R 111/86, BStBl. II 1991, 62).
Die Verfügbarkeit über die Einkünfte und die konkrete Verwendung der Ein-
künfte sind unerheblich. Zur Anrechnung der Einkünfte kommt es also auch
dann, wenn der Unterhaltsberechtigte diese nicht für den Lebensunterhalt verwen-
den kann, weil er anders disponiert hat – zB im Wege vertraglicher Vereinbarung
–, weil er damit andere (zB als agB abziehbare) Ausgaben bestreiten muss (BFH v.
11.7.1990 – III R 111/86, BStBl. II 1991, 62; BFH v. 19.6.2002 – III R 28/99,
BStBl. II 2002, 753) oder weil etwa das Sozialamt seine Renteneinkünfte einbehal-
ten hat (BFH v. 15.10.1993 – III R 74/92, BFH/NV 1994, 315; BFH v. 26.3.2009 –
VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418). Zur Frage, ob die Einkünfte zur Bestreitung des
Unterhalts bestimmt oder geeignet sein müssen, s. Anm. 96.
Die Ermittlung der Einkünfte folgt estl. Grundsätzen.
Einzelfälle:

▸ Einkünfte iSd. Abs. 1 Satz 5 sind daher zB vermögenswirksame Leistungen nach
dem 5. VermBG (BFH v. 11.12.2001 – VI R 113/99, BStBl. II 2002, 684, betr.
§ 32 Abs. 4 Satz 2), der Ertragsanteil von Leibrenten, während der Kapitalanteil
zu den Bezügen gehört (BFH v. 17.10.1980 – VI R 98/77, BStBl. II 1981, 158;
BFH v. 15.10.1993 – III R 74/92, BFH/NV 1994, 315), ebenso Unterhaltsleistun-
gen des geschiedenen Ehegatten, wenn und soweit er das Wahlrecht auf SA-Ab-
zug in Anspruch genommen hat; die den SA-Abzug übersteigenden Beträge
sind „Bezüge“ iSd. Abs. 1 Satz 5 (s. Anm. 92).

▸ Keine „Einkünfte“ iSd. Abs. 1 Satz 5, wohl aber „Bezüge“ sind zB pauschal ver-
steuerter Arbeitslohn (BFH v. 6.4.1990 – III R 131/85, BStBl. II 1990, 885) oder
Gewinnanteile eines Unterhaltsempfängers, die aufgrund eines DBA stfrei sind
(FG Ba.-Württ. v. 27.3.1980 – X 189/79, EFG 1980, 395, rkr., betr. Beteiligung
an österr. KG); uE auch Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterliegen.
Diese stellen nach § 2 Abs. 5b EStG idF des StVereinfG mW ab VZ 2012 zwar
keine Einkünfte dar, wohl aber Bezüge (BTDrucks. 17/5125, 34; R 33a.1 Abs. 3
Satz 4 Nr. 1 EStR 2012).

dd) Begriff der Bezüge

Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5 sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, die nicht
bereits im Rahmen der estl. Einkunftsermittlung erfasst werden, also nicht stbare
(zB Erbschaft, Schenkung, Spiel- und Spekulationsgewinne vorbehaltlich § 23)
oder im Einzelnen (zB durch §§ 3–3b) für stfrei erklärte Einnahmen (BFH v. 26.3.
2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418, mwN).
Bezüge kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung: Der zweite Halbs. des
Satzes 5 bestimmt exemplarisch („auch“) stfreie Gewinn nach § 14, § 16 Abs. 4,
§ 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3, die nach § 19 Abs. 2 stfrei bleibenden Einkünfte sowie
Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die höchstmögliche
AfA nach § 7 übersteigen, als anrechenbare Bezüge (zum Hintergrund dieser bis
VZ 2011 in Gestalt eines Verweises auf § 32 Abs. 4 Satz 4 aF geltenden Regelung
s. Anm. 2). Von dieser positivrechtl. Bezügebestimmung abgesehen ist es jedoch
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bei Fehlen einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung nicht zulässig, Freibeträge,
BA oder WK, die bei der Einkünfteermittlung abgezogen werden, als Bezug anzu-
setzen (BFH v. 28.5.2009 – III R 8/06, BStBl. II 2010, 346, betr. Rücklage nach § 7g
Abs. 3 EStG 2002), weil ansonsten der Einkünftebegriff und die Einkünfteermitt-
lung bedeutungslos würden.

Bis VZ 2008 war im Katalog des § 32 Abs. 4 Satz 4 aF, auf den der Satz 5 Halbs. 2 bis VZ
2011 verwies (s. Anm. 2 zum StVereinfG 2011), auch der Sparerfreibetrag gem. § 20
Abs. 4 aF erfasst. Kapitalerträge in Höhe des Sparerfreibetrags galten daher als anrechen-
bare Bezüge. Der Verweis auf § 20 Abs. 4 wurde durch das UntStReformG 2008 v. 14.8.
2007 (BGBl. I 2007, 1912; BStBl. I 2007, 630) im Zusammenhang mit der Einführung der
Abgeltungssteuer mW ab VZ 2009 gestrichen. Da der Sparerfreibetrag durch den WK-
Abzugstatbestand des neu geschaffenen § 20 Abs. 9 (Sparer-Pauschbetrag) ersetzt wurde,
kam der Ansatz als Bezug nicht mehr in Betracht (BTDrucks. 16/4841, 59; aA wohl R
33a.1 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStR 2012).

Einmalige Geldzuflüsse, zB eine Erbschaft oder ein Lottogewinn, können Bezüge
darstellen (BFH v. 26.11.2008 – III S 65/08 (PKH), BFH/NV 2009, 382).
Ermittlung der Bezüge: Siehe Anm. 98.
Einzelfälle:

▸ Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5 sind zB Wehrsold, Sachbezüge, Weihnachtsgeld und
Entlassungsgeld eines Wehrpflichtigen (BFH v. 14.5.2002 – VIII R 57/00,
BStBl. II 2002, 746, s. auch Anm. 155 „Wehrpflichtige“), Gewinnanteile eines
Unterhaltsempfängers, die aufgrund eines DBA stfrei bleiben (FG Ba.-Württ. v.
27.3.1980 – X 189/79, EFG 1980, 395, rkr.), Taschengeld und Sachbezüge für
eine Au-pair-Tätigkeit (BFH v. 22.5.2002 – VIII R 74/01, BStBl. II 2002, 695),
nach §§ 40, 40a pauschal versteuerter Arbeitslohn (BFH v. 6.4.1990 – III R 131/
85, BStBl. II 1990, 885), der Kapitalanteil einer Leibrente, der über den nicht
um die WK gekürzten Ertragsanteil hinausgeht (BFH v. 17.10.1980 – VI R 98/
77, BStBl. II 1981158; BFH v. 15.10.1993 – III R 74/92, BFH/NV 1994, 315),
Unterhaltsbeträge eines Sozialleistungsträgers, soweit dieser von einer Rückfor-
derung bei gesetzlich unterhaltsverpflichteten Stpfl. abgesehen hat (BFH v. 2.8.
1974 – VI R 148/71, BStBl. II 1975, 139; BFH v. 26.11.2003 – VIII R 32/02,
BStBl. II 2003, 588), freiwillige Unterhaltszahlungen Dritter, die nicht selbst un-
terhaltsverpflichtet sind (BFH v. 19.5.2004 – III R 30/02, BStBl. II 2004, 943).
Soweit nicht als sonstige Einkünfte iSd. § 22 Nr. 1a erfasst, stellen die den SA-
Abzug übersteigenden Unterhaltsleistungen des geschiedenen oder getrennt le-
benden Ehegatten, der das Realsplitting gewählt hat, Bezüge dar (R 33a.1 Abs. 3
Satz 4 Nr. 7 EStR 2012); hat der Ehegatte nur den Abzug nach § 33a Abs. 1 be-
antragt, sind die Unterhaltsleistungen keine „anderen“ Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5
(s. Anm. 92), nehmen jedoch an der Aufteilung nach Abs. 1 Satz 7 teil
(s. Anm. 113). Zu Unterhaltsleistungen eines Ehegatten in intakter Ehe als „an-
dere“ Bezüge s. Anm. 92.

▸ Keine Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5 sind zB der ArbN-Freibetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1
Buchst. a), da dieser bereits im Rahmen der estl. Einkunftsermittlung erfasst
wird (BFH v. 5.8.1977 – IV R 187/74, BStBl. II 1978, 832). Gleiches muss auch
für den mit der Einkunftsermittlung zusammenhängenden Freibetrag für Land-
und Forstwirte (§ 13 Abs. 3) gelten. Keine Bezüge sind auch die Rücklage nach
§ 7g Abs. 3 EStG 2002 (BFH v. 28.5.2009 – III R 8/06, BStBl. II 2010, 346).
Schließlich sind uE auch solche Bezüge, die nicht zur Bestreitung des Unter-
halts bestimmt oder geeignet sind, keine anrechenbaren Bezüge (s. Anm. 96).

V. Kürzung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 5) | Anm. 95 § 33a
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ee) Zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet

Zeitlicher Geltungsbereich des Relativsatzes: Bis VZ 2009 verwies die noch in
Satz 4 enthaltene Anrechnungsbestimmung mit der Formulierung „Einkünfte oder
Bezüge iSd. § 32 Abs. 4 Satz 2 und 4“ ausdrücklich auf den dort enthalten gewesenen
Relativsatz „die zur Bestreitung des Unterhalts oder Berufsausbildung bestimmt
oder geeignet sind“ (s. nunmehr § 32 Abs. 4 idF des StVereinfG 2011). Damit war
klargestellt, dass nicht sämtliche Einkünfte oder Bezüge, sondern nur solche Ein-
künfte oder Bezüge anzurechnen sind, „die… bestimmt oder geeignet sind“.

Diese Einschränkung der Anrechenbarkeit war bereits in § 33a idF des StNeuOG 1954 ent-
halten. Der Relativsatz galt nicht infolge einer Verweisung, sondern war unmittelbar im
Text der Ursprungsfassung des Abs. 1 Satz 3 verankert. Der Verweis wurde erst ab VZ 2002
durch das 2. FamFördG v. 16.8.2001 (s. Anm. 2) eingeführt und stellte eine rein redaktio-
nelle Anpassung an den Bezügebegriff des § 32 Abs. 4 Satz 2 dar (BTDrucks. 14/6160, 13).

Durch das BürgEntlG KV v. 19.7.2009 (s. Anm. 2) wurde mW ab VZ 2010 der
Verweis auf § 32 Abs. 4 Satz 2 ersatzlos gestrichen. Zur Rechtslage ab VZ 2010
s. sogleich.
Rechtslage bis Veranlagungszeitraum 2009: Die Geltung des Relativsatzes beein-
flusst die Anrechenbarkeit von Einkünften und Bezügen.

▸ Geltung für Einkünfte: Der Relativsatz „die… bestimmt oder geeignet sind“ be-
zieht sich nach BVerfG v. 11.1.2005 (2 BvR 167/02, NJW 2005, 1923) nicht nur
auf Bezüge, sondern auch auf Einkünfte (s. § 32 Anm. 134).

Bis zu diesem Beschluss des BVerfG vertrat der BFH seit dem Urt. v. 8.11.1972 (BFH
v. 8.11.1972 – VI R 257/71, BStBl. II 1973, 143) in stRspr. die Auffassung, dass sich
der Relativsatz allein auf „Bezüge“ bezieht (BFH v. 1.3.1974 – VI R 43/71, BStBl. II
1974, 339; BFH v. 21.7.2000 – VI R 153/99, BStBl. II 2000, 566; BFH v. 4.11.2003 –
VIII R 59/03, BStBl. II 2004, 584). Zur noch älteren hiervon abweichenden Rspr.
s. BFH v. 22.3.1957 – VI 206/56 U, BStBl. III 1957, 228; BFH v. 31.1.1958 – VI 207/
57, BStBl. III 1958, 108.

Bei der Ermittlung der Einkünfte können zwar SA und agB grds. weiterhin
nicht berücksichtigt werden (s. Anm. 94). Allerdings sind in Konsequenz des
Beschlusses des BVerfG v. 11.1.2005 (2 BvR 167/02, NJW 2005, 1923) die
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von den Einkünften abzu-
ziehen, weil diese Beiträge von Gesetz wegen der Einkünfte erzielenden Person
nicht verfügbar sind und deshalb nicht der Bestreitung des Unterhalts dienen
(BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418; H 33a.1 „Versicherungs-
beiträge“ EStH 2009; s. § 32 Anm. 134). In Anlehnung an die zum Einkünftebe-
griff des § 32 Abs. 4 Satz 2 aF (geändert durch StVereinfG 2011, s. Anm. 2) er-
gangene Folgerechtsprechung des BFH zum Beschluss des BVerfG sind auch
Beiträge zu einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung zu berücksichtigen
(BFH v. 14.12.2006 – III R 24/06, BStBl. II 2007, 530).

Dagegen werden die Einkünfte nicht um die LSt und KiSt sowie die Beiträge zu einer
privaten Zusatzkrankenversicherung, einer Kfz-Haftpflichtversicherung und einer
privaten Rentenversicherung, wenn Pflichtversicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung besteht, gemindert (BFH v. 26.9.2007 – III R 4/07, BStBl. II 2008, 738).

▸ Geltung für Bezüge: Der einschränkende Relativsatz gilt (BFH v. 8.11.1972 – VI
R 257/71, BStBl. II 1973, 143; BFH v. 22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II 1988,
830; BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418). Seine Bedeutung be-
steht darin, dass Leistungen, die dem Unterhaltsempfänger zweckgebunden für
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die Abdeckung eines nach Art und Höhe über das Übliche hinausgehenden be-
sonderen und außergewöhnlichen Bedarfs zufließen, von der Anrechnungen
ausgenommen sind (BFH v. 22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II 1988, 830; aus-
drücklich offengelassen in BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418).

Rechtslage ab Veranlagungszeitraum 2010:

▸ Keine Geltung für Einkünfte: Der Relativsatz „die … bestimmt oder geeignet
sind“ gilt uE mangels Verweisungsnorm nicht für „Einkünfte“. Daher sind ins-
bes. Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beiträge für eine
private Kranken- und Pflegeversicherung bei der Einkünfteermittlung nicht ab-
ziehbar (BFH v. 18.6.2015 – VI R 45/13, BStBl. II 2015, 928; glA R 33a.1 Abs. 3
Satz 2 EStR 2012; H 33a.1 „Zusammenfassendes Beispiel für die Anrechnung“
EStH 2020; Myßen/Wolter, NWB 2009, 3900; aA Sächs. FG v. 14.8.2013 – 2 K
946/13, EFG 2013, 1921, aufgehoben durch BFH v. 18.6.2015 – VI R 66/13,
BFH/NV 2015, 1569; Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 64 [9/2014]; Loschelder in
Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 26; Fuhrmann in Korn/Carlé/Stahl/Strahl,
§ 33a Rz. 35.1 [9/2017], betr. Abzug von Beiträgen für Renten- und Arbeitslo-
senversicherung). Der Gesetzgeber hat den Verweis auf § 32 Abs. 4 Satz 2 be-
wusst gestrichen, um die doppelte Berücksichtigung der nunmehr im Erhö-
hungsbetrag des Abs. 1 Satz 2 erfassten Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge zu verhindern (BTDrucks. 16/12254, 26). Mit dieser gesetzgeberischen
Maßnahme fehlt der positivrechtl. Anknüpfungspunkt für die vom BVerfG vor-
genommene verfassungskonforme Auslegung, wonach der fragliche Relativsatz
auch auf Einkünfte zu beziehen ist. Es gilt damit für den Einkünftebegriff des
Abs. 1 Satz 5 „wieder“ die Legaldefinition des § 2 Abs. 2.

▸ Geltung für Bezüge: Weiterhin sind uE nur solche Bezüge anzurechnen, die zur
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind. An der Bezügedefini-
tion hat sich materiell durch den Wegfall des Verweises auf § 32 Abs. 4 Satz 2
nichts geändert (glA Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 27; Hufeld
in KSM, § 33a Rz. 65 [9/2014]; Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 218 [3/
2021]; aA Mellinghoff in Kirchhof/Seer, 20. Aufl. 2021, § 33a Rz. 21; Pust in LBP,
§ 33a Rz. 196 [10/2021]; Myßen/Wolter, NWB 2009, 3900; ausdrücklich offenge-
lassen von BFH v. 20.10.2016 – VI R 57/15, BStBl. II 2017, 194). Der Bezügebe-
griff ist im EStG nicht definiert. Er ist daher unter Berücksichtigung des Zwecks
der jeweiligen Einzelnorm zu bestimmen. Bezüge, die zB wegen einer Zweckbin-
dung für den üblichen Lebensunterhalt tatsächlich nicht zur Verfügung stehen,
ändern an der Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers nichts. Dieser ist auf die
Unterhaltsleistungen angewiesen. Für den Unterhaltsverpflichteten ist der Auf-
wand zwangsläufig (BFH v. 19.6.2002 – III R 28/99, BStBl. II 2002, 753). Dem
Gesetzeszweck entspricht es daher, den Relativsatz weiterhin in die Bezügedefi-
nition hineinzulesen, zumal ein entgegenstehender gesetzgeberischer Wille, die
Anrechenbarkeit von Bezügen zu erweitern, nicht gegeben ist. Vielmehr ging es
dem Gesetzgeber des BürgEntlG KV v. 19.7.2009 allein darum, die Berücksichti-
gungsfähigkeit der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung bei der Ermittlung der
Einkünfte auszuschließen, um eine Doppelberücksichtigung dieser Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem neu eingeführten Erhöhungsbetrag des Satzes 2
zu vermeiden (BTDrucks. 16/12254, 26, s. Anm. 56 und 96). Auch die FinVerw.
begreift die Gesetzesänderung offensichtlich als eine ausschließlich die Berück-
sichtigungsfähigkeit der Versicherungsbeiträge betreffende Maßnahme (H 33a.1
„Anrechnung eigener Einkünfte und Bezüge“ EStH 2020).

V. Kürzung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 5) | Anm. 96 § 33a
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Bedeutung des Relativsatzes: Da Bezüge als nicht stbare oder stbefreite Einnah-
men oft zweckgebunden zufließen, war es nach BFH v. 8.11.1972 (BFH v. 8.11.
1972 – VI R 257/71, BStBl. II 1973, 143) vom Standpunkt des Gesetzgebers folge-
richtig, sie nur dann zu berücksichtigen, wenn sie zur Bestreitung des Unterhalts
(oder der Berufsausbildung) auch tatsächlich geeignet sind. Für die Abgrenzung
der anrechenbaren unterhaltsbestimmten und -geeigneten Bezüge von den nicht
anrechenbaren Bezügen ist der enge Unterhaltsbegriff des Abs. 1 Satz 1
(s. Anm. 28) maßgeblich (BFH v. 22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II 1988, 830).
Daraus folgt, dass Bezüge, die dem Unterhaltsempfänger zweckgebunden für die
Abdeckung eines nach Art und Höhe über das Übliche hinausgehenden besonde-
ren und außergewöhnlichen Bedarfs zufließen, nicht als zur Bestreitung des Unter-
halts bestimmt oder geeignet anzusehen sind (BFH v. 22.7.1988 – III R 253/83,
BStBl. II 1988, 830; ausdrücklich offengelassen in BFH v. 26.3.2009 – VI R 60/08,
BFH/NV 2009, 1418).
Anwendungsfälle des Relativsatzes:

▸ Zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind insbes. die zu
Anm. 95 aufgeführten Bezüge, ferner Leistungen für den Lebensunterhalt nach
§§ 65, 66 und 74 SGB II, Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung (BFH
v. 15.10.1999 – VI R 182/98, BStBl. II 2000, 79) und (ab dem 1.1.2007) Eltern-
geld nach dem BEEG (insoweit ausführl. und zutr. BFH v. 20.10.2016 – VI R
57/15, BStBl. II 2017, 194, anders noch die Vorauflage, s. § 33a aF Anm. 96 –
Stand 1/2012 –, abrufbar im elektronischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuer
recht.de/hhr_archiv.htm).

▸ Nicht zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind bestimmte
zweckgebundene Bezüge; nicht zu einer Anrechnung nach Abs. 1 Satz 5 führen
daher zB Leistungen der Pflegeversicherung (§ 3 Nr. 1 Buchst. a), stfreie Ein-
nahmen nach § 3 Nr. 12, 13, 16, 26, 26a, 30, 31 und 32, mit denen Aufwendun-
gen oder WK erstattet werden, Erziehungsgeld nach dem BErzGG (BFH v.
24.11.1994 – III R 37/93, BStBl. II 1995, 527), Leistungen nach § 18 Contergan-
stiftungsG v. 17.12.1971 (BGBl. I 1971, 2018) sowie im Rahmen der Sozialhilfe
geleistete Beträge für Krankenhilfe, häusliche Pflege und Mehrbedarf (BFH v.
22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II 1988, 830; ausdrücklich offengelassen in BFH
v. 26.3.2009 – VI R 60/08, BFH/NV 2009, 1418).

b) Bezug von Ausbildungszuschüssen aus öffentlichen Mitteln

Bedeutung der gesonderten Anrechnung von Ausbildungshilfen: Bei den Aus-
bildungshilfen, die neben den eigenen Einkünften und Bezügen der unterhaltsbe-
rechtigten Person gesondert als dritter Anrechnungsposten in Abs. 1 Satz 5 er-
wähnt werden, handelt es sich der Sache nach um Bezüge. Bis VZ 1993 waren die
Ausbildungshilfen wie andere Bezüge auf den Unterhaltshöchstbetrag erst bei
Überschreiten der Anrechnungsgrenze anzurechnen. Die geltende Regelung geht
auf das StMBG v. 21.12.1993 (s. Anm. 2) zurück. Der Gesetzgeber wollte mit der
Änderung erreichen, dass Ausbildungszuschüsse ohne Berücksichtigung eines an-
rechnungsfreien Betrags angerechnet werden (BTDrucks. 12/5630, 60).
Aus dem Grundsatz der Vollanrechnung der Ausbildungshilfen, der sich aus der
Entstehungsgeschichte, dem Wortlaut und dem Satzbau der Norm ergibt, folgt zu-
gleich, dass negative Einkünfte der unterhaltsberechtigten Person nicht mit den
Ausbildungshilfen verrechnet werden können (BFH v. 7.3.2002 – III R 22/01,
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BStBl. II 2002, 802). Als Saldierungspotential für negative Einkünfte stehen damit
nur positive andere Einkünfte sowie anrechenbare Bezüge zur Verfügung.
Bezogene Zuschüsse sind anzurechnen. Das sind unentgeltliche Zuwendungen
von Sachgütern oder Leistungen eines Dritten, die den Empfänger nicht zur Rück-
gewähr verpflichten. Nicht anzurechnen sind daher zB Darlehen nach dem BAföG
oder von anderen Förderungseinrichtungen.
Ausbildungshilfen aus öffentlichen Mitteln sind neben den als Zuschuss gewähr-
ten Leistungen nach dem BAföG (BFH v. 18.5.2006 – III R 5/05, BStBl. II 2008,
354; aA Lehmann, FR 2009, 466) die Berufsausbildungsbeihilfe nach § 59 SGB III,
ferner alle Stipendien aus öffentlichen Mitteln (s. § 3 Nr. 11 Anm. 7 ff.).
Der Begriff „öffentliche Mittel“ umfasst alle Zuwendungen aus einem öffentlichen
Haushalt, dh. solche des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände und Gemein-
den, ferner zB der als KdöR anerkannten Religionsgemeinschaften (s. § 3 Nr. 11
Anm. 5). Öffentliche Mittel sind auch solche, die aus dem EU-Haushalt stammen
(BFH v. 17.10.2001 – III R 3/01, BStBl. II 2002, 793).

Ausbildungsbeihilfen, die aus einem ausländ. öffentlichen Haushalt gezahlt werden, kön-
nen uE aber in Übereinstimmung mit dem Begriffsverständnis in § 3 Nr. 11 (s. § 3 Nr. 11
Anm. 5) nicht als voll anrechenbare Ausbildungshilfen iSd. Abs. 1 Satz 5 angesehen wer-
den. Bei diesen ist demnach der anrechnungsfreie Betrag abzuziehen (glA FG Rhld.-Pf.
v. 23.3.1999 – 2 K 1441/98, EFG 1999, 1284, rkr., zu einem französischen Zuschuss; aA
Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 28).

Ausbildungshilfen von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel
erhalten, sind zB Zuschüsse der Max-Planck-Gesellschaft, Stipendien der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und von Stiftungen der politischen Parteien; uE
auch Ausbildungszuschüsse zwischenstaatlicher oder überstaatlicher Einrichtun-
gen, sofern ihnen die Bundesrepublik als Mitglied angehört oder sie in anderer
Form aus öffentlichen Mitteln unterstützt.
Einschränkende Auslegung nach dem Normzweck: Ausbildungshilfen sind nicht
stets anzurechnen. Nach der uE zutreffenden Rspr. des BFH ist ausgehend vom
Zweck des § 33a Abs. 1, die durch zwangsläufige Unterhalts- und Ausbildungskos-
ten geminderte Leistungsfähigkeit des unterhaltsverpflichteten Stpfl. zu berück-
sichtigen, eine teleologische Reduktion des Wortlauts des Abs. 1 Satz 5 geboten:
Wird eine Ausbildungsbeihilfe für eine Maßnahme gewährt, zu der der Unter-
haltsverpflichtete gesetzlich nicht verpflichtet ist, hat die Anrechnung zu unterblei-
ben, weil in einem solchen Fall der Unterhaltsverpflichtete von seiner Unterhalts-
pflicht durch die Ausbildungshilfe nicht entlastet wird. Staatliche Leistungen, die
die unterhaltsberechtigte Person bezieht, können daher nur bei der Steuerfestset-
zung des Unterhaltsverpflichteten zu dessen Lasten berücksichtigt werden, wenn
sie die Unterhaltsverpflichtungen mindern. Ansonsten beeinflussen die staatlichen
Leistungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des unterhaltsverpflichteten Stpfl.
nicht (BFH v. 4.12.2001 – III R 47/00, BStBl. II 2002, 195, betr. eine zivilrechtl.
grds. nicht geschuldete Zweitausbildung des Kindes; glA H 33a.1 „Ausbildungshil-
fen“ EStH 2020). Entsprechendes gilt, wenn die Beihilfe eine besondere Leistung
des Auszubildenden belohnen soll oder wenn die Anrechnung mit dem besonde-
ren Förderzweck unvereinbar wäre (BFH v. 17.10.2001 – III R 3/01, BStBl. II 2002,
793, betr. Stipendien aus dem ERASMUS/SOKRATES-Programm, mit denen An-
reize für Studien an Hochschulen andere EU-Länder gesetzt werden sollen).

Dagegen ist der auf den Grundbedarf entfallende Anteil der BAföG-Zuschüsse für ein
Auslandsstudium voll anrechenbar, weil damit übliche Unterhaltskosten abgedeckt wer-

V. Kürzung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 5) | Anm. 97 § 33a
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den, zu deren Zahlung die Eltern oder andere Unterhaltsverpflichtete gesetzlich ver-
pflichtet sind (BFH v. 18.5.2006 – III R 5/05, BStBl. II 2008, 354).

Zur zeitlichen Zurechnung der Ausbildungszuschüsse s. Abs. 3 Satz 3 und Anm. 146.
Ermittlung der Ausbildungshilfen: Die Ausbildungszuschüsse sind in voller
Höhe anzusetzen. Der Abzug eines Pauschbetrags ist anders als bei der Ermittlung
der anrechenbaren Bezüge unzulässig. Abgesehen von Prozesskosten zwecks Er-
streitung bestimmter gesetzlich geregelter Ausbildungshilfen sind uE auch keine
Aufwendungen denkbar, die die unterhaltsberechtigte Person im Zusammenhang
mit Ausbildungszuschüssen haben könnte.

2. Durchführung der Anrechnung

a) Ermittlung der Einkünfte, Bezüge und Ausbildungszuschüsse

Ermittlung der Einkünfte: Da der Begriff „Einkünfte“ iSd. Abs. 1 Satz 5 dem estl.
Begriff „Einkünfte“ nach § 2 entspricht, sind bei Anrechnung der Einkünfte auch
alle Einkunftsermittlungsvorschriften zu berücksichtigen (vgl. FG Rh-Pf. v. 13.2.
2020 – 6 K 1753/19, juris, Az. BFH VI R 45/20, zur Anrechenbarkeit von BAföG-
Leistungen; abl. Falk, EFG 2021, 769). So sind BA und WK ebenso wie WK-
Pauschbeträge nach § 9a, ferner die Freibeträge des § 19 Abs. 2 (aber Ansatz als
Bezüge, s. Anm. 95) und § 20 Abs. 9 (Sparer-Pauschbetrag, kein Ansatz als Bezug,
s. Anm. 95), § 13 Abs. 3 ebenso abzusetzen wie Sonderabschreibungen (aber An-
satz als Bezüge, s. Anm. 95), nicht jedoch SA und agB oder ein Verlustabzug nach
§ 10d (s. Anm. 94). Ergibt sich bei Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte
ein Verlust, so entspricht es dem Zweck des Abs. 1 Satz 5, dass dieser etwa vorhan-
dene anrechenbare Bezüge mindert (s. Anm. 94).
Ermittlung der Bezüge: Aus Vereinfachungsgründen ist eine Kostenpauschale
von 180 € im Kj. abzuziehen, sofern nicht höhere Aufwendungen, die in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit den entsprechenden Einnahmen stehen, nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR 2012). Der Ab-
zug dieses Unkostenpauschbetrags ist nur zulässig, wenn auch Bezüge von mindes-
tens 180 € anzurechnen sind (OFD Bremen v. 16.3.1978, StEK EStG § 33a Abs. 1
Nr. 45). Der Nachweis höherer Aufwendungen (zB Kosten eines Rechtsstreits zur
Erlangung der Bezüge, Kontoführungsgebühren, s. R 33a.1 Abs. 3 Satz 6 EStR
2012) kann uE aber zu negativen Bezügen (Verlust) und damit zur weiteren Min-
derung etwa anzurechnender Einkünfte führen. Ausländische Bezüge sind mit
dem amtlich veröffentlichten Umrechnungskurs festzusetzen (Abs. 1 Satz 8,
s. Anm. 117); der anrechnungsfreie Betrag ist ggf. nach Abs. 1 Satz 6 zu kürzen.
Die Ausbildungszuschüsse sind entsprechend der vorliegenden Bescheinigungen
(zB Bescheide der Ämter für Ausbildungsförderung) anzusetzen (Vollanrechnung,
s. Anm. 97).
Bewertung von Sachleistungen: Soweit Einkünfte oder Bezüge nicht aus Geld-,
sondern Sachleistungen bestehen, sind sie nach § 8 Abs. 2 mit den üblichen Mittel-
preisen des Verbrauchsorts anzusetzen. Liegen Sachbezugswerte vor (§ 8 Abs. 2
Satz 2), so sind diese maßgebend (BFH v. 31.7.1981 – VI R 67/78, BStBl. II 1981,
805, betr. Unterhaltsleistungen für einen Wehrpflichtigen; BFH v. 27.10.2004 –
VIII R 8/04, BFH/NV 2005, 536, betr. freie Unterkunft und Verpflegung im Rah-
men einer Au-pair-Tätigkeit). Maßgebend ist danach ab VZ 2007 die Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung v. 21.12.2006 (BGBl. I 2006, 3385).

§ 33a Anm. 97 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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Ein Beispiel für die Ermittlung der Einkünfte und Bezüge sowie für die Anrechnung fin-
den sich in H 33a.1 „Zusammenfassendes Beispiel für die Anrechnung“ EStH 2020. Zur
zeitanteiligen Anrechnung von Einkünften und Bezügen s. Anm. 144–146.

Verfahrensfragen: Stehen die Einkünfte oder Bezüge noch nicht endgültig fest, zB
bei Gewinnanteilen und möglicher Änderung durch eine Außenprüfung, so emp-
fiehlt sich insoweit eine vorläufige StFestsetzung (§ 165 AO).

b) Anrechnung auf die Summe der nach Abs. 1 Satz 1 und 2 ermittelten
Höchstbeträge

Anrechnungsfreier Betrag: Anzurechnen sind Einkünfte und Bezüge nur, wenn
sie einen bestimmten Betrag übersteigen. Dieser Betrag beträgt seit dem JStG 1996
v. 11.10.1995 (s. Anm. 2) 1200 DM und seit der Euro-Umstellung 624 €
(s. StEuglG v. 19.12.2000, BGBl. I 2000, 1790). Früher galten teilweise deutlich hö-
here Beträge. Bis zum Inkrafttreten des JStG 1996 belief sich der anrechnungsfreie
Betrag auf 6000 DM. Es ist uE verfassungsrechtl. nicht geboten, einen Teil der ei-
genen Einkünfte und Bezüge nicht anzurechnen. Es wäre unbedenklich, die eige-
nen Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person, wie es grds. im Zivilrecht ge-
schieht, bereits ab dem ersten Euro und nicht erst jenseits des anrechnungsfreien
Betrags von 624 € zu berücksichtigen.

Zivilrechtlich werden Einkünfte des Unterhaltsberechtigten im Rahmen der Bedürftig-
keitsprüfung berücksichtigt (vgl. §§ 1577 Abs. 2, 1602 Abs. 2 BGB). Soweit und solange
sich danach der Unterhaltsberechtigte selbst aus seinen Einkünften und seinem Vermö-
gen unterhalten kann, entfällt die gesetzliche Unterhaltspflicht. Einen anrechnungsfreien
Betrag gibt es im Zivilrecht grds. nicht. Beim Volljährigenunterhalt findet grds. eine
Vollanrechnung der eigenen Einkünfte statt, die Unterhaltsverpflichteten haften (ggf. an-
teilig) nur für den verbleibenden Restbedarf (von Pückler in Grüneberg, 81. Aufl. 2022,
§ 1602 BGB Rz. 4).

Es handelt sich nach alledem um eine Annehmlichkeit des Gesetzgebers (BTDrucks.
13/1558, 149). Die Ausbildungshilfen sind stets voll anzurechnen, der anrechnungs-
freie Betrag wird nicht abgesetzt (s. Anm. 97).
Durchführung der Anrechnung: Der Höchstbetrag des Abs. 1 Satz 1 von 9984 €
(im VZ 2022, s. Anm. 2 und 63) ist mit dem im Einzelfall konkret zu ermittelnden
Erhöhungsbetrag des Abs. 1 Satz 2 zu addieren. Die Gesamtsumme (aus ungekürz-
tem Höchstbetrag und Erhöhungsbetrag) vermindert sich um den Betrag, um den
die anrechenbaren Einkünfte und Bezüge die Anrechnungsfreigrenze von 624 €
übersteigen. Als weiterer selbständiger Verminderungsposten sind dann die bezo-
genen Ausbildungshilfen abzuziehen. Als Erg. dieser Rechenoperation steht der
Höchstbetrag der abziehbaren Unterhaltsleistungen. Liegen die tatsächlich geleis-
teten Unterhaltszahlungen unter diesem Höchstbetrag, dann werden sie stl. voll
berücksichtigt, liegen sie über diesem Betrag, sind sie nur bis zum Höchstbetrag
abziehbar. Nach dem Gesetz mindert sich nur der Höchstbetrag (9984 € zzgl. Er-
höhungsbetrag), nicht ein etwa in Betracht kommender geringerer Abzugsbetrag.
Höchstbetrag und Anrechnungsgrenze sind jedoch ggf. nach Abs. 1 Sätze 6 und 7
zu kürzen.

Ein Rechenbeispiel gibt die FinVerw. in H 33a.1 „Zusammenfassendes Beispiel für die
Anrechnung“ EStH 2022.

Einstweilen frei.

V. Kürzung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 5) | Anm. 103 § 33a
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VI. Besondere Anforderungen an die Abziehbarkeit von
Aufwendungen für nicht unbeschränkt steuerpflichtige
Unterhaltsempfänger (Abs. 1 Satz 6)

1. Fehlende unbeschränkte Einkommensteuerpflicht der unterhaltenen
Person

Abs. 1 Satz 6 trifft eine Sonderregelung für Unterhaltsleistungen an nicht unbe-
schränkt estpfl. Personen. Danach ist die Frage, ob der Stpfl. gesetzlich unterhalts-
pflichtig ist, nach inländ. Maßstäben zu beurteilen (Halbs. 2), während die aus-
länd. Verhältnisse bei der Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit der
Aufwendungen zugrunde zu legen sind (Halbs. 1). Satz 6 greift nur bei Unterhalts-
leistungen an Personen ein, die nicht unbeschränkt stpfl. sind, also mangels
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Inland nur beschränkt oder gar
nicht estpfl. sind; regelmäßig wird es sich also um Angehörige im Ausland han-
deln.
Nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Person: Der persönliche An-
wendungsbereich des Abs. 1 Satz 6 erfasst Personen, die weder Wohnsitz (§ 8 AO)
noch gewöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO) im Inland haben (§ 1 Abs. 1). Sie müssen
nicht beschränkt stpfl. sein, das sind sie erst, wenn sie inländ. Einkünfte iSd. § 49
beziehen (vgl. § 1 Abs. 4). Die Personen dürfen auch nicht nach § 1 Abs. 2 oder 3
erweitert oder fiktiv unbeschränkt stpfl. sein.
Unterhaltene Person ist der Empfänger von Unterhaltsleistungen iSd. Abs. 1
Satz 1. Klarzustellen ist, dass auch beim nicht unbeschränkt stpfl. Unterhaltsemp-
fänger die allgemeinen Abzugsvoraussetzungen gegeben sein müssen. Ein Abzug
kommt daher schon dem Grunde nach nicht in Betracht, wenn der ausländ. Un-
terhaltsempfänger zB
– ein Kind ist, für das Ansprüche auf Kindergeld/Freibetrag oder dem Kindergeld
vergleichbare Familienbeihilfen nach ausländ. Recht bestehen (s. Anm. 83);

– der geschiedene oder dauernd getrennt lebende Ehegatte des Stpfl. ist und der
SA-Abzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 iVm. § 1a Abs. 1 Nr. 1 vorgenommen wird
(BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010,
588, Rz. 2);

– der nicht dauernd getrennt lebende und nicht unbeschränkt estpfl. Ehegatte des
Stpfl. ist und das Veranlagungswahlrecht nach § 26 Abs. 1 Satz 1 iVm. § 1a
Abs. 1 Nr. 2 gegeben ist, es sei denn, § 26c kommt zur Anwendung (BMF v.
7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588). Hier
wird beim Ehegatten des Grenzpendlers die unbeschränkte EStPflicht fingiert
und die Wahl des Splittingtarifs ermöglicht (s. § 1a Anm. 30). Dies wiederum
schließt den Unterhaltsabzug nach § 33a aus (s. Anm. 55);

– ein in gerader Linie Verwandter ist, der über ein nicht geringes Vermögen ver-
fügt (Abs. 1 Satz 4), wobei die Geringfügigkeit nach den Verhältnissen des
Wohnsitzstaats zu bestimmen ist (BFH v. 5.5.2010 – VI R 40/09, BStBl. II 2011,
164; s. Anm. 85).

§ 33a Anm. 104 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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2. Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Aufwendungen
nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 1)

a) Verhältnisse des Wohnsitzstaats

Maßgeblichkeit der Verhältnisse des Wohnsitzstaats: Nach dem Wortlaut des
Abs. 1 Satz 6 kommt es für die Beurteilung der notwendigen und angemessenen
Aufwendungen auf die Verhältnisse des Wohnsitzstaats, also die durchschnittli-
chen Lebensverhältnisses des gesamten Staats an. Unerheblich sind danach regio-
nal unterschiedliche Lebenshaltungskosten (Stadt-Land-Gefälle, Ballungsraumpro-
blematik). Unerheblich sind auch die individuellen Lebenshaltungskosten am
Wohnort des Unterhaltsempfängers (BFH v. 22.2.2006 – I R 60/05, BStBl. II 2007,
106; BFH v. 25.11.2010 – VI R 28/10, BStBl. II 2011, 283). Obgleich die Lebenshal-
tungskosten innerhalb eines Staats im Einzelfall stark abweichen können, ist die ty-
pisierende Durchschnittsbetrachtung verfassungsrechtl. geboten, weil auch der
Unterhaltsabzug im Inlandsfall typisierend auf der Grundlage des für den Gesamt-
staat ermittelten durchschnittlichen Grundbedarfs beurteilt wird (BFH v. 22.2.
2006 – I R 60/05, BStBl. II 2007, 106). Wegen der alleinigen Maßgeblichkeit der
Verhältnisse des Wohnsitzstaats kommt es auch nicht auf das im Einzelfall an-
wendbare gesetzliche Unterhaltsstatut an. Es ist daher für die Kürzung unerheb-
lich, ob der Stpfl. nach den Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts al-
lein nach deutschem Unterhaltsrecht Unterhalt an die im Ausland lebenden Ange-
hörigen leisten muss und sich seine Unterhaltsbelastung von der in einem reinen
Inlandsfall gegebenen nicht unterscheidet (BFH v. 18.12.1996 – III B 71/95, BFH/
NV 1997, 398).
Notwendige und angemessene Aufwendungen: Was notwendig und angemessen
ist, bestimmt sich nach den tatsächlichen Lebensverhältnissen im Wohnsitzstaat.
Abzustellen ist auf die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, die zur Deckung
des existenzsichernden Bedarfs aufgewandt werden müssen. Diese tatsächlichen
Lebensverhältnisse im Wohnsitzstaat festzustellen, ist Tatfrage, die grds. von der
FinVerw. und den Finanzgerichten im Einzelfall aufzuklären ist. Allerdings hat die
FinVerw. mit der sog. Ländergruppeneinteilung eine die Rechtsanwendung stark
vereinfachende Verwaltungsvorschrift geschaffen (s. Anm. 106).
Nachweisanforderungen: Da es sich um Auslandssachverhalte handelt, trifft den
Stpfl. nach § 90 Abs. 2 AO eine erhöhte Mitwirkungspflicht, die auch eine Beweis-
vorsorge- und Beweismittelverschaffungspflicht des Stpfl. einschließt (BFH v. 2.12.
2004 – III R 49/03, BStBl. II 2005, 483). Zu Einzelheiten s. Anm. 19.

b) Ländergruppeneinteilung

Vereinfachungsregelung der Finanzverwaltung: Um die Feststellung zu erleich-
tern, in welcher Höhe Aufwendungen nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats
notwendig und angemessen sind, legt die FinVerw. in einer regelmäßig angepass-
ten Verwaltungsvorschrift für die verschiedenen Länder die jeweilige Abschlags-
höhe von den in Abs. 1 Sätze 1 und 5 bezeichneten Beträgen fest. Zur Ermittlung
der Kürzungsquote greift sie als Maßstab grds. auf das Pro-Kopf-Einkommen der
Bevölkerung zurück (BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753,
BStBl. I 2010, 588, Rz. 32). Aus dem Vergleich des inländ. Pro-Kopf-Einkommens
mit dem Pro-Kopf-Einkommen des jeweiligen Staats folgt die Bildung von vier
Ländergruppen (keine Kürzung; Kürzung um 25 %, Kürzung um 50 % und Kür-
zung um 75 %), in die die verschiedenen Staaten eingruppiert werden.

VI. Nicht unbeschr. steuerpfl. Unterhaltsempf. (Abs. 1 S. 6) | Anm. 106 § 33a
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Ländergruppeneinteilung ab Veranlagungszeitraum 2014: Nach der ab 1.1.2021
geltenden Regelung (BMF v. 11.11.2020 – IV C 8 - S 2285/19/10001:002, BStBl. I
2020, 1212) gehören folgende Staaten

▸ zur ersten Ländergruppe (keine Kürzung): Andorra, Australien, Bahamas, Bel-
gien, Bermuda, Britische Jungferninseln, Brunei Darussalam, Dänemark, Finn-
land, Frankreich, Gibraltar, Grönland, Guam, Hongkong, Insel Man, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kaiman-Inseln, Kanada, Kanalinseln, Katar, Korea,
Kuwait, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Monaco, Neukaledonien, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palästinensische Gebiete, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich;

▸ zur zweiten Ländergruppe (Kürzung um 25 %): Antigua und Barbuda, Aruba,
Bahamas, Bahrain, Barbados, Chile, Cookinseln, Curacao, Estland, Franzö-
sisch-Polynesien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nördliche
Marianen, Oman, Palau, Panama, Polen, Portugal, Puerto Rico, Saudi Arabien,
Seychellen, Slowakei, Slowenien, St. Kitts und Nevis, St. Martin (französischer
Teil), St. Martin (niederländischer Teil), Trinidad und Tobago, Tschechien,
Turks- und Caicos-Inseln, Ungarn, Uruguay, Zypern;

▸ zur dritten Ländergruppe (Kürzung um 50 %): Albanien, Amerikanisch-Samoa,
Äquatorialguinea, Argentinien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Bulgarien, China, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador,
Fidschi, Gabun, Grenada, Guyana, Irak, Iran, Jamaika, Kasachstan, Kolumbien,
Kuba, Libanon, Libyen, Malaysia, Malediven, Marshallinseln, Mauritius, Mexi-
ko, Montenegro, Namibia, Nauru, Niue, Nordmazedonien, Paraguay, Peru, Ru-
mänien, Russische Föderation, Serbien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Suriname, Thailand, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Venezuela,
Bolivarische Republik, Weißrussland/Belarus;

▸ zur vierten Ländergruppe (Kürzung um 75 %): Afghanistan, Ägypten, Algerien,
Angola, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belize, Benin, Bhu-
tan, Bolivien – Plurinationaler Staat, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte
d’Ivoire, Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Eswatini, Gambia, Georgien, Ghana,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Komoren,
Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marok-
ko, Mauretanien, Mikronesien, Moldau, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Ne-
pal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua Neuguinea, Philippinen, Ruan-
da, Salomonen, Sambia, Samoa, Sao Tomé und Príncipe, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Südsudan, Syrien, Tadschikistan, Tansa-
nia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tschad, Tunesien Uganda, Ukraine, Usbekis-
tan, Vanuatu, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Zur Ländergruppeneinteilung für die Vergangenheit s. folgende BMF-Schreiben: ab
2001 s. BMF v. 26.10.2000 – IV C 4 - S 2285 – 54/00, BStBl. I 2000, 1502; ab 2004
s. BMF v. 17.11.2003 – IV C 4 - S 2285 – 54/03, BStBl. I 2003, 637, mit Ergänzung
durch BMF v. 9.2.2005 – IV C 4 - S 2285 – 4/05, BStBl. I 2005, 369; ab 2008 s. BMF v.
9.9.2008 – IV C 4 - S 2285/07/0005, BStBl. I 2008, 936; ab 2012 s. BMF v. 4.10.2011 –
IV C 4 - S 2285/07/0005:005, BStBl. I 2011, 961; ab 2014 s. BMF v. 18.11.2013 – IV C
4 - S 2285/07/0005:013, 2013/1038632, BStBl. I 2013, 1462; ab 2017: BMF v. 20.10.
2016 – IV C 8 - S 2285/07/10005:016, BStBl. I 2016, 1183.
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In der Ländergruppeneinteilung nicht enthaltene Staaten: Für Staaten, die nicht
in der Ländergruppeneinteilung der FinVerw. enthalten sind, haben FA und Fi-
nanzgerichte Feststellungen zum Verhältnis der Pro-Kopf-Einkommen zu treffen.
Diese Tatsachenfeststellungen sind für den BFH bindend (§ 118 Abs. 2 FGO). Es
dürfte uE aus Vereinfachungsgründen vertretbar sein, eine spätere Ersteinstufung
eines Staats in die Ländergruppeneinteilung auch für vorangegangene VZ zu über-
nehmen.
Rechtliche Bedeutung der Ländergruppeneinteilung: Die Ländergruppeneintei-
lung beruht auf einer Schätzung der „notwendigen und angemessenen“ Aufwen-
dungen iSd. Abs. 1 Satz 6 in den einzelnen Staaten. Sie gehört zu den Verwaltungs-
vorschriften, die für die Gerichte zwar nicht bindend sind. Sie sind jedoch, wenn
sie wie hier Schätzungen zum Gegenstand haben, die auf Erfahrungen der Fin-
Verw. beruhen, aus Gründen der Gleichbehandlung aller Stpfl. von den Steuerge-
richten zu beachten, soweit sie im Einzelfall nicht zu einer offensichtlich unzutref-
fenden Besteuerung führen (BFH v. 5.10.1990 – III R 38/87, BFH/NV 1991, 299;
BFH v. 22.2.2006 – I R 60/05, BStBl. II 2007, 106). Die Rspr. hat die Schätzungsme-
thode der FinVerw. gebilligt, weil mit dem Pro-Kopf-Einkommen die tatsächli-
chen Lebensverhältnisse realitätsgerecht abgebildet werden und der erforderliche
Datenvergleich durch die von der OECD für sämtliche Staaten durchgeführten Er-
mittlungen der jeweiligen Pro-Kopf-Einkommen sichergestellt ist (BFH v. 25.11.
2010 – VI R 28/10, BStBl. II 2011, 283; BFH v. 25.4.2018 – VI R 35/16, BStBl. II
2018, 643). Zwar wäre es uE an sich „gerechter“, nicht das Pro-Kopf-Einkommen,
sondern das ausländ. Existenzminimum festzustellen, weil der Höchstbetrag des
Abs. 1 Satz 1 das inländ. Existenzminimum abbildet und die volle Vergleichbarkeit
der zwangsläufigen Unterhaltsbelastungen damit sichergestellt wäre. Doch ist
schlicht zu konstatieren, dass die erforderlichen Daten hierfür nicht zur Verfügung
stehen (Kammeter, HFR 2011, 296).
Verfassungsrechtliche Würdigung: Das BVerfG hat sowohl die Ländergruppen-
einteilung der FinVerw. und die hierzu ergangene Rspr. der Finanzgerichte als
auch die Kürzung der Abzugshöchstbeträge bei nicht unbeschränkt estpfl. Unter-
haltsempfängern gem. Abs. 1 Satz 6 gebilligt (BVerfG v. 31.5.1988 – 1 BvR 520/83,
NJW 1989, 666; s. Anm. 3).

c) Kürzung der Höchstbeträge

Abziehbar sind die tatsächlichen Aufwendungen bis zur Höhe der nach Maßgabe
der Vereinfachungsregelung gekürzten Beträge. Die gekürzten Höchstbeträge sind
auch dann maßgeblich, wenn die Unterhaltsverpflichtung des Stpfl. im Einzelfall
tatsächlich höher ist (BFH v. 18.12.1996 – III B 71/95, BFH/NV 1997, 398); eine
Kürzung der im Rahmen der geminderten Höchstbeträge geleisteten Aufwendun-
gen ist aber unzulässig (FG Rhld.-Pf. v. 23.4.1981 – 3 K 270/80, EFG 1982, 30, rkr.,
betr. Unterhalt der Mutter in Syrien). Die Kürzung betrifft die Höchstbeträge gem.
Sätze 1 und 2, den anrechnungsfreien Betrag gem. Satz 5 (s. Anm. 99) und das „ge-
ringe Vermögen“ iSd. Satzes 4 (s. Anm. 85).
Kürzung, wenn Empfänger vorübergehend im Inland: Befindet sich der Unter-
haltsempfänger vorübergehend besuchsweise im Inland, ohne unbeschränkt stpfl.
zu werden, so ist Abs. 1 Satz 6 seinem eindeutigen Wortlaut nach ebenfalls an-
wendbar. Die Kürzung der Höchstbeträge gilt danach auch für die Dauer des In-
landsaufenthalts (BFH v. 5.6.3003 – III R 10/02, BStBl. II 2003, 714; glA Kanzler,
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FR 2003, 975, wonach bei längerfristigen Aufenthalten aber verfassungskonforme
Auslegung geboten sein könnte).

Keine Rechts- sondern Tatfrage ist es, in welcher Höhe Unterhaltsaufwendungen anläss-
lich solcher Besuche angefallen sind. Hat der Stpfl. seine tatsächlichen Aufwendungen
(zB für Verköstigung) nicht nachgewiesen, können diese in Höhe des inländ. existenz-
notwendigen Bedarfs je Tag geschätzt werden (9984 €: 12 Monate: 30 Tage; BFH v. 5.6.
2003 – III R 10/02, BStBl. II 2003, 714; krit. Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 84 [9/2014];
Dürr, Information StW 2003, 689, wonach im Einzelfall auch eine niedrigere Schätzung
sachgerecht sein kann, weil übliche Aufwendungen für Wohnung, Kleidung uÄ regelmä-
ßig nicht anfallen dürften).

3. Begrenzung durch Abs. 1 Sätze 1 bis 5 (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 1)

Die nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats notwendigen und angemessenen
Aufwendungen sind höchstens mit dem Betrag abziehbar, „der sich nach den Sät-
zen 1 bis 5 ergibt“. Die abziehbaren Aufwendungen für nicht unbeschränkt estpfl.
Unterhaltsempfänger sind danach selbst dann nur im Rahmen der Höchstbeträge
nach den Sätzen 1 und 2 und der anrechnungsfreien Grenze nach Satz 5 zu berück-
sichtigen, wenn nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats von einem höheren
Existenzminimum als im Inland auszugehen wäre. Diese bislang nur theoretische
Möglichkeit bedurfte der Regelung, um klarzustellen, dass Abs. 1 Sätze 1 bis 5 Vor-
rang vor Satz 6 haben; Satz 6 Halbs. 1 enthält daher entsprechend seiner Entste-
hungsgeschichte nur eine Ermächtigung zur Kürzung abziehbarer Aufwendungen.

4. Beurteilung der gesetzlichen Unterhaltspflicht nach inländischen
Maßstäben (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 2)

Anwendungsbereich der Sonderregelung: Ob der Stpfl. gesetzlich unterhalts-
pflichtig ist und sich deswegen den Aufwendungen aus rechtl. Gründen nicht ent-
ziehen kann, ist nach inländ. Maßstäben zu beurteilen (Abs. 1 Satz 6 Halbs. 2).
Diese Sonderregelung gilt nur für den Anwendungsbereich des Satzes 6.
Auswirkung der Regelung: Bei Prüfung der gesetzlichen Unterhaltspflicht vermei-
det Satz 6 Halbs. 2 die uU erforderliche Beweiserhebung über ausländ. Recht
(§ 155 FGO iVm. § 293 ZPO). Die Regelung kann sich im Einzelfall auch vorteil-
haft für den Stpfl. auswirken, wenn etwa nach ausländ. Recht keine, nach deut-
schem Recht aber sehr wohl eine Unterhaltspflicht besteht.
Inländische Maßstäbe: Mit „inländischen Maßstäben“ iSv. Satz 6 ist das inländ.
Recht gemeint. Ob ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch besteht, richtet sich aus-
schließlich nach den Vorschriften des BGB und des LPartG, also nach deutschem
Unterhaltsrecht. Das ausländ. Unterhaltsrecht ist nicht maßgeblich, selbst wenn es
aufgrund des deutschen internationalen Privatrechts im Inland für den Stpfl. und
den Unterhaltsberechtigten verbindlich anzuwenden ist und somit eine Unter-
haltsverpflichtung des Stpfl. begründet.

BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760; BFH v. 27.7.2011 – VI R 13/10, BStBl. II
2011, 965; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 33; Heger in Brandis/Heuer-
mann, § 33a Rz. 123 (3/2021); Pust in LBP, § 33a Rz. 143 (10/2021); Mellinghoff in Kirch-
hof/Seer, 20. Aufl. 2021, § 33a Rz. 23; Kanzler, FR 2002, 1244; aA Paus, DStZ 2003, 306;
Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 79 (9/2014).

Stellungnahme: Der hM ist uE zu folgen. Es ist bereits fraglich, ob der Wortlaut
des Abs. 1 Satz 6 die Auslegung zulässt, dass mit den „inländischen Maßstäben“

§ 33a Anm. 107 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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auch die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, bei denen es sich in der Tat
grds. um nationales deutsches Recht handelt (Thorn in Grüneberg, 81. Aufl. 2022,
Einleitung vor EGBGB 3 Rz. 2), gemeint sind (so wohl Hufeld in KSM, § 33a Rz. B
79 f. [9/2014]; Kanzler, FR 2012, 91), denn mit der im Internationalen Privatrecht
angeordneten grundsätzlichen Geltung des ausländ. Unterhaltsrechts (vgl. Art. 3
Abs. 1 des Haager Protokolls über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende
Recht – HUntProt – hierzu und zur Vorgängervorschrift des Art. 18 Abs. 1 Satz 1
EGBGB Thorn in Grüneberg, 81. Aufl. 2022, HUntProt Rz. 1 und 11) würde das
ausländ. Recht zum Regelmaßstab für die Beurteilung der gesetzlichen Unterhalts-
pflicht erhoben. Im klassischen Anwendungsbereich des Abs. 1 Satz 6 würde also
nicht das inländ., sondern das ausländ. Recht den Maßstab bilden und die Aussage
des Abs. 1 Satz 6 Halbs. 2 somit in sein Gegenteil verkehren. Der Gesetzgeber, der
sich im Unterhaltsrecht mit dem durch das HUntProt abgelösten Art. 18 Abs. 1
Satz 1 EGBGB für die grundsätzliche Geltung des ausländ. Rechts ausgesprochen
hat, wollte diese Regel uE für den stl. Bereich spezialgesetzlich bewusst außer Kraft
setzen und die Abziehbarkeit der Unterhaltsaufwendungen auf das nach „inländi-
schen Maßstäben“ zwangsläufige Maß beschränken. Ansonsten hätte es des zwei-
ten Halbsatzes in Satz 6 gar nicht bedurft. Der BFH weist zu Recht auf die Entste-
hungsgeschichte der Norm hin, wonach der historische Gesetzgeber erkennbar an
inländ. Unterhaltspflichten anknüpfen wollte. Dass die Anwendung des Gesetzes
in der Auslegung des BFH nicht zu gleichheitswidrigen Ergebnissen führt, hat der
BFH überzeugend und vom BVerfG gebilligt (BVerfG v. 24.5.2005 – 2 BvR 1683/
02, BFH/NV 2005, Beilage 4, 361) dargelegt. Es kann daher dahinstehen, ob eine
verfassungskonforme Auslegung angesichts des klaren Wortlauts überhaupt mög-
lich wäre, jedenfalls ist sie nicht geboten.
Wegen der Verbindlichkeit der inländ. Maßstäbe können daher Unterhaltsleistun-
gen an Verwandte in der Seitenlinie (zB Geschwister und Nichten) oder an Ver-
schwägerte nicht abgezogen werden, selbst wenn das ausländ. Recht eine gesetzli-
che Unterhaltspflicht vorsieht (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760).

Da es sich bei den Verschwägerten aber um die Verwandten des Ehegatten des Stpfl. han-
delt und für den Unterhaltsabzug die gesetzliche Unterhaltsberechtigung gegenüber dem
Ehegatten des Stpfl. genügt (s. Anm. 40), ist stets zu prüfen, ob die verschwägerte Person
einen Unterhaltsanspruch gegen den Ehegatten hat. Die Abziehbarkeit der Aufwendun-
gen an die verschwägerte Person (zB die Stieftochter) ist dann auf „Umwegen“ möglich.

Einstweilen frei.

VII. Aufteilung des Abzugsbetrags bei Unterhaltsgewährung
durch mehrere Steuerpflichtige (Abs. 1 Satz 7);
Unterhaltsleistungen an mehrere Personen

1. Unterhaltsgewährung durch mehrere Steuerpflichtige

Tragen mehrere Stpfl. die Aufwendungen für den Unterhalt und die Berufsausbil-
dung eines Unterhaltsempfängers, so ermäßigt sich nach Abs. 1 Satz 7 der Höchst-
betrag für jeden Stpfl. auf den Betrag, der seinem Anteil am Gesamtbetrag der
Leistungen entspricht. Der anrechnungsfreie Betrag ist uE ebenfalls entsprechend
zu ermäßigen. Ist diese Teilung nicht möglich, zB bei gemeinsamer Haushaltsfüh-
rung mit dem Unterhaltsempfänger und damit verbundenen Sachleistungen, so
sind die Aufwendungen im Wege der Schätzung aufzuteilen.

VII. Aufteilung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 7) | Anm. 113 § 33a
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Bedeutung der Aufteilungsvorschrift: Der sprachlich missglückte Abs. 1 Satz 7
soll nach der Gesetzesbegründung sicherstellen, dass bei Unterhaltsgewährung
durch mehrere Stpfl. kein höherer Betrag als bei Unterhaltsleistungen durch eine
Person gewährt wird (BTDrucks. II/481, 92). Für die Auslegung des Abs. 1 Satz 7
folgt daraus, dass die Aufteilung nur auf diejenigen Stpfl. anzuwenden ist, die die
Voraussetzungen für eine StErmäßigung nach Abs. 1 erfüllen (BFH v. 21.7.1961 –
VI 201/60, BStBl. III 1961, 437; BFH v. 18.12.1970 – VI R 112/68, BStBl. II 1971,
300; BFH v. 6.6.1986 – III R 212/81, BStBl. II 1986, 805; BFH v. 28.4.2020 – VI R
43/17, BStBl. II 2021, 209; glA BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001,
20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 21). Die Bedeutung der Aufteilungsvorschrift
erschöpft sich jedoch nicht im Prinzip der Einmalgewährung des Freibetrags; sie
soll darüber hinaus verhindern, dass sich Unterhaltsleistungen verschiedener Stpfl.
für denselben Unterhaltsempfänger wegen Abs. 1 Satz 5 gegenseitig ausschließen
(glA BFH v. 18.12.1970 – VI R 112/68, BStBl. II 1971, 300). Die Aufwendungen
der an der Aufteilung teilnehmenden Stpfl. sind daher keine „anderen“ Einkünfte
oder Bezüge des Unterhaltsempfängers, die den Abzugsbetrag nach Abs. 1 Satz 5
mindern (s. auch Anm. 92). Dieser Zweck der Aufteilungsvorschrift gebietet uE
nicht, dass jeder Unterhaltleistende auch tatsächlich einen anteiligen Freibetrag er-
hält; es genügt, dass er die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 erfüllt. Unterlässt da-
her ein Stpfl. die Antragstellung, so werden seine Unterhaltsleistungen nicht zu
„anderen“ Bezügen, die den übrigen Stpfl. anzurechnen wären; auch die Auftei-
lung nach Satz 7 würde sich dadurch nicht ändern.
Folgerungen aus der Auslegung des Satzes 7: Beiträge Unterhaltsleistender, die
nicht die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 erfüllen, führen daher nicht zur anteili-
gen Kürzung des Freibetrags eines weiteren Unterhaltsleistenden nach Satz 7; sie
mindern jedoch als „andere“ Einkünfte und Bezüge dessen Freibetrag nach Satz 7:
so zB die Aufwendungen eines nicht unbeschränkt stpfl. Unterhaltsleistenden (FG
Freiburg v. 1.9.1964, EFG 1965, 70, rkr., betr. Unterhaltsleistungen des Sohnes aus
Kanada; glA BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 - S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I
2010, 588); ebenso Aufwendungen des geschiedenen oder getrennt lebenden Ehe-
gatten, der den SA-Abzug (Realsplitting) gewählt hat, oder Unterhaltsleistungen im
Rahmen einer intakten Ehe oder auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft (BFH v.
6.6.1986 – III R 212/81, BStBl. II 1986, 805; BFH v. 28.4.2020 – VI R 43/17, BStBl. II
2021, 209; s. Anm. 92) und schließlich Unterhaltsaufwendungen, die nicht zwangs-
läufig erbracht werden (vgl. FG Nürnb. v. 30.10.1985 – V 281/84, EFG 1986, 181,
rkr., betr. Unterhaltsleistungen des Vaters einer getrennt lebenden Ehefrau).

Berechnungsbeispiel für die Aufteilung gem. Abs. 1 Satz 7 s. BMF v. 7.6.2010 – IV C 4 -
S 2285/07/0006:001, 20100415753, BStBl. I 2010, 588, Rz. 20. Zur Aufteilung von Ge-
samtaufwendungen auf mehrere Empfänger s. Anm. 114.

2. Unterhaltsleistungen an mehrere Personen

a) Aufteilung der Gesamtaufwendungen

Aufteilungsgrundsatz: Abs. 1 Satz 1 gilt für Unterhaltsleistungen an jeden Berech-
tigten, der die Voraussetzungen des Abzugs erfüllt. Die in Abs. 1 vorgesehenen Be-
träge sind daher auf jede unterhaltene Person gesondert anzuwenden und getrennt
zu ermitteln. Grundsätzlich wird der Unterhalt jedem Berechtigten gegenüber ge-
sondert erbracht, so dass dieser Aufteilung auch stl. zu folgen ist, wenn sie nicht
offensichtlich missbräuchlich (§ 42 AO) vorgenommen wurde.

§ 33a Anm. 113 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung
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Ausnahme: Bei Zahlung eines Gesamtbetrags zB an Mitglieder einer Haushaltsge-
meinschaft ist jedoch eine Aufteilung geboten, insbes. wenn bei einzelnen Empfän-
gern ein Abzugsverbot eingreift (wie bei nicht unterhaltsberechtigten Geschwis-
tern oder Kindern, für die ein Anspruch auf Kindergeld oder Freibetrag besteht)
oder eigene Einkünfte und Bezüge anzurechnen sind.

b) Grundsatz: Pro-Kopf-Aufteilung bei Gesamtaufwendungen

Haushaltsgemeinschaften: Der BFH hat sich nach dem Vereinfachungszweck der
„stark typisierenden Regelung“ grds. für die sog. Pro-Kopf-Aufteilung als allgemei-
nen Aufteilungsmaßstab entschieden und eine Aufteilung unter Berücksichtigung
eines unterschiedlich hohen Lebensbedarfs abgelehnt. Bei einem Zusammenleben
mehrerer unterstützter Personen kann daher grds. auch nicht darauf abgestellt
werden, an welchen der Angehörigen jeweils Teilbeträge überwiesen oder bar
übergeben wurden. In die Aufteilung sind auch unterhaltene Personen einzubezie-
hen, die nicht unterhaltsberechtigt sind (BFH v. 12.11.1993 – III R 39/92, BStBl. II
1994, 731; BFH v. 19.5.2004 – III R 28/02, BFH/NV 2004, 1631). Eine Haushaltsge-
meinschaft liegt in Anlehnung an die Legaldefinition der „Haushaltsgemeinschaft“
in § 24b Abs. 2 Satz 2 nur dann vor, wenn über das bloße gemeinsame Wohnen hi-
naus quasi „aus einem Topf“ gewirtschaftet wird. Liegt eine Haushaltsgemein-
schaft nicht vor, ist der Zahlungszweckbestimmung des Stpfl. zu folgen (BFH v.
5.5.2010 – VI R 29/09, BStBl. II 2011, 116).

Für Zeiträume bis 1985 ging der BFH bereits von der unterschiedslosen Aufteilung nach
Köpfen aus (BFH v. 14.5.1982 – VI R 136/80, BStBl. II 1982, 776), wogegen während der
Geltung unterschiedlicher Abzugshöchstbeträge für unterhaltene Personen über bzw. un-
ter 18 Jahren ab VZ 1986 einheitliche Unterhaltsleistungen grds. im Verhältnis der für
diese Personengruppen jeweils geltenden Höchstbeträge aufzuteilen waren (BFH v. 22.1.
1993 – III R 4/92, BStBl. II 1993, 493; BFH v. 19.2.1993 – III R 42/92, BStBl. II 1993, 495).

c) Weitere Aufteilungsfragen

Anrechnung von Kindergeldbeträgen: Erbringt ein Stpfl. Unterhaltsleistungen an
im gemeinsamem Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Personen und gehören
zu der Haushaltsgemeinschaft auch Kinder, für die der Stpfl. Anspruch auf Kin-
dergeld hat, so kommt eine StErmäßigung gem. § 33a Abs. 1 für andere Personen
als die beim Kindergeld berücksichtigungsfähigen Kinder nur insoweit in Betracht,
als die Unterhaltsleistungen des Stpfl. insgesamt den Betrag des von ihm empfan-
genen Kindergelds übersteigen (BFH v. 11.11.1988 – III R 261/83, BStBl. II 1989,
278).
Opfergrenze: Auch bei Gesamtzuwendungen an eine Haushaltsgemeinschaft (be-
stehend zB aus Ehegatte, Kindern und Eltern) sind die Grundsätze der sog. Opfer-
grenze (s. Anm. 43) zu beachten (BFH v. 12.11.1993 – III R 39/92, BStBl. II 1994,
731). Wegen der vorrangigen Berücksichtigung des Lebensbedarfs des Stpfl., seines
Ehegatten und seiner Kinder kann es dazu kommen, dass die Opfergrenze nicht
überschritten wird und eine StErmäßigung im Hinblick auf weitere, nicht privile-
gierte Unterhaltsberechtigte, zB die Eltern, ausscheidet. Die weitere Folge der
Nichtberücksichtigung der Eltern besteht darin, dass der Gesamtbetrag der einheit-
lich an die Haushaltsgemeinschaft geleisteten Unterhaltszahlungen nach Köpfen
nur noch zwischen Ehegatten und Kindern aufzuteilen ist (BFH v. 30.6.1989 – III R
258/83, BStBl. II 1989, 1009; BFH v. 30.6.1989 – III R 149/85, BFH/NV 1990, 225).

VII. Aufteilung des Abzugsbetrags (Abs. 1 Satz 7) | Anm. 116 § 33a
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VIII. Umrechnung von Fremdwährungen (Abs. 1 Satz 8)

Nicht auf Euro lautende Beträge sind nach dem Referenzkurs der Europäischen
Zentralbank umzurechnen. Die gesetzliche Festlegung des Umrechnungskurses
bei auf Fremdwährungen lautenden Geldbeträgen war bis zum Inkrafttreten des
StVereinfG 2011 (s. Anm. 2) in § 32 Abs. 4 Satz 10 aF enthalten. Aufgrund der
Streichung dieser Vorschrift wurde die in jahrzehntelanger Verwaltungspraxis be-
währte Regelung durch das AmtshilfeRLUmsG v. 26.6.2013 (s. Anm. 2) in § 33a
überführt (BTDrucks. 17/11220, 28).

IX. Verpflichtung zur Angabe der Identifikationsnummer (Abs. 1
Satz 9)

Angabe der Identifikationsnummer der unterhaltenen Person in der Steuerer-
klärung des Unterhaltsleistenden: Gemäß Abs. 1 Satz 9 ist die Angabe der erteil-
ten Identifikationsnummer der unterhaltenen Person formelle Voraussetzung für
den Abzug der Unterhaltsaufwendungen. Er geht dem § 160 AO als Spezialrege-
lung vor (Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 96 [9/2014]).

Die Vorschrift weist damit Parallelen zu einigen anderen Bestimmungen des EStG auf,
die mittlerweile die Inanspruchnahme von StVergünstigungen von der Angabe der Iden-
tifikationsnummer abhängig machen, so zB durch das Gesetz zur Änderung des Freizü-
gigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften v. 2.12.2014 (BGBl. I 2014, 1922) bei der
Kindergeldberechtigung gem. §§ 62, 63.

Die Angabe ist in der StErklärung zu machen. Da diese gem. § 150 Abs. 1 Satz 1
AO grds. nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben ist (zur Datenfern-
übertragung vgl. § 25 Abs. 4), ist die Identifikationsnummer dort einzutragen.
Unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht der unterhaltenen Person: Die
Angabe der Identifikationsnummer in der StErklärung ist nach Abs. 1 Satz 9
Halbs. 2 nur erforderlich, wenn die unterhaltene Person der unbeschränkten oder
beschränkten StPflicht unterliegt. Mit dieser Regelung knüpft der Gesetzgeber an
§ 139a AO an. Danach wird die Identifikationsnummer jeder stpfl. natürlichen
Person erteilt, wobei § 139a Abs. 2 AO als Stpfl. jeden definiert, der nach einem
Steuergesetz stpfl. ist. Im Falle des EStG können dies nur unbeschränkt oder be-
schränkt stpfl. natürliche Personen sein.

Die Verpflichtung zur Angabe der Identifikationsnummer der unterhaltenen Person
greift damit nur ein, wenn diese im Inland ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat (§ 1 Abs. 1) oder sie, ohne inländ. Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt, zumindest inländ. Einkünfte bezieht (§ 1 Abs. 4). Da der bloße Bezug von Unter-
haltsleistungen als solcher eine StPflicht nicht auslöst (§ 22 Nr. 1 Satz 2, s. Anm. 13 und
§ 22 Anm. 233), müssen im zweitgenannten Fall demnach tatsächlich Einkünfte der enu-
merativ in § 49 aufgezählten Art erzielt werden. Dies dürfte in der Praxis nur selten vor-
kommen, weshalb der Neuregelung im typischen Auslandsfall (einkommens- und ver-
mögenslose Angehörige von Gastarbeitern uÄ) keine große Bedeutung zukommen wird
(glA Hufeld in KSM, § 33a Rz. B 98 [9/2104]). Werden in seltenen Einzelfällen tatsächlich
inländ. Einkünfte bezogen und erreichen sie zugleich eine nennenswerte Höhe, dann
wird der Unterhaltsabzug bereits deswegen zu versagen sein (Abs. 1 Satz 5), auf die Er-
füllung der Tatbestandsvoraussetzung des Abs. 1 Satz 9 kommt es dann nicht mehr an.
Die Fälle der erweiterten unbeschränkten StPflicht gem. § 1 Abs. 2 und der fiktiven un-
beschränkten StPflicht gem. § 1 Abs. 3 werden zwar tatbestandlich ebenfalls von Abs. 1
Satz 9 erfasst, doch wird auch hier der Unterhaltsabzug typischerweise bereits an den ei-

§ 33a Anm. 117 | B. Abs. 1: Unterhalt und Berufsausbildung

E 82 | Musil ertragsteuerrecht.de

117

118

--354--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 83/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

genen Einkünften des von § 1 Abs. 2 und 3 erfassten Personenkreises scheitern. Sollten
in den Fällen der beschränkten StPflicht der unterhaltenen Person die allgemeinen Vo-
raussetzungen des Unterhaltsabzugs im Einzelfall gegeben sein, so wird der im Ausland
lebende Unterhaltsempfänger im Zusammenhang mit seiner Besteuerung gem. § 1
Abs. 4 iVm. § 49 ggf. bereits über eine Identifikationsnummer verfügen. Diese ist sodann
in der StErklärung des Unterhaltsleistenden anzugeben.

Rechtsfolgen der Angabeverpflichtung: Greift die Angabeverpflichtung tatbe-
standlich ein, dann muss der Stpfl. die Identifikationsnummer der unterhaltenen
Person in seiner StErklärung angeben. Unterlässt er die Angabe, muss das FA uE
den Unterhaltsabzug versagen. Das Gesetz geht, wie die Folgebestimmungen in
Abs. 1 Sätze 10 und 11 zeigen, nicht davon aus, dass das für den Stpfl. zuständige
FA anhand der – möglicherweise nur lückenhaft – mitgeteilten Personalien der
unterhaltenen Person dessen Identifikationsnummer selbst festzustellen hätte.
Eine derartige Ermittlungspflicht der Behörde würde im Übrigen den vom Gesetz-
geber erhofften Entlastungseffekt (vgl. BTDrucks. 18/1529, 65) zunichtemachen.
Es spricht uE aber nichts dagegen, dass das FA die Identifikationsnummer dann
selbst ermittelt, wenn der Stpfl. zusammen mit seiner StErklärung darlegt und
nachweist, dass die unterhaltene Person ihrer Verpflichtung zur Mitteilung der
Identifikationsnummer gem. Abs. 1 Satz 10 nicht nachgekommen ist und deshalb
ein Anfragerecht gem. Abs. 1 Satz 11 besteht. Es wäre eine unnötige Förmelei, den
Stpfl. auf eine vorherige gesonderte Anfrage gem. Abs. 1 Satz 11 zu verweisen, da-
mit er in der nachfolgend abzugebenden StErklärung die Identifikationsnummer
der unterhaltenen Person selbst in den Vordruck eintragen kann.
Greift die Angabeverpflichtung nicht ein, weil die unterhaltene Person nicht stpfl.
ist, dann spielen die Regelungen in Abs. 1 Sätze 9 bis 11 für den Unterhaltsabzug
keine Rolle.

X. Mitteilungsverpflichtung der unterhaltenen Person (Abs. 1
Satz 10)

Um den Unterhaltsleistenden überhaupt in die Lage zu versetzen, die gebotene
Angabe der Identifikationsnummer zu machen, statuiert Abs. 1 Satz 10 eine Ver-
pflichtung der unterhaltenen Person, ihre Identifikationsnummer mitzuteilen. Wie
aus der Verwendung der Worte „für diese Zwecke“, also Besteuerungszwecke, her-
vorgeht, handelt es sich hierbei um eine öffentlich-rechtl. Verpflichtung der unter-
haltenen Person gegenüber dem Stpfl. Da der Unterhaltsabzug eine gesetzliche
Unterhaltspflicht voraussetzt (Abs. 1 Satz 1, s. Anm. 39 ff.), handelt es sich uE um
eine öffentlich-rechtl. Nebenpflicht aus dem Unterhaltsverhältnis. Die Erfüllung
der Pflicht dürfte nicht isoliert erzwingbar sein. Auch eine Sanktionierung der
Pflichtverletzung kommt uE nicht in Betracht, denn das Gesetz sieht als einzige
Reaktion auf die Nichterfüllung der Pflicht den Auskunftsanspruch des Unter-
haltsleistenden gem. Abs. 1 Satz 11 vor (s. Anm. 120). In Betracht kommt aller-
dings für den Fall der Verletzung der Mitteilungspflicht ein Leistungsverweige-
rungsrecht des Stpfl. hinsichtlich der gesetzlich von ihm geschuldeten Unterhalts-
leistungen, denn die einschlägige Vorschrift des § 273 Abs. 1 BGB ist im Privat-
recht, grds. aber auch im öffentlichen Recht analog anwendbar (Artz in Erman,
16. Aufl. 2020, § 273 BGB Rz. 8).

X. Mitteilungsverpflichtung (Abs. 1 Satz 10) | Anm. 119 § 33a
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XI. Anfrageberechtigung des Unterhaltsleistenden (Abs. 1
Satz 11)

Kommt die unterhaltene Person ihrer Pflicht, die Identifikationsnummer dem Un-
terhaltsleistenden mitzuteilen nicht nach, dann hat dieser das Recht, bei der für
ihn zuständigen Finanzbehörde die Nummer zu erfragen. Die Vorschrift enthält
damit hinsichtlich der dem Steuergeheimnis unterliegenden Daten der unterhalte-
nen Person eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis iSd. § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO. Pro-
blematisch dürfte in der Praxis allein sein, welche Nachweise das für den Unter-
haltsleistenden zuständige FA von diesem im Einzelfall verlangt, bevor es die Da-
ten offenbart (vgl. Meyering/Friegel/Gröne, DStZ 2014, 556). Der Unterhaltsleis-
tende hat uE nachzuweisen, dass er der unterhaltenen Person gegenüber gesetzlich
unterhaltsverpflichtet ist, er tatsächlich Unterhaltszahlungen im fraglichen Jahr ge-
leistet und vergeblich die unterhaltene Person um Mitteilung der Identifikations-
nummer ersucht hat. Die beiden ersten Voraussetzungen muss der Stpfl. ohnehin
im Rahmen seiner StErklärung nachweisen. Bei der dritten Voraussetzung wird
man die Vorlage einer schriftlichen Anfrage des Stpfl. und die ablehnende Antwort
der unterhaltenen Person verlangen müssen. Hat diese, was häufiger vorkommen
dürfte, auf die Anfrage des Stpfl. nicht geantwortet, dann reicht uE die glaubhafte
Versicherung aus, dass die unterhaltene Person auf das Schreiben nicht reagiert
hat.

C. Erläuterungen zu Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag

Schrifttum: Kanzler, Anmerkung zu BFH III R 25/93, FR 1994, 579; Ross, Auswirkungen
des Familienleistungsausgleichs auf die übrigen steuerlichen Kinderkomponenten und auf
die Steuerberechnung, DStZ 1997, 140; Heuermann, Anmerkung zu BFH IX R 15/99, HFR
2002, 186; Lehmann, Einnahmen nach BAföG und der Freibetrag bei auswärtiger Unterbrin-
gung zwecks Ausbildung (§ 33a Abs. 2 S. 1 EStG), FR 2009, 466; Hölscheidt, Ausbildungs-
freibetrag und Verfassungsrecht, NWB 2011, 1782; Modrzejewski, Existenzsicherung in Ehe
und Familie im Einkommensteuerrecht, Baden-Baden 2018.

I. Grundsätzliche Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 2
Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzungen

a) Volljähriges Kind

Altersvoraussetzungen: Das Kind muss volljährig sein, also das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Das ist mit Ablauf des Tages der Fall, der dem sog. 18. Geburtstag
vorangeht (§§ 187 Abs. 2 Satz 2, 188 Abs. 2 BGB); also bei Geburt am 1.2.2004
zum 31.1.2022, so dass der Freibetrag für VZ 2022 ohne Kürzungsmonat (Abs. 3
Satz 1) zu berücksichtigen wäre (s. Anm. 141).
Ein Höchstalter enthält Abs. 2 nicht. Allerdings ergeben sich aus der Abhängigkeit
des Freibetrags von der Berücksichtigungsfähigkeit des Kindes im Familienleis-
tungsausgleich Altersgrenzen. So kann der Freibetrag für das über 25 Jahre alte
Kind grds. nicht mehr angesetzt werden (§ 32 Abs. 4 Satz 1). Zu Ausnahmen
s. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1.

§ 33a Anm. 120 | C. Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag
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Minderjährige Kinder sind vom Anwendungsbereich der Norm ausgeschlossen.
Die Berufsausbildungsaufwendungen sind mit den Freibeträgen des § 32 Abs. 6
oder dem Kindergeld typisierend abgegolten. Der Ausschluss Minderjähriger vom
Ausbildungsfreibetrag ist nicht verfassungswidrig (s. Anm. 4).

b) Anspruch auf Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder Kindergeld

Maßgeblichkeit der Anspruchsberechtigung: Nach dem Gesetzeswortlaut kommt
es allein darauf an, dass ein Anspruch nach § 32 Abs. 6 oder nach §§ 62, 63 objek-
tiv besteht. Es gelten dieselben Rechtsgrundsätze wie im Regelungsbereich des
Abs. 1 Satz 4 (s. Anm. 83).
Mit dem Merkmal „oder“ zeigt das Gesetz, dass es ausreicht, wenn alternativ ent-
weder ein Anspruch auf die Freibeträge oder das Kindergeld besteht. Weil jeder El-
ternteil Anspruch auf den einfachen Kinderfreibetrag hat (§ 32 Abs. 6 Satz 1),
kann jeder für sich den Sonderbedarfsfreibetrag beanspruchen. Wegen der somit
möglichen Anspruchskonkurrenz musste der Gesetzgeber in den Sätzen 3 bis 5
Aufteilungsregelungen treffen (s. Anm. 133 ff.).

Da nach dem Gesetzeswortlaut der „Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6“
genügt, ist es nicht erforderlich, dass dem Stpfl. Kindergeld und beide in § 32 Abs. 6 ge-
regelten Freibeträge zustehen. Beide Freibeträge sind im Grundsatz selbständig übertrag-
bar (BFH v. 18.5.2006 – III R 71/04, BStBl. II 2008, 352), so dass die Anspruchsberechti-
gung für einen der beiden Freibeträge für die Anwendung des § 33a Abs. 2 ausreichend
ist. So kann der Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 Satz 6 Halbs. 1 an den anderen Eltern-
teil übertragen werden und der Betreuungsfreibetrag beim Stpfl. verbleiben (s. § 32
Anm. 191; aA BMF v. 28.6.2013 – IV C 4 - S 2282 – a/10/10002, BStBl. I 2013, 845,
Rz. 5). Dagegen spielt die selbständige Übertragbarkeit des Betreuungsfreibetrags gem.
§ 32 Abs. 6 Satz 8 für die Anwendung des Abs. 2 Satz 1 keine Rolle, weil sie nur minder-
jährige Kinder betrifft.

Anspruchsberechtigung von Groß- und Stiefeltern: Sie ist gegeben, wenn die
Freibeträge auf sie gem. § 32 Abs. 6 Satz 10 übertragen wurden oder sie selbst gem.
§§ 62 Abs. 1, 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 kindergeldberechtigt sind (glA Melling-
hoff in Kirchhof/Seer, 20. Aufl. 2021, § 33a Rz. 32; Heger in Brandis/Heuermann,
§ 33a Rz. 305 [3/2021]; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 45; Ross,
DStZ 1997, 140). Ihre Berechtigung setzt zwar nach den genannten Bestimmungen
die Haushaltsaufnahme des Stiefkindes oder des Enkelkindes voraus. Die Zugehö-
rigkeit zum großelterlichen Haushalt schließt jedoch „auswärtige Unterbringung“
iSd. Abs. 2 Satz 1 (s. Anm. 124) nicht notwendig aus. So gehört zB das bei den
Großeltern aufgewachsene Enkelkind, wenn es nach Volljährigkeit auswärts stu-
diert und am Studienort auswärtig untergebracht ist, gleichwohl regelmäßig noch
zum großelterlichen Haushalt, wenn es am Studienort keinen eigenen unabhängi-
gen Haushalt führt und am Wochenende und in den Semesterferien in die großel-
terliche Wohnung zurückkehrt, in der ihm weiterhin ein Zimmer zur Verfügung
steht (BFH v. 23.4.2002 – IX R 52/99, BStBl. II 2003, 234; s. auch § 64 Anm. 9;
Heuermann, HFR 2002, 186).
Wegfall oder Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht des Kindes im
Veranlagungszeitraum: Der Stpfl. erhält einen Freibetrag (vgl. § 32 Abs. 6 Satz 4)
und damit auch den Ausbildungsfreibetrag für den gesamten VZ, ggf. zeitanteilig
nach Abs. 2 Satz 2 gemindert (s. Anm. 132).

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 2 Satz 1) | Anm. 122 § 33a
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c) Berufsausbildung des Kindes

Der Begriff „Berufsausbildung“ ist identisch mit dem gleichlautenden Begriff in
Abs. 1 Satz 1 und beide Merkmale stimmen ihrerseits mit dem Begriff „für einen
Beruf ausgebildet“ in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a überein (vgl. nur BFH v.
25.11.2014 – VI B 1/14, BFH/NV 2015, 332: freiwilliges soziales Jahr ist keine Be-
rufsausbildung). Zu Einzelheiten s. Anm. 35 und § 32 Anm. 92 ff.
Zum Ausbildungszeitraum, der für die Anwendung des Abs. 2 Satz 1 und die
Kürzungsregelung in Abs. 3 Satz 1 maßgeblich ist, rechnen auch unterrichts- und
vorlesungsfreie Zeiten (BFH v. 22.3.1996 – III R 7/93, BStBl. II 1997, 30) sowie Un-
terbrechungszeiten wegen Erkrankung oder Mutterschutz (BFH v. 14.10.2003 –
VIII R 56/01, BStBl. II 2004, 123); nicht aber die Ausbildungsunterbrechung zum
Zwecke der Betreuung eines eigenen Kindes (BFH v. 24.9.2009 – III R 79/06, BFH/
NV 2010, 614) oder wegen Inhaftierung (FG Ba.-Württ. v. 30.3.2011 – 2 K 5243/
09, EFG 2011, 1262, rkr.; aA BFH v. 20.7.2006 – III R 69/04, BFH/NV 2006, 2067).
Zu Einzelheiten s. § 32 Anm. 92 ff.

d) Auswärtige Unterbringung des Kindes

Unterbringung außerhalb des elterlichen Haushalts: Nach stRspr. des BFH liegt
eine auswärtige Unterbringung vor, wenn das Kind außerhalb des Haushalts der
Eltern oder des sonst Kindergeldberechtigten wohnt und verpflegt wird, dh., wenn
es räumlich und hauswirtschaftlich aus dem Haushalt der Eltern ausgegliedert ist.

BFH v. 25.10.1957 – VI 175/56 U, BStBl. III 1957, 444; BFH v. 26.5.1971 – VI R 203/68,
BStBl. II 1971, 627; BFH v. 8.2.1974 – VI R 322/69, BStBl. II 1974, 299; BFH v. 5.11.1982
– VI R 47/79, BStBl. II 1983, 109; BFH v. 26.1.1994 – X R 94/91, BStBl. II 1994, 544; BFH
v. 23.4.2002 – IX R 52/99, BStBl. II 2003, 234; glA R 33a.2 Abs. 2 Satz 1 und 2 EStR 2012.

Führen die Eltern des Kindes zB wegen Ehescheidung oder aus beruflichen Grün-
den (doppelte Haushaltsführung) getrennte Haushalte, so liegt eine auswärtige
Unterbringung nicht vor, wenn das Kind bei einem Elternteil oder anderen Kin-
dergeld- oder Freibetragsberechtigten wohnt.

BFH v. 25.10.1957 – VI 175/56 U, BStBl. III 1957, 444; BFH v. 28.2.1968 – VI R 329/67,
BStBl. II 1968, 494, betr. geschiedene Eltern; BFH v. 24.4.1986 – III R 179/80, BStBl. II
1986, 836, betr. Unterbringung Minderjähriger im Haushalt der kindergeldberechtigten
Pflegeeltern; BFH v. 5.2.1988 – III R 21/87, BStBl. II 1988, 579; BFH v. 8.6.1990 – III R
107/88, BStBl. II 1990, 898, betr. Unterbringung im ausländ. Familienhaushalt; glA H
33a.2 „Auswärtige Unterbringung“ EStH 2020. Dagegen liegt auswärtige Unterbringung
vor, wenn das Kind im ausländ. Haushalt der Großeltern wohnt (BFH v. 12.11.1993 – III
R 39/92, BStBl. II 1994, 731). Die im Ausland lebenden Großeltern haben selbst keinen
eigenen Anspruch auf den Ausbildungsfreibetrag, weil ihnen weder die Freibeträge nach
§ 32 Abs. 6 noch Kindergeld (§ 61 Abs. 1) zustehen.

Die Dauer der Unterbringung ist nach der Rspr. des BFH ein wesentliches Merk-
mal für den Begriff der „auswärtigen Unterbringung“. Eine solche setzt ein auf
eine bestimmte Dauer abgestelltes Wohnen außerhalb des elterlichen Haushalts
bzw. ein auswärtiges Wohnen von gewisser Dauerhaftigkeit voraus (BFH v. 26.5.
1971 – VI R 203/68, BStBl. II 1971, 627; BFH v. 29.9.1989 – III R 304/84, BStBl. II
1990, 62; glA R 33a.2 Abs. 2 Satz 4 EStR 2012).

An der Dauerhaftigkeit fehlt es bei einem dreiwöchigen Auslandssprachkurs (BFH v.
25.3.1983 – VI R 188/81, BStBl. II 1983, 457; BFH v. 29.9.1989 – III R 304/84, BStBl. II
1990, 62), bei einer Klassenfahrt nach Berlin (BFH v. 5.11.1982 – VI R 47/79, BStBl. II

§ 33a Anm. 123 | C. Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag
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1983, 109) oder bei vorübergehender auswärtiger Unterbringung während der Ableis-
tung eines sechswöchigen Praktikums außerhalb der Universität (BFH v. 20.5.1994 – III
R 25/93, BStBl. II 1994, 699; aA Kanzler, FR 1994, 579).

Der BFH hat noch nicht entschieden, welcher Mindestzeitraum zur Annahme ei-
ner auswärtigen Unterbringung erforderlich ist. Er spricht aber davon, dass die
räumliche Selbständigkeit des Kindes während der gesamten Ausbildung oder
doch eines bestimmten Ausbildungsabschnitts, wie etwa eines Studiensemesters
oder auch noch eines Studientrimesters, bestehen muss (BFH v. 5.11.1982 – VI R
47/79, BStBl. II 1983, 109; BFH v. 20.5.1994 – III R 25/93, BStBl. II 1994, 699; R
33a.2 Abs. 2 Satz 3 EStR 2012: aA Kanzler, FR 1994, 579, wonach im Hinblick auf
die Zwölftelregelung in Abs. 3 Satz 1 die Mindestdauer einen Monat betragen soll-
te. Dem ist uE zuzustimmen).
Einzelfälle auswärtiger Unterbringung: Dem Begriff der auswärtigen Unterbrin-
gung entsprechend wird der Ausbildungsfreibetrag auch für die Unterbringung des
Kindes in einer Ganztagespflegestelle gewährt, wobei Wochenendheimfahrten
ebenso unschädlich sind (BFH v. 26.5.1971 – VI R 203/68, BStBl. II 1971, 627) wie
sonstige Besuchsaufenthalte in der elterlichen Wohnung, wenn das Kind auswärts
wohnt und ausgebildet wird (BFH v. 22.4.1994 – III R 22/92, BStBl. II 1994, 887).
Keine auswärtige Unterbringung liegt indes bei täglichen Fahrten zur auswärtigen
Ausbildungsstätte vor (BFH v. 4.8.1960 – IV 384/58, DB 1960, 1201). Maßgebend
ist allein das Bereithalten einer ständigen Wohngelegenheit außerhalb des Haus-
halts der Eltern oder eines Elternteils (BFH v. 26.5.1971 – VI R 203/68, BStBl. II
1971, 627); deshalb ist auch die Unterbringung in einer ETWohnung des Stpfl. eine
auswärtige Unterbringung (BFH v. 26.1.1994 – X R 94/91, BStBl. II 1994, 544). Der
Freibetrag steht dem Stpfl. auch zu, wenn das Kind heiratet und eine eheliche Woh-
nung bezieht (BFH v. 8.2.1974 – VI R 322/69, BStBl. II 1974, 299), selbst wenn das
Kind die Berufsausbildung erst nach der Heirat begonnen hat (BFH v. 21.3.1975 –
VI R 174/72, BStBl. II 1975, 488). Die Unterbringung am Wohnort der Eltern er-
füllt den Begriff der auswärtigen Unterbringung, solange das Kind außerhalb des el-
terlichen Haushalts wohnt. Die früher in den Richtlinien (Abschn. 190 Abs. 5 EStR
1955; Abschn. 39b Abs. 6 LStR 1955) enthaltene Einschränkung, wonach eine aus-
wärtige Unterbringung nur in einer anderen politischen Gemeinde als dem elterli-
chen Wohnort anerkannt wurde, hat der BFH ausdrücklich abgelehnt (BFH v.
25.10.1957 – VI 175/56 U, BStBl. III 1957, 444). Auswärtige Unterbringung ist auch
dann zu bejahen, wenn das Kind in einer anderen Wohnung desselben Mietshauses
wohnt (FG Hamb. v. 27.10.1981 – III 121/79, EFG 1982, 248, rkr.; aA FG Berlin v.
4.5.1977 – VI 187/76, EFG 1977, 428, rkr., offengelassen BFH v. 23.7.1997 – X R
121/94, BFH/NV 1998, 159). Bei krankheitsbedingter auswärtiger Unterbringung
eines Kindes in einem Heim oder einer Sonderschule zu Behandlungszwecken kön-
nen die Aufwendungen nach § 33 abgezogen werden, der Ausbildungsfreibetrag ist
daneben nicht zu gewähren (BFH v. 26.6.1992 – III R 8/91, BStBl. II 1993, 278).

e) Abgeltung eines Sonderbedarfs; Antragstellung

Kein Aufwandsnachweis: Das Gesetz unterstellt typisierend, dass dem Stpfl. we-
gen der auswärtigen Unterbringung des auszubildenden volljährigen Kindes
Mehraufwendungen, insbes. Wohnungskosten, entstehen. Für die Anwendung des
Abs. 2 Satz 1 ist es daher nicht erforderlich, dass der Stpfl. Berufsausbildungskos-
ten im Einzelnen nachweist. Der Freibetrag ist ihm auch dann zu gewähren, wenn
im Einzelfall feststeht, dass ihm keinerlei Aufwendungen entstanden sind.

I. Voraussetzungen und Rechtsfolge (Abs. 2 Satz 1) | Anm. 125 § 33a
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Seit der Umgestaltung des Abs. 2 zu einem Sonderbedarfsfreibetrag durch das 2. Fam-
FördG v. 16.8.2001 (s. Anm. 2) wird der Aufwand vom Gesetz typisierend unterstellt.
Dann kann das „Erwachsen von Aufwendungen“ aber auch keine Voraussetzung für die
Freibetragsgewährung sein. Ein solches Tatbestandsmerkmal ist im Wortlaut des Abs. 2
Satz 1 daher auch nicht – mehr – zu finden; glA Hufeld in KSM, § 33a Rz. C (9/2014);
Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 44.

Andererseits kann der Stpfl. wegen der abgeltenden Wirkung des Ausbildungsfrei-
betrags 924 € übersteigende Kosten stl. weder nach Abs. 2 Satz 1 noch – wegen
Abs. 4 – nach § 33 geltend machen (BFH v. 17.12.2009 – VI R 63/08, BStBl. II
2010, 341, betr. Studiengebühren; s. Anm. 152).
Die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen für die auswärtige Unterbringung zur
Berufsausbildung ist nicht zu prüfen, da der Tatbestand dies nicht vorsieht. Auf
die Gründe für die auswärtige Unterbringung oder für die Berufsausbildung
kommt es daher nicht an. Der Ausbildungsfreibetrag ist also zB auch dann zu ge-
währen, wenn das Kind aus rein persönlichen Gründen die elterliche Wohnung
verlassen hat (s. Anm. 10).
Antragsabhängigkeit: Der Ausbildungsfreibetrag wird nicht von Amts wegen ge-
währt, er muss vom Stpfl. ausdrücklich oder zumindest konkludent (BFH v. 30.10.
2003 – III R 24/02, BStBl. II 2004, 394) beantragt werden. Die Antragsabhängigkeit
ergibt sich aus der Formulierung „kann… abziehen“ in Abs. 2 Satz 1 und der Zu-
gehörigkeit der StErmäßigung zum Regelungskomplex der agB (s. Anm. 17).

2. Rechtsfolge des Abs. 2 Satz 1: Abzug eines Freibetrags vom
Gesamtbetrag der Einkünfte

Höhe des Freibetrags: Der Freibetrag beträgt 924 € im Kj. Das entspricht einem
Monatsbetrag von 77 €. Denkt man nur an die üblichen Unterkunftskosten von
Studenten, ist offensichtlich, dass der Sonderbedarf nicht realitätsgerecht zum Ab-
zug zugelassen wird (Hölscheidt, NWB 2011, 1782; s. auch Modrzejewski, Existenz-
sicherung in Ehe und Familie im Einkommensteuerrecht, 2018, 250). Verfassungs-
rechtlich ist dies jedoch nicht zu beanstanden (s. Anm. 4).
Zeitanteilige Kürzung: Für jeden Monat, in dem die Voraussetzungen des Abs. 2
Satz 1 nicht wenigstens an einem Tag erfüllt sind, ermäßigt sich der Freibetrag
gem. Abs. 3 Satz 1 um je ein Zwölftel (s. Anm. 141).
Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte: Siehe Anm. 62 zum entsprechenden
Merkmal in Abs. 1 Satz 1.

Einstweilen frei.

II. Minderung des Ausbildungsfreibetrags für nicht unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Kinder (Abs. 2 Satz 2)

Die Bestimmung war bis VZ 2011 in Satz 3 enthalten. Durch den Wegfall der bis
dahin in Satz 2 geregelten Anrechnung der eigenen Einkünfte und Bezüge des Kin-
des auf den Ausbildungsfreibetrag (s. Anm. 2 zum StVereinfG 2011) wurde die
Umstellung erforderlich.
Nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist das Kind, wenn § 1 Abs. 1 bis
3 nicht erfüllt sind. Hinsichtlich Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt gelten

§ 33a Anm. 125 | C. Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag

E 88 | Musil ertragsteuerrecht.de

126

127–131

132

--360--



X:/OSV/HHR/312/HHR_ESTG_K0033A.3d – Seite 89/106 | 3.8.2022 | 13:53 |

. . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACH-
TUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG ge-
stürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .

ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG
gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TA-
BELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . .
ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG gestürzte TABELLE . . ACHTUNG

die Begriffsbestimmungen der §§ 8, 9 AO. Bei der Beurteilung der Frage des
Wohnsitzes oder des tatsächlichen Aufenthalts von Kindern, die sich ausbildungs-
bedingt im Ausland aufhalten, können die im Kindergeldrecht zu § 63 Abs. 1
Satz 3 entwickelten Rechtsgrundsätze herangezogen werden (s. § 63 Anm. 18). Da-
nach steht der Beibehaltung des inländ. Wohnsitzes eine vorübergehende Tren-
nung vom inländ. Wohnort aufgrund einer Unterbringung am ausländ. Studien-
oder Ausbildungsort nicht entgegen. Bei von vornherein auf mehr als ein Jahr an-
gelegten Auslandsaufenthalten behält das Kind seinen Wohnsitz jedoch nur bei,
wenn es die inländ. Wohnung zum zwischenzeitlichen Wohnen in ausbildungs-
freien Zeiten nutzt (BFH v. 23.11.2000 – VI R 107/99, BStBl. II 2001, 294). Regel-
mäßig wird also die Absolvierung eines einzelnen Auslandssemesters an der unbe-
schränkten Stpfl. des Kindes nichts ändern, wenn die inländ. Wohnung beibehalten
wird; dagegen führt der Antritt eines mehrjährigen, nur durch kurzfristige Besuchs-
aufenthalte unterbrochenen Auslandsstudiums zur Anwendung des Abs. 2 Satz 2.
Bei einem unterjährigen Weg- oder Zuzug des Kindes vom bzw. ins Inland wird
nur der auf die Ausbildungszeit im Ausland entfallende anteilige Freibetrag ver-
mindert. Für den Monat, in dem die geänderten Voraussetzungen eintreten, wird
der jeweils höhere Betrag angesetzt (R 33a.3 Abs. 1 EStR).
Minderung des „vorstehenden Betrags“ bedeutet, dass der Ausbildungsfreibetrag
von 924 € zu kürzen ist. Eine Erhöhung dieses Betrags wegen besonders hoher Le-
benshaltungskosten im Ausland kommt nach dem Wortlaut der Norm nicht in Be-
tracht.
„Nach Maßgabe des Abs. 1 Satz 6“ bedeutet, dass sich der Ausbildungsfreibetrag
entsprechend der zu Abs. 1 Satz 6 ergangenen Ländergruppeneinteilung der Fin-
Verw. bestimmt (Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 51; Hufeld in
KSM, § 33a Rz. C 13 [9/2014]; Heger in Brandis/Heuermann, § 33a Rz. 326 [3/
2021]); er ermäßigt sich also ggf. um 25, 50 oder 75 % (s. Anm. 106 zur Länder-
gruppeneinteilung).
Stellungnahme: Die Ländergruppeneinteilung stellt nach der Umgestaltung des
Abs. 2 zu einem Sonderbedarfsfreibetrag uE eine sachgerechte Vereinfachungsme-
thode dar, denn bei dem fraglichen Sonderbedarf handelt es sich im Wesentlichen
um die durch die auswärtige Unterbringung verursachten Wohnkosten und damit
um Lebenshaltungskosten. Zum Vergleich von Lebenshaltungskosten ist die Län-
dergruppeneinteilung, die auf dem zur Befriedigung des Lebensbedarfs zur Verfü-
gung stehenden durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen aufbaut, aber geeignet.

III. Einordnung der Regelungen zur Aufteilung des
Ausbildungsfreibetrags (Abs. 2 Sätze 3 bis 5)

Rechtsentwicklung: Der Grundsatz der Einmalgewährung des Ausbildungsfreibe-
trags (Abs. 2 Satz 3) wurde mit dem StSenkG 1986/1988 erstmals gesetzlich gere-
gelt. Die geltenden Aufteilungsregelungen in den Sätzen 4 und 5 wurden durch
das Gesetz zur Familienförderung v. 22.12.1999 (s. Anm. 2) eingeführt und ersetz-
ten die komplizierteren Bestimmungen der Vorgängervorschriften. Der Halbtei-
lungsgrundsatz des Satz 4 geht auf das StÄndG 1979 v. 30.11.1978 zurück.

Der Grundsatz der Einmalgewährung des Ausbildungsfreibetrags war bei seiner Einfüh-
rung als (typisierende) Vereinfachungsregelung gedacht, weil dem Gesetzgeber eine Auf-
teilung nach dem Verhältnis, in dem die entsprechenden Berufsausbildungsaufwendun-

III. Aufteilung des Ausbildungsfreibetrags (Abs. 2 S. 3–5) | Anm. 133 § 33a
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gen der jeweiligen Elternteile zueinander stehen, nicht praktikabel erschien; ein Eindrin-
gen in den Persönlichkeitsbereich der Eltern sollte vermieden werden (RegE eines
StÄndG 1978, BTDrucks. 8/2116, 11). Da nach der geltenden Fassung des Abs. 2 Satz 1
der Sonderbedarf typisierend unterstellt wird und Aufwendungen nicht nachzuweisen
sind (s. Anm. 125), wäre eine Aufteilung nach dem Verhältnis der Aufwendungen heute
ohnehin nicht oder doch nur um den Preis der Vereitelung des von Satz 1 verfolgten
Vereinfachungszwecks möglich (Aufwandsnachweis nur für Zwecke der Aufteilung). An
der hälftigen oder abweichenden Aufteilung entsprechend dem Elternwillen führt daher
kein Weg vorbei.

Bedeutung der Regelungen: Die Aufteilungsregelungen tragen der Entsch. des
BVerfG v. 8.6.1977 (BVerfG v. 8.6.1977 – 1 BvR 265/75, BStBl. II 1977, 526) Rech-
nung. Das BVerfG hätte den Ausschluss geschiedener, getrennt lebender oder un-
verheirateter Elternteile vom Ausbildungsfreibetrag als gleichheitswidrig angesehen.

IV. Grundsatz der Einmalgewährung des Freibetrags (Abs. 2
Satz 3)

Abs. 2 Satz 3 sieht vor, dass der Ausbildungsfreibetrag für dasselbe Kind auch
dann nur einmal gewährt werden kann, wenn mehrere Stpfl. die Voraussetzungen
des Satzes 1 erfüllen. Durch die Verweisung auf die Tatbestandsvoraussetzungen
des Satzes 1 enthält die Regelung zugleich die Grundvoraussetzungen für die An-
wendung der in den Sätzen 4 und 5 enthaltenen Aufteilungsvorschriften.
Mehrere Steuerpflichtige erfüllen für dasselbe Kind die Voraussetzungen des
Satzes 1, wenn jeder einen Anspruch auf einen der Freibeträge des § 32 Abs. 6
oder auf Kindergeld hat. Außerdem müssen die besonderen, das Kind betreffen-
den Voraussetzungen (Berufsausbildung, Alter und auswärtige Unterbringung)
vorliegen. Im Einzelnen ist wie folgt zu unterscheiden:

▸ Einfache Anspruchsberechtigung: Nur ein Stpfl. erfüllt die Voraussetzungen des
Abs. 2 Satz 1. Die Aufteilungsregelungen in den Sätzen 3 bis 5 sind nicht an-
wendbar. Dieser Fall ist zB gegeben, wenn die beiden Freibeträge des § 32
Abs. 6 Satz 1 gem. § 32 Abs. 6 Satz 10 auf einen Großeltern- oder Stiefelternteil
übertragen wurden und dieser auch der einzige Kindergeldberechtigte iSd. § 64
Abs. 1 ist. Die Eltern haben nach der Übertragung keinen Anspruch mehr auf
die Freibeträge und das Kindergeld und erfüllen damit nicht mehr die Voraus-
setzungen des Abs. 2 Satz 1. Auch im Verhältnis zwischen Pflegeeltern und
leiblichen Eltern kommt es nicht zur Aufteilung, weil das Kind vorrangig als
Pflegekind zu berücksichtigen ist (§ 32 Abs. 2 Satz 2). Die separate Übertragung
nur des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbe-
darf gem. § 32 Abs. 6 Satz 8 betrifft nur minderjährige Kinder und kann mit
Blick auf den Ausbildungsfreibetrag zu keiner Anspruchskonkurrenz führen
(s. Anm. 122).

▸ Zweifache Anspruchsberechtigung: Zwei Stpfl. haben Anspruch auf die Freibe-
träge des § 32 Abs. 6 oder das Kindergeld. Abs. 2 Satz 3 ist erfüllt, zB bei
– einem Elternpaar, das die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt; bei
getrennter Veranlagung mit der Folge der Halbteilung oder antragsgemäßen
anderweitigen Aufteilung des Ausbildungsfreibetrags (§ 26a Abs. 2 Satz 1,
der materiell dasselbe bestimmt wie Abs. 2 Sätze 4 und 5; zum Aufteilungs-
antrag s. § 61 EStDV),

§ 33a Anm. 133 | C. Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag
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– einem Elternpaar, das die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht er-
füllt (geschiedene, dauernd getrennt lebende Eheleute, unverheiratete Eltern,
Ehegatten bei Veranlagung nach § 26c) mit der Folge der Halbteilung
(Satz 4) oder Übertragung des halben Ausbildungsfreibetrags (Satz 5) auf ei-
nen der Elternteile,

– einem Elternpaar, das die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht er-
füllt und bei denen der dem einen Elternteil zustehende Kinderfreibetrag
nach § 32 Abs. 6 Satz 6 wegen Unterhaltspflichtverletzung auf den anderen
Elternteil übertragen wurde. Der Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf des volljährigen, in Ausbildung befindlichen
Kindes bleibt uE beim übertragungsbetroffenen Elternteil und geht nicht au-
tomatisch auf den Übertragungsempfänger über (s. § 32 Anm. 191; aA BMF
v. 28.6.2013 – IV C 4 - S 2282 – a/10/10002, BStBl. I 2013, 845, Rz. 5), so
dass der übertragungsbetroffene Elternteil nach wie vor „Anspruch auf ei-
nen Freibetrag nach § 32 Absatz 6“ iSd. Abs. 2 Satz 1 hat.

▸Mehrfache Anspruchsberechtigung: Zu dieser kann es mit der Folge der An-
wendbarkeit des Abs. 2 Satz 3 kommen, wenn zB die Großeltern gem. §§ 63
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 64 Abs. 2 Satz 1 kindergeldberechtigt sind, der gem. § 32
Abs. 6 Satz 10 vorausgesetzte Antrag auf Übertragung der Kinderfreibeträge
aber nicht gestellt wird (Hufeld in KSM, § 33a Rz. C 17 [9/2014]). Die Rechts-
folgen für den Fall der mehrfachen Anspruchsberechtigung sind im Gesetz
nicht geregelt. Sind sich alle beteiligten Stpfl. einig, so wird ihrem gemeinsamen
Aufteilungsantrag analog Abs. 2 Satz 5 zu folgen sein, im Übrigen dürfte zu
quoteln sein (glA Hufeld in KSM, § 33a Rz. C 17 [9/2014]; Loschelder in
Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 52 aE; s. Anm. 135).

Rechtsfolge: Der Ausbildungsfreibetrag wird insgesamt nur einmal gewährt; im
Unterschied zu § 32 Abs. 6 Satz 2 bleibt es auch bei zusammen veranlagten Ehe-
gatten bei dieser Rechtsfolge. Der Grundsatz der Einmalgewährung und auch die
etwaige Aufteilung nach den Sätzen 4 und 5 bezieht sich stets auf ein berücksichti-
gungsfähiges Kind. Bei mehreren Kindern ist jedes für sich zu betrachten, so dass
der Ausbildungsfreibetrag für das eine zwischen zwei Stpfl. aufgeteilt und für das
andere ungeteilt berücksichtigt werden kann.

V. Grundsatz der Halbteilung des Freibetrags (Abs. 2 Satz 4)

Ist Abs. 2 Satz 3 gegeben, erfüllen also mehrere Stpfl. die Voraussetzungen nach
Satz 1, so erhält jeder der beiden Elternteile die Hälfte des Abzugsbetrags nach den
Sätzen 1 und 2. Dem Halbteilungsgrundsatz liegt die Idealvorstellung zugrunde,
dass beide Elternteile gleichmäßig zu den Kosten der Berufsausbildung ihrer ge-
meinsamen Kinder beitragen (BFH v. 1.3.1991 – III R 33/88, BFH/NV 1991, 455,
betr. Abs. 2 Satz 4 aF).
Das Merkmal „jedem Elternteil“ liegt uE gegen den Wortlaut auch dann vor,
wenn zwei Stpfl., die nicht Elternteile sind, zB ein Elternteil und ein Großelternteil,
gem. Abs. 2 Satz 1 anspruchsberechtigt sind.

Zu einem solchen Fall kann es zB kommen, wenn der Vater gestorben ist, das auswärts
studierende Kind noch dem Haushalt der kindergeldberechtigten Großmutter angehört
und der Kinderfreibetrag der Mutter nicht übertragen wurde. Der Gesetzgeber des Fam-
FördG v. 22.12.1999 hat den Fall der Anspruchsberechtigung von Großeltern und die

V. Grundsatz der Halbteilung (Abs. 2 Satz 4) | Anm. 135 § 33a
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mehrfache Anspruchsberechtigung wohl nicht gesehen. Er wollte mit der Neufassung der
Sätze 4 ff. lediglich eine redaktionelle Bereinigung herbeiführen, weil er davon ausging,
dass Kindschaftsverhältnisse zu mehreren Eltern (zB Pflegeeltern/leibliche Eltern) stl.
nicht mehr zu berücksichtigen sind (BTDrucks. 14/1513, 15). Aus diesem Grunde schie-
nen ihm offensichtlich die Aufteilungsregelungen bei mehrfacher Anspruchsberechti-
gung (Abs. 2 Sätze 6 und 7 idF des StSenkG 1986/1988) entbehrlich zu sein. Der unver-
ändert gebliebene Satz 3 spricht dagegen weiterhin von mehreren Stpfl. Die Aufteilungs-
regelungen sind daher sinngemäß auch auf die Anspruchsberechtigung mehrerer und
nicht im ersten Grad mit dem Kind verwandter Stpfl. anzuwenden (wohl glA Loschelder
in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 52 aE; Hufeld in KSM, § 33a Rz. C 17 [9/2014]).

Bei mehrfacher Anspruchsberechtigung ist Abs. 2 Satz 4 nach dem Wortlaut und
nach Sinn und Zweck der Vorschrift nicht anwendbar, weil dem Gesetzgeber nur
der Fall zweier anspruchsberechtigter Elternteile mit jeweils hälftiger Aufwandstra-
gung vorgeschwebt hat. Die Halbteilung ist nach dem Gesetzeswortlaut auch nur
„grundsätzlich“ vorgesehen, bei abweichender gemeinsamer Antragstellung
(Abs. 2 Satz 5) oder bei Anspruchsberechtigung mehrerer Stpfl. ist eine Ausnahme
zu machen. Im letztgenannten Fall kommt, wenn die Stpfl. nicht einen gemeinsa-
men Aufteilungsantrag stellen, nur die Quotelung in Betracht.

GlA Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 52 aE; Hufeld in KSM, § 33a Rz. C
17 (9/2014). Maßstab für die Quotelung ist uE die Anzahl der beteiligten Stpfl., wie es
nach altem Recht vorgesehen war; aA Hufeld in KSM, § 33a Rz. C 17 (9/2014): jeweiliger
Anteil des Stpfl. an der Gesamtsteuerersparnis.

Der sich nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Abzugsbetrag unterliegt der Halbtei-
lung, wobei die Zuwendungen der beteiligten Stpfl. nicht als Einkünfte oder Bezüge
des Kindes den Abzugsbetrag des jeweils anderen Stpfl. mindern (s. Anm. 132).
Kein Antrag: Das Wort „grundsätzlich“ bedeutet, dass die Halbteilung die gesetzli-
che Regel darstellt, dh., die Rechtsfolge des Satzes 4 tritt ohne einen darauf gerichte-
ten Antrag ein. Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 4 ist jedoch, dass beide
Stpfl. einen Antrag auf Abzug eines Ausbildungsfreibetrags nach Satz 1 stellen.
Verfahren: Entsprechend dem Halbteilungsgrundsatz ist im LStErmäßigungsver-
fahren für jeden Stpfl. ein halber Freibetrag auf der LStKarte einzutragen (§ 39a
Abs. 1 Nr. 3). Ein Elternpaar ist dadurch nicht gehindert, eine davon abweichende
Aufteilung des Abzugsbetrags bei der EStVeranlagung zu beantragen (§ 46 Abs. 2
Nr. 4a Buchst. d).

VI. Grundsatz der Maßgeblichkeit des Elternwillens für die
Aufteilung (Abs. 2 Satz 5)

Bedeutung des Satzes 5: Der gemeinsame Antrag nach Abs. 2 Satz 5 ist zu emp-
fehlen, wenn sich die StSätze beider Elternteile erheblich unterscheiden oder der
Ausbildungsfreibetrag sich bei einem Elternteil stl. nicht mehr auswirkt.
Tatbestand des Satzes 5: Zu den in Abs. 2 Satz 3 verankerten Grundvoraussetzun-
gen der Aufteilungsregelungen muss in formeller Hinsicht ein gemeinsamer An-
trag des Elternpaares, der für jeden VZ neu zu stellen ist, vorliegen. Der Antrag be-
darf keiner Form; beide Stpfl. können die Übertragung uE daher unabhängig von-
einander beantragen.
Bei mehrfacher Anspruchsberechtigung müssen alle drei Stpfl. den gemeinsamen
Antrag stellen (s. Anm. 134).

§ 33a Anm. 135 | C. Abs. 2: Ausbildungsfreibetrag
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Fehlender gemeinsamer Antrag: Wirkt ein Elternteil an der Antragstellung nicht
mit, dann bleibt es beim Halbteilungsgrundsatz, selbst dann, wenn der den vollen
Abzug begehrende Stpfl. mit den Kosten des Sonderbedarfs für auswärtige Unter-
bringung allein belastet ist, weil er die rechtl. zwar nicht nachzuweisenden
(s. Anm. 125), tatsächlich aber typischerweise anfallenden Kosten allein getragen hat.

Kann er die Zustimmung des anderen Elternteils nicht auf gütlichem Wege erreichen,
dann mutet ihm das Gesetz zu, ggf. das Familiengericht anzurufen, was verfassungs-
rechtl. nicht zu beanstanden ist (BFH v. 24.4.1986 – III B 72/84, BStBl. II 1986, 561; BFH
v. 1.3.1991 – III R 33/88, BFH/NV 1991, 455). Im Einzelfall kann es daher geboten sein,
ein bereits anhängiges finanzgerichtliches Verfahren nach § 74 FGO auszusetzen (BFH v.
24.4.1986 – III B 72/84, BStBl. II 1986, 561). Auf die Übertragung des hälftigen Anteils
besteht zivilrechtl. ein Anspruch, wenn der abgebende Elternteil dadurch keine stl. Nach-
teile erleidet (BFH v. 27.2.2007 – III B 90/05, BFH/NV 2007, 1119).

Rechtsfolge des Satzes 5 ist die Übertragung des einem der beiden Elternteile zu-
stehenden Anteils am Abzugsbetrag auf den anderen Elternteil. Das ist entweder
der halbe Abzugsbetrag nach Abs. 2 Satz 4 oder auch ein sonstiger Bruchteil, denn
dem Gesetz sind keine Einschränkungen im Hinblick auf die von den Eltern ge-
wählte Aufteilungsquote zu entnehmen, so dass zB auch eine Verteilung 20 % zu
80 % zulässig ist.

Einstweilen frei.

D. Erläuterungen zu Abs. 3: Ermäßigung nach Monaten

Schrifttum: Söffing, Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung als außergewöhnliche
Belastungen, wenn die unterhaltene Person nur in einem Teil des Kalenderjahres andere Ein-
künfte bezogen hat, Stbg 1962, 58; Dankmeyer/Klöckner/Puhl, Steuerbereinigungsgesetz 1986 –
Änderungen des Einkommensteuergesetzes und der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung, DB 1986, 504; Meyer, Einkünfte und Bezüge im Sinne von § 33a Abs. 1, 2 EStG, Inf. 1996,
129; Kanzler, Ausbildungsfreibeträge und Unterhaltshöchstbeträge nach dem StSenkErwG 1988
und StReformG 1990, FR 1988, 654; Kanzler, Anmerkung zu BFH III R 7/93, FR 1996, 716.

I. Zwölftelung bei zeitweiser Nichterfüllung der Voraussetzungen
der Abs. 1 und 2 (Abs. 3 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzungen des Abs. 3 Satz 1

Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2
nicht vorgelegen haben, sind die Jahresbeträge um je ein Zwölftel zu kürzen. Lie-
gen die Voraussetzungen dagegen auch nur für einen Tag im Monat vor, dann hat
die Kürzung zu unterbleiben. Der Kalendermonat rechnet vom Beginn des ersten
bis zum Ende des letzten Tages des jeweiligen Monats. Es handelt sich also weder
um die Berechnung eines Zeitraums von einem Monat zu 30 Tagen (§ 191 BGB)
noch um eine Fristberechnung, bei der der Tag des Ereignisses nicht berücksich-
tigt wird (§§ 187 Abs. 1, 188 BGB).

Beispiel:

Das Kind des Stpfl. feiert am 1. Februar seinen 18. Geburtstag. Sein 18. Lebensjahr hat es da-
mit bereits mit Ablauf des Vormonats vollendet (§§ 187 Abs. 2, 188 Abs. 2 BGB). Der Frei-
betrag des Abs. 2 kann in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Es gibt keinen Kür-
zungsmonat.

I. Zwölftelung (Abs. 3 Satz 1) | Anm. 141 § 33a
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Nichtvorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2: Abs. 3 Satz 1 enthält ein
negatives Tatbestandsmerkmal der (ungekürzten) StErmäßigung und regelt somit
die zeitanteilige Ermäßigung beim Nichtvorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1
und 2. Die Vorschrift regelt aber nicht – in Umkehrung des negativen Tatbe-
standsmerkmals – die zeitanteilige Gewährung eines der in Abs. 1 und 2 vorgese-
henen Beträge bei Vorliegen der Voraussetzungen für einen bestimmten Zeitraum.

In Umkehrung dieses negativen Tatbestandsmerkmals wird zT die Auffassung vertreten,
die Beträge der Abs. 1 und 2 seien zeitanteilig für jeden vollen oder angefangenen Kalen-
dermonat zu gewähren, in dem die entsprechenden Voraussetzungen vorgelegen haben.
Dementsprechend wird Abs. 3 Satz 1 als Ausnahme vom Prinzip der Abschnittsbesteue-
rung gedeutet und gefordert, die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 seien monatsbezogen
zu prüfen, so dass zB die anrechenbaren Einkünfte und Bezüge nach Abs. 1 Satz 5 bei
unregelmäßigem Zufluss in jedem einzelnen Monat unter den zeitanteiligen Anrech-
nungsgrenzen bleiben müssen (so Söffing, Stbg 1962, 58). Diese Auffassung widerspricht
uE dem Gesetzeswortlaut; glA Hufeld in KSM, § 33a Rz. D 1 (9/2014); im Erg. auch glA
BFH v. 23.9.1980 – VI R 53/79, BStBl. II 1981, 92: Abs. 4 aF gebiete „nicht die Zwölfte-
lung von Zeiträumen (des Kalenderjahres), sondern von Beträgen…“.

Durch Abs. 3 Satz 1 wird daher weder das Prinzip der Abschnittsbesteuerung (§ 2
Abs. 7) noch das Zu- und Abflussprinzip (§ 11) verändert. Es kommt also weder
darauf an, dass bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 jeden
Monat Aufwendungen erbracht werden (BFH v. 22.3.1996 – III R 7/93, BStBl. II
1997, 30) noch zu welchem Zeitpunkt eines VZ anrechenbare Einkünfte oder Be-
züge zufließen. Aufwendungen können daher für mehrere Monate geleistet wer-
den, wie etwa bei Unterhaltszuwendungen als Quartalsleistungen.
Höchst- oder Freibetrag in unterschiedlicher Höhe: Bei gebotenem Ansatz der
Höchstbeträge oder des Ausbildungsfreibetrags in unterschiedlicher Höhe, zB bei
Anwendung der Ländergruppeneinteilung für einen Teil des Jahres, ist für den
Monat, in dem die geänderten Voraussetzungen eintreten, der jeweils höhere Be-
trag anzusetzen (R 33a.3 Abs. 1 EStR).

2. Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 1: Ermäßigung der in Abs. 1 und 2
bezeichneten Beträge

Die Beträge der Abs. 1 und 2 ermäßigen sich um je ein Zwölftel für jeden vollen
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen dieser Absätze nicht vorliegen. Nach
dem Wortlaut des Abs. 3 Satz 1 betrifft die Ermäßigung nur die Beträge der Abs. 1
und 2 sowie die Anrechnungsgrenze des Abs. 1 Satz 5; nicht zu ermäßigen sind da-
gegen die anzurechnenden Einkünfte und Bezüge selbst. Hier trifft das Gesetz in
Abs. 3 Sätze 2 und 3 Sonderregelungen. Eine weitere Kürzung der Freibeträge etwa
um Wochen oder Tage ist nicht durch Abs. 3 gedeckt (FG Düss. v. 15.11.1972 – II
40/71 E, EFG 1973, 214, rkr.).

II. Nichtberücksichtigung eigener Einkünfte und Bezüge der
unterhaltenen Person in Kürzungsmonaten (Abs. 3 Satz 2)

1. Voraussetzungen des Abs. 3 Satz 2

Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person sind nach Abs. 3 Satz 2 insoweit
nicht anzurechnen, als sie auf Kalendermonate entfallen, die zu einer zeitanteiligen
Ermäßigung geführt haben.

§ 33a Anm. 141 | D. Abs. 3: Ermäßigung nach Monaten
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Keine Bedeutung für den Ausbildungsfreibetrag: Da seit dem StVereinfG 2011
(s. Anm. 2) die Anrechnung der Kindeseinkünfte auf den Ausbildungsfreibetrag
des Abs. 2 generell weggefallen ist, müssen Einkünfte und Bezüge des Kindes, die
auf Kürzungsmonate entfallen, im Hinblick auf den Ausbildungsfreibetrag nicht
mehr ermittelt werden. Das hat der Gesetzgeber im KroatienAnpG v. 25.7.2014
klargestellt (s. Anm. 2).
Auf „diese“ Kalendermonate entfallende Einkünfte und Bezüge: Gemeint sind
Kalendermonate, in denen die Voraussetzungen der Abs. 1 nicht vorgelegen ha-
ben, so dass sich der Höchstbetrag des Abs. 1 nach Abs. 3 Satz 1 um je ein Zwölftel
ermäßigt hat (Kürzungsmonate).
Die Einkünfte und Bezüge „entfallen“ auf Kalendermonate iSd. Satzes 1: Maß-
geblich für das „Entfallen“ ist die wirtschaftliche Zurechnung (BFH v. 26.4.1991 –
III R 48/89, BStBl. II 1991, 716; BFH v. 7.11.2000 – III R 79/97, BStBl. II 2001, 702;
Hufeld in KSM, § 33a Rz. D 12 [9/2014]; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021,
§ 33a Rz. 54). Es kommt also weder auf den Zufluss von Einnahmen (Einkünften
oder Bezügen) iSd. § 11 Abs. 1 an, noch darauf, zu welchem Zeitpunkt (im Laufe
eines VZ) Gewinne erzielt werden.

Zum identischen Tatbestandsmerkmal des „Entfallens“ in der dem Abs. 3 Satz 2 ver-
gleichbaren früheren Regelung in § 32 Abs. 4 Satz 8 aF (BFH v. 1.3.2000 – VI R 162/98,
BStBl. II 2000, 459) hat die Rspr. einige wichtige Einzelfragen bereits entschieden. So ist
laufender Arbeitslohn regelmäßig dem Monat zuzurechnen, für den er gezahlt wurde
(BFH v. 1.3.2000 – VI R 162/98, BStBl. II 2000, 459, dort auch zur Zuordnung von Son-
derzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, Tantiemen). Zum „Entfallen“ von
gewerblichen Einkünften s. BFH v. 11.12.2001 – VI R 5/00, BStBl. II 2002, 205. Jahreszin-
sen aus Geldanlagen entfallen regelmäßig auf alle Monate des Jahres (BFH v. 26.4.1991 –
III R 48/89, BStBl. II 1991, 716). Entlassungsgeld entfällt auf die Zeit nach Beendigung
des Wehrdienstes (BFH v. 26.4.1991 – III R 48/89, BStBl. II 1991, 716) bzw. des Zivil-
dienstes (BFH v. 14.5.2002 – VIII R 57/00, BStBl. II 2002, 746).

2. Ermittlung der auf Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und
Bezüge

Wie die Ermittlung der auf Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und Bezüge
im Einzelnen vorzunehmen ist, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Unstreitig
ist, dass zunächst die Einkünfte und Bezüge nach allgemeinen Regeln unter Gel-
tung des Jahresprinzips (s. § 2 Abs. 7) zu ermitteln sind. Dann ist der auf Kür-
zungsmonate entfallende Anteil der Einkünfte und Bezüge zu bestimmen. Eine
rein rechnerische Zwölftelung der Jahresbeträge kommt nicht in Betracht, da hier-
mit dem Tatbestandsmerkmal des Entfallens (wirtschaftliche Zurechnung) nicht
entsprochen würde. In den einzelnen Fallgruppen ist uE wie folgt zu verfahren,
wobei die Ausführungen in Bezug auf den Ausbildungsfreibetrag letztmalig für
den VZ 2011 Bedeutung haben (s. Anm. 143).
Einkünfte und Bezüge fallen ausschließlich erst nach dem Unterstützungszeit-
raum oder nach Abschluss der Ausbildung an:

Beispiele (1):

Der arbeitslose Unterhaltsempfänger wird ab September wieder beschäftigt; der studierende
Sohn des Stpfl. beginnt nach dem Examen am 1. September seine Berufstätigkeit als Ange-
stellter, Beamter oder Freiberufler; die studierende Tochter des Stpfl. erhält nach ihrer Ehe-
schließung im August Unterhalt von ihrem Ehemann. In allen Fällen werden Aufwendun-
gen nur bis August einschließlich geleistet und Einkünfte erst ab September erzielt.

II. Nichtberücksichtigung von Einkünften (Abs. 3 S. 2) | Anm. 144 § 33a
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Ausgehend vom Jahresprinzip könnten in diesen Fällen nur vier Zwölftel der Ein-
künfte oder Bezüge auf die Kürzungsmonate September bis Dezember entfallen.
Der Regelungszweck des Abs. 3 Satz 2 gebietet hier jedoch die Nichtberücksichtigung
aller Einkünfte und Bezüge. Das Anrechnungsverbot greift hier, gleich, ob es sich
um Überschusseinkünfte oder Gewinneinkünfte (aus einem RumpfWj.) handelt.

Unstreitig, s. BFH v. 26.4.1991 – III R 48/89, BStBl. II 1991, 716; Loschelder in Schmidt,
40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 54; Hufeld in KSM, § 33a Rz. D 13 (9/2014).

Einkünfte und Bezüge fallen ausschließlich vor dem Bedürftigkeitszeitraum
oder vor Beginn der Ausbildung an:

▸ Ausbildungsfreibetrag: Vor Beginn der Ausbildung anfallende Einkünfte und
Bezüge sind nicht anzurechnen; Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden (s. BTDrucks. 10/
4513, 9).

▸ Unterhaltshöchstbetrag: Der Unterhaltsempfänger erzielt Einkünfte oder ihm
werden Bezüge gewährt, bevor er bedürftig und vom Stpfl. unterstützt wird.

Beispiel 2:

Der Stpfl. unterstützt seinen Vater von März bis Dezember. Der Vater hat im Januar 6000 €
und im Februar 4000 € an Einkünften bezogen.

Abs. 1 Sätze 1 und 5, die die Voraussetzungen für den Abzug von Unterhaltsauf-
wendungen regeln, gehen uE dem Anrechnungsverbot des Abs. 3 Satz 2 vor. So-
fern daher die Aufwendungen dem Stpfl. nicht zwangsläufig erwachsen, sind sie
nicht abziehbar; es kommt weder zu einer zeitanteiligen Gewährung des Unter-
haltsbetrags noch zur Anwendung des Anrechnungsverbots gem. Abs. 3 Satz 2.

Die gesetzliche Unterhaltsberechtigung und damit die Zwangsläufigkeit der Aufwendun-
gen hängt von der Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers ab. Die Anrechnungsbestim-
mung des Abs. 1 Satz 5 ergänzt das Merkmal der Bedürftigkeit (§ 1602 BGB) in typisie-
render Weise. Auch zivilrechtlich entfällt die Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers,
soweit und solange der eingenommene Betrag für seinen Unterhalt ausreicht (Klinkham-
mer in Staudinger, 2018, § 1602 BGB Rz. 7). Nach der gesetzlichen Typisierung in Abs. 1
Satz 5 ist ein Erwachsener mit Einkünften und/oder Bezügen von im Beispielsfall
10000 € jährlich nicht bedürftig; Abs. 3 Satz 2 findet nur insoweit Anwendung, als die
Einkünfte des Vaters nicht bereits bei Prüfung der Bedürftigkeit anzurechnen waren
(abw. wohl Hufeld in KSM, § 33a Rz. D 13 Fn. 3 [9/2014]; Loschelder in Schmidt,
40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 55, wonach Einkünfte, die außerhalb des Unterstützungszeit-
raums anfallen, unberücksichtigt bleiben). Der BFH (BFH v. 26.4.1991 – III R 48/89,
BStBl. II 1991, 716) steht der hier vertretenen Ansicht nicht entgegen. Das Urt. befasst
sich nur mit Einkünften, die nach dem Unterstützungszeitraum anfallen. Später anfal-
lende Einkünfte können eine zeitlich vorher gegebene Unterhaltsbedürftigkeit nicht
rückwirkend entfallen lassen, vorher erzielte Einkünfte stehen dagegen ggf. noch mona-
telang zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung.

Einkünfte und Bezüge fallen auch im Unterstützungs- bzw. Ausbildungszeit-
raum an:

Beispiel 3:

Das auswärts studierende Kind erhält aus Nebentätigkeiten Arbeitslohn von 1200 €. Nach
dem Abschluss der Ausbildung im November nimmt es im Folgemonat seine Berufstätigkeit
auf und erhält hierfür ein Monatsgehalt von 2800 €.

Verhältnismäßige Aufteilung: Nach Auffassung der FinVerw. (R 33a.3 Abs. 2
EStR) ist der Jahresbetrag der eigenen Einkünfte und Bezüge auf Kürzungs- und
Nichtkürzungsmonate aufzuteilen, und zwar bei den Einkünften aus nichtselbstän-
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diger Arbeit, sonstigen Einkünften (insbes. Renten) sowie Bezügen nach dem Ver-
hältnis der in den jeweiligen Zeiträumen (Zeiten innerhalb und außerhalb des Un-
terstützungs- oder Ausbildungszeitraumes) iSd. § 11 Abs. 1 zugeflossenen Einnah-
men. Andere Einkünfte (insbes. gewerbliche Einkünfte und solche aus Kapitalver-
mögen) sind auf jeden Monat des Jahres mit einem Zwölftel zu verteilen. Dem
Stpfl. wird der Nachweis gestattet, dass eine andere Aufteilung wirtschaftlich ge-
rechtfertigt ist. Dies kann zB der Fall sein, wenn eine selbständige Tätigkeit erst im
Laufe des Jahres aufgenommen wird oder wenn bei Einkünften gem. § 19 im Un-
terstützungs- oder Ausbildungszeitraum höhere WK angefallen sind als bei ver-
hältnismäßiger oder zeitanteiliger Aufteilung darauf entfallen würden.
Allerdings sind auch nach der verhältnismäßigen Aufteilung der Einnahmen die
Pauschbeträge des § 9a und die bei der Bezügeermittlung abzusetzende Kosten-
pauschale von 180 € (s. Anm. 98) nur zeitanteilig und nicht verhältnismäßig zu be-
rücksichtigen (BFH v. 7.11.2000 – III R 79/97, BStBl. II 2001, 702; R 33a.3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2).

Im Beispiel sind die Einnahmen verhältnismäßig aufzuteilen, so dass auf den Ausbil-
dungszeitraum 1200 € (1200/4000 × 4000) und auf den Kürzungsmonat Dezember
2800 € (2800/4000 × 4000) entfallen würden. Der anteilige Ausbildungsfreibetrag von
847 € für elf Monate wäre ungeschmälert zu gewähren, weil die auf den Ausbildungszeit-
raum entfallenden Einkünfte iHv. 357 € (1200 € abzgl. des zeitanteiligen ArbN-Pausch-
betrags iHv. 843 €) den anteiligen anrechnungsfreien Betrag iHv. 1694 € (1848 € × 11/
12) nicht übersteigen. Zum Vergleich lassen sich die Auswirkungen auf den Ausbil-
dungsfreibetrag bei einer Aufteilung der Einkünfte und Bezüge im Wege der Zwölftelung
wie folgt darstellen: Auf den Ausbildungszeitraum entfallen 3667 € (4000 × 11/12) und
auf den Kürzungsmonat 333 €. Auch nach Berücksichtigung des für den Ausbildungs-
zeitraum anzusetzenden anteiligen ArbN-Pauschbetrags iHv. 843 € (920 € × 11/12) wäre
der anteilige Ausbildungsfreibetrag (847 €) insgesamt zu versagen, weil im Erg. Ein-
künfte iHv. 1130 € (3667 – 843 – 1694) auf den Freibetrag von 847 € anzurechnen wä-
ren.

Stellungnahme: Der Auffassung der FinVerw. ist uE zu folgen (glA Hufeld in
KSM, § 33a Rz. D 13 [9/2014]; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 54;
Meyer, Inf. 1996, 129).

Die Ermittlung der auf Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und Bezüge kann sich
im Einzelfall als sehr schwierig und aufwendig erweisen, denkt man zB an Einkünfte un-
terschiedlicher Einkunftsarten und an den unregelmäßigen oder einmaliger Anfall von
Einkünften und Bezügen (Nachzahlungen, Sonderzuwendungen). Schon aus Praktikabi-
litätsgründen verdient daher die vereinfachende Aufteilungsmethode der FinVerw. Zu-
stimmung. Sie beschreitet einen Mittelweg zwischen dem Jahresprinzip und dem Prinzip
der wirtschaftlichen Zurechnung, wie es dem Tatbestandsmerkmal des „Entfallens“ in
Abs. 3 Satz 2 zu entnehmen ist. Insbesondere laufender Arbeitslohn, der wirtschaftlich
regelmäßig dem Monat zuzurechnen ist, für den er gezahlt wurde (BFH v. 1.3.2000 – VI
R 162/98, BStBl. II 2000, 459, betr. § 32 Abs. 4), kann, wie das Beispiel zeigt, realitätsge-
rechter als bei zeitanteiliger Aufteilung den jeweiligen Zeiträumen zugeordnet werden.
Der noch in der früheren Auflage für geboten erachteten Ausnahmen vom Jahresprinzip,
wonach bei der Entfaltung neuer Aktivitäten nach Abschluss der Ausbildung oder Fort-
fall der Bedürftigkeit die „neuen“ Einkünfte nicht anzurechnen waren, bedarf es nicht
mehr, weil nach der Verwaltungsregelung der Nachweis einer abweichenden wirtschaftli-
chen Zurechnung von Einkünften und WK ohnehin zugelassen ist. Führt der Stpfl. die-
sen Nachweis, dann ist die abweichende Aufteilung vorzunehmen (FG Ba.-Württ. v. 8.6.
1994 – 12 K 209/91, EFG 1994, 1052, rkr.).

II. Nichtberücksichtigung von Einkünften (Abs. 3 S. 2) | Anm. 144 § 33a
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3. Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 2: Keine Minderung der Abzugsbeträge

Die nach Abs. 3 Satz 1 zeitanteilig ermäßigten Höchstbeträge und Freibeträge wer-
den durch die auf Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und Bezüge nicht ver-
mindert (zur Bedeutungslosigkeit der Vorschrift für den Ausbildungsfreibetrag ab
VZ 2012 s. Anm. 143). Der Stpfl. kann diese Rechtsfolge uE nicht durch Beschrän-
kung seines Antrags auf Abzug außergewöhnlicher Belastungen herbeiführen (glA
FG Münster v. 22.6.1993 – 6 K 3834/91 E, EFG 1993, 662, rkr.; Nds. FG v. 8.12.
1998 – I 849/97, juris, rkr.; Loschelder in Schmidt, 40. Aufl. 2021, § 33a Rz. 53; wohl
auch Kanzler, FR 1996, 716; aA Dankmeyer/Klöckner/Puhl, DB 1986, 504 [506]).

Beispiel:

Der Stpfl. unterstützt seine Mutter bis einschließlich November mit monatlich 200 €. Die
Mutter, die bereits Einkünfte und Bezüge in Höhe des anrechnungsfreien Betrags hat, erhält
ab 1. November eine zusätzliche Rente von monatlich 300 €. Beantragt der Stpfl. den Abzug
aller Aufwendungen nach Abs. 1, so ist die November-Rente auf den um ein Zwölftel gemin-
derten Höchstbetrag anzurechnen; beschränkt er dagegen seinen Antrag auf Berücksichti-
gung von Aufwendungen bis einschließlich Oktober, so findet Abs. 3 Satz 2 auch für No-
vember Anwendung: Der Unterhaltsfreibetrag mindert sich zwar um ein weiteres Zwölftel,
dafür entfällt aber die Anrechnung von 300 € (November-Rente).

Stellungnahme: Zwar gehört die Antragstellung als solche zu den in den Abs. 1
und 2 bezeichneten Voraussetzungen iSd. Abs. 3 Satz 1 (BFH v. 23.9.1980 – VI R
53/79, BStBl. II 1981, 92), damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob der Stpfl.
durch eine Teil-Antragstellung über das gesetzliche Anrechnungsverbot in Abs. 3
Satz 2 faktisch frei verfügen darf. Die Frage ist uE zu verneinen. Der Wortlaut ist
nicht eindeutig, denn auch bei einer Teil-Antragstellung liegt dem Grunde nach
ein Antrag vor und damit sind die in Abs. 3 Satz 1 genannten Voraussetzungen
positiv gegeben, so dass die Kürzungsvorschrift des Abs. 3 Satz 1 und in der Folge
die Anrechnungsverbotsvorschrift des Abs. 3 Satz 2 gerade nicht eingreifen. Ent-
scheidend tritt hinzu, dass eine solche Dispositionsbefugnis dem Zweck der Vor-
schrift und den Regelungsabsichten des historischen Gesetzgebers widerspricht.
Danach sollten mit Blick auf den Ausbildungsfreibetrag insbes. die außerhalb der
Ausbildungszeit angefallenen Nebenverdienste nicht angerechnet werden
(BTDrucks. 10/4513, 9). In der Ausbildungszeit erzielte Einkünfte und Bezüge
sind aber anzurechnen. Damit ist das Vorliegen des materiellen Merkmals der
Ausbildung und ihrer Dauer bzw. des Unterstützungszeitraums von entscheiden-
der Bedeutung. Ob eine Ausbildung vorliegt, hängt allein von der Tatbestandsver-
wirklichung durch das Kind und nicht von der Antragstellung des Stpfl. ab. Der
Rechtsgedanke des § 32 Abs. 4 Satz 9 aF, wonach selbst ein Einnahmenverzicht die
an sich gebotene Anrechnung nicht zu hindern vermochte, spricht ebenfalls für
die hier vertretene Auffassung.

III. Zeitanteilige Berücksichtigung von Ausbildungshilfen (Abs. 3
Satz 3)

Sonderregelung für Ausbildungshilfen: Abs. 3 Satz 3 trifft für als Ausbildungs-
hilfe bezogene Zuschüsse eine spezielle Anrechnungsbestimmung, die verhindern
soll, dass mit einer für einzelne Monate bestimmten Zuschussgewährung zugleich
die StErmäßigung nach Abs. 1 insgesamt in Wegfall gerät. Insbesondere sollten
Auslandsstipendien nicht auch auf den zeitanteiligen Ausbildungsfreibetrag für
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das Inlandsstudium angerechnet werden (BTDrucks. 11/2157, 151; zur Bedeutung
der Regelung für den Ausbildungsfreibetrag s.u.). Der zweite Hauptanwendungs-
fall der Regelung ist dann gegeben, wenn die Zuschussgewährung unterjährig be-
ginnt oder endet (Kanzler, FR 1988, 654 [661]). Es handelt sich um eine Durchbre-
chung des für die Ermittlung der Einkünfte und Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5 gelten-
den Jahresprinzips. Mit der in Abs. 3 Satz 1 enthaltenen Kürzungsregelung hängt
die Anrechnungsbestimmung damit sachlich nicht zusammen. Vielmehr sind Aus-
bildungshilfen nach näherer Maßgabe des Abs. 3 Satz 3 auch dann zeitanteilig an-
zurechnen, wenn es nicht zur Kürzung kommt, weil die Voraussetzungen des
Abs. 1 durchgängig das ganze Jahr über erfüllt sind (BFH v. 18.5.2006 – III R 5/05,
BStBl. II 2008, 354).
Keine Bedeutung für den Ausbildungsfreibetrag ab Veranlagungszeitraum
2012: Da Bezüge des Kindes, also auch Ausbildungshilfen, auf diesen Freibetrag
nach Streichung des bisherigen Abs. 2 Satz 2 durch das StVereinfG 2011 generell
nicht mehr anzurechnen sind (s. Anm. 2 und 143), hat Abs. 3 Satz 3 den prakti-
schen Hauptanwendungsbereich verloren. Die Regelung wird ab VZ 2012 nur
noch für den Unterhaltsabzug gem. Abs. 1 eine Rolle spielen, und zwar vor allem
bei Unterhaltsgewährung an Kinder, die im Familienleistungsausgleich nicht mehr
berücksichtigungsfähig sind, sich aber noch in der Erstausbildung befinden
(s. Anm. 53) und Ausbildungszuschüsse beziehen.
Als Ausbildungshilfe bezogene Zuschüsse: Hierbei handelt es sich um die gem.
Abs. 1 Satz 5 als Bezüge anzurechnenden Ausbildungshilfen, insbes. die Zuschüsse
nach dem BAföG (zum Begriff s. Anm. 97). Aber auch Zuschüsse aus privaten
Mitteln werden erfasst, weil Abs. 3 Satz 3 keine Einschränkung auf Ausbildungs-
hilfen aus öffentlichen Mitteln zu entnehmen ist (glA Pust in LBP, § 33a Rz. 401
[10/2021]). Für welche Monate die Zuschüsse „bestimmt sind“, ist regelmäßig dem
Zuwendungsbescheid zu entnehmen. Maßgeblich ist die Zweckbestimmung der
Zuschüsse.
Minderung des zeitanteiligen Höchstbetrag: In Monaten, für die keine Zuschüsse
gewährt werden, bleiben die zeitanteiligen (Zwölftelung) Höchst- und Freibeträge
erhalten, in den anderen Monaten sind die anteiligen Beträge unter Vollanrech-
nung (dh. ohne anrechnungsfreien Betrag, s. Anm. 97) der erhaltenen Zuschüsse
zu vermindern bzw. ganz zu versagen.

Beispiel:

Das im Familienleistungsausgleich nicht mehr berücksichtigungsfähige Kind des Stpfl. stu-
diert bis 30. September des Jahres im Inland und von Oktober bis zum Jahresende im Aus-
land. Für das Auslandsstudium erhält es einen BAföG-Zuschuss iHv. 2200 €. Der zeitantei-
lige Unterhaltshöchstbetrag für die Monate Januar bis September beträgt 6354 € (9/12 von
8472 €) und für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2118 € (3/12 von 8472 €). Die
BAföG-Zuschüsse sind allein auf den anteiligen Höchstbetrag iHv. 2118 € anzurechnen und
bringen diesen vollständig in Wegfall (Vollanrechnung). Der übrige Teil des Höchstbetrags
von 6354 € ist abziehbar, wenn das Kind keine sonstigen Einkünfte und Bezüge hat. Wenn
das Kind neben Ausbildungszuschüssen noch Einkünfte bezogen hat, dann sind zunächst
die nach dem Jahresprinzip ermittelten Einkünfte nach Abzug des anrechnungsfreien Be-
trags auf den Jahreshöchstbetrag und anschließend die Zuschüsse anteilig gem. Abs. 3 Satz 3
auf den verbleibenden Höchstbetragsrest anzurechnen (s. H 33a.3 „Besonderheiten bei Zu-
schüssen“ EStH 2020).

III. Berücksichtigung von Ausbildungshilfen (Abs. 3 S. 3) | Anm. 146 § 33a
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IV. Anwendungsfälle des Abs. 3

1. Zeitanteilige Berücksichtigung des Unterhaltshöchstbetrags nach Abs. 1

Ermäßigung bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1: Für jeden Mo-
nat, in dem die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht wenigstens an einem Tag vorge-
legen haben, ermäßigen sich der Höchstbetrag nach Satz 1, der Erhöhungsbetrag
nach Satz 2 und der anrechnungsfreie Betrag nach Satz 5. Zu diesen Voraussetzun-
gen gehört die Leistung von Aufwendungen für den Unterhalt und die Berufsaus-
bildung, wobei die zeitliche Zuordnung einmaliger Leistungen zu einer Ermäßi-
gung nach Monaten führen kann (s. Anm. 29); ferner das Nichtbestehen eines An-
spruchs auf Kindergeld oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6; das Bestehen einer
gesetzlichen Unterhaltsberechtigung und das Fehlen eines mehr als geringfügigen
Vermögens. Zu den Voraussetzungen gehört weiter auch die unbeschränkten
StPflicht des Unterhaltsempfängers, so dass bei Fortfall oder Begr. der unbe-
schränkten StPflicht die Beträge aus den Sätzen 1, 2 und 5 zeitanteilig zu gewähren
sind; uE ist Abs. 3 in diesen Fällen stets für den Stpfl. günstig auszulegen, so dass
für den Monat des Wechsels der StPflicht jeweils der höhere Teilbetrag in Frage
kommt. Nach BFH gehört die Frage der Anrechnung von Einkünften und Bezügen
des Unterhaltsempfängers nicht zu den Voraussetzungen des Tatbestands (BFH v.
23.9.1980 – VI R 53/79, BStBl. II 1981, 92, betr. Ausbildungsfreibetrag).
Anwendungsbeispiel: Siehe H 33a.3 EStH 2020.

2. Zeitanteilige Berücksichtigung des Ausbildungsfreibetrags nach Abs. 2

Ermäßigung bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 1: Für je-
den Monat, in dem die Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 1 (s. Anm. 121–125) nicht
wenigstens an einem Tag erfüllt sind, ermäßigt sich der in Betracht kommende
Freibetrag um je ein Zwölftel. Fällt der Geburtstag des Kindes auf den 1. eines Mo-
nats, so vollendet das Kind sein 18. Lebensjahr allerdings bereits im vorangegange-
nen Monat (s. Anm. 121 und 141). Wird die Ausbildung erst zum März aufge-
nommen oder ist das Kind erst ab diesem Monat auswärtig untergebracht, dann
sind die Monate Januar und Februar als Kürzungsmonate zu behandeln.
Eintritt der Voraussetzungen der Aufteilungsregelungen (Abs. 2 Sätze 3 bis 5)
im Laufe eines Veranlagungszeitraums: Dann ist Abs. 3 uE entsprechend anzu-
wenden. Der volle Ausbildungsfreibetrag ist dann für jeden Monat einschließlich
des Monats zu gewähren, in dem die Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 3 erstmals
eintreten. Die Halbteilung oder anderweitige Aufteilung betrifft dann nur die übri-
gen Monate des VZ.

Einstweilen frei.

E. Erläuterungen zu Abs. 4: Verhältnis zu § 33

Sonderregelung: Nach Abs. 4 kann der Stpfl. wegen der in Abs. 1 und 2 bezeichne-
ten Aufwendungen eine StErmäßigung nach § 33 nicht in Anspruch nehmen. Die
verfassungsgemäße Vorschrift (BFH v. 26.6.1992 – III R 8/91, BStBl. II 1993, 278),
die nahezu unverändert seit dem StNG 1954 (s. Anm. 2) besteht, stellt deklaratorisch
fest, dass die Tatbestände des § 33a abschließende Regelungen enthalten. Dies ergibt
sich bereits aus der Natur der Tatbestände des § 33a Abs. 1 und 2 als leges specialis.

§ 33a Anm. 147 | E. Abs. 4: Verhältnis zu § 33
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Die Rechtsfolgen des Abs. 4 sind:
– § 33 findet keine Anwendung für Aufwendungen, die die Höchstbeträge des
§ 33a übersteigen (BTDrucks. II/481, 93; BFH v. 31.10.1973 – VI R 206/70,
BStBl. II 1974, 86).

– § 33 findet keine Anwendung auf typische Unterhaltsaufwendungen. Diese un-
terfallen ausschließlich dem Anwendungsbereich des § 33a Abs. 1. Deshalb füh-
ren typische Unterhaltsleistungen an nicht gesetzlich unterhaltsberechtigte Per-
sonen (zB Verwandte in der Seitenlinie oder in direkter Linie Verwandte mit ei-
nem mehr als geringfügigen Vermögen) oder die Zahlung einer einmaligen Ab-
findung, mit der ein Anspruch auf typische Unterhaltsleistungen abgegolten
wird, nicht zu einer StErmäßigung nach § 33. Im ersten Fall gibt es überhaupt
keinen Abzug (BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01, BStBl. II 2002, 760), im zweiten
Fall kann die Abfindung lediglich im Jahr der Zahlung im Rahmen der Höchst-
grenzen des § 33a Abs. 1 berücksichtigt werden (BFH v. 19.6.2008 – III R 57/
05, BStBl. II 2009, 365; s. Anm. 28).

– § 33 greift nicht ein, wenn es um die Mehraufwendungen für in Berufsausbil-
dung befindliche, auswärtig untergebrachte Kinder geht. Dieser Sonderbedarf
wird durch Abs. 2 abgegolten (Sperrwirkung des Abs. 4), während der allge-
meine Ausbildungsbedarf durch die Freibeträge des § 32 Abs. 6 bzw. das Kin-
dergeld abgegolten wird (ohne Sperrwirkung des Abs. 4, s. BFH v. 17.12.2009 –
VI R 63/08, BStBl. II 2010, 341).

– Ein Wahlrecht des Stpfl., die Aufwendungen nach § 33 oder § 33a abzusetzen,
besteht nicht.

– Durch außergewöhnliche Umstände ausgelöste zusätzliche Aufwendungen, die
durch die Pauschalregelungen in § 33a nicht abgegolten werden, zB krankheits-
und behinderungsbedingte Kosten, können nach § 33 abgezogen werden (BFH
v. 18.4.2002 – III R 15/00, BStBl. II 2003, 70; BFH v. 4.7.2002 – III R 8/01,
BStBl. II 2002, 760). Ist der Anwendungsbereich des § 33 eröffnet, dann kann
daneben eine StErmäßigung nach § 33a nicht beansprucht werden (BFH v.
26.6.1992 – III R 8/91, BStBl. II 1993, 278: Verbot der doppelten Begünstigung).

– Die in § 33a für die dort geregelten Aufwendungen enthaltenen Sonderbestim-
mungen dürfen nicht auf die Generalklausel des § 33 ausgedehnt werden. Ist
der Anwendungsbereich des § 33 also eröffnet, kommt etwa die das eigene Ver-
mögen des Unterhaltsempfängers betreffende Bestimmung des § 33a Abs. 1
Satz 4 nicht zur Anwendung (BFH v. 11.2.2010 – VI R 61/08, BStBl. II 2010,
621).

Einstweilen frei.

F. ABC der außergewöhnlichen Belastungen in besonderen Fällen

Abfindungen zur Abgeltung von Unterhaltsansprüchen sind typische Unterhalts-
leistungen iSd. § 33a Abs. 1, selbst wenn der Stpfl. zur Abfindung gesetzlich ver-
pflichtet war. Ein Abzug nach § 33 scheidet aus. Die geleistete Abfindung kann,
auch wenn hiermit künftige Unterhaltsansprüche abgegolten werden, wegen des
Prinzips der Abschnittsbesteuerung nur im Jahr der Zahlung im Rahmen der
Höchstbeträge des § 33a Abs. 1 berücksichtigt werden (BFH v. 19.6.2008 – III R
57/05, BStBl. II 2009, 365); s. Anm. 28.

IV. Anwendungsfälle des Abs. 3 | Anm. 155 § 33a
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Altersheim: Kosten der alters- und nicht krankheitsbedingten Unterbringung eines
Angehörigen im Altersheim sind typische von § 33a Abs. 1 erfasste Unterhaltsauf-
wendungen (BFH v. 12.1.1973 – VI R 207/71, BStBl. II 1973, 442; BFH v. 18.4.2002
– III R 15/00, BStBl. II 2003, 70). Dagegen fallen Aufwendungen für die krank-
heitsbedingte Unterbringung in einem Pflegeheim oder auf der Pflegestation eines
Altenheims nicht unter § 33a Abs. 1, sondern unter § 33 (BFH v. 19.6.2008 – III R
57/05, BStBl. II 2009, 365; BFH v. 14.11.2013 – VI R 20/12, BStBl. II 2014, 456).

Angehörigenverträge: Zu Aufwendungen im Zusammenhang mit fehlgeschlage-
nen Angehörigenverträgen s. Anm. 30.

Ausbildungszuschüsse, die auf den Unterhaltsabzug anzurechnen sind: Siehe
Anm. 97; zur zeitlichen Zurechnung derartiger Zuschüsse s. Anm. 146.

Auslandsprachkurse: Die Teilnahme daran führt jedenfalls dann nicht zu einer
auswärtigen Unterbringung iSd. Abs. 2 Satz 1, wenn der Kurs nur drei Wochen
dauert (s. Anm. 124). Bei einem längeren Kurs (ein bis zwei Monate) wäre der
Ausbildungsfreibetrag uE zu gewähren, ggf. zeitanteilig gem. Abs. 3.

Auswärtige Unterbringung als Voraussetzung des Ausbildungsfreibetrags: Siehe
Anm. 124. Berufsausbildungsaufwendungen von Kindern, die zu Hause unterge-
bracht sind, werden nicht von Abs. 2 erfasst, sondern sind mit den Freibeträgen
des § 32 Abs. 6 oder dem Kindergeld abgegolten.

BAföG-Zuschüsse sind auf den Unterhaltsabzug ohne anrechnungsfreien Betrag
voll anzurechnen (s. Anm. 97), Darlehen nach dem BAföG stellen dagegen keine
anrechenbaren Ausbildungshilfen dar (s. Anm. 97).

Bedarfsgemeinschaften: Das bedürftige Mitglied einer sozialrechtl. Bedarfsgemein-
schaft kann gleichgestellte Person iSd. Abs. 1 Satz 3 und damit begünstigter Emp-
fänger von Unterhaltsleistungen des haushaltsangehörigen Stpfl. sein (s. Anm. 77).

Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers: Siehe „Konkrete Betrachtungsweise“.

Besuch: Zur Berücksichtigung von Aufwendungen anlässlich des Besuchs unter-
haltsberechtigter Angehöriger aus dem Ausland s. Anm. 107.

Contergan-Renten sind keine anrechenbaren Bezüge iSd. Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2
Satz 2 (s. Anm. 96 aE).

Doppel- und Vielehe: Zu Unterhaltsleistungen im Rahmen einer intakten Doppel-
ehe s. Anm. 55. Sofern bei polygamer Ehe nach dem Heimatrecht des Stpfl. eine
Scheidung zulässig ist (vgl. Art. 13 EGBGB), sind Unterhaltsleistungen an die ge-
schiedene Ehefrau uE als agB abziehbar, auch wenn der Stpfl. mit der anderen
Frau im Inland der Ehegattenbesteuerung unterliegt.

Eheähnliche Lebensgemeinschaft: Zum Abzug von Unterhaltsleistungen
s. Anm. 57 und 74.

Ehegattenunterhalt: Zu Unterhaltsleistungen an den nicht dauernd getrennt le-
benden Ehegatten s. Anm. 55; zu Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder
dauernd getrennt lebenden Ehegatten s. Anm. 56; zum Verhältnis des Abs. 1 zur
Ehegattenbesteuerung s. Anm. 13.

Feriensprachkurse: Die Teilnahme daran begründet keine auswärtige Unterbrin-
gung iSd. § 33a Abs. 2, weil hierfür eine gewisse Dauerhaftigkeit vorausgesetzt
wird (s. Anm. 124).

Fernsehempfänger: Die Zuwendung eines solchen an eine unterhaltsberechtigte Per-
son stellt keine typische Unterhaltsaufwendung iSd. § 33a Abs. 1 dar (s. Anm. 28).

§ 33a Anm. 155 | F. ABC der außergew. Belastungen in bes. Fällen
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Feststellungslast: Zur Feststellungslast allg. s. Anm. 18 und § 33 Anm. 27; zur
Feststellungslast bei der Verletzung von Nachweispflichten in Auslandssachverhal-
ten s. Anm. 22.

Ganztagspflegestelle: Die auswärtige Unterbringung eines Kindes in einer Ganz-
tagspflegestelle ist eine auswärtige Unterbringung iSd. § 33a Abs. 2 (BFH v. 26.5.
1971 – VI R 203/68, BStBl. II 1971, 627); s. auch Anm. 124 zum Begriff der „Aus-
wärtigen Unterbringung“.

Kinderfreibetrag: Zum Abzugsverbot für Unterhaltsleistungen bei Anspruch auf
Kinderfreibetrag s. Anm. 83; zum Anspruch auf Kinderfreibetrag als Vorausset-
zung für den Ausbildungsfreibetrag s. Anm. 122.

Kindergeld: Zum Abzugsverbot bei Anspruch auf Kindergeld s. Anm. 83; zum An-
spruch auf Kindergeld als Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag s. Anm. 122.

Konkrete Betrachtungsweise: Der Abzug von Unterhaltszahlungen an Verwandte
setzt das Bestehen einer gesetzlichen Unterhaltsberechtigung dem Grunde nach
voraus. Neben einem Verwandtschaftsverhältnis in gerader Linie müssen Bedürf-
tigkeit nach § 1602 BGB und Leistungsfähigkeit nach § 1603 BGB vorliegen, was
konkret geprüft werden muss und nicht typisierend unterstellt werden darf. Au-
ßerdem sind die zivilrechtl. Regelungen über die Rangfolge der Unterhaltspflichten
gem. §§ 1606, 1608 BGB zu beachten (s. Anm. 42 und 44; zu den Grenzen der kon-
kreten Betrachtungsweise s. Anm. 45).

Krankenkassenbeiträge sind typische von § 33a Abs. 1 erfasste Unterhaltsaufwen-
dungen (s. Anm. 28). Sie führen zu einer Erhöhung des Abzugshöchstbetrags nach
Abs. 1 Satz 2, soweit sie der Basisabsicherung dienen, s. Anm. 67 und 70.

Kreditfinanzierte Unterhaltsleistungen sind im VZ der Verausgabung und nicht
erst im VZ der Kredittilgung abziehbar (BFH v. 10.6.1988 – III R 248/83, BStBl. II
1988, 814; BFH v. 27.7.1990 – III R 176/86, BFH/NV 1991, 367).

Ländergruppeneinteilung: Zur Vereinfachungsregelung der FinVerw. betr. An-
wendung des Abs. 1 Satz 6 s. Anm. 106; zur Anwendung der Ländergruppeneintei-
lung auf den Ausbildungsfreibetrag s. Anm. 132.

Lebenspartnerschaft, eingetragene: Da die Partner einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft Ehegatten gleichgestellt sind (§ 2 Abs. 8), kommen hinsichtlich der
Behandlung von Unterhaltszahlungen die für Ehepaare geltenden Rechtsgrund-
sätze zu Anwendung. § 33a wird daher weitgehend von den Sonderregelungen der
§§ 26 ff. verdrängt (s. Anm. 4, 13, 55).

Lohnsteuerermäßigungsverfahren: Zur Berücksichtigung des § 33a im LStErmä-
ßigungsverfahren s. Anm. 23; zum Ausbildungsfreibetrag im LStErmäßigungsver-
fahren s. Anm. 135.

Nachweisanforderungen: Zu Nachweisanforderungen allg. s. Anm. 18; zu Mitwir-
kungspflichten und Nachweisanforderungen bei Unterhaltsleistungen ins Ausland
s. Anm. 19 ff.

Nachzahlung von rückständigem Unterhalt kann im Rahmen des § 33a Abs. 1 nicht
berücksichtigt werden (s. Anm. 29 sowie § 33 Anm. 300 „Unterhaltsnachzahlung“);
im Rahmen des Realsplittings werden Nachzahlungen für die Vergangenheit erfasst;
zur Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen s. „Rentenversicherungsbei-
träge“.

Opfergrenze: Zur Minderung abziehbarer Unterhaltsaufwendungen unter Beru-
fung auf den Begriff der Opfergrenze s. Anm. 43.

IV. Anwendungsfälle des Abs. 3 | Anm. 155 § 33a
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Pflegeheim: Siehe „Altersheim“.

Pro-Kopf-Aufteilung: Zur Aufteilung eines Gesamtbetrags auf mehrere Unter-
haltsempfänger s. Anm. 115.

Prozesskosten: Weder die Zahlung von Prozesskosten noch die von Prozesskos-
tenvorschüssen zugunsten Unterhaltsberechtigter stellen typische von § 33a Abs. 1
erfasste Unterhaltsleistungen dar (BFH v. 18.6.1997 – III R 60/96, BFH/NV 1997,
755; FG Düss. v. 4.7.1977 – XV/X 211/72 E, EFG 1978, 81, rkr.; Hess. FG v. 27.5.
1983 – IX 263/80, EFG 1983, 609, rkr.). Dagegen können Prozesskosten für ein
Verfahren zur Erstreitung eines Studienplatzes Berufsausbildungsaufwendungen
iSd. § 33a Abs. 1 und 2 darstellen (BFH v. 9.11.1984 – VI R 40/83, BStBl. II 1985,
135). Darin liegt uE kein Widerspruch, weil die Aufwendungen für die Berufsaus-
bildung eine eigenständige und spezielle Regelung in Abs. 1 Satz 1 erfahren haben.
Unterfallen die Prozesskosten dem Regime des § 33a, dann kommt ein Abzug
gem. § 33 wegen Abs. 4 nicht in Betracht (FG Düss. v. 14.1.2013 – 11 K 1633/12 E,
EFG 2013, 701, rkr.). Zu Prozesskosten allg. s. § 33 Anm. 110 und 209 ff.

Rentenversicherungsbeiträge: Die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträ-
gen zugunsten bedürftiger Angehöriger ist keine typische Unterhaltsleistung iSd.
§ 33a Abs. 1, s. Anm. 28. Die Zahlung kann regelmäßig auch nicht nach § 33 gel-
tend gemacht werden, weil es an der Zwangsläufigkeit iSd. § 33 Abs. 2 Satz 1 fehlt,
denn die gesetzliche Unterhaltspflicht zwischen Verwandten erstreckt sich nicht
auf eine derartige Nachzahlung. Eine sittliche Verpflichtung besteht jedenfalls
dann nicht, wenn die bestehenden Rentenansprüche bereits ohne die Nachzahlung
so hoch sind, dass der Lebensunterhalt in Zukunft sichergestellt ist (BFH v. 7.3.
2002 – III R 42/99, BStBl. II 2002, 473).

Schadensersatzleistungen sind nicht nach § 33a Abs. 1 abziehbar (s. Anm. 27).

Stipendien als Ausbildungszuschüsse, die auf den Unterhaltshöchstbetrag anzu-
rechnen sind: Siehe Anm. 97.

Tod des Unterhaltsverpflichteten: Die gesetzliche Unterhaltspflicht erlischt grds.
mit dem Tod des Verpflichteten (§ 1615 Abs. 1, § 1360a Abs. 3 BGB), so dass Un-
terhaltsleistungen des Erben nicht nach § 33a Abs. 1 abziehbar sind. Ausnahmen
gelten gem. § 1615l Abs. 3 Satz 4 BGB für den Unterhaltsanspruch aus Anlass der
Geburt und gem. § 1586b BGB beim Scheidungsunterhalt (nicht bei getrennt le-
benden Ehegatten). Die Unterhaltspflicht geht auf die Erben als Nachlassverbind-
lichkeit über. Die Erbenhaftung gem. § 1967 BGB steht uE der gesetzlichen Unter-
haltspflicht iSd. § 33a Abs. 1 nicht gleich, weil sich der Erbe durch Ausschlagung
der Erbschaft den Unterhaltszahlungen entziehen kann. Es fehlt damit an der
Zwangsläufigkeit aus rechtl. Gründen (BFH v. 29.5.1996 – III R 86/95, BFH/NV
1996, 807, betr. § 33). Ein Abzug der Nachlassverbindlichkeit nach § 33 scheidet
ebenfalls regelmäßig aus, wenn und weil die Aufwendungen aus dem Nachlass be-
glichen werden können (BFH v. 29.5.1996 – III R 86/95, BFH/NV 1996, 807).

Umzugskosten können typische von § 33a Abs. 1 erfasste Unterhaltsaufwendun-
gen sein (s. Anm. 28).

Verlustabzug: Im Rahmen der Anrechnung eigener Einkünfte oder Bezüge des
Unterhaltsempfängers nach Abs. 1 Satz 5 ist ein bei Ermittlung des Gesamtbetrags
der Einkünfte verbleibender Verlust von etwa vorhandenen anrechenbaren Bezü-
gen zu kürzen; umgekehrt ist ein bei Ermittlung der Bezüge festgestellter negativer
Betrag von den anrechenbaren Einkünften abzusetzen (vgl. Anm. 98). Ausbil-
dungszuschüsse sind allerdings stets voll anzurechnen und nicht mit negativen

§ 33a Anm. 155 | F. ABC der außergew. Belastungen in bes. Fällen
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Einkünften zu saldieren (s. Anm. 97). Zur Rangfolge zwischen dem Verlustabzug
gem. § 10d und dem Abzug von agB s. Anm. 62 und 126.

Verträge zwischen Angehörigen: Siehe „Angehörigenverträge“.

Vertragliche Unterhaltspflichten führen nicht zur Abziehbarkeit gem. § 33a Abs. 1
Satz 1, s. Anm. 39.

Wehrpflichtige: Unterhaltsaufwendungen für Wehrpflichtige können eine StEr-
mäßigung nach § 33a Abs. 1 begründen, da wehr- und zivildienstleistende Kinder
im Katalog des § 32 Abs. 4 Satz 1 nicht aufgeführt sind (BFH v. 16.6.2006 – III B
43/05, BFH/NV 2006, 2056) und das Abzugsverbot des Abs. 1 Satz 4 somit nicht
greift (s. Anm. 53). Nach Abs. 1 Satz 5 sind als eigene Bezüge des Berechtigten der
Wehrsold, das Weihnachtsgeld und das Entlassungsgeld anzusetzen (BFH v. 14.5.
2002 – VIII R 57/00, BStBl. II 2002, 746).

Zivildienstleistende: Die für Wehrpflichtige geltenden Verwaltungsgrundsätze
sind uE entsprechend auf Zivildienstleistende anzuwenden (s. „Wehrpflichtige“).

Zweitausbildung, Zweitstudium des Kindes lösen grds. keine Unterhaltspflicht
der Eltern aus, die entsprechenden Kosten sind daher nicht nach Abs. 1 Satz 1 ab-
ziehbar (s. Anm. 53).
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